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VORWORT

Sehr geehrte Teilnehmer des 12. Gemeinsamen Symposiums von DGVM und DGVP,

wir freuen uns, Ihnen erneut den Tagungsband zu einem Gemeinsamen Symposium von DGVM und DGVP über-
reichen zu können, wiederum als Themenheft der ZVS–Zeitschrift für Verkehrssicherheit.

Auch in Rostock wurde viel Wissen ausgetauscht, Kontakte geknüpft und gemeinsam gearbeitet. Im Fokus stand 
die Verkehrssicherheit über alle Verkehrsträger hinweg und die Anregung, sich in der Verkehrssicherheitsarbeit 
der einzelnen Bereiche stärker auszutauschen.

Durch die Zusammenarbeit beider Fachgesellschaften ist es wieder einmal gelungen, den hohen Stellenwert von 
Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie in der Verkehrssicherheitsarbeit zu unterstreichen.

Unser Dank dafür gilt nicht nur dem Organisationsteam, sondern auch Ihnen, den Teilnehmern, ohne deren rege 
Beteiligung der intensive Austausch zwischen allen Seiten so nicht möglich wäre. 

Ebenfalls geht ein Dank an die ZVS–Zeitschrift für Verkehrssicherheit, die unserer Tagungsdokumentation durch 
die Aufnahme als Themenheft eine noch bessere Zitation in der wissenschaftlichen Fachwelt ermöglicht und einen 
noch höheren Stellenwert verleiht. 

Die von ihren Verfassern als Fachaufsätze eingelieferten Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit der Schriftleitung 
dem Reviewing unterzogen. Aber auch die Fachbeiträge als Kurzfassungen bieten viel Interessantes.

Wie jedes Jahr dürfen wir Sie mit Versendung der Tagungsdokumentation der vergangenen Veranstaltung gleich-
zeitig zum nachfolgenden 13. Gemeinsamen Symposium einladen. Dieses findet statt am 6. und 7. Oktober 2017 
in Leipzig. Tagungspräsident wird Herr Dr. Don DeVol sein.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „Perspektiven der Verkehrspsychologie und Verkehrsmedizin 
– Der Mensch im Spannungsfeld von Technik und Umwelt“. Näheres finden Sie wie gewohnt unter www.verkehr-
symposium.de.

Wir freuen uns auf ein weiteres anregendes Symposium mit Ideen und Perspektiven für die gemeinsame Arbeit 
und hoffen, Sie in Leipzig wiederzusehen.

Vorwort

Andreas Büttner

Tagungspräsident

(Rostock)

Wolfgang Fastenmeier

Präsident der DGVP

(Berlin)

Matthias Graw

Präsident der DGVM

(München)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Sie schon jetzt sehr herzlich zum 12. Gemeinsamen Symposium der Deutschen Gesellschaft für 
Verkehrsmedizin e. V. (DGVM) und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie e. V. (DGVP) einladen. Bei 
unserer interdisziplinären Tagung am 30. September und 1. 0ktober 2016 in Rostock erwartet Sie ein interessan-
tes Programm mit dem Themenschwerpunkt

„Verkehrssicherheit auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft“.

Der Austausch unserer unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgebiete ist grundlegender Bestandteil für erfolg-
reiche Verkehrssicherheitsarbeit, die Vermeidung von Unfällen unser gemeinsames erklärtes Ziel. Fahrunsicherheit 
und Prävention von Unfällen stehen seit Längerem in der Diskussion und werden in aktuellen Studien untersucht. 
Was trägt zu Verkehrsunfällen bei, was ist vermeidbar? Wie entsteht ein Trauma und was sind die Konsequenzen? 
Die Unfall-Rekonstruktion, das Entstehen von unklaren Unfällen sowie Suizide im Straßenverkehr sind Gegenstand 
weiterer Untersuchungen. Wichtige Beiträge werden außerdem zu psychologischen Themen, zu den Themenkom-
plexen Alkohol und Drogen und Automatisiertes Fahren sowie zu Fragestellungen erwartet, die „nicht-Straßen-
verkehr-spezifisch“ sind: Wie sicher sind Schiffs- und Bahnverkehr?

Auch aktuelle Probleme bei der Flugsicherheit sollen diskutiert werden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, lebhafte wissenschaftliche Diskussionen und einen angeregten persönlichen 
Austausch in der reizvollen Hansestadt Rostock!

Mit herzlichen Grüßen

Grußwort der Tagungsleitung

Volker Dittmann

Präsident der DGVM

(Basel/CH)

Andreas Büttner

Tagungspräsident

(Rostock)

Wolfgang Fastenmeier

Präsident der DGVP

(Berlin)

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   6 18.05.17   11:47



7Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

��������� ��� ���������������� ��� ������������������������� ��� ������������ �����������  |  ����������

Grußwort des MdEP und Vize-Präsidenten  
der Verkehrssicherheitsgruppe des  
Europäischen Parlamentes

Sehr geehrte Damen und Herren,

“Same procedure as every year”. Nein, gar nicht! Ich freue mich auch dieses 
Jahr sehr auf Ihr Symposium. Schließlich gibt es stets neue Entwicklungen, 
die mich als stellvertretenden Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im 
Europäischen Parlament sehr interessieren.

Eine der größten Entwicklungen, die die Mobilität revolutionieren wird, ist 
das automatisierte/autonome Fahren. Es begeistert mich schon sehr, dass Sie 
dieses Jahr genau dieses Thema zu einem der Schwerpunkte Ihrer Veranstal-
tung erkoren haben. Für mich ist vor allem die Einschätzung der Verkehrspsychologen zu diesem Thema von 
großer Bedeutung. Die Fahrzeug-Fahrer-Beziehung muss völlig neu gedacht werden.

Über 90 % der Unfälle sind bis heute auf menschliches Versagen zurückzuführen. Wird automatisiertes und 
autonomes Fahren die Straßenverkehrssicherheit beträchtlich erhöhen? Während automatisiertes Fahren bereits 
heute in Form von Fahrerassistenzsystemen wie Notbrems- und Abstandshaltesystemen Realität ist, ist das 
vollautonome Fahrzeug, welches fahrerlos fährt, noch Zukunftsmusik. Und doch sind technische Lösungen 
schon auf dem Markt. Die richtigen politischen Rahmenbedingungen fehlen jedoch noch. Deshalb müssen wir 
dringend Lösungen

für die bestehenden Herausforderungen bezogen auf Datensicherheit, Schutz vor Hackerangriffen sowie Haf-
tungsfragen finden.

Wir in der Politik zählen auf Ihre Einschätzung und Bewertung. Ich ganz besonders. Das vollautonome Fahren 
bringt schließlich völlig neue Erfahrungen für Fahrzeuginsassen sowie alle anderen Verkehrsteilnehmer, auch 
Fußgänger und Radfahrer. Dabei spielt die Psychologie der Menschen die entscheidende Rolle.

Trotz all der technischen Entwicklung sollte der Fahrer selbst nicht in Vergessenheit geraten. Es wird noch eine 
ganze Zeit dauern, bis uns auf unseren Straßen ausschließlich vollautonom fahrende Kfz begegnen. Also wird 
es auch in naher Zukunft von den Fähigkeiten des Fahrers und seiner Reaktion abhängen, ob ein Unfall ver-
mieden werden kann oder nicht. Auch hier zähle ich auf Ihre Bewertung.

Ein erfolgreiches Symposium wünscht Ihnen

Dr. Dieter-L. Koch, MdEP

Vize-Präsident der Verkehrssicherheitsgruppe des Europäischen Parlamentes

Grußworte
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Grußwort des stellv. Präsidenten CIECA –  
International Commission for Driving Testing

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gewaltige Entwicklung, die die verschiedenen Verkehrssysteme in den letzten Jahren 
genommen haben, erfordert größte Anstrengungen, um allen Bürgern eine sichere Ver-
kehrsteilnahme zu gewährleisten. Auch in Zukunft wird diese Entwicklung anhalten. Die 
anspruchsvollen Aufgaben sind nur zu bewältigen, wenn denen, die daran mitwirken, 
das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben wird. Das besteht u. a. darin, dass klare und 
transparente Richtlinien erarbeitet werden, die eine Einheitlichkeit in Ausbildung, Ver-
längerung und bei Verfahrensweisen im Falle des Bekanntwerdens von gesundheitlichen 
und charakterlichen Verhaltensauffälligkeiten gewährleisten. Das Ziel sollte darin beste-
hen, die bereits existierende Vernetzung verschiedener Verkehrsträger im Sinne einer 
Harmonisierung von Prüfungs- und Überprüfungsmethoden auch in den Bereichen „Eignung“ und „Befähigung“ 
im Sinne einer Harmonisierung von Regelungen konsistent voranzutreiben. Der diesjährige Themenschwerpunkt 
„Verkehrssicherheit auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft“ lässt hoffen, dass durch den Austausch ver-
schiedener Fachdisziplinen dieser Prozess der Angleichung weiter vorangebracht wird.

Gern unterstützt die Organisation CIECA daher wiederum dieses gemeinsame Symposium der Fachgesellschaf-
ten DGVM und DGVP. CIECA – die internationale nicht staatliche Kommission für Fahrerlaubnisprüfungen mit 
71 Organisationsmitgliedern aus 36 Länder weltweit und Sitz in Brüssel – ist stets am interdisziplinären Austausch 
interessiert, denn nur gemeinsam lässt sich eine signifikante Verbesserung der Verkehrssicherheit erreichen. 

Fahrausbildung und die Befähigung junger Menschen zu einer verantwortungsvollen und sicheren Fahrzeug-
führung, und dies zeigte ein im Juni 2016 in Madrid durchgeführter CIECA-Kongress, lassen es nicht nur 
wünschenswert, sondern notwendig erscheinen, Ihre Fachdisziplinen, und hier ganz besonders die Verkehrs-
psychologie, in die Planungen künftiger Interventionsmaßnahmen einzubeziehen. Nach wie vor ist CIECA 
daher an der Gründung einer themenbezogenen Arbeitsgruppe Verkehrspsychologie interessiert.

Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf des Symposiums, neue Erkenntnisse und viel Erfolg.

 
Rene Claesen

CIECA-Vorstandsmitglied

Vizepräsident
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nisse mittels p-Wert berichtet. Die statistische Auswertung erfolg-
te mit Microsoft Excel (Microsoft Office 2011) und IBM SPSS 
Statistics (Version 20).

Suizide, die im Zusammenhang mit dem Straßen- und Schienen-
verkehr standen, wurden gesondert betrachtet. Die Untergruppe der 
Schienensuizide wurde anderen suizidalen Todesfällen gegenüber-
gestellt und beide Gruppen miteinander verglichen. 

Ergebnisse

Insgesamt konnten 1.069 suizidale Todesfälle analysiert werden. 
Hierbei hatte es sich um 807 obduzierte Suizide und um 262 Suizi-
de gehandelt, bei denen nur eine äußere Leichenbesichtigung erfolgt 
war. In 119 (11 %) Fällen hatte es sich um einen „Verkehrssuizid“ 
gehandelt, d. h. eine Selbsttötung, die im Zusammenhang mit dem 

Material und Methode

In einer Untersuchung am Institut für Rechtsmedizin der Univer-
sität München wurden retrospektiv 1.069 suizidale Todesfälle aus 
den Jahren 2009–2011 untersucht. Hierbei wurden rechtsmedizi-
nische Untersuchungen (Obduktionsergebnisse und chemisch-to-
xikologische Analysen) sowie Informationen aus den kriminalpo-
lizeilichen Ermittlungen (z. B. Angaben zur Person, zur Lebenssi-
tuation, zur Vorgeschichte und nähere Todesumstände) mit einbe-
zogen. Es erfolgte zunächst eine deskriptive Auswertung des 
Fallkollektivs sowie eine Berechnung der Häufigkeitsverteilungen 
für nominale und ordinale Variablen, kontinuierliche Variablen 
wurden durch Mittelwert und Standardabweichung dargestellt. Um 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen zu überprüfen, 
erfolgte eine Auswertung mittels Kreuztabellen, mithilfe des Chi-
Quadrat-Testes wurde über Zusammenhänge entschieden, das 
Signifikanzniveau wurde auf 5 % gesetzt und signifikante Ergeb-

Fachvorträge

Suizide im Schienen- und Straßenverkehr
Sybille Kraus und Matthias Graw

In Deutschland starben 2014 mehr Menschen durch Suizid (10.209) als durch tödlich verlaufende Verkehrsunfäl-
le (3.368). Laut Statistik hatte es sich bei 653 Personen um suizidale Verkehrsunfälle gehandelt (Methode „Über-
fahren lassen“) [1]. Nachdem nur ein geringer Anteil Verstorbener in Deutschland obduziert wird, könnte vermu-
tet werden, dass eine nicht bekannte Zahl der Verkehrsunfälle eine Selbsttötung als Hintergrund hat. Rechtsme-
dizinische Untersuchungen können bei der Klärung helfen, ob ein Unfallgeschehen, eine Selbsttötung oder ein 
Tötungsdelikt vorlag [2, 3]. Diese Differenzierungen sind unter anderem im Hinblick auf mögliche Suizidpräven-
tionsstrategien wichtig, sodass die Aufklärung dieser Todesfälle eine relevante Rolle spielt, genau wie bei der 
Suizidmethode „Überfahren lassen (von einem Schienenfahrzeug)“. In unserer Untersuchung sollen die Hinter-
gründe sowie Charakteristika von Suiziden im Schienen- und Straßenverkehr (auch im Vergleich mit anderen 
Suizidmethoden) dargestellt werden, es handelt sich hierbei um die Methoden „gegen ein Hindernis fahren“ und 
„Überfahren lassen“.

In 2014, 10,209 people died killing themselves, 3,368 died in road accidents. Statistics count 653 persons com-
mitting suicide with their cars by forcing an accident. Only few people in Germany are examined with autopsy, 
so the idea is that many more people use this method of dying but it is not detectable. Forensic autopsy could 
help to decline if an accident, a suicide or homicide is the reason for death. For establishing strategies of suicide 
prevention the cause of death is an important fact. Our study tries to detect background and special characteris-
tics of railway suicide and suicide by causing accidents with the car.
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eine Häufung zwischen dem 40. und 69. Lebens-
jahr vorlag (Bild 1). 54 (50 %) Suizidenten hatten 
sich außerhalb eines Bahnhofs überfahren lassen, 
51 (47,2 %) in (unmittelbarer) Nähe zu einer Hal-
testelle.

In 47 (44 %) Fällen war ein Überfahren durch einen 
Regionalzug, in 41 (39 %) durch eine S-Bahn und 
in 18 (17 %) durch eine U-Bahn erfolgt, eine Per-
son war von einer Tram überfahren worden.

41 (39 %) Personen waren infolge eines Polytrau-
mas verstorben, je eine Person an einem isolierten 
Schädel-Hirn-Trauma bzw. an einem Abriss der 
Medulla oblongata von der Pons. In 65 (60 %) 
Fällen erfolgte keine Obduktion, sodass keine To-
desursache benannt werden konnte. 

In 25 (24 %) Fällen erfolgte eine Untersuchung am 
Oberschenkelvenenblut auf Ethanol. In 10 (9 %) 
aller entsprechenden Todesfälle war kein Alkohol 

nachweisbar gewesen, in 10 (9 %) der Fälle eine Alkoholisierung 
über 0,5 Promille. In 56 Fällen erfolgte eine chemisch-toxikologische 
Untersuchung, wobei in 22 Fällen (teils mehrere) Substanzen nach-
gewiesen werden konnten (Tabelle 1). Bei 10 (9 %) Personen konn-
ten sedierende Substanzen nachgewiesen werden, bei 13 (12 %) 
Medikamente mit antidepressiver Wirkung sowie bei zwei Schmerz-
mittel. 

In 65 % der Fälle konnte ein Suizidmotiv ermittelt werden, hierbei 
hatte es sich am häufigsten um psychische Probleme (33 %), Lie-
beskummer (12 %) und familiäre Streitigkeiten (12 %) gehandelt.

Im Vergleich dieser Schienensuizide mit allen anderen Suizidme-
thoden in der gesamten Studie zeigten sich bezüglich der erstge-
nannten Gruppe folgende (signifikanten) Merkmale:

– Es lagen seltener körperliche Erkrankungen vor (p < 0.001).

– Es lagen häufiger Suizidversuche vor (p = 0,024).

– Es lagen seltener Abschiedsbriefe und Suizidankündigungen vor 
(p = 0,006/p < 0.001).

– Es erfolgte seltener eine Obduktion (p < 0.001).

Diskussion

Suizide im Schienen- und Straßenverkehr unterscheiden sich von 
vielen anderen Suizidmethoden, wie z. B. Intoxikation, Erhängen 
oder Tod durch Schuss, da sie zu erheblichen physischen, psychi-
schen und auch monetären Schäden Unbeteiligter führen können, 
wie beispielsweise Involvierung in bewusst herbeigeführte Verkehrs-
unfälle von Suizidenten, erhebliche psychische Belastungen durch 
Zugführer und finanzielle Verluste für Bahnunternehmen. Eine 
schweizerische Studiengruppe zeigte, dass im Vergleich zu anderen 
Suizidmethoden signifikant häufiger unbeteiligte Personen durch 
suizidale Verkehrsunfälle ums Leben kamen [4]. Auch in unseren 
Fällen der Methode „Fahren gegen Hindernis“ hatte ca. die Hälfte 
der Personen eine Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer 
(Pkw und Lkw) provoziert, wobei in keinem Fall eine unbeteiligte 
Person verstarb. In Bezug auf die Suizidmethode „Überfahren lassen“ 
kann ein konkreter (physischer, psychischer und/oder finanzieller) 
Schaden nicht benannt werden. 

Im Jahr 2013 wurden ca. 377.500 Verkehrsunfälle registriert, bei 
denen knapp 1 % der Betroffenen ums Leben kam. Schätzungen 

Schienen- und Straßenverkehr stand. 108 Personen hatten sich in 
suizidaler Absicht auf Gleise gelegt, 11 waren mit ihrem Pkw gegen 
ein Hindernis gefahren. 

Methode „Fahren gegen Hindernis“:

In zehn Fällen hatte es sich hierbei um Männer gehandelt, in nur 
einem Fall um eine Frau. Sechs Personen hatten zuvor den Suizid 
angekündigt, nur bei einem Suizidenten lagen Informationen be-
züglich eines anamnestischen Suizidversuches vor. Es lagen drei 
verschiedene Unfallmechanismen vor: zwei Personen fuhren mit 
ihrem Pkw einem anderen Pkw bzw. einem Lkw hinten auf, dreimal 
wurde frontal in einen Pkw der Gegenfahrbahn gefahren und in 
sechs Fällen fuhren die Suizidenten gegen einen Baum. In zwei der 
Fälle war es zu Kombinationen von Suizidmethoden gekommen 
(Pkw gegen Pkw bzw. Pkw gegen Baum); nachdem der selbstindu-
zierte Verkehrsunfall nicht zum sofortigen Ableben geführt hatte, 
war in einem Fall ein Mann im Anschluss von einer Autobahnbrü-
cke auf die Straße gesprungen und hier von mehreren Pkw über-
fahren worden. Bei dem anderen Fall war eine Frau, die zunächst 
gegen einen Baum am Fahrbahnrand gefahren war, ausgestiegen 
und hatte sich auf Schienen gelegt, die sich in räumlicher Nähe 
befanden, und wurde von einem Zug überfahren.

In allen Fällen konnten keine Bremsspuren festgestellt werden. Bis 
auf eine Person verstarben alle an einem Polytrauma, in einem Fall 
wurde der Betroffene noch in ein Krankenhaus gebracht, verstarb 
dort laut Krankenblattunterlagen an einer Pneumonie, am ehesten 
im Kausalzusammenhang zum Unfallgeschehen.

In sieben Fällen erfolgte eine Untersuchung am Oberschenkelve-
nenblut auf Ethanol. In drei der entsprechenden Todesfälle war kein 
Alkohol nachweisbar gewesen, bei zwei Suizidenten eine Alkoho-
lisierung über 0,5 Promille, bei einem weiteren unter 0,5 Promille. 
Bei einer Person konnte ein Medikament mit antidepressiver Wir-
kung nachgewiesen werden. Bis auf einen Fall wurden alle Verstor-
benen obduziert.

Methode „Überfahren lassen“:

107 Personen hatten sich durch Fahrzeuge überfahren lassen, hier-
bei lag der Geschlechtsquotient m:w bei 3:1. Statistisch signifikan-
te Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppierungen 
im Hinblick auf die Wahl dieser Methode ergaben sich nicht, wobei 
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Bild 1: Altersstufen der Suizidenten, die mittels der Methode „Überfahren lassen“ verstorben waren
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gehen davon aus, dass es sich bei 0,2 bis ca. 7,5 % dieser ca. 3.300 
Todesfälle um Suizide gehandelt hatte [5], wobei angenommen 
werden kann, dass eine Vielzahl von derartigen Selbsttötungen nicht 
detektiert wird und somit die Dunkelziffer deutlich höher liegen 
dürfte. Die Gründe, diese Suizidmethode zu wählen sind unklar. 
Möglicherweise könnte ein Versuch dahinterstehen, die Selbsttötung 
zu verheimlichen, sodass von einem Unfallgeschehen ausgegangen 
wird, möglicherweise auch im Zusammenhang mit entsprechender 
Unfallversicherung und dem Wunsch, dass Angehörige unter der 
Annahme eines Unfalls Prämien ausbezahlt bekommen.

In unserer Studie waren ca. 1 % der Suizidenten mit einem Pkw 
gegen ein Hindernis, z. B. gegen einen anderen Pkw oder gegen ein 
Hindernis am Fahrbahnrand, gefahren. Insbesondere der gezielte 
Kontakt mit anderen Fahrzeugen als Hilfsmittel erscheint sehr de-
struktiv und aggressiv.

Die letztliche Differenzierung, ob es sich bei Unfallgeschehen um 
einen Suizid oder einen nicht bewusst herbeigeführten Unfall ge-
handelt hat, kann schwierig sein. Eine Obduktion kann Hinweise 
auf innere Erkrankungen ergeben, die zu einer Bewusstseinsstörung 
oder auch zum Ableben des Betroffenen während des Autofahrens 
geführt hatten. 

Chemisch-toxikologische Untersuchungen und somit der Nachweis 
von zentralnervös wirksamen Substanzen sind aus rechtsmedizini-
scher Sicht unerlässlich, um den Einzelfall in Hinblick auf die 
Handlungsfähigkeit beurteilen zu können. In unserer Studie hatte 
sich gezeigt, dass nur in wenigen Fällen eine chemisch-toxikologi-
sche Untersuchung (inklusive einer Alkoholbestimmung) durch die 
zuständigen Staatsanwaltschaften in Auftrag gegeben wurde. Be-
züglich unserer Fälle der Methode „Fahren gegen Hindernis“ hatten 
Alkoholisierungen und andere zentralnervös wirksamen Substanzen 
keine große Rolle gespielt hatten. Dahingegen zeigten die aus wis-
senschaftlichem Interesse durchgeführten Analysen bei Suizidenten, 
die sich hatten überfahren lassen, dass in mehreren Fällen Substan-
zen im letal-komatösen und toxischen Bereich nachweisbar waren, 
sodass nicht ohne weiteres erklärbar ist, ob die Betroffenen über-
haupt in der Lage gewesen wären, sich selbstständig in das Gleisbett 
zu bewegen. Dieser Aspekt, ebenso wie die geringe Obduktionsrate 
bei der Methode der Schienensuizide und damit auch das geringe 
Aufklärungsinteresse der Ermittlungsbehörden, erscheint im Hin-
blick auf mögliche Fremdeinwirkungen sehr bedenklich. 

Bei der Suizidmethode „Fahren gegen Hindernis“ ist hervorzuheben, 
dass neben kriminalpolizeilichen und rechtsmedizinischen auch 
unfallanalytische Untersuchungen helfen können, das Unfallgesche-
hen aufzuklären. In unserer Untersuchung zeigten sich jeweils 
keine Bremsspuren, was als Hinweis auf einen Suizid, aber auch auf 
ein Einschlafen am Steuer, auf krankheitsbedingter Bewusstseins-
störungen oder auf die Einnahme zentralnervös wirksamer Sub-
stanzen gewertet werden kann. 

Entsprechend können Suizidankündigungen und Abschiedsbriefe 
die Schlussfolgerung hinsichtlich einer Selbsttötung unterstützen. 
Bei Personen, die gegen ein Hindernis gefahren waren, fanden sich 
bei einem Drittel Abschiedsworte, die Selbsttötungen waren bei über 
der Hälfte der Suizidenten vorab angekündigt worden. In der Grup-
pe der sogenannten Schienensuizide dagegen waren Suizidankün-
digungen und Abschiedsworte signifikant seltener als in anderen 
Methoden, was die Ermittlungen deutlich erschwert.  Unter Berück-
sichtigung der Suizidmotive der Gruppe „Überfahren lassen“ (psy-
chische Probleme, Liebeskummer und familiäre Streitigkeiten) 
könnte daran gedacht werden, dass bei diesen Suizidenten die 

Selbsttötung eine Kurzschlusshandlung dargestellt hatte. Diese 
Überlegung passt auch zu der Meinung, dass die Methode der Schie-
nensuizide vor allem deshalb gewählt wird, da sie leicht verfügbar 
ist und eine hohe Letalitätsrate aufweist [6, 7, 8]. In der Literatur 
wird der “suicide by collision with a train” oder auch “railway sui-
cide” als relativ seltene Suizidmethoden dargestellt (1–12 % aller 
Suizide international) [9, 10], in unserer Untersuchung hatte der 
Anteil dieser Selbsttötungsmethode etwa 10 % betragen. Es war 
somit die dritthäufigste Methode [11], vergleichbar mit weiteren 
Daten aus Deutschland: 2012 waren 718 von insgesamt 9.890 Sui-
ziden (ca. 7 %) entsprechende Todesfälle registriert worden [12]. 

Kontakte mit Schienenfahrzeugen können in Form eines Anfahr- 
oder Überrollungsvorganges beobachtet werden, jedoch auch als 
Mitschleifen der Betroffenen oder einzelner Körperteile. Diese Kol-
lisionen sind vor allem durch die häufig hohe Geschwindigkeit und 
die hohe Masse der Fahrzeuge geprägt [13], sodass ein Ableben 
relativ wahrscheinlich ist. Nachdem sich anhand der uns zur Ver-
fügung stehenden Informationen keine Angaben zu den jeweiligen 
Zuggeschwindigkeiten fanden, jedoch ca. die Hälfte aller Unfälle 
am Bahnhof oder in unmittelbarer Nähe dazu stattfand, ergibt sich 
hieraus zumindest indirekt der Rückschluss, dass nicht zwingend 
hohe Geschwindigkeiten vorliegen müssen, um lebensgefährliche 
Verletzungen zu verursachen, insbesondere bei Überrollungsvor-
gängen. Bei den Fällen, die obduziert wurden, zeigten sich entspre-
chend Polytraumata als Todesursache.

Bei beiden genannten Methoden waren häufiger Männer betroffen, 
was möglicherweise mit dem Hintergrund, dass Frauen insgesamt 
eher weichere Suizidmethoden wählen [14, 15], zusammenhängen 
könnte. 

Tabelle 1: Häufigkeiten von zentralnervös wirksamen Substanzen, die bei 
Personen nachgewiesen werden konnten, die sich in suizidaler Absicht von 
anderen Fahrzeugen überfahren ließen. 
Abkürzungen: MCP = Metroclopramid, THC = Tetrahydrocannabinol.

Substanz Häufigkeit Konzentration

Amitriptylin 2 untertherapeutisch bis therapeutisch

Benzodiazepine 5 untertherapeutisch bis therapeutisch

Citalopram 3 therapeutisch, übertherapeutisch, toxisch

Coffein 1 letal-komatös

Diphenhydramin 1 toxisch

Doxepin 1 toxisch

Duloxetin 2 übertherapeutisch, toxisch

Fluoxetin 1 therapeutisch

MCP 1 untertherapeutisch

Mirtazapin 3 unter- bis übertherapeutisch

Quetiapin 5 untertherapeutisch bis therapeutisch

Risperidon 1 übertherapeutisch

THC 1 17,6 ng/ml

Tilidin 1 untertherapeutisch

Tramadol 1 letal-komatös

Trazodon 1 unklar

Venlafaxin 1 toxisch

Zolpidem 1 untertherapeutisch

Zopiclon 3 untertherapeutisch bis therapeutisch
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Abschließend ist nochmals darauf hinzuweisen, dass jeder Suizid 
nicht nur Folgen für den Betroffenen selber, sondern auch für sein 
Umfeld hat. Sowohl erhebliche emotionale als auch finanzielle 
Belastungen der nahestehenden Personen können unmittelbar und 
mittelbar folgen. 

Die Gesundheitsberichterstattung (GBE) wies 1998 nach, das sowohl 
der vollendete Suizid als auch der Suizidversuch mit nicht unerheb-
lichen direkten und indirekten Kosten für den Staat verbunden ist 
[16]. Zu direkten Kosten zählen z. B. der Notarzteinsatz, der Trans-
port in eine Klinik und die sich daran anschließende physische 
Behandlung des Betroffenen im Krankenhaus (laut GBE 1998 Kos-
ten zwischen 57 und 200 Millionen DM). Zu den indirekten Kosten 
des Suizids zählen nach Angaben der GBE „verlorene Erwerbstätig-
keits- und Lebensjahre sowie psychische Auswirkungen“ – nicht 
nur für den Betroffenen selber, sondern auch für betroffene Ange-
hörige (pro Suizident sollen im Durchschnitt fünf andere Personen 
aus dessen näherem Umfeld beeinflusst werden). So entstehen 
beispielsweise erhebliche Kosten durch körperliche und psychische 
Erkrankungen, die bei Angehörigen oder anderen Betroffenen (wie 
z. B. Zugführer bei Suizid durch Legen auf Bahnschienen) infolge 
der Selbsttötung eines Menschen auftreten können.

Aktuellere Berechnungen, wie sie beispielsweise jährlich von der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) analog durchgeführt werden 
(volkswirtschaftliche Kosten durch Personen- und Sachschäden 
infolge von Straßenverkehrsunfällen), existieren für den Suizid 
nicht. 

In diesem Zusammenhang sind Suizide im Straßen- und Schienen-
verkehr hervorzuheben, da sie in besonderem Maße überwiegend 
Personen mitschädigen können, die in keiner Beziehung zu dem 
Suizidenten standen und durch Verwicklung in ein suizidales Un-
fallgeschehen selber verletzt oder sogar getötet werden können. 
Weitere rechtsmedizinische und unfallanalytische Untersuchungen 
erscheinen somit unerlässlich, um dringend notwendige Präventi-
onsmaßnahmen etablieren zu können. 

Zusammenfassung

Rechtsmedizinische Untersuchungen sollten im größeren Umfang 
Teil der kriminalistischen Ermittlungsarbeit von Todesfällen im 
Bereich des Schienen- und Straßenverkehrs sein. Sie können zur 
Differenzierung von Unfällen, Suiziden und Tötungen beitragen. 

Die genannten Suizidmethoden bergen im Vergleich zu anderen 
Suizidmethoden ein höheres Risiko, dass Dritte durch die Selbsttö-
tungshandlung durch physische, psychische, aber auch monetäre 
Schädigung in Mitleidenschaft gezogen werden.
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Technische und medizinische Analyse  
tödlicher Motorradunfälle
Klaus Bauer, Matthias Graw, Steffen Peldschus und Sylvia Schick

Motorradfahrer stellen nach wie vor eine besonders gefährdete Gruppe von Verkehrsteilnehmern dar. Die Anzahl 
von schwer verletzten und getöteten Motorradfahrern befindet sich immer noch auf dem gleichen Niveau wie 
bereits im Jahr 2008. Um einen Beitrag zur Reduktion der Unfallzahlen und Verletzungsfolgen leisten zu können, 
werden 120 tödliche Motorradunfälle, die in der Datenbank des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München enthalten sind, aus technischer und medizinischer Sicht analysiert. Häufigster Unfall-
typ ist der Fahrunfall, gefolgt von Unfall beim Abbiegen oder Einbiegen/Kreuzen. Unfallgegner ist in über zwei 
Drittel der Fälle ein Pkw. Betrachtet man die am schwersten verletzten Körperregionen, so dominieren Kopf und 
Thorax. Annähernd 93 % der Motorradfahrer weisen schwere Verletzungen AIS 3+ im Bereich des Thorax auf, 
über 60 % sind schwer am Kopf verletzt. Im Rahmen weiterer Studien sollen die Unfälle in Hinblick auf die Kine-
matik des Motorradfahrers sowie die genauen Anprallkonstellationen detailliert untersucht werden, um zielge-
richtete Maßnahmen im Bereich der aktiven wie auch der passiven Sicherheit vorantreiben zu können. 

Technical and medical analysis of fatal motorcycle accidents

Motorcycle riders still represent a particularly vulnerable group of road users. The number of seriously injured and 
killed motorcyclists is still at the same level as in 2008. In order to contribute to reducing the number of accidents 
and injured motorcycle riders, 120 fatal motorcycle accidents, which are included in the database of the Insti-
tute of legal medicine at the Ludwig-Maximilians-University Munich, are analyzed from a technical and medical 
point of view. The most common type of accident is the driving accident, followed by accident when turning off 
or turning in/crossing. In about two thirds of the cases, a car is the opposing party. When looking at the most 
injured body regions, head and thorax dominate. 93 % of the motorcyclists have serious injuries AIS 3+ in the 
thoracic region, more than 60 % have serious head injuries. As part of further studies, the kinematics of the  
motorcyclist and the impact constellations are to be examined in detail in order to promote targeted actions in 
the fields of active and passive safety.

1 Einleitung

Über viele Jahre hinweg nahm die Zahl der getöteten und schwer 
verletzten Verkehrsteilnehmer in Deutschland kontinuierlich ab, 
seit einigen Jahren ist dieser Trend jedoch ins Sto-
cken geraten und es ist eine Stagnation bzw. in jüngs-
ter Vergangenheit sogar ein leichter Anstieg zu er-
kennen. Motorradfahrer stellen dabei nach wie vor 
eine besonders gefährdete Gruppe dar. Im Jahr 2015 
kamen 639 Motorradfahrer ums Leben, das sind ca. 
18 % aller tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer. 
9.986 Motorradfahrer wurden schwer verletzt, das 
entspricht einem Anteil von ca. 15 % aller schwer 
verletzten Verkehrsteilnehmer (DESTATIS).

Stellt man die Entwicklung der Anzahl getöteter und 
schwer verletzter Motorradfahrer über die vergange-
nen 10 Jahre (2006 bis 2015) dar (Bild 1), so ergibt 
sich, dass sich die Anzahl der tödlich verunglückten 
Motorradfahrer um knapp 20 % reduziert hat, die 
Anzahl der schwer verletzten Motorradfahrer lediglich 
um ca. 5 %. Betrachtet man die Entwicklung ab dem 
Jahr 2010, so ist bei den tödlich verunglückten Mo-
torradfahrern ein Anstieg um 0,5 % zu erkennen, bei 
den schwer verletzten Motorradfahrern ein Anstieg 

um 13 %. Vor dem Hintergrund des vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur geplanten Ziels, die Anzahl der 
Verkehrstoten vom Jahr 2010 an bis zum Jahr 2020 um 40 % zu 
senken, ist diese Entwicklung ausbaufähig. 

Bild 1: Entwicklung der tödlich verunglückten und schwer verletzten Motorradfahrer 2006–2015 
(DESTATIS)

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   13 18.05.17   11:47



F�����������  |  ������������� ��������  |  Fahrunfallanalyse per Datenbank

14 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

seinem Körper absorbieren, was oft in schwersten 
und tödlichen Verletzungen resultiert. 

In der vorliegenden Studie sollen tödliche Motor-
radunfälle aus technischer und medizinscher Sicht 
analysiert werden, um mögliche Auffälligkeiten im 
Hinblick auf typische Unfallsituationen und typische 
Verletzungsmuster erarbeiten zu können.  Damit soll 
ein Beitrag zur zukünftigen Forschung zur Verbes-
serung der Sicherheit für Motorradfahrer sowohl im 
Bereich aktiver Sicherheit (u. a. Assistenzsysteme) 
als auch passiver Sicherheit (u. a. Schutzkleidung) 
geleistet werden. 

2 Datengrundlage und Vorgehensweise

Datengrundlage dieser Studie sind 120 tödliche Mo-
torradunfälle mit 121 beteiligten Krafträdern der 
Jahre 2004 bis 2014, bei denen 124 Fahrer bzw. Mit-
fahrer ums Leben kamen. Die Unfälle sind in der 

Datenbank des Instituts für Rechtsmedizin München erfasst, die 
seit dem Jahr 2004 kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt 
wird. Das Einzugsgebiet umfasst Oberbayern, Niederbayern und 
Schwaben. Insgesamt konnten bisher beginnend im Jahr 2004 weit 
über 1.000 tödliche Verkehrsunfälle zusammengetragen werden.

Die Unfälle sind jeweils umfassend durch technische und medizi-
nische Unterlagen dokumentiert. Dazu gehören Polizeiberichte, 
unfallanalytische und technische Gutachten sowie Lichtbilder der 
Unfallstelle und der beteiligten Fahrzeuge. Jeder verunfallte und 
getötete Verkehrsteilnehmer wird im Institut für Rechtsmedizin 
obduziert. Zudem sind in Einzelfällen weitere ergänzende Unter-
lagen wie Blutalkoholbestimmungen, Drogenanalysen und Zeu-
genaussagen vorhanden. 

Basierend auf diesen Unterlagen werden für jeden Unfall diverse 
Parameter erhoben, die in die Datenbank übernommen werden. 
Aus den Polizeiberichten und Obduktionsgutachten werden sozio-
demografische Daten wie Alter und Geschlecht der beteiligten 
Personen erhoben. Nach Durchsicht und Überprüfung der technisch 
relevanten Parameter werden u. a. Daten zu den beteiligten Fahr-
zeugen, der Unfalltyp nach dem Unfalltypenkatalog „UNKA“ des 
GDV sowie die Annäherungs- und Kollisionsgeschwindigkeiten in 
die Datenbank eingetragen. 

Die im Obduktionsbericht dokumentierten Verletzungen werden 
von Fachpersonal anhand der gebräuchlichen Verletzungsklassi-
fizierung nach der „Abbreviated Injury Scale©“ (AIS) (AAAM 2008) 
kodiert. Der AIS-Wert ist ein Verletzungsschweregrad. Die Schwe-
re der Verletzung wird in den Stufen null (unverletzt) bis sechs 
(maximal verletzt, per Definition heutzutage nicht behandelbar) 
beschrieben. Im deskriptiven Teil des AIS-Codes wird die Körper-
region der Verletzung abgebildet. Zur Abschätzung der Gesamt-
verletzungsschwere kann der MAIS-Wert herangezogen werden, 
der den höchsten AIS-Wert aller Verletzungen einer Person be-
schreibt. Zusätzlich kann der Injury Severity Score (ISS) zur Be-
schreibung der Gesamtverletzungsschwere eines mehrfach verletz-
ten Patienten herangezogen werden. Er basiert auf der AIS und 
reicht von 0 bis 75. Zur Berechnung des ISS werden die höchsten 
MAIS-Werte aus den drei am schwersten verletzten Körperregio-
nen quadriert und summiert. Bei einem Schweregrad von MAIS 6 
wird automatisch ein ISS von 75 zugeordnet.

Bezieht man das Risiko, bei einem Verkehrsunfall tödlich zu ver-
unglücken, auf die jeweilige Jahresgesamtfahrleistung, so wird 
deutlich, dass Motorradfahrer ein erheblich höheres Risiko mit sich 
tragen als Pkw-Insassen. Dabei geht aufgrund der sinkenden An-
zahl der getöteten Pkw-Insassen in Kombination mit den immer 
weiter ansteigenden Fahrleistungen im Pkw-Sektor und einer nur 
sehr langsamen Reduktion auf dem Motorradsektor das Risikover-
hältnis immer weiter auseinander (Bild 2). So betrug die Jahres-
fahrleistung für Pkw im Jahr 2000 ca. 559 Mrd. Kilometer; es 
starben 4.396 Pkw-Insassen. Die Gesamtfahrleistung für Motorrä-
der betrug im Jahr 2000 ca. 13,0 Mrd. Kilometer; es starben 945 
Motorradfahrer. Das Risiko, als Motorradfahrer tödlich zu verun-
glücken, war demnach ca. 9-mal höher als für Pkw-Insassen. Im 
Jahr 2014 war das fahrleistungsbezogene Risiko für Motorradfah-
rer, tödlich zu verunglücken, um den Faktor 18 höher als für Pkw-
Insassen; es starben 1.575 Pkw-Insassen bei 627 Mrd. Fzg.-Kilo-
metern und 587 Motorradfahrer bei 12,6 Mrd. Fzg.-Kilometern. 
Das fahrleistungsbezogene Risiko hat sich für Motorradfahrer 
gegenüber Pkw-Insassen dementsprechend über die vergangenen 
15 Jahre verdoppelt, die Tendenz zeigt hier weiter nach oben.   

Unfälle sind für Motorradfahrer häufig schwere Kollisionen, da 
hier schützende Knautschzonen oder ausgeklügelte Sicherheits-
systeme, wie diese inzwischen in fast jedem Pkw zum Standard 
geworden sind, fehlen. Einen Großteil der auftretenden Energie 
muss der Motorradfahrer je nach Anprallkonstellation direkt mit 

Bild 2: Entwicklung der fahrleistungsbezogenen Anzahl tödlich verunglückter Verkehrsteilnehmer 
2000–2014 (DESTATIS, BASt)

Bild 3: Häufigkeitsverteilung der Unfallgegner (n = 120)
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Kontrolle über das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwin-
digkeit, Fehleinschätzung des Fahrbahnverlaufs oder Fahrbahn-
zustand o. Ä. 30 Unfälle geschahen beim Einbiegen/Kreuzen, 21 
Unfälle beim Abbiegen. In Kombination sind das ca. 43 % aller 
Unfälle, demnach prozentual häufiger als Fahrunfälle. Dies deckt 
sich mit den Ergebnissen der Studie von Otte et al. (2015), wonach 
34,5 % der schwer verletzten Motorradfahrer (MAIS 3+) bei einem 
Fahrunfall und 35,2 % bei einem Abbiege- oder Einbiege-Unfall 
verunglückten.

Nach weiterer Differenzierung der Unfalltypen wird deutlich, dass 
die getöteten Motorradfahrer am häufigsten durch einen Fahrfeh-
ler in Rechtskurven (Bild 5) verunfallen (19 Fahrzeuge, entspricht 
16 %). In Linkskurven verunfallen nur knapp halb so viele Motor-
räder (8 %). Den Fahrunfällen in Kurven ist gemein, dass der Mo-
torradfahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit oder zu geringer 
Schräglage seine Fahrspur verlässt und dann entweder mit einem 
entgegenkommenden Pkw (in Rechtskurven) oder Teilen der an-
grenzenden Straßeninfrastruktur (z. B. Baum, Verkehrsschild) kol-
lidiert. Zweithäufigster Unfalltyp ist die Kollision eines linksab-
biegenden Fahrzeugs mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. 
An dritter Stelle steht die Kollision eines links einbiegenden war-
tepflichtigen Fahrzeugs mit einem von links kommenden gerade-
aus fahrenden Fahrzeug. Bei diesen Unfalltypen ist typischerwei-
se der ab- bzw. einbiegende Verkehrsteilnehmer ein Pkw, der den 
geradeaus fahrenden Verkehrsteilnehmer, meist ein Kraftrad, über-
sieht oder in der Annäherungsgeschwindigkeit unterschätzt und 
so die kritische Situation und häufig eine schwere Kollision auslöst. 
Liers (2013) zeigt für Unfälle mit leicht und schwer verletzten Mo-

Die Selektion der zu betrachtenden Motorradunfälle erfolgte nach 
folgenden Kriterien: 

– Beteiligung eines Kraftrads (EG-Klasse L3e und L4e nach Richt-
linie 2007/46/EG: zweirädrige Kraftfahrzeuge mit oder ohne 
Beiwagen, mit einem Hubraum von über 50 cm³ bei Verbren-
nungsmotoren, und/oder bauartbedingter Höchstgeschwindig-
keit von mehr als 45 km/h)

– Kraftradfahrer oder Sozius aufgrund des Unfalls verstorben.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Technische Analyse 

Analysiert man das vorliegende Fallmaterial im Hinblick auf die 
Unfallörtlichkeit, so lässt sich festhalten, dass 87 der 120 Krafträ-
der, das entspricht ca. 73 %, auf Landstraßen verunglückten. Be-
trachtet man das gesamte Unfallgeschehen in Deutschland im Jahr 
2015, so starben 57,7 % der Verkehrstoten auf Landstraßen, gleich-
zeitig fand hier nur jeder vierte Unfall mit Personenschaden statt 
(24,8 %) (DESTATIS). Unfälle auf Landstraßen ziehen demnach 
besonders schwerwiegende Folgen nach sich, wobei hier Motor-
radunfälle eine überdurchschnittlich hohe Relevanz aufzuweisen 
scheinen. Des Weiteren ergeben sich Hinweise darauf, dass tödliche 
Motorradunfälle auf Autobahnen und innerorts im gesamten Un-
fallgeschehen eine untergeordnete Relevanz einnehmen. Im Fall-
material der Rechtsmedizin verunglückten ca. 21 % der getöteten 
Motorradfahrer innerorts und ca. 7 % auf Autobahnen. Im gesam-
ten Unfallgeschehen kamen innerhalb geschlossener Ortschaften 
ca. 30 % und auf Autobahnen 12 % aller Verkehrstoten ums Leben 
(DESTATIS).

Der Unfallgegner von Motorradfahrern ist im untersuchten Fall-
material in knapp zwei Drittel der Fälle ein Pkw (Bild 3). Dabei 
muss es nicht zwangsläufig zu einer Kollision mit dem Unfallgeg-
ner kommen, dieser muss nur zur Konfliktsituation beitragen. So 
kann beispielsweise ein Pkw aus einer Kreuzung herausfahren, der 
herannahende Motorradfahrer bremst, kommt zu Sturz und rutscht 
am Pkw vorbei. 20 Motorradfahrer (17 %) verunfallten ohne 
Fremdbeteiligung, hier erfolgte häufig ein Abkommen von der 
Fahrbahn mit anschließender Kollision mit einem Baum oder Tei-
len der Straßeninfrastruktur (z. B. Verkehrsschild). Die weiteren 
dokumentierten Unfallgegner nehmen mit teils deutlich unter  
10 % eine untergeordnete Rolle ein. Diese Verteilung entspricht in 
großen Teilen den Ergebnissen, die auch im Rahmen der COST 327 
– Studie 2001 erhoben wurden.

Ergänzend zum Unfallgegner kann der Unfalltyp beschrieben wer-
den. Dabei wird auf die bundesweit einheitliche Einteilung des 
Unfalltypenkatalogs „UNKA“ des GDV zurückgegriffen. Es können 
sieben verschiedene Unfalltypen differenziert werden, die mit ei-
nem dreistelligen Code weiter unterteilt werden können. Der Un-
falltyp beschreibt dabei den Verkehrsvorgang bzw. die Konfliktsi-
tuation, der zum Unfall geführt hat. Dabei wird die auslösende 
Situation dargestellt, im weiteren Verlauf des Unfalls kann es noch 
zu Kollisionen mit nicht dargestellten Verkehrsteilnehmern oder 
einem Abkommen von der Fahrbahn kommen. Jedem Unfall wird 
ein Unfalltyp zugeordnet, es wird nicht zwischen den beteiligten 
Fahrzeugen differenziert.

Betrachtet man die allgemeinen Unfalltypen der tödlichen Motor-
radunfälle (Bild 4), so wird deutlich, dass 41 Unfälle (34 %) durch 
einen Fahrunfall ausgelöst wurden, d. h. durch einen Verlust der 

Bild 4: Häufigkeitsverteilung der Unfalltypen (1-stelliger Code)  
nach GDV (n = 120)

Bild 5: Häufigkeitsverteilung der Unfalltypen (3-stelliger Code)  
nach GDV (n = 120)
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torradfahrern eine leicht abweichende Verteilung. Es führen die 
Unfalltypen 211 und 302, gefolgt von Fahrunfällen in Linkskurven, 
Geraden und Rechtskurven.

Weitere Auffälligkeiten sind bei den beteiligten Krafträdern selbst 
zu finden. 39 verunfallte Motorräder (32 %) sind sog. Supersport-
maschinen, die rein für sportliches Fahren entwickelt werden (Bild 
6). Leichtkrafträder, die oft von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit der Führerscheinklasse A1 gefahren werden, nehmen 
mit 17 % einen ebenfalls recht hohen Anteil ein. Unter den ver-
unfallten Motorrädern befindet sich nur eine geringe Anzahl an 
sog. Choppern und Tourern.

Analysiert man die beteiligten Krafträder nach Leistungsgruppen 
(Bild 7), so ergeben sich jedoch keine Hinweise darauf, dass eine 
Leistungsgruppe eine besondere Relevanz aufweist. Gruppiert man 
die Leistungsklassen in den Abstufungen „bis 48 PS“, „48 bis 98 
PS“ und „über 98 PS“, so ist die Anzahl mit 38, 40 und 42 verun-
fallten Motorrädern sogar annähernd identisch. Das gängige Vor-
urteil, dass Fahrer PS-starker Maschinen eine besondere Relevanz 
bei tödlichen Verkehrsunfällen aufweisen, kann anhand dieser 
Zahlen nach vorsichtiger Bewertung nicht bestätigt werden. 

Stellt man die aus den Gutachten übernommenen und überprüften 
mittleren Kollisionsgeschwindigkeiten der beteiligten Motorräder 
dar (Bild 8), so ist zu erkennen, dass sich ein Großteil der Kollisi-
onen im Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 60 und von 60 bis 
90 km/h ereignet. Bei 24 Fahrzeugen konnte keine Kollisionsge-
schwindigkeit ermittelt werden. Dies ist in fehlenden oder sehr 
kurz gehaltenen unfallanalytischen Gutachten begründet. Im Rah-
men weiterer Studien sollen sowohl die fehlenden Kollisionsge-
schwindigkeiten als auch die relativen Kollisionsgeschwindigkei-
ten sowie die Bewegungsabläufe und Anprallgeschwindigkeiten 
der Motorradfahrer ermittelt und rekonstruiert werden, um fun-
dierte Aussagen zu möglichen Verletzungsursachen treffen zu 
können.

Über ein Drittel der Motorradfahrer kam nachweislich vor der Kol-
lision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer oder einem Objekt 
am Straßenrand zu Sturz. Dies liefert einen starken Hinweis darauf, 
dass viele Motorradfahrer in Konfliktsituationen ihre Maschine 
nicht im fahrstabilen Zustand halten können. Dies ist oft bei un-
zureichend durchgeführten Bremsmanövern oder instabiler Kur-
venfahrt der Fall. Assistenzsysteme wie das Anti-Blockier-System 
können hier einen deutlichen Beitrag zur Reduktion der Unfall-
zahlen leisten (Bauer et al. 2014), da hier die kritische Situation 
entschärft werden kann, ohne dass es zu einer Kollision kommt. 

3.2 Soziodemografische und medizinische Analyse 

Im betrachteten Datenkollektiv der Rechtsmedizin mit 120 Unfäl-
len starben 118 Motorradfahrer und sechs Mitfahrer. Der Kradfah-
rer selbst verstarb in 113 Unfällen; in drei Unfällen verstarb jeweils 
der Mitfahrer, in weiteren drei Unfällen verstarben sowohl Fahrer 
als auch Mitfahrer. Bei einem Unfall kollidierten zwei Motorräder 
miteinander, wobei die Fahrer der beiden Motorräder ums Leben 
kamen.

Bezüglich des Geschlechts der getöteten Personen ergibt sich, dass 
111 Fahrer und 2 Mitfahrer männlich sowie 7 Fahrer und 4 Mit-
fahrer weiblich sind. Insgesamt beträgt der Anteil an männlichen 
Fahrern/Mitfahrern 91 %, wohingegen nur 9 % weiblich sind. 

Stellt man die Häufigkeitsverteilung der getöteten Motorradfahrer 
nach Altersgruppen dar (Bild 9), so ist zu erkennen, dass die An-

Bild 6: Häufigkeitsverteilung der beteiligten Kraftradtypen (n = 121)

Bild 7: Häufigkeitsverteilung gruppierter Leistungsklassen der beteiligten  
Krafträder (n = 121)

Bild 8: Häufigkeitsverteilung der Kollisionsgeschwindigkeiten der beteiligten 
Krafträder (n = 97)

Bild 9: Häufigkeitsverteilung der Altersgruppen der getöteten Fahrer und 
Mitfahrer (n = 124)
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zahl der verunglückten Motorradfahrer mit dem Alter steigt. Die 
größte Anzahl befindet sich in der Altersgruppe von 45 bis 54 
Jahren. Dies entspricht dem allgemeinen Trend, wonach es immer 
weniger junge Motorradfahrer gibt, dafür aber eine größer wer-
dende Gruppe von Wiedereinsteigern und Anfängern im mittleren 
Alter. Mögliche Gründe liegen dabei in den Kosten für Führer-
schein, Motorrad und Ausrüstung, aber auch in einem nachlas-
senden Interesse am Zweiradführerschein in den Stadtgebieten 
(Stuttgarter Zeitung).

Das betrachtete Unfallkollektiv ist ein Schwerstunfallkollektiv. Das 
wird nicht zuletzt deutlich, wenn man die Todeszeitpunkte der 
Motorradfahrer betrachtet. 78 Personen starben noch direkt vor 
Ort an der Unfallstelle, das entspricht 63 %. Innerhalb einer Stun-
de nach dem Unfall starben 7 Personen, weitere 23 innerhalb von 
24 Stunden. 

Alle Motorradfahrer sind im Sinne der AIS-Skala ernsthaft verletzt 
(MAIS 3+) (Bild 10). 52 Motorradfahrer weisen eine per Definition 
nicht überlebbare Gesamtverletzungsschwere MAIS 6 auf. 

Auch bei der Verteilung des ISS-Werts, der als Anhaltspunkt zur 
Einschätzung der Verletzungsschwere von multipel verletzten Per-
sonen dient, dominieren maximal verletzte Personen (ISS 75) (Bild 
11).

Betrachtet man die schwerst verletzte(n) Körperregion(en), d. h., 
die Körperregion(en), in denen der MAIS auftrat (Bild 12), wird 
deutlich, dass Thorax und Kopf am häufigsten betroffen sind. In 
38 Fällen ist der Thorax isoliert die schwerst verletzte Körperregi-
on, in 29 Fällen der Kopf, gefolgt von einer Kombination von Kopf 
und Thorax. Der MAIS kann auch in mehreren Körperregionen 
gleichzeitig auftreten, was in einer Mehrfachnennung resultiert. 
Nennungen mit einer Anzahl von weniger als drei sind in Bild 12 
aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt. In Addition trägt 
der Thorax bei 53 % aller getöteten Motorradfahrer zum MAIS bei, 
der Kopf in 39 %. Der Hals ist in 15 % der Fälle die schwerst ver-
letzte Körperregion. Die unteren Extremitäten sind zu 13 % die 
schwerst verletzte Körperregion, die oberen Extremitäten lediglich 
zu einem Prozent. Dies deckt sich mit Ergebnissen der Studie von 
Serrea et al. (2012), die ähnliche Inzidenzen zu den schwerst ver-
letzten Körperregionen erarbeiteten. 

Stellt man den Anteil der Personen im Hinblick auf die schwer 
verletzten (AIS 3+) Körperregionen in einer Übersichtsaufnahme 
dar (Bild 13), so ergibt sich, dass viele Motorradfahrer neben Ver-
letzungen im Bereich Thorax und Kopf auch schwere Verletzungen 
im Bereich Abdomen, untere Extremitäten, Hals und Knöchernes 
Becken aufweisen. Dies deckt sich mit Ergebnissen der COST 
327-Studie (2001), nach der schwer verletzte Motorradfahrer häu-
fig in mehreren Körperregionen schwer verletzt (AIS 3+) sind. 

Studien, in denen auch leichte Motorradunfälle analysiert wurden, 
zeigen hier ein abweichendes Ergebnis. In der MAIDS-Studie, in 
der Unfälle aller Schweregrade analysiert wurden (geringer Anteil 
an schwersten Unfällen), waren am häufigsten die Extremitäten 
verletzt (Beine 32 %, Arme 24 %). In der Studie von Otte et al. 
(2015) mit überwiegend leicht verletzten Motorradfahrern finden 
sich mit Abstand am häufigsten leichte Verletzungen im Bereich 
der Arme und Beine, bei Schwerstverletzten sind wiederum häufig 
der Kopf und Thorax verletzt.

Nach weiterer Differenzierung der MAIS-Werte in der Körperregi-
on Thorax wird deutlich, dass nur wenige Motorradfahrer aus dem 
untersuchten Datenkollektiv der Rechtsmedizin keine oder leichte 
Verletzungen < AIS 2 aufweisen (Bild 14). Im Umkehrschluss bleibt 

festzuhalten, dass über 90 % der verunfallten Motorradfahrer 
schwere Verletzungen AIS 3+ aufweisen (Bild 13). 

In der Region Kopf stellt sich ein abweichendes Bild dar. Hier sind 
19 Personen unverletzt (15 %); 60 % weisen Verletzungen AIS 3+ 
auf (Bild 15). Hieraus lassen sich nach vorsichtiger Bewertung 
Hinweise darauf finden, dass ein Helm ein gewisses Schutzpoten-
zial aufweist, was im Bereich des Thoraxes trotz teilweise getra-
gener Schutzkleidung nicht in diesem Ausmaß zu beobachten ist. 

Bild 10: Häufigkeitsverteilung der Gesamtverletzungsschwere MAIS der 
getöteten Fahrer und Mitfahrer (n = 124)

Bild 11: Häufigkeitsverteilung der ISS-Werte der getöteten Fahrer und 
Mitfahrer (n = 124)

Bild 12: Häufigkeitsverteilung der am MAIS beteiligten Körperregionen  
(n = 124)
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prall, nach dem ersten Kopfanprall vor einem Sekundäranprall 
etc.) nicht rekonstruiert werden kann. Bei 34 Personen ist belegbar, 
dass diese den Helm auch nach der Kollision auf dem Kopf hatten. 
In den übrigen Fällen lässt sich keine Aussage zum Helmverlust 
treffen, da hierfür die Dokumentationsqualität nicht ausreicht. Hier 
liegt insbesondere für die unmittelbar an der Dokumentation des 
Unfalls beteiligten Personen (Polizei, Sachverständige) Verbesse-
rungspotenzial.

3 Fazit und Ausblick

Motorradaufsassen tragen nach wie vor ein hohes Risiko mit sich, 
bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu werden. Eine mit 
dem Pkw-Sektor vergleichbare technische Entwicklung im Bereich 
aktiver wie passiver Sicherheit, die sich letztlich auch in einer er-
kennbaren Reduktion der Anzahl von schwer verletzten und ge-
töteten Verkehrsteilnehmern auswirkt, wäre wünschenswert. Im 
Rahmen dieser Studie wurden 120 tödliche Motorradunfälle aus 
technischer und medizinischer Sicht untersucht, um ein besseres 
Verständnis für diese Schwerstunfälle zu erlangen und in Zukunft 
einen Beitrag zu zielgerichteten Verbesserungsmaßnahmen leisten 
zu können.

Häufigster Unfalltyp ist der Fahrunfall. Der Verlust der Kontrolle 
über das Motorrad geschieht dabei häufiger in Rechtskurven als 
in Linkskurven. Häufigster Kollisionsgegner ist ein Pkw; der Anteil 
von Alleinunfällen im untersuchten Datenkollektiv beträgt nur 
17 %. Diese Konfliktsituationen werden häufig durch einen links 
abbiegenden oder links einbiegenden Pkw verursacht, der den sich 
geradlinig annähernden Motorradfahrer häufig übersieht oder in 
der Annäherungsgeschwindigkeit unterschätzt. Über ein Drittel 
der Motorradfahrer kam zu Sturz, bevor es zu einer Kollision mit 
einem Fahrzeug oder Teilen der angrenzenden Straßeninfrastruk-
tur kam.

Betrachtet man die Verletzungen, so ist festzuhalten, dass lediglich 
2 % der getöteten Fahrer und Mitfahrer einen ISS-Wert von unter 
16 aufweisen, es handelt sich bei dem untersuchen Datenkollektiv 
um ein Schwerstunfallkollektiv. 93 % der getöteten Fahrer und 
Mitfahrer erlitten schwerste Verletzungen AIS 3+ im Bereich des 
Thorax. Über 60 % erlitten schwerste Verletzungen AIS 3+ im Be-
reich des Kopfs. Die Körperregionen mit den schwersten Einzel-
verletzungen sind ebenfalls der Thorax (53 %) und der Kopf 
(39 %).

Im Rahmen weiterer Studien sollen die Kinematik des Motorrad-
fahrers im Unfallablauf  sowie die Anprallparameter (Geschwin-
digkeit, Anprallobjekt etc.) auf Einzelfallbasis des vorliegenden 
Unfallkollektivs differenzierter untersucht werden. Insbesondere 
der Thorax scheint von besonderem Interesse für zukünftige Ent-
wicklungen von Sicherheitsausrüstung. Dazu kann auf Methoden 
wie beispielsweise die Mehrkörpersimulation und die Finite-Ele-
mente-Simulation zurückgegriffen werden, die sich bereits im 
Rahmen von einigen Studien, u. a. der Rekonstruktion von Fahr-
radunfällen, etabliert hat (z. B. Bauer et al. 2016). 
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Tabelle 1: Die 40 aus der PRISCUS-Liste ausgewählten Arzneistoffe. Der Tabelle sind auch die 
verkehrsrelevanten Risiken und Nebenwirkungen sowie einige in der PRISCUS-Liste empfohlene 
Therapie-Alternativen zu entnehmen

ARZNEISTOFF-KLASSE
PRISCUS-Arzneistoff

VERKEHRSRELEVANTE
RISIKEN & NEBENWIRKUN-
GEN

THERAPIE-
ALTERNATIVEN

Antidepressiva
*Amitriptylin, Doxepin
Imipramin, Clomipramin
Trimipramin, Maprotilin

Kognitive Beeinträchtigung
Sedierung, Müdigkeit
Motorische  
Beeinträchtigung

Citalopram
Sertralin
Mirtazapin

Sedativa/Hypnotika
*Diazepam, *Bromazepam
*Diphenhydramin
(bzw. Dimenhydrinat)
Chlordiazepoxid
Flurazepam
(Dikalium-)Clorazepat
Prazepam, Clobazam
Nitrazepam, Flunitrazepam
Medazepam, Chloralhydrat
Brotizolam (> 0,125 mg/d)
Alprazolam, Temazepam
*Zolpidem (> 5 mg/d)
Zopiclon (> 3,75 mg/d)
Zaleplon (> 5 mg/d)
Triazolam, Doxylamin
Lorazepam (> 2 mg/d)
Oxazepam (> 60 mg/d)
Lormetazepam (> 0,5 mg/d)

Sedierung, Müdigkeit, 
Somnolenz
Schwindel
Kognitive Beeinträchtigung
Verzögert Reaktionsvermögen
Psychomotorische Beein-
trächtigung

Kurz/kürzer wirksame 
Benzodiazepine:
- Lorazepam (≤ 2 mg/d)
- Lormetazepam (≤ 0,5 
mg/d)
- Brotizolam (≤ 0,125 mg/d)

Opipramol

Zolpidem (≤ 5 mg/d)
Zopiclon (≤ 3,75 mg/d)
Zaleplon (≤ 5 mg/d)

Sedierende Antidepressiva

Niederpotente Neuroleptika

Schlafhygiene
Antidementiva
*Piracetam Keine signifikante  

Verbesserung der Kognition
Aggressivität

Für Demenz von  
Alzheimer-Typ: Memantin
Acetylcholinesterase-Hemmer

Antihistaminika
Hydroxyzin Kognitive Beeinträchtigung

Sedierung, Müdigkeit, 
Schwindel

Pipamperon
Melperon

Neuroleptika
Thioridazin, Clozapin
Olanzapin (> 10 mg)
Haloperidol (> 2 mg)
Levomepromazin

Kognitive  
Einschränkung
Sedierung
Müdigkeit

Atypische Neuroleptika
Melperon
Pipamperon

Kardiovaskuläre Mittel
Clonidin Kognitive  

Beeinträchtigung
Sedierung, Müdigkeit

ACE-Hemmer
AT1-Blocker

Muskelrelaxanzien
Baclofen, Tetrazepam Sedierung, Müdigkeit Tolperison
Antiepileptika
Phenobarbital Sedierung, Müdigkeit, 

Somnolenz Schwindel
Lamotrigin

*Diese Substanzen konnten während unserer Analysen in den Blut- und Urinproben nachgewiesen 
werden.

Potenziell inadäquate Medikamente  
bei tödlichen Straßenverkehrsunfällen: 
Abgleich mit der PRISCUS-Liste
Olwen Domingo, Gabriele Roider, Andreas Stöver, Frank Mußhoff, Hans Sachs, Helena Fels, 
Julia Krüger, Klaus Bauer, Wolfram Hell und Matthias Graw

1 Einleitung und Ziele

Aufgrund der demografischen Entwicklung in 
Deutschland spielt die ältere Bevölkerung eine immer 
größere Rolle im Straßenverkehr und damit auch bei 
Verkehrsunfällen. Bei den ca. 2,5 Millionen Verkehrs-
unfällen jährlich in Deutschland sind Senioren be-
sonders gefährdet. Hierzu tragen neben einer Ver-
ringerung von Wahrnehmungs- und Reaktionsge-
schwindigkeit auch die abnehmende Leistungsfähig-
keit und erhöhte Vulnerabilität im Alter bei. Weiter-
hin ist zu berücksichtigen, dass auch (unerwünschte) 
Wirkungen von Medikamenten die allgemeine Ver-
kehrstüchtigkeit beeinträchtigen können. Vor allem 
bei einer veränderten Pharmakokinetik und -dyna-
mik, wie es bei älteren Personen häufig der Fall ist, 
kann sich ein höheres Risiko ergeben. 

Die PRISCUS-Liste [1] enthält eine Auflistung von 
potenziell inadäquater Medikation (PIM), die Ärzten 
für die Verschreibung und Verordnung von Arznei-
stoffen bei älteren Personen als Richtlinie dienen 
soll. Die Liste nennt insgesamt 83 Arzneistoffe, die 
bei dieser Personengruppe vermieden werden sollten. 
So wird z. B. die Verschreibung von trizyklischen 
Antidepressiva und länger wirksamer Benzodiazepi-
nen aufgrund des erhöhten Risikos für kognitive 
Störungen nicht empfohlen. 

Obwohl sich die PRISCUS-Liste nicht primär auf 
Arzneistoffe fokussiert, die zu einer Beeinträchtigung 
der Fahrsicherheit und allgemeinen Straßenverkehrs-
sicherheit führen, sind doch etliche Substanzen ge-
listet, deren Wirkungen zu Verkehrsunfällen zumin-
dest beitragen können.

2 Methode

In einer retrospektiven Studie wurden 50 Personen 
im Alter über 65 Jahre, die im Zeitraum 2011–2015 
bei Straßenverkehrsunfällen verstorben sind und im 
Institut für Rechtsmedizin der Universität München 
obduziert wurden, untersucht. Dabei wurden neben 
den toxikologischen Untersuchungen auch die Un-
fallanalysen, die Obduktionsbefunde sowie die Er-
mittlungsakten der Einzelfälle herangezogen und 
näher betrachtet.
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im Oberschenkelvenenblut nachgewiesen werden. Zudem wurde 
eine Leberzirrhose während der Obduktion festgestellt.

Die während der Obduktion festgestellten Verletzungsmuster konn-
ten bei allen acht Fällen dem angegebenen Unfallgeschehen zu-
geordnet werden. Das Verletzungsmuster bei Fall 7 spricht zwei-
felsfrei dafür, dass der Betroffene eine intensive stumpfe Gewalt 
von der Körperrückseite erlitten hatte.

Bei allen acht Fällen wird ein schweres bzw. schwerstes stumpfes 
Trauma als Todesursache beschrieben. Daher fand sich in allen 
Fällen ein kausaler Zusammenhang zwischen den Unfallgeschehen 
und dem Todeseintritt. Vorbestehende körperliche Leiden, die für 
das Unfallgeschehen bzw. den Todeseintritt eine Rolle gespielt ha-
ben könnten, wurden jeweils nicht nachgewiesen. Nur bei Fall 4 
könnte der Todeseintritt durch eine vorbestehende Herzvorerkran-
kung jedoch begünstigt worden sein.

4 Diskussion

Der Großteil der ausgewählten 50 Verkehrsopfer war mit 38 % als 
Fußgänger unterwegs (Tabelle 2). Verglichen mit Daten für über-
65-Jährige, die in Gesamtbayern im gleichen Zeitraum, d. h. 2011–
2015, in Straßenverkehrsunfällen tödlich verunglückt sind [3], ist 
diese Zahl mit etwa 10 % überrepräsentiert. Im Gegensatz dazu 
sind unsere Pkw-Insassen mit ca. 10 % unterrepräsentiert. 

Insbesondere der wiederholte Nachweis des Antidepressivums 
Amitriptylin in den Ergebnissen ist auffallend. Ähnlich zu Diphen-
hydramin und anderen Substanzen mit anticholinergen (Neben-) 

VERKEHRSTEILNEHMER n %

Fußgänger 19 38 %

Pkw-Insassen 15 30 %

Fahrradfahrer 10 20 %

Kraftradfahrer 4 8 %

Lkw-Fahrer 2 4 %

TOTAL: 50

Tabelle 2: 
Verteilung der 50 
untersuchten Fälle 
als Verkehrsteil-
nehmer

2.1 Toxikologische Untersuchungen

Standardanalytische Verfahren, wie die Flüssigkeits- und gaschro-
matographiegekoppelte Massenspektrometrie, wurden für die to-
xikologischen Untersuchungen angewandt. 

Aus der PRISCUS-Liste wurden insgesamt 40 Substanzen identi-
fiziert und ausgewählt, die insbesondere bei älteren Personen u. 
a. zu einer Abnahme der kognitiven und psychomotorischen Leis-
tungen führen können (Tabelle 1). Die während der Obduktion 
asservierten Oberschenkelvenenblut (OSV)- und Urinproben wur-
den nicht nur gezielt nach diesen 40 Arzneistoffe (bzw. ihren Me-
taboliten) untersucht, sondern auch nach anderen potenziell ver-
kehrsunfallrelevanten Substanzen, wie z. B. Alkohol.

Um auszuschließen, dass keine von den nachgewiesenen Arznei-
stoffen nach dem Unfallhergang aufgenommen bzw. verabreicht 
wurden, wurden nur Fälle betrachtet, wo kein mehrtägiger Kran-
kenhausaufenthalt stattgefunden hat. In die Studie wurden nur 
Personen aufgenommen, die direkt am Unfallort oder nach sehr 
kurzem Krankenhausaufenthalt (< 5 Stunden) verstorben sind, um 
sicherzustellen, dass auch aufgenommene Substanzen mit kurzer 
Halbwertszeit noch nachweisbar sind. 

2.2 Unfallanalysen

Zur möglichst genauen Rekonstruktion der Verkehrsunfälle wurden 
die Ermittlungsunterlagen hinzugezogen. Insbesondere die Fälle, 
bei denen während der toxikologischen Untersuchungen PRISCUS-
Arzneistoffe nachgewiesen wurden, wurden unfallanalytisch aus-
gewertet. 

2.3 Obduktionsbefunde

Um die Gesamtheit der Einzelfälle zu beurteilen, wurden die Er-
gebnisse der von der Staatsanwaltschaft beauftragten Obduktionen 
zusätzlich betrachtet.

3 Ergebnisse 

Tabelle 2 gibt die Verteilung der insgesamt 50 untersuchten Fälle 
als Verkehrsteilnehmer wieder.

Insgesamt acht Personen, d. h. 16 % dieser 50 Verkehrs-
opfer, hatten mindestens einen der 40 ausgewählten in der 
PRISCUS-Liste verzeichneten Arzneistoffe aufgenommen. 
Die überwiegende Zahl waren Fußgänger, die von Kraft-
wagen überfahren und dabei getötet wurden (Fälle 1–6 in 
Tabelle 3). Zusätzlich wurde bei einem Fahrradfahrer, wel-
cher von hinten von einem Pkw überfahren wurde (Fall 7 
in Tabelle 3), sowie bei einem Pkw-Fahrer, der in suizida-
ler Absicht gegen einen Baum gefahren ist (Fall 8 in Ta-
belle 3) jeweils ein PRISCUS-Arzneistoff nachgewiesen.

Bei 10 % aller untersuchten Fälle, davon 3 Pkw-Fahrer 
und 2 Fußgänger (darunter Fall 6 in Tabelle 3), konnte 
eine relevante Blutalkoholkonzentration nachgewiesen 
werden (0,87–1,54 ‰). In einem von diesen fünf Fällen 
(Fall 6) wurde zusätzlich zu einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 0,87 ‰ auch der PRISCUS-Arzneistoff Broma-
zepam nachgewiesen. Darüber hinaus konnten während 
der toxikologischen Untersuchungen dieses Falles erhöh-
te Konzentrationen an Methanol, Aceton und 2-Propanol 

Tabelle 3: Fälle mit nachgewiesenen PRISCUS-Arzneistoffen. Die Einordnung subtherapeu-
tisch/therapeutisch/übertherapeutisch erfolgte unter Berücksichtigung ggf. stattgefundener 
postmortaler Umverteilungsprozesse und unter Berücksichtigung der Daten von Launiainen 
und Ojanperä [2]

FALL 
#

ALTER
GESCHLECHT

PRISCUS-
ARZNEISTOFFE

KONZENTRATION
IM OSV

VERKEHRS-
TEILNEHMER

1 85 Jahre Männlich Zolpidem
Amitriptylin

Subtherapeutisch
Therapeutisch

Fußgänger

2 77 Jahre Weiblich Amitriptylin Therapeutisch Fußgänger

3 86 Jahre Männlich Amitriptylin Therapeutisch Fußgänger

4 89 Jahre Weiblich Diphenhydramin Therapeutisch Fußgänger

5 82 Jahre Männlich Diphenhydramin Übertherapeutisch Fußgänger

6 65 Jahre Männlich Bromazepam
(BAK: 0,87 ‰)

Therapeutisch Fußgänger

7 70 Jahre Männlich Diazepam Spur Fahrradfahrer

8 77 Jahre Männlich Piracetam Qualitativ Pkw-Fahrer
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Wirkungen, kann Amitriptylin zu zentraler Dämpfung und somit 
zu Müdigkeit, Benommenheit und Schwindel sowie kognitiven 
Defiziten und Sehstörungen führen. Vor allem bei älteren Perso-
nen, bei denen in der Regel schon eine eingeschränkte kognitive 
Leistung besteht, stellen diese Arzneistoffe, insbesondere in Kom-
bination mit anderen zentral wirksamen Substanzen, ein beson-
deres Verkehrsrisiko dar. Darauf wird auch in der Fachinformation 
hingewiesen. Andere nachgewiesene PRISCUS-Arzneistoffe mit 
zentral dämpfenden Eigenschaften und somit für die Verkehrs-
tüchtigkeit relevant, sind Zolpidem, Bromazepam und Diazepam. 

Trotz des bekannten verkehrsunfallrelevanten Nebenwirkungspro-
fils ist es dennoch wichtig, die einzelnen Verkehrsunfälle im Detail 
zu betrachten, um abzuklären, ob die nachgewiesenen Arzneistof-
fe einen direkten Einfluss auf den Unfallhergang hatten. Nach 
unfallanalytischer Rekonstruktion konnte lediglich ein Fall iden-
tifiziert werden, bei dem die Einnahme des nachgewiesenen PRIS-
CUS-Medikaments mit Sicherheit keine tragende Rolle gespielt hat 
(Fall 7). Hier handelte es sich um einen Fahrradfahrer, der von 
hinten von einem Pkw-Fahrer erfasst und getötet wurde. Die in 
diesem Fall nachgewiesenen Konzentration von Diazepam liegt 
lediglich im Spurenbereich und spricht für eine einige Zeit zurück-
liegende Aufnahme. 

Aufgrund postmortaler Umverteilung vieler Arzneistoffe wurden 
die im Oberschenkelvenenblut nachgewiesenen Konzentrationen 
nicht nur mit den (üblicherweise im Serum/Plasma von Lebenden 
angegebenen) therapeutischen Konzentrationen, sondern auch mit 
Daten von Launiainen und Ojanperä [2] verglichen. Auch die Halb-
wertszeit der nachgewiesenen PRISCUS-Arzneistoffe sowie der 
Unfallzeitpunkt wurden bei der Einteilung in die einzelnen Kon-
zentrationsbereiche beachtet (Tabelle 3).

Unter Berücksichtigung des Unfallszeitpunkts von Fall 1 weist die 
subtherapeutische Zolpidem-Konzentration auf eine Aufnahme 
von Zolpidem in der vorangegangenen Nacht hin. In diesem Fall 
ist zusätzlich zu den Nebenwirkungen von Amitriptylin auch der 
sogenannte “Hangover”-Effekt nach Aufnahme von Zolpidem zu 
diskutieren.

Die Konzentrationsverhältnisse von Amitriptylin zu seinem Stoff-
wechselprodukt Nortriptylin weisen in zwei von den Fällen 1–3 
auf eine regelmäßige Aufnahme von Amitriptylin hin. Laut An-
gaben in der Literatur wird eine regelmäßige Aufnahme von An-
ticholinergika jedoch nicht mit einer Toleranzentwicklung gegen 
zumindest einen Teil des Nebenwirkungsprofils assoziiert. Im Ge-
genteil soll mit einem kumulativen und somit einer Verstärkung 
des anticholinergischen Effekts gerechnet werden.[4]

Bei den Fällen 4 und 5 konnte das Antihistaminikum Diphenhy-
dramin nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu den anderen nach-
gewiesenen PRISCUS-Arzneistoffen ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass Diphenhydramin- bzw. Dimenhydrinat-haltige Präparate in 
Deutschland nicht verschreibungspflichtig sind.

Bei Fall 6 konnte zusätzlich zu Bromazepam eine relevante Alko-
holisierung festgestellt werden. Die erhöhten Methanol-Konzent-
rationen im Oberschenkelvenenblut weisen auf eine über mehrere 
Stunden durchgehende Alkoholisierung hin. Auch die erhöhten 
Konzentrationen an Aceton und seinem Stoffwechselpartner 
2-Propanol sowie die während der Obduktion festgestellte Leber-
zirrhose deuten auf einen Alkoholabusus hin. Unter Berücksichti-
gung einer gewissen Alkoholtoleranz kann davon ausgegangen 
werden, dass die festgestellte Alkoholisierung in Kombination mit 
Bromazepam für den Unfallhergang mitursächlich war.

Das bei Fall 7 nachgewiesene Antidementivum Piracetam ist auf-
grund einer nicht belegbaren Verbesserung der Kognition in der 
PRISCUS-Liste aufgelistet. Allerdings ist dies in der Literatur um-
stritten.[5] Piracetam kann als Nebenwirkung zu Aggressivität und 
Depressionen führen. In Fall 7 ist ein Mann in suizidaler Absicht 
gegen einen Baum gefahren. Laut Vorgeschichte habe der Pkw-
Fahrer einige Zeit vor dem Unfallhergang seine Medikamente ab-
gesetzt, wie es auch aus den toxikologischen Ergebnissen für an-
dere nachgewiesene verordnete Arzneimittel ersichtlich ist. Man 
könnte daher spekulieren, ob eine durch Piracetam ausgelöste 
Depression den Vorfall zumindest begünstigt hat.

5 Schlussfolgerung

In dieser Studie wurde das Vorliegen einer für Senioren potenziell 
inadäquaten Medikation bei tödlichen Straßenverkehrsunfällen 
untersucht. Ausgewählte Substanzen aus der PRISCUS-Liste, d. h. 
Medikamente mit erhöhten Nebenwirkungen bei Personen mit ei-
nem Alter von über 65 Jahren, sowie Alkohol konnten in insge-
samt 8 (= 16 %) bzw. 5 (= 10 % relevante Alkoholkonzentrationen) 
postmortalen Blutproben nachgewiesen werden. Da lediglich  
27 % von allen über-65-jährigen Straßenverkehrsopfern in Bayern 
aus den Jahren 2011–2015 an der LMU obduziert wurden, kann 
hier von einer großen Dunkelziffer ausgegangen werden.

Bei den Ergebnissen ist jedoch zu berücksichtigen, dass aus retro-
spektiver Sicht nicht alle Faktoren, die eine mögliche Rolle beim 
Unfallhergang gespielt haben, betrachtet werden konnten. Mit 
einer Ausnahme konnte die (Mit-)Ursächlichkeit der nachgewie-
senen PRISCUS-Arzneistoffe bei den Unfallhergängen weder mit 
Sicherheit bestätigt noch ausgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz 
wurde in dieser Studie nachgewiesen, dass 16 % der über-65-Jäh-
rigen Arzneistoffe verordnet bekommen haben, die als potenziell 
inadäquat für diese Personengruppe eingeordnet sind und ein (Ne-
ben-)Wirkungsprofil aufweisen, welches die Verkehrstüchtigkeit 
beeinträchtigen kann. Der PRISCUS-Liste sind auch Vorschläge 
für Alternativ-Medikation zu entnehmen, wobei jedoch die indi-
viduellen Fälle bei einer Umstellung der Medikation zu berück-
sichtigen sind.

Auch unabhängig von diesen Ergebnissen besteht nicht zuletzt 
aufgrund von Verschreibungen und Verordnungen ungeeigneter 
Medikation bei Senioren ein erhöhtes Verkehrsrisiko.
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Die Arzneimittelzulassung  
und Cannabisarzneimittel
David Reinhardt und Markus Grunenberg

Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften 
(BT-Drucksache 18/8965) beabsichtigt der Gesetzgeber, Cannabisarzneimittel nicht wie andere Arzneimittel zu-
zulassen, sondern die Verschreibungs- und Erstattungsfähigkeit über eine Gesetzesänderung zu bewirken. Dieser 
Beitrag beschreibt zuerst die innerhalb des Rahmens der Arzneimittelzulassung vorhandenen Regelungen, um 
Medikamente vertreiben zu dürfen, und geht dann auf praktische Herausforderungen ein, die sich im Rahmen der 
Gesetzesänderung ergeben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die geplante Gesetzesänderung 
im Widerspruch zu geltenden Normen der Arzneimittelzulassung steht und mit einem großen Maß an Unsicher-
heit und Ungewissheit einhergeht. Daher ist die reguläre Zulassung weiterer Cannabisarzneimittel dem in der 
Gesetzesänderung avisiertem Verfahren vorzuziehen. 

The federal government plans to implement marketability and reimbursement of pharmaceuticals based on can-
nabis. This is in contrast to the current regulations concerning marketing of medicines for human use. This arti- 
cle provides an overview of current ways to obtain a marketing authorization and outlines challenges arising with 
the new regulation. Due to the amount and range of uncertainties related to planned changes, traditional ways 
of obtaining a marketing authorization should be preferred.

1 Einleitung

Arzneimittel müssen zugelassen werden, um in Deutschland in Ver-

kehr gebracht zu werden (§ 21 AMG). Wie für andere Produkte, gilt 

dies auch für Cannabisarzneimittel (Anlage III BtMG). Mit dem Ge-

setzentwurf der Bundesregierung zur Änderung betäubungsmittel-

rechtlicher und anderer Vorschriften (BT-Drucksache 18/8965) be-
absichtigt der Gesetzgeber, nun einen grundsätzlich anderen Weg 
einzuschlagen, um das Inverkehrbringen und die Erstattung zu re-
geln. Daher wird im vorliegenden Beitrag zuerst beschrieben, welche 
grundsätzlichen Anforderungen Arzneimittel erfüllen müssen, um 
dann auf offene Fragen, die sich im Rahmen der geplanten Geset-
zesänderung ergeben, einzugehen.

B., Clinical efficacy of piracetam in cognitive impairment: a meta-analysis. De-
mentia and geriatric cognitive disorders 2002, 13 (4), 217-224
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Besitzt der Antragsteller noch keine Zulassung in einem EU-Mit-
gliedsstaat, kann über das Dezentralisierte Verfahren ähnlich dem 
Verfahren der gegenseitigen Anerkennung eine Zulassung zeit-
gleich in mehreren Mitgliedsstaaten erfolgen (§ 25b Abs. 2 AMG; 
Art. 28 ff. der RiLi 2001/83/EG).

Für bestimmte Produkte kann bzw. muss das Zentralisierte Zulas-
sungsverfahren gewählt werden. Diese sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 spezifiziert. Die Arzneimittel, die über dieses Verfah-
ren zugelassen wurden, können im gesamten Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) in Verkehr gebracht werden (VO (EG) Nr. 
726/2004). Die Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist in die-
sem Verfahren die einzig mögliche Zulassungsbehörde. Dieses 
Verfahren ist in Deutschland nach § 37 AMG der nationalen Zu-
lassung gleichgesetzt.

Innerhalb der verschiedenen Zulassungsarten gibt es verschiedene 
Möglichkeiten eine Zulassung zu erhalten. Diese unterscheiden 
sich beispielsweise im Umfang der zu liefernden Unterlagen. Im 
Folgenden werden die sieben in Deutschland möglichen an das 
jeweilige Arzneimittel angepassten Verfahren beschrieben.

Der Vollantrag

Für neuartige Arzneimittel muss in der Regel ein Vollantrag auf 
die Zulassung gestellt werden. Für diese Antragsform sind strenge 
wissenschaftliche Kriterien und Versuchsreihen im § 22 Abs. 2 
AMG beschrieben. Außerdem müssen die Unterlagen in einem fest 
vorgeschriebenen Format eingereicht werden. Die Zulassungspro-
zesse sind in der Europäischen Gemeinschaft, Japan und den Ver-
einigten Staaten von Amerika weitestgehend harmonisiert (Ein-
führung und allgemeine Grundlagen der RiLi 2001/83/EG; ICH 
2014).

Kein Vollantrag muss in folgenden Fällen gestellt werden:

Generische Zulassung

Bei einem Generikum handelt es sich um ein „Arzneimittel, das 
die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung aus 
Wirkstoffen und die gleiche Darreichungsform wie das Referenz-
arzneimittel aufweist und dessen Bioäquivalenz mit dem Referenz-
arzneimittel durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien nachgewie-
sen wurde“ (Art. 10 Abs. 2 Buchstabe b der RiLi 2001/83/EG).

Für Generika gelten vereinfachte Zulassungsvoraussetzungen, bei-
spielsweise müssen (vor-)klinische Studien meist nicht eingereicht 
werden (Art. 10 der RiLi 2001/83/EG).

Der Hybrid-Antrag

Gibt es bei Generika noch Nachweislücken, können Unterlagen 
nachgefordert werden. Ist dies der Fall, handelt es sich um einen 
sog. Hybrid-Antrag genannt. 2001/83/EG Art. 10 Abs. 3 bzw. § 
24b Abs. 2 bilden hierfür die Basis (BfArM, Zulassungsarten, 2013).

Bibliografische Zulassung

Die Bibliografische Zulassung kann erfolgen, wenn ein Arzneimit-
tel seit zehn oder mehr Jahren verwendet wird und zusätzlich eine 
„anerkannte Wirksamkeit sowie ein annehmbarer Grad an Sicher-
heit“ (Art. 10a der RiLi 2001/83/EG) vorliegt. Ist dies der Fall, reicht 
eine einschlägige wissenschaftliche Dokumentation aus und (vor-) 
klinische Studien sind nicht mehr zwingend notwendig.

Die Arzneimittelzulassung1

In Deutschland regelt das Arzneimittelgesetz (AMG) unter anderem 
die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln. 
§ 2 AMG definiert weitestgehend in Einklang mit dem europarecht-
lichen Arzneimittelbegriff aus Richtlinie 2001/83/EG den Begriff 
wie folgt:

„Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen,

1. die zur Anwendung im oder am menschlichen […] Körper be-
stimmt sind und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder 
Linderung oder zur Verhütung menschlicher […] Krankheiten oder 
krankhafter Beschwerden bestimmt sind oder

2. die im oder am menschlichen […] Körper angewendet oder einem 
Menschen […] verabreicht werden können, um entweder

 a. die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, 
immunologische oder metabolische Wirkung wiederherzustel-
len, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder

 b. eine medizinische Diagnose zu erstellen.“

Der unter Punkt 1 genannte Teil schützt primär den Verbraucher. 
Erweckt ein Produkt bei einem durchschnittlich informierten Ver-
braucher den Eindruck, dass es zur Heilung, Linderung, Verhütung 
von Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt ist, wird 
es als „Präsentationsarzneimittel“ eingestuft und muss daraufhin 
die Arzneimittelzulassung durchlaufen. Ein Beispiel wäre eine Sei-
fenlauge, die damit beworben wird, sie würde Brustkrebs heilen. 
Der zweite Teil beschreibt „Funktionsarzneimittel“. Sobald Stoffe 
beispielsweise die physiologischen Funktionen durch eine meta-
bolische Wirkung beeinflussen, handelt es sich um Arzneimittel 
und sie müssen zugelassen werden (Deutsch 2011).

Das Ziel der Zulassung ist, „Sicherheit […] [insb.] Qualität, Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit“ (§ 1 AMG) von Arzneimitteln zu ge-
währleisten. Hierzu gibt es vier verschiedene Arten der Zulassung:

1. Die Nationale Zulassung

2. Das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung

3. Das Dezentralisierte Verfahren

4. Das Zentralisierte Zulassungsverfahren.

Durch die Nationale Zulassung kann ein pharmazeutischer Unter-
nehmer die Zulassung in Deutschland erlangen. Die zulassenden 
Behörden sind in der Regel das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) bzw. für „Sera, Impfstoffe, Blutzu-
bereitungen, Knochenmarkzubereitungen, Gewebezubereitungen, 
Gewebe, Allergene, Arzneimittel für neuartige Therapien, xenoge-
ne Arzneimittel und gentechnisch hergestellte Blutbestandteile“ 
(§ 77 Abs. 2 AMG) das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (§ 77 AMG).

Wenn ein Antragsteller schon eine Zulassung in einem EU-Mit-
gliedsstaat besitzt, kann über das Verfahren der gegenseitigen 
Anerkennung eine Ausweitung der Zulassung auf andere Mit-
gliedsstaaten erfolgen. Nationale Zulassungsbehörden wie bei-
spielsweise das BfArM und ggf. auch die Europäische Arzneimit-
telagentur EMA werden mit einbezogen (§ 25b Abs. 2 AMG; Art. 
28 ff. der RiLi 2001/83/EG).

1 Die Beschreibung der Arzneimittelzulassung sowie die Bewertung sind Teil der Dis-
sertation von David Reinhardt an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
die im Springer-Verlag unter dem Titel „Inverkehrbringen von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten“ veröffentlicht wird und sich momentan (Okt. 2016) im Druck 
befindet.
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18/8965, S. 11). Die Gesetzesänderung wirft allerdings Fragen auf:

Ein aktueller Literatur-Review (Whiting 2015) findet für die meis-
ten Anwendungsgebiete nur unbefriedigende Evidenz für den me-
dizinischen Einsatz von Cannabisarzneimitteln. Vor dem Hinter-
grund der vorhandenen Datengrundlage erscheint fraglich, wie die 
„Sicherheit […] [insb.] Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit“ 
(§ 1 AMG) nachgewiesen werden kann. Zur Verbesserung der Evi-
denzlage sieht der Gesetzentwurf deshalb vor, dass sich die Versi-
cherten für eine Kostenerstattung von Cannabis durch die gesetz-
liche Krankenversicherung zur Teilnahme an einer nicht-interven-
tionellen Begleiterhebung beteiligen.

Angesichts der Evidenzlage erscheint eine Begrenzung auf einen 
definierten Patientenkreis sinnvoll. Fraglich ist allerdings, ob die 
vom Gesetzeber intendierte Begleiterhebung geeignet ist, die Evi-
denz in nach evidenzbasierten Kriterien ausreichendem Maß zu 
gewährleisten.2 Nach momentan geltenden Maßstäben reicht die 
Aussagekraft der geplanten nicht-interventionellen Beobachtungs-
studie jedenfalls nicht aus, um Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit im Rahmen eines regulären Zulassungsver-
fahrens nachweisen zu können.

Mit der Gesetzesänderung bleibt ungeklärt, wie die Patientinnen 
und Patienten über die Anwendung, Nebenwirkungen etc. der 
weiteren Cannabisarzneimittel informiert werden sollen. Bei zu-
gelassenen Arzneimitteln – so auch bei Sativex® – sind Fachin-
formationen und Packungsbeilagen Bestandteil der Zulassung  
(§ 11 AMG). Vergleichbare Informationen sieht der Gesetzentwurf 
nicht vor, obwohl diese aus Patientensicht sinnvoll wären. Wün-
schenswert wäre es daher, wenn das BfArM diese erarbeiten und 
zur Verfügung stellen würde. Insbesondere ist der Hinweis auf 
mögliche Kontraindikationen (wie beispielsweise psychischen und 
physischen Störungen, Suchterkrankungen, Opiattherapie …) wich-
tig. Diese Informationen sind sowohl für den Patienten als auch 
den Verordner für eine sichere Arzneimitteltherapie von Bedeu-
tung.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherstellung der Qualität der 
weiteren Cannabisarzneimittel: Zwar sieht der Gesetzentwurf vor, 
dass eine standardisierte Qualität sichergestellt werden soll. Aller-
dings sollte auch eine Standardisierung des Wirkstoffgehalts ge-
regelt werden. Dies ist nicht nur für eine aussagekräftige Begleit-
forschung wichtig, sondern auch für eine angemessene Dosierung 
im Rahmen der Verschreibung. In diesem Zusammenhang wäre 
auch eine Festlegung zulässiger Anwendungsformen wichtig, da 
die Wirkstoffaufnahme je nach Anwendungsform variiert (bei-
spielsweise zwischen Rauchen und oraler Einnahme).

Besonders hervorzuheben sind die Regelungen zur Erstattung 
durch die gesetzliche Krankenversicherung. Anstelle des bisherigen 
Weges, die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln an das Vorlie-
gen einer Zulassung zu knüpfen, soll die Kostentragung in diesem 
Fall unabhängig von einer Zulassung und ohne die hierfür not-
wendige Evidenz geregelt werden (BT-Drucksache 18/8965). Damit 
entfällt für weitere Cannabisarzneimittel die Voraussetzung, zu-
nächst ihre Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
nachzuweisen und für Hersteller besteht nunmehr kein Anreiz, den 
Weg der Zulassung zu wählen. Dass dieser Weg grundsätzlich auch 

Zulassung von Biosimilars

Bei Biosimilars handelt es sich um biologische Arzneimittel, die ei-
nem biologischen Referenzarzneimittel ähnlich sind. In Abgrenzung 
zu den oben beschriebenen Generika unterscheiden sich bei Bio-
similars „insbesondere die Rohstoffe oder der Herstellungsprozess 
[…] von dem des biologischen Referenzarzneimittels“ (Art. 10 Abs. 
4 der RiLi 2001/83/EG). Daher müssen (vor )klinische Studien zei-
gen, dass die Veränderungen weder die Wirksamkeit noch die Un-
bedenklichkeit beeinflussen.

Standardzulassung

Wenn eine „unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesund-
heit […] nicht zu befürchten ist, weil die Anforderungen an die er-
forderliche Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erwiesen 
sind“ (§ 36 Abs. 1 AMG), kann das Bundesministerium für Gesund-
heit das Arzneimittel durch die sog. Standardzulassung von der 
Zulassungspflicht befreien.

Orphan Drugs 

Orphan Drugs oder auch „Arzneimittel für seltene Leiden“ sind Arz-
neimittel, die schwere Leiden behandeln, von denen „in der Gemein-
schaft nicht mehr als fünf von zehntausend Personen betroffen sind, 
oder […] ohne Anreize vermutlich nicht genügend Gewinn bringen 
würden, um die notwendigen Investitionen zu rechtfertigen“ (Art. 3 
Abs. 1 Buchstabe a der VO (EG) Nr. 141/2000). Für diese Arzneimittel 
wird ein Marktexklusivrecht von sechs bis zehn Jahren gewährleistet 
und der Umfang der einzureichenden Unterlagen ist reduziert.

Bewertungen der Arzneimittelzulassung

Im Rahmen der oben beschriebenen Dissertation wurden Vertreter 
der Überwachenden Behörden, der Hersteller der Kostenträger und 
der Anwender interviewt und die Interviews im Rahmen einer 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Alle 
Interviewpartner bewerteten die Arzneimittelzulassung allgemein, 
die verschiedenen Arten der Zulassung, notwendigen Unterlagen 
sowie die an spezifische Arzneimittel angepassten Verfahren trotz 
Verbesserungsvorschlägen prinzipiell als bewährt eingestuft haben 
(Reinhardt 2016).

Herstellung der Verkehrsfähigkeit von Arzneimitteln  
aus Cannabis durch eine Gesetzesänderung 

Im Rahmen des aktuellen Gesetzesentwurfs zur Änderung betäu-
bungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (BT-Drucksache 
18/8965) plant der Gesetzgeber, die Verkehrs- und Erstattungsfä-
higkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln nicht wie bisher über 
eine Zulassung (Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)) 
und den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zu regeln, sondern 
über eine Gesetzesänderung.

Gegenüber dem bereits im etablierten Verfahren zugelassenen 
Cannabisarzneimittel Sativex® (Therapeutisches Gebiet: Spastik 
bei Multipler Sklerose) (DIMDI 2013) wird hierbei ein grundsätzlich 
anderer Weg zur Herstellung der Verkehrs- und Verordnungsfä-
higkeit eingeschlagen. Laut der Begründung des Gesetzentwurfs 
soll ermöglicht werden, dass Patientinnen und Patienten mit 
schwerwiegenden Erkrankungen und bei fehlenden Therapiealter-
nativen diese Arzneimittel zu therapeutischen Zwecken in stan-
dardisierter Qualität aus Apotheken erhalten (BT-Drucksache 

2 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Referentenentwurf 
noch von einer „Begleitforschung“ ausging. Mit dem Kabinettsbeschluss ist nun die 
Rede von einer „Begleiterhebung“.
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bei Cannabisarzneimitteln möglich ist, hat bereits Sativex® gezeigt 
(DIMDI 2013).

Darüber hinaus stellen sich bei der derzeitigen Ausgestaltung der 
vorgesehenen Regelungen auch Fragen hinsichtlich einer wirt-
schaftlichen Versorgung. Zum einen ist ungewiss, ob angesichts 
der anzunehmenden hohen Nachfrage und der vorgesehenen Aus-
schreibung der Versorgung über die Cannabisagentur eine Versor-
gung bereits im ersten Jahr sichergestellt werden kann. Für den 
Fall, dass die Versorgung dann über Importe erfolgen soll, würden 
sich hohe Importzuschläge ergeben. Zum anderen erweist sich 
nach den im Gesetzesentwurf vorliegenden Schätzungen das zu-
gelassene Cannabisarzneimittel Sativex® als preiswerter als eine 
Versorgung mit weiteren Cannabisarzneimitteln. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der ungleichen Evidenzlage ist zu hinterfragen, 
wie die Versorgung mit weiteren Cannabisarzneimitteln mit dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V in Einklang gebracht 
werden kann.

Fazit

Die Arzneimittelzulassung hat sich bewährt und bietet viele Mög-
lichkeiten, auch auf produktspezifische Besonderheiten einzuge-
hen. Zuständigkeiten und Informationspflichten sind hierbei wei-
testgehend geklärt und etabliert. Die Evidenzlage und somit Ge-
wissheit über Wirksamkeit sowie Risiken und Nebenwirkungen ist 
hoch. Die Herstellung der Verkehrsfähigkeit über eine Gesetzesän-
derung hingegen steht im Widerspruch zu geltenden Normen der 
Arzneimittelzulassung und wirft viele momentan unbeantwortete 
Fragen auf. Unter anderem werden auch für zukünftige Cannabis-
arzneimittel die für Arzneimittel geltenden Anforderungen an die 
Evidenz für Zulassung (und Erstattung) konterkariert. Nicht nur 
mit der verbesserungsbedürftigen Evidenzlage besteht also ein 
hoher Grad an Unsicherheit und Ungewissheit. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine reguläre Zulassung der weiteren Cannabisarznei-
mittel vorzuziehen.
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Einleitung

Ablenkung bei Verkehrsteilnehmern als Haupt- oder Mitursache für 
Straßenverkehrsunfälle steht zu Recht im Fokus der Sicherheitsfor-
schung. International verfügbare Unfalldaten ergeben: Der Anteil 
der Unfälle mit Getöteten, der durch Ablenkungseffekte mindestens 
mitverursacht wurde, liegt kaum unter 10 % (NHTSA 2016; BMI 
2016, vgl. Bild 1). Der Anteil am gesamten Unfallgeschehen, der 
vermutlich hauptursächlich durch Ablenkung bedingt ist, kann nach 
Würdigung einer Vielzahl von Studien unterschiedlichster Methoden 
ebenfalls mit mindestens 10 % eingeschätzt werden (Kubitzki 2011). 
Wie Verläufe amtlicher Statistiken zeigen – etwa in Österreich, der 
Schweiz oder in den USA – steigen die Anteile ablenkungsbezoge-
ner Unfälle teilweise an, so die Sachschadenunfälle mit Mobiltele-
fonbenutzung in den USA oder die Unfälle mit Getöteten durch 
Ablenkung in Österreich. Auch wenn diese Veränderungen metho-
denkritischer Anmerkungen bedürften, – beispielsweise dokumen-
tieren die Zahlen in Österreich eine Methodendivergenz in der Er-
hebung, die deutlich macht, dass weder Definition noch Entdeck-
barkeit oder Kategorisierung von Ablenkungsunfällen trivial sind 
(vgl. ausführlich Kubitzki & Fastenmeier 2016) –, bleibt doch fest-
zustellen, dass das ablenkungsbeeinflusste Unfallgeschehen lang-
jährig allenfalls stagniert. 

Ablenkung als Statistikdefizit

Die Gefährdungsbetrachtung für Deutschland fußt 
überwiegend auf ausländischen Zahlen. Aus Sicht 
der Autoren muss Ablenkung zwingend Bestand-
teil der Unfallstatistik in Deutschland werden, 
aller zu lösenden Methodenprobleme zum Trotz. 
Neben Alkoholisierung, Drogen-/Medikamenten-
einfluss sowie Müdigkeit stellt Ablenkung die 
vierte wohl bedeutsamste Unfallursache des Fah-
rerzustands dar. Sie aus der amtlichen Unfallerhe-
bung und -statistik herauszuhalten, dient nicht der 
Verkehrssicherheit. Hauptargumente gegen diese 
Erweiterung sind in aller Regel die erwähnte Me-
thodenunschärfe in der Zuordnung zu Kategorien 
und die mangelnde Nachweisbarkeit von Ablen-
kung. Hinzu kommt, dass in Österreich und in der 
Schweiz der recht ambitionierte Anspruch besteht, 
eine Hauptunfallursache zu identifizieren. Das 
deutsche Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz 
kennt lediglich den Hauptverursacher. Ursachen 
werden priorisiert (1., 2., 3. Nennung usw.), aber 
nicht bewertet. Auch in den amtlichen Daten der 
Vereinigten Staaten wird stets von Mitursächlich-
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Bild 1: Vermutliche Hauptunfallursache Unaufmerksamkeit/Ablenkung in Österreich (Daten BMI und 
Statistik Austria, Grafik Allianz Zentrum für Technik) 

keit gesprochen (“distraction affected“ sowie “contributing factors“).
Die Autoren schließen sich den Empfehlungen und der Diskussion 
des Verkehrsgerichtstags von Goslar 2015 an, die diese Vervollstän-
digung der Statistik für notwendig erachteten, um zielgerichtete 
Verkehrssicherheitsmaßnahmen durchführen zu können. Denn die 
Aufnahme des Merkmals Ablenkung in das amtliche Unfallursa-
chenverzeichnis bedeutet zugleich dessen Mitführung entlang der 
bekannten Statistikebenen (Geschlecht, Alter, Ortslage, Lichtverhält-
nisse u. a.).

Prävalenzbetrachtungen zum Ablenkungsverhalten der Verkehrs-
teilnehmer sind vergleichbaren Methodenschwächen unterworfen. 
Dennoch weisen die Erkenntnisse zur sogenannten Verkehrspräva-
lenz (der verkehrsbezogenen Häufigkeit des Verhaltens „Ablenkung 
am Steuer“) erstaunliche Übereinstimmungen auf. Jüngst zeigte 
Vollrath (2016), dass in Deutschland 2 bis 6 % aller Fahrer zu einem 
definierten Zeitpunkt im Verkehr mit beobachtbarer Ablenkung 
angetroffen wurden; die DEKRA (2014) fand 3 %. Transport Cana-
da (2009) berichtet 3 % für Kanada. Die USA trafen 5 % an (NHTSA 
2015). Die Verkehrsprävalenzwerte gewinnen ihre Bedeutung jedoch 
erst in der Relation zu den Gesamtwegezahlen. Sind überschlägig 3 
bis 6 % aller jährlichen Pkw-Wege durch Abwendung beeinflusst, 
so errechnet sich unter Abzug identifizierter amtlicher Verstöße eine 
erhebliche Dunkelziffer der tatsächlichen Verstöße. 
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deckt sich der Erkenntnisstand recht gut mit den Ergebnissen der 
neuesten umfassenden NSD, etwa das Telefonieren am Steuer be-
treffend, dem die Forschung bislang ein 2- bis 5-fach erhöhtes 
Unfallrisiko zusprach, je nachdem, welcher Teilaspekt Betrachtung 
fand. Die neuen Berechnungen auf der Basis amerikanischer Pkw-
Fahrerbeobachtungsdaten (N = 3.542, 3 Jahre, 56 Mio. Kilometer 
videobeobachtetes Verhalten, 5.300 Kilometer pro Person und Jahr, 
905 Unfallereignisse jeder Schwere) fasst Tabelle 1 zusammen.   

Zwei Ergebnisse sollen hervorgehoben werden. Insgesamt ist der 
Faktor Ablenkung mit einem doppelten Risiko, zu verunfallen, 
verbunden. Dieser – angesichts vieler älterer Studien – niedrig 
anmutende Wert muss als durch die Fülle der gefahrengeneigten, 
aber sehr selten zu beobachtenden Ereignisse mit beeinflusst ange-
sehen werden. Auf der Ebene der Einzelfaktoren der Ablenkung 
differenziert sich das Bild. Der Wahlvorgang am Handy (Hand ge-
halten) ist hochriskant, ebenso das Greifen nach Gegenständen. Aus 
anderen Studien aus den USA ergibt sich, dass hierzu das Suchen 
mit den Händen und das Greifen nach sich bewegenden, wegrut-
schenden Objekten gehört: Rutscht ein Gegenstand vom Sitz, be-
findet sich der Fahrer fahrphysikalisch i. d. R. bereits in einer be-
sonderen Gefährdungssituation, welche das Rutschen erst ausgelöst 
hat, zu der nun die Abwendung hinzutritt. Der zweite hervorzuhe-
bende Wert betrifft das Sprechen am Handy, dem bislang gerne eine 
geringe Gefahr zugesprochen wurde. Gleichwohl sind auch hier die 
anderen Teilkomponenten der Handynutzung höher zu werten, allen 
voran das Wählen. Nicht vertieft werden kann an dieser Stelle, dass 
die über die Ablenkungsfaktoren hinaus gehenden Ergebnisse der 
Studie Besonderheiten aufweisen, die zur deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen Situation teilweise kongruent, teilweise 
widersprüchlich sind. In den USA ist Alkohol am Steuer (36-faches 
Unfallrisiko) das weitaus größere Problem. In Deutschland und 
Österreich stellt sich die Sachlage wenigstens nach den heute ver-
fügbaren Daten anders dar (Kubitzki & Fastenmeier 2016). 

Die US-Studie erbrachte schließlich auch, dass die sogenannte 
Baseline-Prävalenz (das Vorkommen der Ablenkungen unter defi-
nierten Nicht-Unfallbedingungen, also in definierten Zeitfenstern 
der videobasierten Fahrerbeobachtung) bei 52 % liegt. Über die 
Hälfte der Fahrzeit fährt der Fahrer abgelenkt im Sinne des Vorhan-
denseins unfallrisikosteigernder Distraktoren (von der Zielaufgabe 
ablenkenden Reizen). Bei 68 % aller Unfallereignisse wurde videobe-
obachtbare Ablenkung registriert (Tabelle 1).

2 Die Allianz-Pkw-Fahrererhebungen zur Ablenkung  
durch IKT

Das Allianz Zentrum für Technik legte im Jahr 2011 (Kubitzki 2011; 
Fastenmeier, Gstalter & Kubitzki 2012) seine erste Ablenkungs-
Studie vor, in der zentrale Ablenkungsfaktoren ersichtlich wurden, 
die zudem teilweise auch mit dem selbstberichteten Unfallgeschehen 
der Autofahrer in bedeutsamem Zusammenhang standen. Zum 
Beispiel waren Mit dem Handy in der Hand anrufen (p = .011), 
SMS/E-Mail lesen (p = .04), Navigator bedienen (p = .016) oder Mit 
Instrumentenbedienung oder -anzeige länger befasst (p = .027) nach 
Chi-Quadrat-Berechnung signifikant mit einer höheren Unfallrate 
(nach Fahrleistung) verbunden. Ebenso ergab sich für Trinken (all-
gemein, nicht Alkohol) ein signifikanter Zusammenhang. Die Prä-
valenzen (die von den Befragten berichteten Häufigkeiten, mit denen 
die Ablenkungsquellen in ihrem Fahralltag vorkommen) befanden 
sich in Größenordnungen, die auch in der Literatur als sicherheits-

Definition

Mit Bezug auf den Sachstand der internationalen Fachdiskussion 
erscheint gegenwärtig nur eine Minimaldefinition von Ablenkung 
im Straßenverkehr möglich. Demnach beschriebe Ablenkung im 
Straßenverkehr die Abwendung des Verkehrsteilnehmers von der 
Aufgabe der regelgerechten sicheren Teilnahme am Straßenverkehr 
hin zu Aufgaben, die dieser Teilnahme entgegenstehen (und nicht 
in anderen Merkmalen des Fahrerzustands begründet liegen); sie 
vollzieht sich in unterschiedlichen Ausprägungen auf der manuell-
körperlichen, wahrnehmungsbezogenen (meist visuellen) und kog-
nitiven Ebene (Regan, Lee & Young 2009; Huemer & Vollrath 2012; 
NHTSA 2016). Aus Sicht der Verkehrspsychologie ist zudem wün-
schenswert, zwischen selbst initiierten (also aktiv geplanten) Ab-
wendungen und nicht selbst initiierten Ereignissen (also einem 
passiven Abgelenktwerden) zu unterscheiden. 

Die methodischen Schwierigkeiten blendet dieser Minimalkonsens 
gleichwohl aus. So bleibt es etwa für die Formulierung von Verhal-
tensvorschriften nach wie vor kritisch, eine Negativliste (Verbote) 
des Verhaltens zu definieren. Was als grob fahrlässig oder Obliegen-
heitsverletzung gilt, wird auch künftig nur in gängiger Rechtspre-
chung eingegrenzt werden können. Gleichwohl kennt die Ablen-
kungsforschung eine Fülle nachweislich unfallgeneigter fahrfremder 
Tätigkeiten beim Führen von Kraftfahrzeugen, die in der hier vor-
gestellten Allianz-Studie näher betrachtet werden. Die sog. moder-
nen Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungstechniken 
bzw. -funktionalitäten (IKT) gehören dazu.

Ablenkung und Unfallrisiko

Unfallrisikobetrachtungen werden bereits seit Langem angestellt. 
Bei aller Kritik an einzelnen Vorgehensweisen wird ihnen in der 
Summe – angesichts einer neuen Naturalistic Driving Studie (NSD) 
aus den USA (Dingus et al. 2016) – Unrecht getan, würde der Sach-
stand zum Risiko als unzureichend bezeichnet werden. Im Gegenteil 

Faktor Unfallrisiko (OR)

Ablenkung – gesamt 2,0

dar. verbaute Geräte – gesamt 2,5

dar. Radio 1,9

dar. Klimaanlage 2,3

dar. sonstige verbaute Geräte  
(z. B. Navigator, FIS)

4,6

dar. Handy in der Hand – gesamt 3,6

dar. Handy in der Hand – Texten 6,1

dar. Handy in der Hand – Wählen 12,2

dar. Handy in der Hand – Sprechen 2,2

dar. Handy in der Hand – Surfen, Suchen, 
Blättern

2,7

dar. Gegenstände greifen 9,1

dar. Lesen, Schreiben (auch Tablet) 9,9

dar. Interaktion mit Insassen  
       (besonders Jugendlichen)

 1,4

dar. Kinder auf dem Rücksitz 0,5 [n. s.]

Tabelle 1: Unfallrisikoberechnungen nach einer US-Naturalistic-Driving-Studie  
(Dingus et al. 2016)
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folgeeffekte zu minimieren. Neben der Auswertung von Einzelfragen 
wurden aggregierte Variablen gebildet (auch als „gesamt“ bezeich-
net). Zum Beispiel wurden die Variablen, die eine händische Benut-
zung des Mobiltelefons beinhalten, zur neuen Variable Handy 
händisch nutzen („Handyverstoß“) zusammengefasst, in welche 
jeder Befragte, der mindestens eine Aktivität bestätigte, ohne Dop-
pelzählung einging. Die erfassten IKT-Ablenkungsquellen (Kubitz-
ki & Fastenmeier 2016) lauten wie folgt: 

–  mit Freisprecheinrichtung anrufen/Gespräche annehmen

–  mit Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung anrufen/Gespräche 
annehmen

–  Textnachrichten (SMS, E-Mail, WhatsApp u. a. Dienste) schrei-
ben/lesen

–  sonstige Funktionen bzw. Apps nutzen (Bilder versenden, Inter-
net, Infodienste, Musik etc.)

–  Navigator verbaut, vernetzt/über Smartphone bedienen (z. B. Ziel 
einstellen)/ablesen

–  mit klassischen Bedienfunktionen im Auto länger befasst sein 
(nicht Bordmenü, Anzeigen, Warntöne)

– mit Bordcomputer-Menü-Funktionen länger befasst sein

–  mit Anzeigen oder Warntönen länger befasst bzw. davon irritiert 
sein (nicht Fahrerassistenzsysteme)

–  mit Fahrerassistenz-Anzeigen oder -warnungen länger befasst 
bzw. davon irritiert sein

–  mit Headup-Display (Darstellungsform oder Inhalt) länger befasst 
bzw. davon irritiert sein

–  MP3-Player, CD u. a. akustische Abspielgeräte bedienen

–  Autoradio bedienen, z. B. Sendersuche (verbaut, vernetzt oder 
über Bordmenü)

–  Dashcam bedienen, Monitorbild verfolgen oder Sequenzen an-
sehen

–  Fotos oder Videos machen (z. B. Unfälle oder Verkehrsrowdys 
filmen)

–  sich bewegte Bilder (z. B. Videos, TV) beim Fahren ansehen ver-
netztes Smartphone/Tablet und Borddisplay bedienen, also trotz 
Vernetzung in die Hand nehmen in assistierten/automatisierten 
Fahrphasen Mobiltelefon nutzen oder andere Dinge machenein-
gehende Mobiltelefonsignale am Gerät kontrollieren, von wem 
es kommt (ohne Annehmen)

–  Mitfahrer telefoniert 

–  Mitfahrer nutzt technische Geräte oder zeigt Inhalte (Smart-
phone, Tablet, On-board)

3 Ergebnisse

Expositionen in Deutschland 

Die Fahrleistung der Gesamtgruppe bewegt sich für Deutschland mit 
gut 14.100 km pro Jahr in der aus anderen Quellen bekannten 
Größenordnung (DAT 2016). Junge Fahrer ähneln mit 14.900 km 
pro Jahr den 25- bis 64-Jährigen (15.800 km), Senioren (ab 65 
Jahren) fahren erheblich weniger (9.300 km). Die Fahrleistung der 
Männer (17.700 km) ist erheblich höher als die der Frauen (10.500 
km) – allerdings nicht in der Gruppe der jungen Fahrer (Männer: 
15.200 km, Frauen: 14.300 km), in der aufgrund gleicher Pkw-
Führerscheinausstattung von vergleichbaren Kilometergesamtleis-

kritisch bezeichnet wurden und werden. So nannten 41 % Telefo-
nieren (Handy in der Hand) und 59 % Telefonieren gesamt, 30 % 
Lesen, 20 % Schreiben von SMS oder E-Mail und 54 % Bedienen 
des Navigators. Die Daten waren seinerzeit methodisch gewollt le-
diglich für Deutschland, Österreich und die Deutschschweiz gemein-
sam berechnet worden. Hauptsächliches Anliegen der Erhebung war, 
die Breite des Spektrums ablenkender Quellen aufzuzeigen. 

Die im Folgenden näher vorgestellte Erhebung 2016 trennt die 
Länder (eine gemeinsame Auswertung wurde durch eine Aggregie-
rung der Datensätze gleichwohl ermöglicht) und fokussiert die 
zwischenzeitlich stark veränderte Geräte- und Funktionalitätenland-
schaft der mobilen wie verbauten Techniken, die Pkw-Fahrern 
heute zur Verfügung stehen.  

Methode

Die Stichprobe bestand aus insgesamt 1.600 Befragten in Deutsch-
land (N = 1.000), Österreich (N = 300) und der Deutschschweiz (N 
= 300) mit mindestens der Fahrerlaubnis der Klasse B (Pkw) und 
mindestens einer gelegentlichen Pkw-Nutzung als Fahrer. Die so-
genannte CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) wurde 
repräsentativ für alle drei Länder durch MAKAM Research, Wien, 
durchgeführt. Die Befragung fand im Frühjahr 2016 statt. Zum 
Einsatz gelangte neben der beschreibenden Statistik vor allem die 
Testung auf Unabhängigkeit zweier Merkmale gemäß Chi-Quadrat. 
Die Daten der drei Länder wurden getrennt und aggregiert im Ge-
samt (hier nicht mitgeteilt) analysiert. 

Im Mittelpunkt der Erhebung standen die der IKT-Nutzung und der 
sozialen Interaktion geschuldeten Ablenkungshäufigkeiten im 
Fahralltag (fahrerbezogene Prävalenz), Fragen der Exposition (u. a. 
Fahrleistung, Wegeanzahl sowie Geräte- und Technikverfügbarkeit 
einschließlich Vernetzungsmöglichkeiten und Fahrerassistenzsyste-
men mit Warnfunktion) sowie Fragen des Zusammenhangs der 
Ablenkung zum Unfallkriterium (gemäß selbstberichteter Unfälle 
unbeschadet der Schuldfrage in den letzten drei Jahren). Der The-
menkreis soziale Interaktion wird hier nicht erörtert, die Aspekte 
Mitfahrer telefoniert und Mitfahrer nutzt Technik ausgenommen. 
Prävalenz und Exposition wurden nicht nach Wegezwecken diffe-
renziert, sondern für die gesamte Fahrtätigkeit erfasst. Personenbe-
zogene Merkmale waren Alter, Geschlecht und berufliche Fahrtä-
tigkeit (Berufskraftfahrer, beruflich viel fahrend). Die Auswahl der 
Fragen zur Technikausstattung erfolgte auch nach dem Kriterium 
Marktgängigkeit. Eine Reihe innovativer Techniken ist zurzeit noch 
kaum in der Breite vertreten und blieb unberücksichtigt. Auch der 
Bedienmodus Spracheingabe gehört dazu. Sprachein- und -ausga-
be bedürfen auch aus anderen fachlichen Erwägungen heraus einer 
gesonderten Betrachtung, da sie mit den weiteren Bedienmodi bzw. 
visueller sowie manueller Tätigkeit in sicherheitsrelevanter Interak-
tion stehen. Einbezogen wurde die Bordmenübedienung über Tasten, 
Touchscreen bzw. Drehregler. Für alle Geräte- und Funktionalitäten 
wurde die Nutzung nach händischer und handfreier Bedienung 
unterschieden. 

Es hätte das Anliegen der Studie überschritten, die modernen IKT 
nach der Vielfalt neuester Applikationen zu unterteilen (soziale 
Medien, Foren, Websites, Apps u. a.). Es wurden daher Oberkatego-
rien gebildet (Telefonieren, Textnachrichten, Foto/Video, Navigieren 
und weitere Handy-Anwendungen zusammengefasst). Die Nut-
zungsprävalenzen wurden geräteexpositionsbezogen in den fünf 
Ausprägungsstufen selten, gelegentlich, häufig oder sehr häufig 
erhoben. Die Fragen rotierten nach dem Zufallsprinzip, um Reihen-
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Textnachrichten heute mit geringeren Häufigkeiten berichtet wird 
als noch in den Anfängen des Smartphones. Überaus fraglich bleibt 
hier der Einfluss der sozialen Erwünschtheit beim Antwortverhal-
ten in Befragungsstudien angesichts der hohen Medienpräsenz des 
Themas bzw. sozialen Unerwünschtheit des Verhaltens, vor allem 
des Simsens am Steuer. Denn die objektiv beobachtbare (Verkehrs-)
Prävalenz sinkt offenbar nicht, folgt man den wenigen verfügba-
ren Studien. Die Autoren dieser Arbeit stehen auch aus weiteren 
Erwägungen heraus einer periodischen Befragung zu selbstberich-
teten Ablenkungsprävalenzen skeptisch gegenüber. Die Werte 
sprechen aber auch ohne den Verweis auf einen Vergleich eine 
deutliche Sprache: Knapp die Hälfte der Autofahrer (47 %) berich-
tet  regelmäßig eine händischen Nutzung des Mobiltelefons – also 
Handyverstöße. Die Hälfte telefoniert (freihand oder händisch), 
zwei Drittel nutzen den Navigator (bedienen und/oder Ablesebli-
cke) (Tabelle 2).

Zusammenhänge zu Fahrermerkmalen in Deutschland

Tabelle 3 dokumentiert vor allem eines: Ablenkung bei Autofahrern 
hängt von einer ganzen Reihe von fahrerbezogenen Merkmalen ab. 
Die Bedeutung der Fahrleistung und des Alters wurden in der Lite-
ratur stets betont. Sie zeigt sich auch hier. Kaum beachtet jedoch ist 
bislang, dass auch eine höhere Zahl täglicher Wege für die Prävalenz 
der Ablenkung entscheidend ist. Der weiteren Forschung muss die 
nähere Betrachtung der Bedeutung der Mobilität für die Ablenkung 
vorbehalten bleiben, etwa die Frage der Abhängigkeit von Fahr- und 
Wegeleistung bzw. die Abhängigkeiten der Fahrermerkmale unter-
einander. Bei der Frage nach der Bedeutung des Geschlechts bedarf 
es eines genaueren Blicks auf die Ablenkungsquelle. Entgegen 
mancher Populärmeinung fällt auf: Männer lesen eher SMS als 
Frauen. Beruflich Fahrende weisen nur wenige, aber plausible, 
Auffälligkeiten auf, etwa das Telefonieren und die Fahrzeugtechnik 
insgesamt. Die Daten für Österreich und die Deutschschweiz gleichen 

denen für Deutschland in vielerlei Hinsicht (ausführ-
lich Kubitzki & Fastenmeier 2016).

Der Besitz einer Freisprechvorrichtung oder einer 
Handyvernetzung mit dem Bordcomputer führt aber 
nicht dazu, dass durch diese technische Maßnahme 
die händische Abwendung sinkt. Vergleicht man 
(jeweils innerhalb der Gruppen gleicher Fahrleis-
tungsklassen) die Fahrer mit und ohne die jeweilige 
Vorrichtung, so ergeben sich für die Besitzer der 
Freisprechtechnik bzw. der Vernetzung signifikant 
höhere Prävalenzen bei den händischen Handynut-
zungen, also den aggregierten Werten i. S. v. „Han-
dyverstößen“ (Berechnung auf Basis der Gesamtbe-
fragung in allen drei Ländern). Wie aus diesen und 
weiteren Ergebnissen ableitbar ist, legt die bisherige 
Ablenkungsdebatte einen nicht angemessen hohen 
Fokus auf das Problem der manuell-visuellen Ab-
wendung. Demgegenüber wird die kognitive Kom-
ponente häufig unterschätzt. Auch Aspekte wie 
Ablenkungs- und Technikaffinität sind nicht zu 
vernachlässigen.

tungen ausgegangen werden kann. Für das Unfallgeschehen wie 
auch die Ablenkungsprävalenzen sehr bedeutsam erwies sich die 
Pkw-Wegeanzahl. Es steht zu vermuten, dass mehr Wege am Tag zu 
mehr Anlässen für Abwendungen hin zu IKT führen. Die durchschnitt-
liche Zahl täglicher Pkw-Wege betrug 2,74 insgesamt. Junge Fahrer 
dominieren mit durchschnittlich 3,39 Wegen (mittlere Altersgruppen: 
3,07 Wege und Senioren [ab 65 Jahren]: 1,66 Wege). 

Die Ergebnisse zur Geräteexposition zeigen, dass junge Fahrer fast 
durchgängig über höhere Ausstattungsquoten (genau genommen 
Verfügbarkeitsquoten) verfügen – selbst bezogen auf Assistenzsyste-
me mit Warnfunktion. Jedoch wurden keine Einzelsysteme abgefragt, 
sodass der Unterschied auch auf die gängigen Systeme wie Parkhilfen 
mit zurückzuführen sein mag. Zu berücksichtigen ist auch, dass 
junge Fahrer häufig nicht den eigenen Pkw, sondern den der Eltern 
nutzen. Knapp 90 % aller Befragten verfügten über ein Mobiltelefon, 
60 % über ein Smartphone, 41 % über eine Freisprechvorrichtung, 34 
% über eine Vernetzungsmöglichkeit, 60 % über eine Navigations-
funktion (auch App), 36 % über einen Bordcomputer, 89 % über ein 
Autoradiosystem und 36 % über Fahrerassistenzsysteme mit Warn-
funktion.

Unfälle

20 % der Befragten berichteten insgesamt 434 Unfälle in Deutschland, 
Österreich und der Deutschschweiz zusammen. In Deutschland waren 
es 20 % der Fahrer mit 267 Unfällen – im Schnitt 0,27 Unfälle pro 
Person, eine Quote, die der oben zitierten US-Feldstudie gleicht (0,26). 
Junge Fahrer bestätigen ihre erhöhte Belastung: 26 % der Befragten 
berichten von Unfällen (Senioren [ab 65 Jahren]: 13 % und mittlere 
Altersgruppen: 21 %).

Fahrerbezogene Prävalenzen

Tabelle 2 gibt eine Auswahl der Häufigkeiten wieder, mit der die 
Autofahrer IKT als Ablenkung im Fahralltag berichteten. Insgesamt 
ist zu beobachten, dass sich das Gesamtniveau der berichteten Ab-
wendungen offenbar vermindert hat (Kubitzki, 2011). Auch in der 
Literatur finden sich Hinweise, dass u. a. das Bearbeiten von 

Tabelle 2: Prävalenzen ausgewählter Ablenkungsfaktoren bei Autofahrern in Deutschland, Österreich  
und der Deutschschweiz in Prozent (Kubitzki & Fastenmeier, 2016) 

Distraktor (in Prozent) Deutschland Österreich Schweiz

Telefonieren (gesamt) 49 65 45

Handy händisch nutzen („Handyverstoß“) 46 57 38

Textnachrichten schreiben (Smartphone) 15 19 7

Textnachrichten lesen (Smartphone) 24 30 20

Navigator nutzen (bedienen, ablesen) 63 78 65

mit Bordcomputer-Menü länger befasst 29 31 21

vernetztes Gerät, dennoch händisch 20 37 15

Handysignale kontrollieren 29 39 26

Radio bedienen (nicht Bordcomputer) 61 74 63

Handy nutzen u. a. bei aktiviertem FAS 18 19 13

fahrzeuginterne Technik (gesamt) 74 86 76

Mitfahrer telefoniert 52 72 55

Mitfahrer nutzt Technik, zeigt Inhalte 26 39 23
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deren statistische Zusammenhänge zu Personenmerkmalen und 
Unfallraten. Die Ergebnisse verweisen auf das Vorkommen von 
Ablenkung durch verbaute wie auch mobile technische Geräte in 
sicherheitsrelevanten, meist zweistelligen prozentualen Größenord-
nungen. Regelmäßiges Telefonieren und Handyverstöße berichtet 
jeder zweite Pkw-Nutzer. Die Verhaltensweisen stehen fast gänzlich 
in systematischem, statistisch bedeutsamem Zusammenhang mit 
einer höheren Unfallrate. Diese Ergebnisse müssen vor dem Hinter-
grund der seit vielen Jahren intensiv betriebenen Aufklärungsarbeit, 
etwa hinsichtlich der Gefahr des Telefonierens am Steuer, als be-
denklich bewertet werden: Gerätegebundene abwendende Tätigkei-
ten – vor allem hin zu Mobiltelefonen – werden als Gewohnheits-
recht erlebt. IKT-Gebrauch hat in einem Maße in die Welt der 
Führung von Fahrzeugen Eingang gefunden, sodass dieser Prozess 
kaum mehr umkehrbar erscheint. Autofahren und technisch kom-
munizieren oder konsumieren wird als vereinbar eingefordert. Die 

Zusammenhänge mit der Unfallrate

Besonders interessant ist nun die weitergehende Frage, welche 
dieser Beschäftigungen und Ablenkungsquellen unter Umständen 
zu einem erhöhten Unfallrisiko führen. Zur Beantwortung dieser 
Frage wurde zunächst aus den berichteten Daten eine Unfallrate 
für jeden Befragten als Quotient aus Unfallhäufigkeit und Jahres-
kilometerleistung berechnet. Die unfallfreie Teilgruppe wurde mit 
den Befragten mit mindestens einem Unfall hinsichtlich der Ab-
lenkungsfaktoren verglichen. Für die sich ergebenden Vierfelder-
tafeln wurde wiederum der Chi-Quadrattest durchgeführt (Tabelle 
4). Das Ergebnis lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: 
Praktisch alle Ablenkungsfaktoren gehen statistisch bedeutsam 
mit einem erhöhten Unfallrisiko einher. Die Beschäftigung mit 
elektronischen Kommunikationsmitteln wie Telefon/Smartphone, 
SMS/Email wird also offenbar mit einer Sicherheitseinbuße be-
zahlt. Ebenso deutlich gilt das für die Benutzung von Navigati-
onssystemen. Für Deutschland, Österreich und die 
Deutschschweiz zeigt sich dieser Zusammenhang  
für das Telefonieren (handgehalten und handfrei 
gesamt), den Navigator und die Benutzung des 
Bordcomputers. Für Deutschland allein betrachtet 
sind viele weitere Ablenkungsfaktoren signifikant 
mit einer höheren Unfallrate verbunden, allen 
voran das Schreiben oder Lesen von Textnach-
richten. Als in der Forschung vernachlässigtes 
Thema erscheint uns die Bedeutung der Mitfahrer: 
Ihre IKT-Nutzung hat gleichfalls Bedeutung für 
die Verkehrssicherheit, techniknutzende und tele-
fonierende Mitfahrer erhöhen  das Unfallrisiko, 
insbesondere bei den jungen und mittleren Alters-
gruppen.

4 Diskussion und Fazit

Die in dieser Abhandlung vorgestellten Daten be-
schreiben die fahrerbezogenen Prävalenzen tech-
nischer Ablenkungsquellen bei Autofahrern sowie 

Tabelle 3: Die Abhängig-
keiten ausgewählter 
Ablenkungsfaktoren von 
fahrerbezogenen Merk- 
malen in Deutschland 
(Kubitzki & Fastenmeier 
2016),  
FAS = ?,  
n. s. = nicht signifikant,  
* Tendenz

Distraktor (p nach Chi-Quadrat, 2-seitig) „Berufsfahrer“ Alter Geschlecht Pkw-Wege Fahrleistung

Telefonieren (gesamt) .004 .000 .000 .000 .000

Handy händisch nutzen („Handyverstoß“) .028 .000 .003 .000 .000

Textnachrichten schreiben n. s. .000 n. s. .000 .000

Textnachrichten lesen n. s. .000 .015 .000 .015

Navigator nutzen (bedienen, ablesen) n. s. .000 .005 .000 .000

mit Bordcomputer-Menü länger befasst n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.

vernetztes Gerät, dennoch händisch n. s. .000 .000 .013 .000

Handysignale kontrollieren .040 .000 .010 .000 .052*

Radio bedienen (nicht Bordcomputer) .029 .000 n. s. .006 .010

Handy nutzen u. a. bei aktiviertem FAS n. s. .038 n. s. .039 .024

fahrzeuginterne Technik (gesamt) .005 .000 n. s. .000 .000

Mitfahrer telefoniert n. s. .000 n. s. .019 .000

Mitfahrer nutzt Technik, zeigt Inhalte .003 .000 n. s. .000 .000

Tabelle 4: Zusammenhang ausgewählter Ablenkungsfaktoren mit der fahrleistungsbezogenen 
Unfallrate (Kubitzki & Fastenmeier, 2016), n. s. = nicht signifikant, * Tendenz

Distraktor (p nach Chi-Quadrat, 2-seitig) Deutschland Österreich Schweiz

Telefonieren (gesamt) .013 .039 .000

Handy händisch nutzen („Handyverstoß“) .000 n. s. n. s.

Textnachrichten schreiben .004 n. s. n. s.

Textnachrichten lesen .000 .055* n. s.

Navigator nutzen (bedienen, ablesen) .000 .013 .019

mit Bordcomputer-Menü länger befasst .000 .014 .009

vernetztes Gerät, dennoch händisch .004 n. s. n. s.

Handysignale kontrollieren .000 n. s. .001

Radio bedienen (nicht Bordcomputer) .056* n. s. .011

Handy nutzen u. a. bei aktiviertem FAS .010 n. s. n. s.

fahrzeuginterne Technik (gesamt) .001 .037 n. s.

Mitfahrer telefoniert .001 .037 n. s.

Mitfahrer nutzt Technik, zeigt Inhalte .006 .003 n. s.
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maßgebliche Größen, etwa Prognosen zum Mobilitätsverhalten 
und zur tatsächlichen Wahl der Fahrstufen der Automatisierung. 
Der Gesetzesentwurf des deutschen BMVI, dass automatisiert 
Fahrende eine „Grundaufmerksamkeit“ bzw. „Wahrnehmungsbe-
reitschaft“ für den Verkehr aufbringen müssen und sich zugleich 
vom Verkehr abwenden dürfen (gemäß Pressemeldungen), bedarf 
aus Sicht der Autoren einer kritischen Diskussion, zumal die Be-
griffe nicht fachlich eingeordnet sind.

Zu diskutierende Maßnahmenfelder für die Verkehrssicherheit

Aus den Ergebnissen der veröffentlichten Unfalldaten, Prävalenzen 
und berechneten Zusammenhänge zum Unfallmerkmal lässt sich 
eine Reihe von Empfehlungen ableiten: (1) Die Aufnahme des Ur-
sachenfeldes Ablenkung in die amtliche deutsche Unfallursachen-
statistik ist zwingend erforderlich – trotz der damit verbundenen 
methodischen Schwierigkeiten. (2) Die Entdeckbarkeit und Nach-
weisbarkeit von Ablenkung, im Konkreten die IKT-Nutzung, bedarf 
der Verbesserung. Technische Möglichkeiten, verkehrsgefährdenden 
IKT-Einsatz zu belegen, existieren. Hier muss in erster Linie eine 
politische Diskussion erfolgen. Bestehende Möglichkeiten der Han-
dybeschlagnahmung sind aus Sicht der Polizeigewerkschaften noch 
nicht hinreichend angewendet. Schwerpunktarbeit der Polizei in 
Nordrhein-Westfalen zeigt zudem, dass vor allem die Entdeckung 
von Handyverstößen ein Vollzugsproblem darstellt, also von der 
Kontrolldichte abhängt. Die Kontrolldichte ihrerseits muss mit ver-
haltensbeeinflussenden Sanktionen einhergehen. (3) Fahrfremde 
gefahrengeneigte IKT (Geräte und/oder Funktionalitäten) müssen 
für den Fahrer im Fahrzustand deaktiviert sein (Funktionsunterdrü-
ckung). (4) Die Bedien-Ergonomie der verbauten wie mobilen An-
wendungen muss aus dem wettbewerblichen Feld herausgeführt 
werden, was bedeutet, dass es normativer und gesetzlicher Wege 
bedarf, die Anwendung von Technik beim Fahren über Fahrzeuge 
und über Fahrer hinweg einheitlicher und einfacher zu gestalten. 
(5) Die Sicherheitskommunikation der Autohersteller, Technik- und 
Dienstanbieter, Experten und Medien muss das Thema Ablenkungs-
gefahr und Verleitung zu Missbrauch stärker in den Blickpunkt 
rücken. (6) Fahrerassistenzsysteme, die nachweislich die Folgen 
ablenkungsbedingter Fahrfehler ausgleichen oder mindern, müssen 
befördert werden. Da ein großer Teil der Ablenkungsunfälle Längs-
verkehrsunfälle sowie Unfälle mit ungeschützten Verkehrsteilneh-
mern sind (Kubitzki & Fastenmeier, 2016), sind Regelverbauung von 
Notbremssystemen und verbesserte Fußgängererkennung hervor-
zuhebende Stichworte. (7) Schließlich bedarf das deutsche Verkehrs-
gesetz bzw. die Straßenverkehrs-Ordnung der Novellierung. Sie 
kennen die Ablenkung der Fahrer als Unfallursache nur indirekt; 
mit § 23 der StVO darf ein Telefon nicht in die Hand genommen 
werden und „Sicht und Gehör“ dürfen nicht beeinträchtigt sein. Die 
Begrifflichkeiten des „Handyparagrafen“ sind veraltet (Stichwort 
„ausgeschalteter Motor“ als Nachweis für die Nichtteilnahme am 
fließenden Verkehr). Die Autoren plädieren aber auch dafür, sich 
nicht auf die Ergänzung des „Handyparagrafen“ zu beschränken, 
wie gegenwärtig diskutiert, sondern auch den Bezug zur verkehrs-
gefährdenden Abwendung zu kritischen fahrfremden Aktivitäten 
herzustellen.
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statistische Seltenheit des Unfallereignisses für den Einzelnen ver-
hindert, die Unfallgefahr nicht nur abstrakt, sondern auch persönlich 
zu attribuieren.

Funktionsunterdrückung im Fahrzustand erforderlich

Hersteller und Technikforschung bieten im Wesentlichen die Gefah-
renminderung der IKT durch ergonomische Lösungen an, die bei 
Bedienung fahrfremder Funktionalitäten manuelle oder visuelle 
Ablenkungsphänomene mindern helfen. Doch dieser Weg birgt die 
Gefahr, dass der Kreis der IKT-Nutzer noch erweitert wird, bei un-
klarem Gewinn für die Ablenkungsminderung, denn händische 
Entlastung bedeutet noch nicht kognitive Entlastung. Techniklösun-
gen, die eine Benutzung gänzlich verhindern (situative Funktions-
unterdrückung), sind indessen deutlich in der Minderheit. Dabei 
wäre sogar die Funktionsunterdrückung speziell nur für den Fah-
rerplatz durchaus realisierbar.

Automatisiertes Fahren und Ablenkung 

Löst Automatisierung das Ablenkungsproblem? Um diese Frage zu 
beantworten, bedarf es eines Blicks auf die Definition der Automa-
tisierungsgrade. Mit dem sog. runden Tisch beim deutschen Ver-
kehrsministerium sind die für diese Frage maßgeblichen Stufen wie 
folgt definiert: Das hochautomatisierte System „übernimmt die 
Quer- und Längsführung für einen gewissen Zeitraum oder in spe-
zifischen Situationen. Der Fahrer muss das System nicht mehr 
dauerhaft überwachen. Er erhält eine ausreichende Zeitreserve, 
bevor er die Fahraufgabe selbst übernehmen muss“ (BMVI 2016), 
das vollautomatisierte System „übernimmt die Quer- und Längs-
führung vollständig in einem definierten Anwendungsfall“ (a. a. O.). 
Erst das autonome System „übernimmt das Fahrzeug vollständig 
vom Start bis zum Ziel; alle im Fahrzeug befindlichen Personen sind 
in diesem Fall Passagiere“ (a. a. O.). Da gemäß Wiener Konvention 
auch automatisierte Fahrzustände übersteuerbar bleiben müssen, ist 
über die zu erwartenden Wechsel zwischen den Stufen zurzeit kaum 
eine Aussage zu treffen, ebenso wenig, wie über die tatsächlich zu 
erwartenden Produktauslegungen. Auch der autonom chauffierte 
Pkw-Passagier wird gegebenenfalls seinen Wagen hochautomatisiert 
übernehmen. Außerdem hat auch der Passagier des autonomen 
motorisierten Individualverkehrs weiterhin Nutzerpflichten, die ihn 
vom ÖPNV-Fahrgast unterscheiden.

Mit Blick auf die Frage der Minderung heutiger Ablenkungsphä-
nomene und der Ermöglichung künftiger Abwendungen muss 
vorweggeschickt werden, dass bislang präzise Fahrer/Nutzer-
Anforderungsprofile zur Beurteilung der Mensch-Maschine-Inter-
aktion fehlen. Von Bedeutung ist auch, dass weder Hoch- noch 
Vollautomatisierung die gesamte Fahraufgabe automatisiert. Nicht 
die Abwendung vom Verkehrsgeschehen, nur die Abwendung von 
der Systemüberwachung wird definiert. Zudem sind die zu erwar-
tenden Systemgrenzen noch nicht präzise genug beschrieben. Die 
Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP 2016) sieht 
daher auch in der These der „guten“ fahrfremden Tätigkeit, die 
Müdigkeit aufgrund von Unterforderung verhindere, Forschungs-
bedarf. Die Frage nach künftig möglicher Fahrerabwendung ist 
aus ihrer Sicht zurzeit noch nicht schlüssig zu bewerten. Die 
Forschung zu Systemgrenzen und Übernahmeszenarien ist hier 
noch nicht aussagekräftig genug und berücksichtigt nicht die 
Komplexität und mangelnde Vorhersehbarkeit von Fahr-/Neben-
aufgaben. Auch zur Beantwortung der Frage nach der Reduzierung 
des Aufkommens jetziger Ablenkungsunfälle fehlen zurzeit noch 
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Eignungsdiagnostik und Tauglichkeits- 
beurteilung in der Luftfahrt
Viktor Oubaid und Claudia Stern

Moderne Technik kann Fehler nicht verhindern. Es bedarf also 
Menschen im Cockpit, die möglichst fehlerfrei arbeiten können, 
und, wenn doch schwierige Situationen auftreten, im Team unter 
hoher Anspannung richtige Entscheidungen treffen und ausführen. 
Die anonymisierte Studie einer europäischen Airline förderte zu-
tage, dass sogenannte Humanfaktoren einen erheblichen Anteil 
an sicherheitskritischen Ereignissen hatten (Bild 1; Oubaid 2011; 
siehe auch Goeters 2004). Daher ist die Beurteilung der psycholo-
gischen Eignung und medizinischen Tauglichkeit von Verkehrspi-
loten/innen von erheblicher Bedeutung. Das DLR-Institut für Luft- 
und Raumfahrtmedizin in Köln und Hamburg betreut derartige 
Untersuchungen für Airlines und Institutionen weltweit. 

Psychologische Eignungsuntersuchungen

Die luftfahrtpsychologische Forschung des DLR seit den 1950er-
Jahren förderte die Erkenntnis zutage, dass eine psychologische 
Eignungsuntersuchung von (angehenden) Piloten ökonomisch 

Bild 1: Analyse sicherheitskritischer Flugereignisse einer europäischen 
Fluggesellschaft
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sinnvoll und sicherheitsfördernd ist (vgl. z. B. Steininger 1982). 
Die International Air Transport Association (IATA) hat im Jahr 
2010 das “Pilot Aptitude Testing Manual” veröffentlicht (IATA 
2010), in welchem Empfehlungen zur psychologischen Eignungs-
feststellung von Piloten beschrieben werden. 

Das DLR hat 2014 in einer umfangreichen Anforderungsanalyse 
mit N = 230 Ausbildungspiloten des Lufthansa-Konzerns die An-
forderungen an die Pilotentätigkeit untersucht (Oubaid & Graefe 
zu Baringdorf 2014). Es stellte sich heraus, dass neben den psy-
chomotorischen Fähigkeiten die sozial-interaktiven Fertigkeiten 
die bedeutendsten Berufsanforderungen darstellen, gefolgt von 
kognitiven und Wahrnehmungsleistungen (Bild 2). Damit bestä-
tigten sich frühere Ergebnisse mit N = 141 Piloten (Maschke, Goe-
ters & Klamm 2000). Die hohe Bedeutung sozial-interaktiver Fer-
tigkeiten verwundert nicht, da in der Zivilluftfahrt immer mindes-
tens 2 Piloten Teil des Cockpit-Teams sind. 

Wenn Menschen aber im Team arbeiten, sind die resultierenden 
Gruppenleistungen das Ergebnis der Leistungsfähigkeit und Per-
sönlichkeit der einzelnen Teammitglieder. Die Beurteilung von 
Einzelpersonen in Gruppen stellt daher eine der größten Heraus-
forderungen in der Eignungsdiagnostik dar, da das Verhalten der 
Einzelperson von demjenigen der Gruppenmitglieder abhängt. Das 
betrifft sowohl die Leistungsabgabe als auch das Sozialverhalten. 
Das DLR hat hierzu ein Verfahren entwickelt, welches den Versuch 
unternimmt, realitätsnähere Szenarien zu verwenden und somit 
validere Prognosen zu erzeugen (Oubaid et al. 2012).

Entsprechend hat das DLR Verfahren entwickelt, die die Beurtei-
lung der genannten Anforderungen am Individuum möglichst 
valide ermöglichen (Oubaid 2013). Die Verfahrensschritte für die 
Lufthansa-Pilotenauswahl umfassen damit insgesamt kognitive 
Leistungs- und Wissenstests, eine Arbeitsprobe, dyadische und 
Teamaufgaben, Konfliktgespräche und ein strukturiertes Interview. 

Medizinische Tauglichkeitsuntersuchung

Piloten müssen fliegertauglich sein, um ein Luftfahrzeug führen 
zu dürfen. Die Tauglichkeitsuntersuchungen für Berufspiloten fin-
den im Normallfall einmal jährlich statt. Dabei werden das Blut, 
der Urin und der Körper untersucht. Weiterhin werden eine Blut-
druckmessung, eine Tympanometrie (Messung der Beweglichkeit 
des Trommelfells), ein Sehtest und in Abhängigkeit vom Ergebnis 
eine augenärztliche Untersuchung durchgeführt.  Ein EKG und ein 
Hörtest werden altersabhängig in bestimmten Intervallen durch-
geführt. Bei der Erstuntersuchung für Berufsanfänger ist die Un-
tersuchung umfangreicher. Dort ist zusätzlich eine HNO-Untersu-
chung, ein Lungenfunktionstest und immer eine augenärztliche 
Untersuchung erforderlich.  Zusatzuntersuchungen werden bei 
Auffälligkeiten durchgeführt. 

Es gibt inzwischen viele Fluggesellschaften und Institutionen, wie 
z. B. Lufthansa, Air Berlin, Bundes- und Landespolizei, die ihre 
eigenen medizinischen Anforderungen definiert haben, die ober-
halb der europäischen Anforderungen liegen. Der Hintergrund ist, 
dass diese Institutionen die Ausbildung ihrer Piloten ganz oder 
teilweise zahlen. Durch die besseren medizinischen Anforderungen 
möchten sie sicherstellen, dass der Pilot während seiner gesamten 
Dienstzeit tauglich bleibt.

Eine Tauglichkeit kann durch das Luftfahrt-Bundesamt überprüft 
werden bei z. B. Herzinfarkt und/oder Herzoperation, Herzschritt-
macher, Leukämie, Karzinomen, Nierentransplantation, Nieren-
steine, Suizid, Abhängigkeiten (Alkohol/Drogen) und psychiatri-
schen Erkrankungen. Dort können im Rahmen des Begutachtungs-
prozesses auch Auflagen erteilt werden, z. B. dass die Intervalle 
zwischen den Untersuchungen verkürzt werden, dass jeweils Zu-
satzuntersuchungen mit durchgeführt werden müssen oder dass 
der Pilot nur noch in einem 2-Mann-Cockpit fliegen darf.

Herz-/Lungentransplantation, wiederholte unklare Bewusstlosig-
keit, Insulinpflichtiger Diabetes, Schizophrenie, Epilepsie und Dop-
pelbilder sind jedoch nicht mit einer Tauglichkeit vereinbar. Denn 
die Tauglichkeitsuntersuchung hat im Wesentlichen zum Ziel, das 
Auftreten einer plötzlichen Handlungsunfähigkeit des Piloten im 
Cockpit zu verhindern.

Wir im DLR nutzen die Tauglichkeitsuntersuchung jedoch auch, 
um den Piloten zu beraten und ihm als kompetenten Partner zur 
Seite zu stehen, um seine Tauglichkeit möglichst lange zu erhalten.
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Bild 3: Verhaltenskodierung in Performance-basierten Teamaufgaben; N = 131 
Personen, davon 18 % weiblich; Bewerber/innen für eine Verkehrspilotenaus-
bildung

Bild 2: Berufsanforderungen Pilot; Ergebnisse der Befragung von N = 230 
Ausbildungspiloten des Lufthansa-Konzerns auf verschiedensten Flugzeugtypen
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Typische Verletzungsmuster des älteren  
Verkehrsteilnehmers bei tödlichen Straßen-
verkehrsunfällen mit Tod am Unfallort
Sylvia Schick, D. Heinrich, A. Wagner, C. Holzmann, R. Pfeifer und Matthias Graw

Tödliche Straßenverkehrsunfälle von älteren Verkehrsteilnehmern 
werden aufgrund des demografischen Wandels zunehmen. Ältere 
Verkehrsteilnehmer weisen zum einen höheres Verletzungsrisiko auf 
und zum anderen führen vergleichsweise leichtere Verletzungen 
eher zum Tod als bei Jüngeren. Allerdings könnte es sein, dass bei 
Tod am Unfallort überwiegend nicht überlebbare Verletzungsmuster 
sowohl bei Älteren als auch Jüngeren vorliegen. Da ca. 60 % der 
tödlichen Straßenverkehrsunfallopfer schon am Unfallort versterben 
und kein Krankenhaus erreichen, sind sie nicht in klinischen Trau-
maregistern erfasst. 

Um Präventionsmaßnahmen einleiten zu können, ist es nötig, mehr 
über die Art der Verletzungsmuster zu erfahren.

Alle Straßenverkehrsunfallopfer, die im Institut für Rechtsmedizin 
München in den Jahren 2004 und 2005 obduziert wurden und schon 
am Unfallort verstorben waren, liefern die Datenbasis. Die in den 
Obduktionsgutachten beschriebenen Verletzungen werden mittels 
der Abbreviated Injury Scale (AIS)© 2005–Update 2008 [1] kodiert. 
Zu jedem Fall werden die Variablen Alter, Geschlecht, Unfallort und 
Art der Verkehrsbeteiligung erhoben. Die Altersgruppen „bis 64 
Jahre“ und „65+ Jahre“ werden hinsichtlich oben genannter Vari-
ablen, des Injury Severity Scores (ISS) und der Verletzungsmuster 
verglichen. 

Analysiert werden konnten 155 Fälle bis 64 Jahre und 39 in der 
Gruppe der Älteren (65+ J). In beiden Gruppen waren mehr Männer 
als Frauen zu finden (je 77 % und 62 %). Hinsichtlich der Verkehrs-
beteiligung waren 20 % der jüngeren und 28 % der älteren Ver-
kehrsunfallopfer als Fußgänger betroffen, 47 % der Jüngeren und 
56 % der Älteren als Pkw-Insassen. Als Nutzer eines motorisierten 
Zweirads waren wesentlich mehr Jüngere zu finden. Landstraßen-
unfälle waren in beiden Altersgruppen am häufigsten, allerdings 
hatten Ältere relativ gesehen häufiger innerorts Unfälle (36 %) im 
Vergleich zu den Jüngeren (12 %). 

Die maximale Verletzungsschwere von MAIS6 lag bei 58 % der 
Jüngeren und 54 % der Älteren vor. Die Älteren zeigten weniger 
schwer verletzte Körperregionen. Maximal 3 schwerverletzte Kör-
perregionen (AIS3+) hatten nur 44 % der Jüngeren aber 68 % der 
Älteren. 

Ältere mit Tod am Unfallort haben häufiger schwere Beckenfraktu-
ren und Thoraxverletzungen und seltener schwere Abdominalver-
letzungen als Jüngere, selbst wenn man Fußgänger und Fahrzeugin-
sassen sowie innerorts und außerorts getrennt voneinander betrach-
tet (Bild 1).

Ältere Fahrzeuginsassen zeigen seltener schwere Kopfverletzungen 
und Verletzungen der unteren Extremitäten.
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Am häufigsten war die am schwersten verletzte Körperregion bei 
den Jüngeren der Kopf (43 %) und bei den Älteren der Thorax  
(39 %). Im Thoraxbereich hatten 36 % der Älteren einen AIS-Schwe-
regrad von 6, aber nur 21 % der Jüngeren.

Die Anzahl der frakturierten Rippen liegt bei Jüngeren im Median 
bei 9, bei den Älteren bei 18 (beide haben Spannweiten von 0 bis 
alle 24) (Bild 2).

Rippenfrakturen als Indikator für die 
Verletzungsschwere des Thorax bestä-
tigen sich durch die Assoziation mit 
dem Thorax MAIS. Rippenfrakturen 
an sich zeigen sich nur in zwei Fällen 
der Jüngeren als schwerste Verletzung 
und damit todesursächlich.

Ältere Straßenverkehrsunfallopfer 
weisen andere Verletzungsmuster als 
Jüngere auf. Dies ist im Einklang mit 
der Annahme einer erhöhten Vulne-
rabilität Älterer und deutet darauf 
hin, dass eine Anpassung der Verlet-
zungskriterien und verschiedener 
Präventionsansätze an niedrigere 
Toleranzgrenzen der Älteren nötig 
ist.
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Bild 1: relative Anzahl der Getöteten, bei denen eine Verletzungsschwere AIS3 und größer in der jeweiligen Körperregion 
vorlag, nach Unfallort (oben) und Art der Verkehrsbeteiligung (untere Zeile)

Bild 2: Häufigkeiten der Anzahl der frakturierten Rippen (gruppiert)  
je Altersgruppe
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Die Aufklärung suizidaler Ereignisse  
am Beispiel eines Alleinunfalles 
Hans Bäumler 

1 Einleitung

2015 starben in Deutschland nach den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 10.080 Menschen durch Suizid [1]. Wie viele davon 
durch einen absichtlich herbeigeführten Kraftfahrzeugunfall star-
ben, ist der amtlichen Statistik nicht zu entnehmen. In [2] werden 
für das Jahr 2006 45 Fälle vorsätzlicher Selbstschädigung durch 
einen absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall angegeben. 
Andere Quellen [3] sprechen von 0,3 bis 8 % tödlichen Verkehrs-
unfällen, die auf Suizid zurückzuführen sind. Bezogen auf das Jahr 
2015 wären das zwischen 10 und 277 tödliche Verkehrsunfälle, die 
auf suizidale Absicht zurückzuführen wären. Die letztgenannten 
Zahlen verdeutlichen die Problematik der Aufklärung eines in su-
izidaler Absicht herbeigeführten Verkehrsunfalls, da in vielen Fäl-
len im Nachhinein nicht mehr zu unterscheiden ist, ob es sich um 
einen „echten“ Unfall oder ein absichtlich herbeigeführtes, unfall-
ähnliches Ereignis handelt. Definitionsgemäß handelt es sich bei 
einem Verkehrsunfall um „ein plötzliches und unerwartetes Ereig-
nis, bei dem mit mechanischer Gewalt Personen und/oder Sachen 
zu Schaden kommen“, während Suizid definiert ist als „vorsätzlich, 
selbst herbeigeführter Tod, aufgrund eines absichtlich, direkten 
und bewussten Versuchs, das eigene Leben zu beenden“ [4]. Nach-
dem der Unfallverursacher in der Regel verstorben ist, ist es Auf-
gabe der unfallaufklärenden Institutionen, herauszufinden, ob und 
wenn ja welche Intention dem sich als Verkehrsunfall präsentie-
renden Geschehen zugrunde lag. 

Der Erstzugriff nach einem tödlichen Verkehrsunfall liegt bei den 
Staatsanwaltschaften, für die nach dem Tod des Unfallverursachers 
jedoch kein Anlass für umfangreiche und entsprechend teure Un-
tersuchungen mehr besteht, zumal es sich bei Suiziden mit Kraft-
fahrzeugen, in der Regel Pkw, sehr häufig um Alleinunfälle ohne 
Beteiligung Dritter handelt. Liegt demnach kein direkter Hinweis 
auf Suizid, beispielsweise in Form eines Abschiedsbriefes vor, 
bleibt die Unfallursache ungeklärt, was auch die stark divergie-
renden Häufigkeitsangaben zu Suiziden mit Kraftfahrzeugen er-
klärt.

Im Büro für Unfallanalytik wurden zwischen 1998 und 2016 etwa 
500 tödliche Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallaufnahme nach 
Alarmierung durch die örtliche Polizeieinsatzzentrale direkt vor 
Ort erfolgte, rekonstruiert. Von diesen Fällen waren 5, also etwa 
1 %, nachweislich auf Suizid zurückzuführen. Bei einem dieser 
Fälle handelte es sich um einen erweiterten Suizid, d. h., es starb 
die vermutliche Beifahrerin, und der vermutliche Fahrer überleb-
te. Dies führte zu einer detaillierten Aufklärung des Falles, über 
den nachstehend berichtet wird.

2 Merkmale von Suiziden mit Pkw und Folgerungen  
für deren Aufklärung

Aus den bisher im Büro für Unfallanalytik untersuchten Suizid-
fällen lassen sich die nachstehenden Merkmale eines derartigen 
Geschehens ableiten:

–  Die Unfallgegner sind immer Schwerfahrzeuge oder massive, 
feste Hindernisse (Bäume, Brücken), die bereits aus größerer 
Entfernung gut zu sehen sind

–  Die ungewöhnlich hohe Aufprallschwere (Verformung des Fahr-
zeugs) deutet auf ein Beschleunigen bzw. auf eine sehr hohe 
Ausgangsgeschwindigkeit vor der Kollision hin

–  Keine Abwehrhandlungen (Bremsen oder Ausweichen)

–  Kein Angurten

–  Zielgerichtetes Abkommen in Richtung Hindernis oder Schwer-
fahrzeug

–  Abkommen in Richtung Hindernis ist nicht auf eine Abwehr-
handlung zurückzuführen

–  Fremdbeteiligung bei der Abkommensursache kann ausge-
schlossen werden

–  In der Regel kein weiterer Insasse im Fahrzeug

–  Keine technischen Mängel am Fahrzeug.

Hieraus leitet sich für den technischen bzw. unfallanalytischen 
Sachverständigen nachstehende Vorgehensweise zur Aufklärung 
des Falles ab:

–  Intensive Spurensuche an der Unfallstelle, auch an Stellen, an 
denen keine Spuren zu erwarten sind, um eine Fremdbeteiligung 
und eine Abwehrhandlung des Fahrers als Kollisionsursache 
sicher ausschließen zu können

–  Ausführliche Analyse vorhandener Spuren daraufhin, ob es sich 
um Spuren einer Abwehrhandlung (Bremsen, Ausweichen, Zu-
rücklenken) handeln könnte

–  Untersuchung des Fahrzeugs auf Fremdspuren und Kollisions-
spuren, die auf einen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug 
hindeuten könnten

–  Ausschluss technischer Mängel am Fahrzeug als Kollisions-
ursache

–  Untersuchung der Sicherheitsgurte auf Benutzungsspuren

–  Nachweis der Sichtbarkeit des Kollisionsobjektes am Reaktions-
punkt des Fahrers

–  Ggf. Klärung der Fahrereigenschaft.

Die unfallanalytische Untersuchung derartiger Fälle reicht jedoch 
alleine nicht aus, da dadurch nicht alle Aspekte geklärt werden 
können. Es bedarf demnach einer interdisziplinären Zusammen-
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arbeit von Unfallanalytikern, Medizinern (z. B. Ausschluss medi-
zinischer Ursachen), Psychologen und Kriminalisten (z. B. Erhe-
bung zu psychischen Störungen, Ermittlungen im Umfeld des 
Fahrers).  

3 Hergang des Beispielunfalls

Der vorliegende Fall ereignete sich auf einem zweistreifigen, gut 
ausgebauten, übersichtlichen und geradlinigen Abschnitt einer 
Bundesstraße, zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Zum 
Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit bei trockener Fahrbahn. Nach 
den ersten Angaben der Polizei kam der Pkw aus ungeklärter Ur-
sache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei 
Bäume. Der vermutliche Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleu-
dert, die Beifahrerin verblieb im Fahrzeug und erlitt tödliche Ver-
letzungen.

Am nächsten Tag erhielt die Polizei den Hinweis, die Beifahrerin 
habe unmittelbar vor dem Unfall mehrere Notrufe getätigt und 
angegeben, der Fahrer wolle sie beide durch eine Kollision töten. 
Hierdurch wurden umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei 
ausgelöst.

4 Unfallstelle

Bei der Unfallstelle handelt es sich um einen mit 4 % Gefälle ab-
fallenden Streckenabschnitt einer Bundesstraße zwischen den Ab-
zweigungen zu zwei Ortschaften. Im relevanten Bereich verläuft 
die Fahrbahn geradlinig auf einem Straßendamm, der mit einem 
Gefälle von jeweils 52 % zum angrenzenden Gelände abfällt. Den 
Fahrbahnverlauf in der Annäherung an die Unfallstelle zeigt  
Bild 1.

Beim Eintreffen befand sich der Pkw in seiner unfallbedingten 
Endstellung, ebenso wie sich die vom Fahrzeug abgerissenen Tei-
le noch in ihren unfallbedingten Endlagen befanden. Der schwer 
verletzte vermutliche Fahrer war bereits erstversorgt und abtrans-

portiert worden. Die Leiche der vermutlichen Beifahrerin lag neben 
dem Fahrzeug. 
Bild 2 zeigt den Pkw in seiner Endstellung nach der Kollision in 
unmittelbarer Nähe zu den zwei von dem Pkw getroffenen Bäu-
men. Diese konnten durch die massiv und frisch abgetragene Rin-
de einem Aufprall des Pkw zugeordnet werden. 
Ferner fanden sich an den Bäumen frische Kollisionsspuren in 
Form von Antragungen und Eindrückungen ins Holz, ebenso wie 
frische Blutspuren am rechten der beiden Bäume. Diese Blutspuren 
konnten durch entsprechende rechtsmedizinische Untersuchungen 
der vermutlichen Beifahrerin zugeordnet werden.
Zwischen dem linken Fahrbahnrand und den von dem Pkw ge-
troffenen Bäumen fanden sich Fahrspuren des Fahrzeugs mit einer 
Länge von 28 m links und 18,4 m rechts (Bild 3). Auf der Fahrbahn 
konnten trotz mehrfacher intensiver Suche keine dem Pkw zuor-
denbaren Spuren gefunden werden. Auch im rechten Bankett – 
gesehen in Fahrtrichtung – waren keine Spuren vorhanden. Die 
Spuren im Straßendamm zeigten, dass der Pkw unverzögert über 
das sich dort befindliche Gras rollte. Hinweise auf eine Bremsung 
vor der Kollision waren nicht gegeben. 
Von dem Pkw waren rund um die Bäume zahlreiche Trümmer ver-
streut. Nachstehend sind die wichtigsten Teile und ihr Abstand 
zum Kollisionspunkt genannt:
Motor: 30,6 m 
Batterie: 37,6 m 
Motorlager: 19,2 m
Getriebeteil: 27 m.
Zum Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit bei Neumond, die as-
phaltierte Fahr bahn war trocken. Eine Fremdbeleuchtung ist an 
der Unfallstelle nicht vorhanden. Nach dem eingeholten Wetter-
gutachten war der Himmel zum Unfallzeitpunkt klar.

5 Pkw

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers 
Volkswagen, Typ 9N (Polo), mit einem Hubraum von 1,2 l, das 

Bild 1: Fahrbahnverlauf vor der Unfallstelle

Kollisionspunkt/Bäume, mit denen der Pkw kollidierte Pkw in Endlage, 2. getroffener Baum, 1. getroffener Baum mit Blutspuren

Bild 2: Endlage des Pkw und von diesem getroffene Bäume
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– Jochbeinbruch links, Unterkieferbruch und Zahnausbrüche 

– Schweres Rumpftrauma mit mehrfachen Rippenreihenbrüchen 
und Brustbein quer bruch, Einriss der oberen und unteren Hohl-
vene, Abriss der Lungengefäße rechts und des rechten Lufthaupt-
leiters sowie der Körperhauptschlagader im Bogenanteil, Einris-
se beider Herzvorhöfe, Zerreißung beider Zwerchfellkuppeln und 
Zertrümmerung der Leber, Quetschung und Anspießverletzung 
der Lunge, Bruch der Wirbelsäule im Hals- und Brustanteil

– Sprengung der Schambeinfuge und des linken Darmbein-Kreuz-
gelenks sowie Bruch des Darmbeines rechts

– Traumatische Amputation des rechten Oberarmes und Trümmer-
bruch des rechten Unterarmes, Schürf-/Schnitt-Verletzungen am 
Handrücken und den Fin gern der rechten Hand

– Querbruch des rechten Oberschenkels, Bruch des rechten Sprung-
gelenks, Schräg bruch des linken Oberschenkels und offener 
Bruch des linken Unterschenkels.

Gurtmarken wurden an der Leiche nicht festgestellt.

6.2 Verletzungen des Fahrers

Bericht zur körperlichen Untersuchung durch das Institut für 
Rechtsmedizin, Zusammenfassung der wesentlichen Befunde:

– Keine intraabdominellen Verletzungen 

– Hirnblutungen im Bereich der Vierhügelplatte

– Instabiles Becken

– Bruch des rechten Ellenbogens

– Innenknöchelfraktur rechts

– Große Fleischwunde am rechten Oberschenkel.

Aufnahmebefund des Klinikums,  
Zusammenfassung der wesentlichen Befunde:

–  Offene Ellenbogenfraktur rechts

–  Verdacht auf OSG-Fraktur rechts bei starker Schwellung

zum Unfallzeitpunkt drei Jahre alt war. Bild 4 zeigt das völlig zer-
störte Fahrzeug von vorne rechts.

Der Hauptbeschädigungsbereich des Pkw befindet sich an der Bei-
fahrerseite. Hier beträgt die Restlänge des Pkw noch 1,15 m. Sämt-
liche Aggregate und Anbauten fehlen. Der linke Frontlängsträger 
des Fahrzeugs ist nahezu unbeschädigt, während das linke Radhaus 
und der linke Kotflügel bis zur A-Säule verformt sind. Der Über-
lebensraum auf der Beifahrerseite ist maximal zerstört. Auf der 
Fahrerseite ist der Überlebensraum des Insassen deutlich einge-
schränkt, aber noch vorhanden. Beide Frontairbags wurden ge-
zündet. An beiden Gurten konnten keinerlei Belastungsspuren 
gefunden werden, die auf ein Angurten der Insassen hindeuten 
würden.

Das Fahrzeug war mit Reifen der Dimension 185/60 R 14 ausge-
rüstet. Die Profiltiefe der zwei Jahre alten Reifen betrug zwischen 
4 und 8 mm. Der Luftdruck in den Rädern war – soweit noch prüf-
bar – mit 1,5 bar durchgängig zu niedrig. Alle Fahrwerksteile wa-
ren untereinander und mit der Karosserie fest verbunden. Hinwei-
se auf eine defekte Lenkung fanden sich nicht. Die Bremsen an 
der Hinterachse zeigten ausreichend Belagstärke und ein einwand-
freies Tragbild der Bremstrommeln. Die Bremsen an der Vorder-
achse waren stark zerstört, wobei an den noch vorhandenen Teilen 
keine Mängel vorlagen. Hydraulik und Mechanik waren nicht zu 
beanstanden. Insgesamt fanden sich keine Hinweise auf unfall-
ursächliche technische Mängel.

6 Verletzungen der Insassen

6.1 Beifahrerin

Obduktionsbericht des Instituts für Rechtsmedizin, Zusammenfas-
sung der wesentlichen Befunde:

– Schweres Schädel-Hirn-Trauma u. a. mit Schädelbasisringbruch 
und Schädel dach    bruch in der rechten Schläfenregion, Hirnblu-
tungen und Hirngewebs defekten am rechten Scheitellappen und 
an der Hirnbasis

Bild 3: Fahrspuren im Straßendamm von der Fahrbahn zum Kollisionspunkt

Fahrspuren der linken und rechten Räder des Pkw Restlänge rechts 1,15 m, linker Längsträger intakt

Bild 4: Pkw von vorne rechts
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Aufprall von 55 km/h gegen die starre Barriere entspricht, ein 
Verformungsweg von etwa 80 cm, woraus eine durchschnittliche 
Energieaufnahme fähigkeit der Karosserie von rund 170 kJ/m folgt, 
wobei diese in Richtung Fahrgastzelle massiv zunimmt, sodass die 
errechnete durchschnittliche Energieaufnahme um 25 bis 50 % zu 
erhöhen ist [5]. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die hier erfor-
derliche Formänderungsarbeit zu 525 bis 630 kJ nur für die rech-
te Seite des Pkw.

Unter Berücksichtigung der linksseitigen Verformung des Fahr-
zeugs ist dieser Wert um mindestens 10 % zu erhöhen, sodass die 
tatsächlich erforderliche Formänderungsenergie zwischen 580 und 
690 kJ (Werte gerundet) liegt. Hieraus ergibt sich eine Kollisions-
geschwindigkeit des Pkw von 115 bis 125 km/h. Diese Werte kor-
relieren sehr gut mit den Wurfweiten des Motors und der Batterie 
des Pkw. Bei diesen Teilen handelt es sich um die schwersten und 
kompaktesten der abgeschleuderten Bauteile, sodass deren Wurf-
weiten als am wenigsten durch Sträucher oder Ähnliches abgelenkt 
gelten können. Die Wurfweiten von Bauteilen werden ausschließ-
lich durch deren Abwurfgeschwindigkeit und der Abwurfhöhe 
bestimmt. 

Daher wurde bei der durchgeführten Nachbesichtigung für die Lage 
der o. a. Teile der Höhen unter schied zum Kollisionspunkt durch 
eine lasergestützte Vermessung ermittelt. Ferner wurde ein Ver-
gleichsfahrzeug besichtigt, um die Schwerpunktlagen der genann-
ten Bauteile im Fahrzeug zu ermitteln. 

Die Höhendifferenz zwischen der Schwerpunktlage zum Kollisi-
onszeitpunkt und der späteren Endlage ergibt sich für den Motor 
zu 2,1 m und für die Batterie zu 1,75 m. Die Fallzeiten, die aus-
schließlich von der Höhendifferenz und der Erdbeschleunigung 
abhängen, ergeben sich zu 0,65 bzw. 0,6 s. Die sich hieraus erge-
benden Geschwindigkeiten sind so hoch, dass die Wurfweiten dif-
ferenziert betrachtet werden müssen, da in der Entfernung der 
Endlage der Teile zum Kollisionspunkt nicht nur die Flugstrecke, 
sondern auch die Roll- und Rutschstrecke zum Energieabbau nach 
dem Flug enthalten sein muss, da in der Flugphase keine Energie 
abgebaut wird. Zudem erfolgt der Geschwindig keits abbau auch 
durch den Aufprall auf den Waldboden und dessen Verformung, 
sodass für den Motor eine Rutsch- und Rollstrecke in der Größen-
ordnung von 8 m realistisch ist – für die Batterie liegt diese Stre-
cke bei etwa 18 m. Unter dieser Prämisse ergibt sich aus den Wurf-
weiten eine zwanglose Korrelation mit einer Kollisionsgeschwin-
digkeit von 120 bis 125 km/h. Vor der Kollision waren ausschließ-
lich Roll- oder Fahrspuren vorhanden, sodass die Kollisions ge-
schwindig  keit der Fahrgeschwindigkeit entspricht. Die Rollspuren 
im Bankett verlaufen zwischen dem Ende der Fahrbahn deck schicht 
und dem Kollisionspunkt völlig geradlinig, sodass diese nach hin-
ten, d. h. in Richtung des rechten Fahrstreifens, ohne einen Fehler 
zu machen, verlängert werden können. Ferner ist aus der Gerad-
linigkeit der Spuren zu folgern, dass die Richtungsänderung des 
Pkw auf eine einmalige Lenkbewegung zurückzuführen ist. Diese 
Lenkbe wegung musste aufgrund des resultierenden Abkommens-
winkels von rund 10° ruckartig erfolgt sein. Eine ruckartige Lenk-
bewegung mit einem Abkommenswinkel von 10° korreliert mit 
einer ausgenutzten Querbeschleunigung des Pkw zwischen 4 und 
6 m/s². Derartige Querbeschleunigungen sind für einen Normal-
fahrer gerade noch und für die Obergrenze nur kurzzeitig be-
herrschbar. 

Der resultierende Kurvenradius ergibt sich zu 185 bis 277 m, wo-
raus sich eine Strecke vom Lenkbeginn bis zum Eintritt ins Bankett 
von 82 bis 90 m bei einer Zeitspanne zwischen dem Ende der 

– Große Weichteilverletzung rechts am dorsalen Oberschenkel

– Schürfwunde am linken Oberschenkel

– Intercerebrale Kontusionsblutung rechts mit Verdacht auf sub-
arachnoidale Blutung

– Lungenkontusionsblutung rechts 

– Instabile Beckenfraktur

– Fraktur des rechten Querfortsatzes LWK 5

– Offene Olecranonfraktur rechts 

– Größere Weichteilverletzung an der Rückseite des rechten Ober-
schenkels

– Innenknöchelfraktur rechts

– Multiple Schürfwunden.

Gurtprellmarken wurden nicht festgestellt.

7 Rekonstruktion des Geschehensablaufs

Aus den Schäden an dem Pkw, dem Abstand der beschädigten 
Bäume und deren abgeschälten Bereichen ergibt sich eine Kollisi-
onsstellung, wie sie Bild 5 zeigt. Die Skizze verdeutlicht, dass der 
Hauptanstoß gegen den ersten, rechten Baum erfolgte. 

In einer zweiten Phase kollidierte das Fahrzeug mit dem linken der 
beiden Bäume, wobei die Fahrzeugverformung links nicht das 
Ausmaß der Deformation rechts erreichte. Nach der Kollision dreh-
te sich der Pkw im Uhrzeigersinn in seine Endstellung, wobei das 
Fahrzeug durch die teilweise Wiederausfederung der Karosserie 
zurückgestoßen wurde. Durch die beiden Bäume wurde der Pkw 
eingeklemmt, sodass im Auslauf eine freie Drehung nicht möglich 
war, wodurch eine Kollisionsanalyse anhand der Drehung des 
Fahrzeugs ausscheidet. Damit kann eine Bestimmung der Kollisi-
onsgeschwindigkeit des Pkw nur an hand von dessen Verformung 
und der Wurfweiten der größten abge schleuderten Fahrzeugteile 
erfolgen. Die Karosserie des Pkw weist rechtsseitig eine Verfor-
mung zwischen 2,5 und 2,8 m bei einer Überdeckung von etwa 
40 % auf. Damit kann die Verformung des Fahrzeugs in Bezug auf 
dessen Überdeckung mit Standardcrashtests verglichen werden. 
Bei einem Standardcrashtest ergibt sich aus einer Testgeschwin-
digkeit von 64 km/h gegen die deformierbare Barriere, was einem 

Bild 5: Kollisionsstellung bei Eindringen des rechten Baumes in die Fahrgastzelle

Bäume
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Lenkbewegung und der Kollision von 2,5 bis 2,7 s ergibt. Bei einer 
Reaktionszeit des Pkw-Fahrers von maximal 0,8 s und einer 
Schwellzeit der Bremsanlage von 0,2 s wäre folglich eine mögliche 
Ab wehr zeit von 1,5 bis 1,7 s entsprechend einer Abwehrstrecke 
von 50 bis 59 m vorhanden gewesen. Bei einer zielgerichteten 
Reaktion des Fahrers auf das Abkommen hätte demnach noch auf 
der Fahrbahn eine Bremsung bzw. eine Ausweichbewegung nach 
rechts mit entsprechenden Spuren einsetzen müssen. Es ist jedoch 
weder eine Ausweichbewegung noch eine Bremsung belegt, sodass 
eine Reaktion des Fahrers auf das Abkommen seines Fahrzeugs 
auszuschließen ist.

Der Entschluss zum Lenken nach links erfolgte etwa 1 s vor dem 
Abkommens beginn des Pkw, da die Entschlussfassungszeit mit der 
Reaktionsgrundzeit ver gleich bar ist und die muskuläre Umsetzung 
etwa 0,2 s benötigt, ebenso wie das Ansprechen der Lenkung. Der 
Pkw-Fahrer entschloss sich demnach zwischen 115 und 123 m vor 
dem Kollisionspunkt, sein Fahrzeug nach links zu lenken. Die hier 
angesetzte Reaktionszeit korreliert mit einem gezielten Beobachten 
des linken Fahrbahnrandes durch den Fahrer. Weder an dem Pkw 
noch auf der Fahrbahn oder im Bankett konnten Spuren eines 
weiteren Fahrzeugs gefunden werden, sodass eine Fremdeinwir-
kung durch ein anderes Fahrzeug als Unfallursache nicht gegeben 
ist, insbesondere, da auch an dem Pkw keine Spuren einer Fahr-
zeug/Fahrzeugkollision gefunden werden konnten. 

Die technische Untersuchung des Fahrzeugs zeigte ferner, dass 
unfallursächliche technische Mängel an dem Pkw nicht vorhanden 
waren, zumal diese zu entsprechenden Spuren auf der Fahrbahn 
bzw. im Bankett, wie Kratz-, Schleuder- oder (im rechten Bankett) 
Driftspuren, hätten führen müssen. 

Typisch für ein ungewolltes Abkommen nach links ist zunächst 
ein Abkommen ins rechte Bankett mit einem anschließenden Über-
steuern des Fahrzeugs. 

Nach entsprechenden Spuren am rechten Bankett wurde daher 
nachhaltig gesucht – sie waren jedoch nicht vorhanden. Nachdem 
das rechte Bankett, ebenso wie das linke, nicht befestigt ist, hätten 
jedoch entsprechende Reifenspuren zu finden sein müssen, sodass 
deren Nichtvorhandensein ein Abkommen nach rechts mit einem 
anschließenden Übersteuern ausschließt.

Als Ursache für das Abkommen des Pkw nach links kommt demnach 
nur eine aktive Handlung des Fahrers in Form eines Lenkens nach 
links in Betracht. Ein Lenkeingriff seitens des Beifahrers hätte zu 
einem Abkommen nach rechts geführt, da dieser das Lenkrad mit 
entsprechender Vehemenz nur nach rechts ziehen kann. Um eine 
Lenkbewegung nach links zu erzeugen, müsste ein Beifahrer das 
Lenkrad schieben oder stoßen, was – aufgrund von dessen Entfer-
nung zum Lenkrad und dessen Position dazu – nur energiearm und 
damit für den Fahrer beherrschbar erfolgen kann. Ein Eingreifen 
des Beifahrers als Unfallursache scheidet damit aus, zumal auch 
entsprechende Reifenspuren auf der Fahrbahn völlig fehlten.

Weiter wurde geprüft, inwieweit ein unbewusstes Abkommen nach 
links im Rahmen eines verbalen Streits möglich war. Eine Quer-
beschleunigung zwischen 4 und 6 m/s² ergibt einen deutlich spür-
baren Ruck, insbesondere zu Beginn und Ende des Lenkvorgangs. 
Aus Untersuchungen zur Bemerkbarkeit von Klein kollisionen [10] 
ist bekannt, dass eine Beschleunigung bzw. Verzögerung von 2,4 
m/s² in einem Pkw in jedem Fall bemerkbar ist, wobei seitliche 
Beschleunigungen schlechter ertragen werden als solche in Längs-
richtung und daher umso eher gespürt und damit bemerkt werden 
können. Eine weitere Frage ist, wann der Fahrer die Baumgruppe, 

gegen die der Pkw prallte, erstmals sehen konnte. Um diese Frage 
klären zu können, wurde zum einen ein Gutachten des Deutschen 
Wetterdienstes zu den Witterungs- und Sichtverhältnissen zum 
Unfallzeitpunkt eingeholt, dessen wesentliches Ergebnis war, dass 
zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle klare Witterung bei un-
tergegangenem Mond und klarer Nacht herrschte. Zum anderen 
erfolgte an der Unfallstelle mit einem baugleichen Pkw eine licht-
technische Rekonstruktion, um die Frage nach der Sichtbarkeits-
entfernung der Bäume für den Fahrer des Pkw zu klären. 

Aufgrund der Bedeutung der lichttechnischen Rekonstruktion für 
den vorliegenden Fall wird auf diese im Folgenden ausführlich 
eingegangen. Die Rekonstruktion erfolgte analog zur Unfallnacht 
bei sternenklarem Himmel ohne Hochnebel oder Bewölkung und 
bei trockener Witterung. Zum Zeitpunkt der Messung war der 
Mond untergegangen. Grundsätzlich lassen sich die nachstehenden 
Bedingungen für das visuelle Erken nen ei nes Objekts formulieren 
[6]:

1. Das wahrzunehmende Objekt muss eine Mindesthelligkeit bzw. 
eine Mindestleuchtdichte aufweisen

2. Das Objekt muss einen Mindestkontrast zu seiner unmittelbaren 
Um gebung haben. Bei Dunkelheitsunfällen handelt es sich hier-
bei ausschließlich um Helligkeitskontraste und nicht um Farb-
kontraste

3. Das Auge des Kraftfahrers muss an die Gesichtsfeldleuchtdich-
te an gepasst sein (Adaptationszustand)

4. Das wahrzunehmende Objekt muss eine Mindestgröße aufweisen

5. Die Darbietungszeit des Objekts muss ausreichend lang sein.

Aus dieser Zusammenstellung ist abzuleiten, dass die Erkennbar-
keit eines Objekts von nachstehenden Kriterien abhängt:

1. Kontrast Objekt/Umgebung K

2. Umfeldleuchtdichte Lu

3. Sehwinkel α in Winkelminuten

4. Darbietungszeit tdar .

Die Erkennbarkeit eines Objekts hängt damit wesentlich von der 
vorhan denen Leuchtdichte der Umgebung und der Leuchtdichte 
des Objekts ab. Unter Leuchtdichte wird, vereinfacht dargestellt, 
der Helligkeitseindruck verstanden, den ein Betrachter von einem 
Objekt hat. Unter Beleuch tungsstärke wird dagegen das auf ein 
Objekt auftreffende Licht verstan den. Der Vorgang des Erkennens 
eines Objekts durch eine Person läuft in drei Schritten ab [7]:

1. Sehen eines Leuchtdichtemusters durch das Auge.

2. Wahrnehmen des Gegenstands. Dieser Vorgang läuft bereits im 
Ge hirn ab.

3. Klassifikation des Objekts durch den Vergleich mit bereits ein-
mal er kannten und im Gedächtnis gespeicherten Objekten.

Aus Punkt 1 ist abzuleiten, dass zwischen der Leuchtdichte des 
Objekts und der Umgebung ein Mindestunterschied be stehen muss, 
soll das Objekt durch das Auge erfasst werden. Dieser Un terschied 
wird Schwellenleuchtdichteunterschied genannt. Bild 6 verdeut-
licht dies.

Bild 6 zeigt drei Rechtecke, die jeweils aus zwei Recht ecken un-
terschiedlicher Helligkeit bestehen. Bei der linken Kombination 
schwarz zu weiß besteht ein großer Leuchtdichteunterschied. Das 
innere Rechteck ist leicht zu erkennen. 

Die mittlere Kombination besteht aus ei nem schwarzen Rand und 
einem grauen Innenrechteck mit 80 % Schwarzanteil. 
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Dieses Rechteck ist in einem leicht abgedunkelten Raum aus 5 m 
Entfer nung bereits nicht mehr vom umgebenden Rechteck zu un-
terscheiden, während dies bei der ersten Kombination noch pro-
blemlos möglich ist. Die rechte Kombination besteht aus zwei 
Rechtecken mit je 100 % Schwarz anteil. Eine Unterscheidung ist 
nicht mehr möglich. Daraus ergibt sich nachstehendes Vorgehen:

Über den Sehwinkel ergibt sich bei bekannter Größe des Sehobjekts 
die Erkennbarkeitsweite, wobei der physiologische Schwellenkon-
trast und die Schwellenleuchtdichte überschritten sein muss, sodass 
gilt [7, 8]:

Kvorh > Kschwell

und

ΔLvorh > ΔLschwell.

Diese Parameter bedeuten:

Kvorh: Tatsächlich vorhandener Kontrast zwischen dem   
 Erkennbarkeits objekt und seiner Umgebung

Kschwell:  Schwellenwert des Kontrastes Objekt/Umgebung, der zur 
 Er kennbarkeit des Objekts überschritten werden muss

ΔLvorh: Vorhandener Leuchtdichteunterschied

ΔLschwell: Schwellwert des Leuchtdichteunterschieds, der zum 
 Erkennen des Ob jekts überschritten werden muss

Bei der im Straßenverkehr anzutreffenden Bedingung einer dyna-
mischen Sehaufgabe (eines oder beide Objekte sind in Bewegung), 
ergibt sich die Abhängig keit der Erkennbarkeit eines Sehobjekts 
von der Sehentfernung durch den Schwellenkontrast als Funktion 
der Sehobjektgröße. Diese wird, da sie als Winkelfunktion ange-
geben wird, mit zunehmender Annä herung an das Sehobjekt grö-
ßer. Die Erkennbarkeitsweite des zu erkennenden Objekts kann 
nach Adrian, zitiert in [8], mathematisch erfasst werden:

ΔLS = K (   + B)2 . CA
α

mit:

ΔLS: Mindestleuchtdichteunterschied zur Erkennbarkeit 
 des Objekts

K:   Faktor der Wahrnehmungswahrscheinlichkeit, in 
 der Regel K = 3,1 für nahezu 100 % Wahrnehmungs-
 wahrscheinlichkeit

A, B: Konstanten, abhängig von der Umfeldleuchtdichte Lu    
 nach Black well

C:      Praxisfaktor, nach Untersuchungen von Dietz, 
 C = 10 für unerwartetes Auftreten

α: Sehwinkel bzw. Objektgröße in Winkelminuten.

Der Sehwinkel α in Winkelminuten errechnet sich aus 

α = arcan (     ) . 60m
s

mit:

m:  Objektbreite in m

s:    Abstand des zu erkennenden Objektes in m.

Aus den oben genannten Beziehungen folgt, dass der erforderliche 
Leucht dichte unterschied von der Umfeldleuchtdichte, der Größe des 
Seh objekts und dessen Entfernung vom Betrachter abhängt. Die 
Umfeld leuchtdichte und die des Objekts sind auch von der Beleuch-
tungsstärke abhängig, sodass das zu erkennende Objekt aus ver-
schiedenen Entfer nungen angestrahlt werden muss.

Der vorhandene Leuchtdichteunterschied wurde mit einem photo-
metrischen Verfahren bestimmt, wobei die Kamera auf dem Fahrer-
sitz des Vergleichsfahrzeugs so positioniert war, dass der Augpunkt 
des Fahrers nachgebildet wurde (Bild 7).

Die Rekonstruktion erfolgte in definierten Abständen von 164, 120, 
97 und 80 m zum Kollisionspunkt. Mit dieser Vorgehensweise wur-
de die Annäherung des Pkw an die Anstoßstelle während der Zeit-
spanne zwischen 2,4 und 5 s vor der Kollision untersucht (zugrun-
de gelegte Annäherungs ge schwindig keit: 120 km/h), um Aussagen 
über die Sichtbarkeit des Baumes am Entschlusspunkt des Pkw-
Fahrers treffen zu können (Bild 8). 

Die Punkte 80 und 164 m stellen hierbei jeweils Maximalwerte dar, 
die gewählt wurden, um das komplette mögliche Streufeld des Re-
aktionspunktes abbilden zu können. Da es technisch nicht aufklär-
bar war, ob zum Unfallzeitpunkt das Fern- bzw. das Abblendlicht 
des Pkw in Betrieb war, wurden die Leuchtdichte messungen mit 
Abblendlicht und mit Fernlicht durchgeführt. Vor Ort wurde je doch 
festgestellt, dass das Abblendlicht aus den oben definierten Entfer-
nungen den relevanten Baum nicht anstrahlt. Ferner zeichnete sich 
der gegenständliche Baum ohne Fremdbeleuchtung nicht von der 
Umgebung ab. 

Damit war eine Er kennbar keit des Baumes bei eingeschaltetem Ab-
blendlicht in den betrachteten Abständen nicht möglich. Für die mit 
Fernlicht durchgeführten foto grafischen Messungen wurde am 
Compu ter durch Bestimmung der unter schiedlichen Schwarzantei-
le von Sehob jekt und Umfeld der vorhandene Leuchtdichteunter-
schied ermittelt. Ist der vor Ort ermittelte Leuchtdichteunterschied 
größer als der berech nete Schwellen leuchtdichteunterschied, kann 
das Objekt vom Betrachter erkannt werden. Bild 9 zeigt den gegen-
ständlichen Baum, aufgenommen mit einer Belich tungszeit von 20 
s bei einem Blendenöffnungsverhältnis von 5,6.

Der Ab stand des Pkw zum Baum beträgt 120 m. In dieser Entfer-
nung ist der vorhandene Leucht dichte unterschied zwischen dem 
unteren Bereich des Baumstammes und der Umgebung größer als 
der erforderliche Mindestleuchtdichteunterschied, d. h., der Baum-
stamm ist im unteren, vom Scheinwerferlicht stärker angestrahlten 
Bereich vom Be trachter zu erkennen. 

Ferner zeichnet sich der astfreie Bereich des Baum stammes ab einer 
Entfernung von 97 m vollständig gegenüber der Umgebung ab. Bei 
der Berechnung des erforderlichen Leuchtdichteunterschiedes wur-
de eine Erkenn barkeits wahrscheinlichkeit von 100 % und ein Pra-
xisfaktor von 10 zugrunde gelegt. Der Praxisfaktor ist ein Korrek-
turfaktor, mit dem die Unvorhersehbarkeit einer Sehaufgabe im 
realen Verkehrsge schehen gegenüber dem Laborversuch berücksich-
tigt wird. Die Unvorherseh bar keit einer realen Sehaufgabe (z. B. ein 
Fußgänger tritt vom Gehweg auf die Fahrbahn) ist naturge mäß 
unter Laborbedingungen nicht zu 100 % nachstell bar. Nach Unter-
suchungen von Dietz [9] ist in der Praxis ein 10-mal höherer Leucht-
  dichte unterschied erforderlich, um eine Sehaufgabe zu lösen (d. h. 

Bild 6: Zur Erläuterung des erforderlichen Leuchtdichteunter schieds
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ein Objekt zu erkennen), als unter Laborbedingungen. Folglich ist  
bei Vorliegen einer Seh auf gabe, die für den Fahrzeuglenker unvor-
hersehbar ist, ein Praxis faktor von 10 bei der Berechnung der Schlei-
erleuchtdichte zu berück sichtigen.

Unter der Prämisse einer „Unvorhersehbarkeit“ in der Form eines 
spontanen Blicks nach links in Richtung Baum wurde der Baum-
stamm etwa zeitgleich mit der Entscheidung des Pkw-Fahrers, nach 
links zu lenken, sichtbar. Bei einem bewussten Absuchen des Um-
felds neben der Fahrbahn ist eine Unvor her  sehbarkeit der Sehauf-
gaben jedoch nicht gegeben. Vielmehr liegt ein Detektieren bzw. 
Absuchen des Umfeldes vor. Unter diesem Gesichtspunkt ist der 
Praxisfaktor auf etwa 5 zu reduzieren. Bei einem Praxisfaktor von 
5 liegt eine Erkennbarkeit des Baum stammes im unteren Bereich in 
einem Abstand von 164 m vor. Ferner ist der Baum   stamm ab einer 
Entfernung von 120 m als zusammenhängende Kontur sicht bar. Der 
Baumstamm war demnach bei einem bewussten Beobachten des 
linken Fahrbahnrandes durch den Pkw-Fahrer 3,6 s vor der späteren 
Kollision sichtbar. Bei gezielter Beobachtung des linken Fahrbahn-
randes war es dem Pkw-Fahrer möglich, den Baum so frühzeitig zu 
erkennen, dass ein gezieltes Daraufzulenken möglich war. Ein zu-
fälliges Erkennen bzw. Detektieren des Baumes mit einem anschlie-
ßenden Daraufzulenken war jedoch unmöglich. Damit ergibt sich 
aus der unfallanalytischen Rekonstruktion in Verbindung mit der 
lichttechnischen Rekonstruktion ein geschlossener Geschehensab-
lauf, den die Skizze in Bild 10 zeigt.

8 Zur Fahrereigenschaft

Zur Fahrereigenschaft wurde durch die Staatsanwaltschaft ein 
Gutachten des Landeskriminalamts in Auftrag gegeben, das nicht 
abschließend klären konnte, durch wen der Pkw gesteuert worden 
war. Der Pkw wurde durch den rechtsseitigen Baumanprall bis auf 
eine Restlänge von 1,15 m verformt, sodass der Überlebensraum 
des Beifahrers durch die Intrusion des rechten der beiden Bäume, 
an die der Pkw prallte, vollständig aufgebraucht wurde. Auf der 
Fahrerseite drang der sich dort befindliche Baum bis zur A-Säule 

in den Pkw ein, was dazu führte, dass der Überlebensraum des 
Fahrers zwar deutlich eingeschränkt, aber nicht vollständig auf-
gezehrt worden war. Ein Überleben in dem Pkw war demnach nur 
auf der Fahrerseite, nicht aber auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs 
möglich. 

Beide Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet, sodass sie sich 
bei den beiden Baumanprallen geradlinig weiterbewegten, was 
zwangsläufig dazu führen musste, dass der Beifahrer gegen den 
rechten Baum prallte, da dieser durch sein Eindringen dessen Ejek-
tionspfad („Herausschleuderweg“) versperrte, während für den 
Fahrer ein freier Ejektionspfad verblieb. An dem rechten der beiden 
Bäume waren auch Blutspuren zu finden, die nach deren rechts-

Bild 7: Vergleichsfahrzeug mit positionierter Messkamera

Messkamera

Bild 8: Positionierung des Vergleichsfahrzeugs mit Meßkamera vor Ort

Gegenständlicher Baum/Vergleichsfahrzeug mit Kamera 

Bild 9: Meßbild, aufgenommen aus einer Entfernung von 120 m

Sichtbarer Bereich des Baumes
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medizinischer Untersuchung von der Insassin stammten und einen 
entsprechenden Anprall dieser an den Baum belegten. 

Nach dem Baumanprall bewegte sich der Pkw im Uhrzeigersinn 
in seine Endstellung und der Beifahrer wurde einerseits durch den 
Baum zurück in den Fahrgastraum geschleudert und andererseits 
bewegte er sich nach rechts in Richtung rechte B-Säule, sodass es 
einerseits zu einem Anschlagen an die Kopfstütze des Beifahrer-
sitzes und andererseits zu einem Anprall an die rechte B-Säule 
kommen musste. Im weiteren Verlauf wurde der Beifahrer auf den 
Fahrersitz geschleudert. Sowohl an der Kopfstütze des Beifahrer-
sitzes als auch an der rechten B-Säule wurden Haare gefunden, 
die gemäß der rechtsmedizinischen Untersuchung der Insassin 
zugeordnet wurden. Ferner wurde diese in ihrer Endlage auf dem 
Fahrersitz des Pkw gefunden. Dies und deren tödliche Verletzun-
gen belegen, dass die Insassin zum Unfallzeitpunkt auf dem Bei-
fahrersitz saß und der männliche Insasse den Pkw steuerte. 

9 Zusammenfassung

Suizide mithilfe von Kraftfahrzeugen, in der Regel Pkw, die zu-
nächst als Unfall erscheinen, lassen sich mithilfe fundierter Ana-
lysen und der interdisziplinären Zusammenarbeit von Unfallana-
lytikern, Medizinern und Psychologen gut aufklären und von 
„normalen“ Verkehrsunfällen unterscheiden. Hierzu ist es erfor-
derlich, bereits unmittelbar nach dem Ereignis eine sorgfältige 
Spurensicherung durchzuführen, was in der Regel jedoch nicht 
gemacht wird, da der Unfallverursacher bei einem erfolgreichen 
Suizid verstorben ist und damit für die Staatsanwaltschaften, de-
nen der Erstzugriff obliegt, kein Anlaß mehr besteht, umfangreiche 
Untersuchungen durchzuführen.

Der hier vorgestellte Fall stellt eine Ausnahme von der Regel dar, 
da der Fahrer des Pkw die stattgehabte Kollision überlebte und die 
Beifahrerin verstarb. Hierdurch waren umfangreiche Ermittlungen 
veranlaßt, mit deren Hilfe der Fall vollständig aufgeklärt werden 
konnte. Im vorliegenden Fall ergaben sich nachstehende Rekons-
truktionsergebnisse:

–  Ausgangs- und Kollisionsgeschwindigkeit des Pkw:  
120 bis 125 km/h

–  Keine unfallursächlichen technischen Mängel am Fahrzeug

–  Keine Hinweise auf Abwehrhandlungen vor der Kollision in 
Form von Lenken oder Bremsen

–  Keine Spuren im rechten Bankett, die auf ein Verreißen der 
Lenkung hindeuten würden

–  Keine Hinweise auf einen Lenkeingriff der Beifahrerin

Bild 10: Unfallskizze

–  Sichtbarkeitsentfernung des Baumes bzw. der Bäume, gegen 
die der Pkw prallte: 120 m

–  Ein abrupter Richtungswechsel unter einem Winkel von 10° 
kann nur durch bewußtes Lenken herbeigeführt worden sein. 

–  Es hätte nach dem Richtungswechsel genügend Zeit zur Ver-
fügung gestanden, um eine Kurskorrektur durchzuführen

–  Beide Insassen waren nicht angegurtet

–  Die Fahrereigenschaft konnte eindeutig dem männlichen In-
sassen zugeschrieben werden.
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Neues zur Tauglichkeit von FahrerInnen  
bei Bus und Bahn
Manuela Huetten

Eine Reihe von aktuellen medizinischen Erkenntnissen in der Ver-
kehrsmedizin ist in die Rechtsgrundlagen wie Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung (FeV) und Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreinigung 
(BGL) eingegangen und soll hier vorgestellt werden. Der Vollstän-
digkeit halber sei erwähnt, dass die Untersuchungen bei Bus- und 
StraßenbahnfahrerInnen auf der Grundlage der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Straßenbahnen (§ 10) und der Verordnung 
über den Betrieb von Kraftfahrzeugen im Personenverkehr (Ab-
schnitt 2, § 3), sowie der Eisenbahn, Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) und der Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV des Ei-
senbahn-Bundesamtes)  stattfinden. Die VDV-Schrift 714 (Leitlinien 
für die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunter-
nehmen – wird gerade aktualisiert) ist eine anerkannte Regel, die 
die verschiedenen Vorschriften bündelt und dem Arzt Hinweise für 
die Untersuchung gibt. 

Beim Sehvermögen sind die Grenzwerte für die (betriebs-)ärztliche 
Untersuchung auf 0,8/0,8 und 1,0 reduziert worden. Auch Protano-
pe, also Rotblinde, dürfen jetzt Gruppe-2-Fahrzeuge (Klassen CD 
und FzF)  fahren, wenn ein Augenarzt sie einmalig aufgeklärt hat 
(cave: bei Auffälligkeiten bitte immer einmal den Anomalquotien-
ten bestimmen lassen, dann kann der Augenarzt auch direkt die 
Aufklärung übernehmen und in der Akte ist ein Untersuchungser-
gebnis lege artis dokumentiert). Für die Prüfung des Farbensehens 
genügt eine Tafel: Ishihara oder Velhagen. Es ist ebenso ausreichend, 
das Dämmerungs- oder Kontrastsehen zu prüfen. Es wird empfoh-
len, das Kontrastsehen in den üblichen Geräten (Rodenstock, Opti-
vost, Binoptometer, Oculus) standardisiert zu untersuchen. Dämme-
rungssehen mit Blendung ist nur im Bedarfsfall (Hinweis in der 
Anamnese) notwendig. Für die Hörleistung ist festzustellen, dass 
auch eine hochgradige Hörminderung kein Hindernis für Fahrtätig-
keiten der Gruppe 2 darstellt. Ob eine Schwerhörigkeit oder ggf. 
auch Taubheit für den Beruf eines Busfahrers mit Kommunikations-
bedarf sinnvoll ist, sei dahingestellt. Bei den Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen fußt die Beurteilung der Fahrtauglichkeit auf dem Gutach-
ten von Klein et al.: Fahreignung bei kardiovaskulären Erkrankun-
gen, Kardiologie 2010. Grundlage ist die kanadische Framingham-
Studie, die auf einer detaillierten Risikoabschätzung der akuten 
Fahruntauglichkeit beruht. Es werden u. a. Größe des Fahrzeugs, 
Dauer der Fahrtätigkeit, Häufigkeit der Fahrten, Geschwindigkeit 
und andere Faktoren berücksichtigt. Daraus ergeben sich sehr un-
terschiedliche Risiken z. B. für Taxi- und Busfahrer. Eine sehr loh-
nende Lektüre. Hier geht es nicht um die alleinige, eigenständige 
Beurteilung durch den Arbeitsmediziner, sondern das Wissen um 
dieses Spezialwissen, um z. B. gezielt Fragestellungen an die Fach-
ärzte geben zu können. In eine ähnliche Richtung entwickeltn sich 

die Diskussionen des Risikos bei der Beurteilung von Probanden mit 
Epilepsie. Praktisch relevant eher für die Gruppe 1, da ein Einsatz 
mit Fahrtätigkeiten der Gruppe 2 voraussetzt, fünf Jahre anfallsfrei 
ohne Therapie zu sein. Hier ist als Empfehlung die DGUV-Informa-
tion 250-001 vom Januar 2015 zu nennen, Nachfolger der BGI 585, 
die in sehr detaillierten Tabellen Hinweise auf Einsatzmöglichkeiten 
gibt und so helfen kann, den einen oder anderen Arbeitsplatz zu 
erhalten.

Zunehmend wird uns das Thema Einnahme von Medikamenten, 
insbesondere unter dem Aspekt von immer älter werdenden Beleg-
schaften, beschäftigen müssen.  Wichtig sind: saubere Dokumenta-
tion, Compliance des Probanden, Zusammenarbeit mit den behan-
delnden Fachärzten, regelmäßige Nachuntersuchungen. Eine gute 
Hilfe zur Beurteilung der Effekte der Medikamentenwirkung kann 
der niederländischen ICADTS-Klassifizierung  entnommen werden: 
www. Icadts.nl/medicinal.html. Zum Thema Schlafapnoe als häu-
figstem Verursacher von Tagesschläfrigkeit sind die BGL überarbei-
tet worden. Die Diagnostik soll in einem Stufenplan erfolgen und  
enthält den Vorschlag, auch eine behandelte Schlafapnoe erneut 
durch ein Gutachten beurteilen zu lassen. Das hat einen großen 
Sturm der Entrüstung, sowohl bei Arbeits- und Verkehrsmedizinern 
als auch bei Schlafmedizinern ausgelöst. Diese Forderung ist in der 
Praxis quasi nicht umsetzbar (Verfügbarkeit von Schlaflaboren, un-
nötige Kosten für die Probanden). Die Diskussionen darum sind noch 
nicht beendet. Ebenfalls überarbeitet ist das Kapitel „Gleichgewichts-
störungen und Schwindel“. Hier findet man jetzt sehr detailliert und 
sehr praktisch hilfreiche Hinweise zur Beurteilung der Fahrtauglich-
keit.  Bei der immer weiter zunehmenden Differenzierung in den 
medizinischen Erkenntnissen, den Methoden der Untersuchung und 
Bewertung der Ergebnisse wird es für den beurteilenden Arbeits- 
oder Verkehrsmediziner zunehmend schwieriger, alle Erkrankungen  
sofort in jeder kleinsten Bedeutung für die Fahrtauglichkeit zu be-
werten.  Aber: Es gilt zu wissen, welche Entwicklungen und Verän-
derungen es gibt, um bei den fachärztlichen Kollegen gezielt nach-
zufragen und so, auch wenn es gelegentlich dann „nur“ ein Einzel-
fall ist, Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit für Patienten und 
Beschäftigte zu erhalten.
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manuela.huetten@bvg.de
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Alkohol-, Drogen- und Medikamenten- 
konsum im Einzugsgebiet des Instituts  
für Rechtsmedizin (IfRM) Rostock unter  
besonderer Berücksichtigung der  
Verkehrsdelinquenz 
Eine Auswertung forensisch-toxikologischer Untersuchungs-
aufträge und -befunde der Jahre 2002 bis 2012 (sowie 2015)
Jörg Nowotnik, Daniel Rentsch, Ricarda Kegler und Andreas Büttner

Im Hinblick auf den Konsum von psychotropen Substanzen unter Verkehrsteilnehmern in Mecklenburg wurden 
am IfRM Rostock rund 30.000 toxikologische Untersuchungsaufträge und -befunde aus den Jahren 2002–2012 
und 2015 ausgewertet. Primäres Ziel der Studie war das Aufzeigen von Konsumtrends und -mustern nach dem 
Schema eines Langzeitmonitorings, aus welchem sich ggf. Handlungsstrategien zur wirksameren Erfassung von 
rauschmittelbeeinflussten Verkehrsdelinquenten ableiten lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere das 
steigende Durchschnitts- und Medianalter der Probanden, die Zunahme an Drogenfahrten sowie der hohe Anteil 
wiederholt auffälliger Drogenkonsumenten eine künftige Ausweitung und Intensivierung von Kontrollen erfordern, 
um einer stark wachsenden Dunkelziffer nicht überführter Rauschmittelfahrer im Mecklenburger Straßenverkehr 
entgegenzuwirken.

With regard to the consumption of psychotropic substances by traffic participants in Mecklenburg, the Institute 
of Legal Medicine Rostock analyzed 30,000 toxicological inquiries and results from 2002 to 2012 and 2015. The 
primary goal of this work was to highlight the trends and patterns of drug consumption according to the pattern 
of a long-term monitoring, in order to approach possible new strategies to a more efficient registration of traffic 
delinquents influenced by drugs. In particular, our findings show the increasing mean and median age of the sub-
jects, the rise of drivers while intoxicated and the high amount of repeatedly conspicuous drug users, which  
demands further extension and intensification of controls to face a rapidly increasing number of unreported  
cases of people who drive under the influence of intoxicants in Mecklenburg.

Einleitung und Zielstellung

Der Konsum von berauschenden Substanzen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Straftaten oder Verkehrsdelikten, stellt auch in 
Mecklenburg ein großes und wachsendes Problem dar. Vor allem 
die Verbreitung und der Konsum von illegalen Drogen spielen im 
Nordosten der BRD eine immer größere Rolle. 

Fälschlicherweise wird häufig angenommen, dass der Missbrauch 
von illegalen Drogen auf jugendliche Konsumenten beschränkt 
bleibt und eher die Ausnahme darstellt. Angesichts deutschland- 
und europaweiter Studien, die zeigen, dass sich Cannabis – neben 
Weißmarkt-Suchtmitteln wie Alkohol und Tabak – zur häufigsten 
konsumierten Schwarzmarkt-Droge entwickelt hat [1–3], muss ein 
Umdenken stattfinden. Verstärkend hinzu kommt das seit Jahren 
wachsende Interesse vieler User an anderen Drogen (z. B. Desig-
nerdrogen). Dieser Trend spiegelt sich in den steigenden Zahlen 

Drogen-positiver Verkehrsteilnehmer sowie in den Unfallbeteili-
gungen unmittelbar wider [4–10]. Gleichzeitig kann hinsichtlich 
der Einnahme bereits länger etablierter psychotroper Substanzen 
(z. B. Alkohol und einige Medikamente) keine Entwarnung gege-
ben werden, zumal die legalen Beschaffungsmöglichkeiten dieser 
Stoffe häufig einen Konsum begünstigen.   

Diese vieler Orts zu beobachtenden Entwicklungen [11–13] gaben 
Anlass, konkret für den Einzugsbereich des IfRM Rostock (Raum 
Mecklenburg – ohne Vorpommern) systematische Untersuchungen 
zum Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum unter Verkehrs-
teilnehmern vorzunehmen. Insbesondere der Polizeistellenabbau 
[14], die Zusammenlegung von Polizeidienststellen und die damit 
verbundene geringere Kontrolldichte im Land [15] ließen es ferner 
notwendig erscheinen, Auswirkungen und Folgen dieser Maßnah-
men im Hinblick auf die Auftragszahlen und das Konsumverhalten 
von Verkehrsteilnehmern zu untersuchen. Die Ergebnisse sollten 
insofern auch einen Beitrag zur wirksameren Erfassung von 
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rauschmittelbeeinflussten Verkehrsteilnehmern in Mecklenburg 
leisten. 

Material und Methoden

Aus dem Dokumentenarchiv des IfRM Rostock wurden für den 
Zeitraum von 2002–2012 sämtliche  Alkohol-, Drogen- und Me-
dikamentenaufträge sowie -befunde lebender Personen analysiert, 
die im Zusammenhang mit Verkehrdelikten standen. Zu Vergleichs-
zwecken erfolgte analog eine Auswertung aller ähnlich struktu-
rierten Fälle aus dem Jahr 2015, allerdings nach eingeschränkten 
Kriterien. In die Auswertung einbezogen wurden ausschließlich 
Fälle, in welchen Blutserum als Untersuchungsmaterial diente. Die 
Befundung der Blutanalysen erfolgte im Vorfeld entsprechend den 
BAK- und GTFCh-Richtlinien sowie anhand von Bestimmungs-
grenzen und Erfahrung. 

Aufgrund räumlich und analytisch getrennter Verfahren zur Be-
stimmung von Alkohol und Betäubungsmitteln standen für die 
Auswertung zwei verschiedene Datensätze zur Verfügung, welche 
im Folgenden als Alkoholdatensatz (Alkoholfälle) und BtM-Da-
tensatz (BtM-Fälle, hier: illegale Drogen und/oder Medikamente) 
bezeichnet werden. Bei simultaner Bestimmung von Alkohol, Dro-
gen und/oder Medikamenten erfolgte der Vereinfachung halber 
eine Zuordnung entsprechender Fälle zum BtM-Datensatz. 

Zugrunde liegende Parameter der Auswertung waren: Art des Auf-
trags, Delinquentenalter, Geschlecht, detektierte Substanz(en), 
Konzentration(en), Alkoholabbaurate sowie Mehrfachdelinquenz. 
Für die statistische Auswertung des Alkohol-Datensatzes wurden 
sämtliche Daten (Anträge und Befunde) aus dem hausinternen, 
Access-basierten Datensystem „FORIM“ exportiert und nach vor-
gegebenen Auswertekriterien bereinigt. 

Die Konzentrationsvergleiche (Alkohol und BtM) erfolgten mittels 
Excel-Modul Winstat, unter Verwendung der parameterfreien Ver-
fahren Kruskal-Wallis- und Mann-Whitney-U-Test. 

Die Fallzahlen in den Grafiken differierten je nach Parameter und 
Datensatz und entsprechen der jeweiligen Anzahl der Probanden, 
für welche Ergebnisse dargestellt sind. 

Ergebnisse

Die Ergebnisse in Bild 1 zeigen eine stark divergente Entwicklung 
polizeilicher Alkohol- und BtM-Aufträge (ausschließlich Verkehrs-
delikte) im Untersuchungszeitraum. Während sich die Anzahl der 
Alkoholaufträge bis zum Jahr 2012 fast halbierte, ließ sich im 
gleichen Zeitraum ein Anstieg der BtM-Aufträge um den Faktor 
3,5 feststellen. Ein Vergleich mit dem Jahr 2015 zeigt eine weite-
re Zunahme der BtM-Auftragszahlen, während die Anzahl der 
Alkohol-Aufträge seit 2010 in etwa konstant blieb.  Hinsichtlich 
der Auftragsentwicklung ist auch bei aktueller Betrachtung (2016) 
keine Trendwende in Sicht. 

Die Auswertung des BtM-Datensatzes im Hinblick auf Konsum-
trends (Bild 2) erbrachte, dass der Konsum von Cannabis unter den 
illegalen Drogen in allen Jahren dominierte. Insbesondere seit dem 
Jahr 2007 nahm die Anzahl der Cannabis-positiven Fälle deutlich 
zu und erreichte ein vorläufiges Maximum im Jahr 2009. Auf Platz 
zwei der am häufigsten konsumierten illegalen Drogen rangierte 
Amphetamin, mit einem deutlichen Anstieg positiver Fälle seit 

2009. Für die übrigen Substanzen ließen sich ebenfalls – allerdings 
deutlich moderater – steigende Befundzahlen ermitteln, nämlich 
ab dem Jahr 2007 für Kokain sowie ab 2011 für Medikamente und 
Ecstasy. Bei den Alkoholkonsumenten in Bild 2 handelte es sich 
ausschließlich um solche, für die auch BtM-Bestimmungen durch-
geführt wurden. Alle anderen Alkoholfälle sind hier nicht berück-
sichtigt worden, sondern dem Alkoholdatensatz zuzuordnen. Be-
merkenswert ist aber, dass insgesamt ein großer Teil der Delin-
quenten mit BtM-Auftrag auch – oder nur – Alkohol konsumier-
te. 

Interessanterweise setzen sich die bis 2012 skizzierten Trends wei-
ter fort, wie ein Vergleich mit dem Jahr 2015 erkennen lässt. Auf-
fällig ist vor allem der enorme Anstieg der Amphetamin-positiven 
Befunde, mit knapp 300 Fällen allein im letzten Untersuchungs-
jahr. Die Ergebnisse zeigen aber auch den relativ konservativen 
Konsum von Drogen in Mecklenburg. Beispielsweise waren Sub-
stanzen wie Methamphetamin, Heroin und LSD so selten nach-
weisbar, dass auf eine Darstellung verzichtet wurde. Im Gegensatz 
dazu zeichnet sich aktuell (2016) ab, dass der Konsum synthetischer 
Cannabinoide in Zukunft eine nennenswerte Rolle spielen wird. 

Eine alleinige Betrachtung der Ergebnisse in Bild 2 ist allerdings 
wenig aussagekräftig. Da die Fallzahlen im Untersuchungszeitraum 
deutlich stiegen (Bild 1), der prozentuale Anteil an BtM-positiven 
Befunden aber in allen Jahren annähernd konstant war (ca. 83– 
91 %, nicht gezeigt), musste die absolute Anzahl an Positivbefun-
den etwa im gleichen Maße steigen, wie die Fallzahlen. Deshalb 
ist nachfolgend eine relative Betrachtung vorgenommen worden 
(Bild 3), bei der alle positiven Befunde nach Substanzklassen sor-
tiert und die entsprechenden Prozentanteile ins Verhältnis zu den 

Bild 1: Auftragsentwicklung - Alkohol- und BtM-Aufträge aus Verkehrsdelikten 
im Jahresvergleich (2002–2012 und 2015)

Bild 2: Darstellung der am häufigsten konsumierten Substanzen  
(BtM-Datensatz) im Jahresvergleich (2002–2012 und 2015)
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jährlichen Fallzahlen gesetzt wurden. Bild 3 ist zu entnehmen, dass 
in den ersten Jahren bis 2006 der Alkoholkonsum (Mono- und 
Mischkonsum, dunkelgraue und blaue Säulen addiert) dominierte, 
während sich ab 2007 eine Trendwende abzeichnete. 

So spielte der Alkoholkonsum unter den Delinquenten mit BtM-
Auftrag ab 2007 nur noch eine untergeordnete Rolle, wohingegen 
der Anteil Drogen-positiver Verkehrsteilnehmer (Mono- und 
Mischkonsum) massiv stieg. Auffällig ist der in allen Jahren ge-
ringe Anteil an Medikamenten-positiven (in Bild 3 als „andere“ 
bezeichnet) und -negativen Befunden. Wie ein Vergleich mit dem 
Jahr 2015 zeigt, pflanzt sich auch dieser Trend fort.  

Zur Untersuchung der Konsumintensität wurden am Beispiel der 
beiden häufigsten Drogen, Cannabis und Amphetamin, Konzentr-
ations-Populationsvergleiche durchgeführt und als Box-Whisker-
Plots dargestellt (Bild 4 und 5). Dabei sollte ermittelt werden, ob 
sich zwischen den einzelnen Jahren signifikante Konzentrations-
unterschiede oder sonstige Trends erkennen lassen. Die Ergebnis-
se der THC-Bestimmungen (Bild 4) zeigen augenscheinlich einen 
relativ unstetigen Verlauf, sowohl was die Befundzahlen als auch 
die Streuungen, Spannweiten und medianen Konzentrationen an-
geht. Aus den statistischen Untersuchungen ergaben sich jedoch 
nur zwischen den Jahren 2003 und 2005 sowie 2008 und 2009 
hochsignifikante Unterschiede (p < 0,01). Der Gesamtmedian wur-
de mit 5,6 ng/ml bei einem Cut-off von 1,0 ng/ml bestimmt und 
die maximale THC-Konzentration konnte im Jahr 2004 mit 178 
ng/ml ermittelt werden. Die für das Jahr 2015 berechnete media-
ne THC-Konzentration (4,6 ng/ml) fügt sich gut in die Gesamter-
gebnisse ein und stellt keine signifikante Veränderung dar.  

Ein etwas anderes Bild zeigte sich bei den Amphetamin-Konzentr-
ationen (Bild 5). Aufgrund deutlich geringerer Fallzahlen ließen 
sich in einigen Jahren keine Spannweiten darstellen. Auch muss 
hier die Verzehnfachung der Befundzahlen im Untersuchungszeit-
raum bis 2012 berücksichtigt werden. Hochsignifikante Konzent-
rationsunterschiede (p < 0,01) ließen sich dennoch ermitteln, al-
lerdings nur zwischen den Jahren 2006 und 2008 sowie 2007 und 
2008. Der Gesamtmedian ist mit 47,9 ng/ml bei einem Cut-off von 
25 ng/ml berechnet worden und die maximale Konzentration war 
im Jahr 2007 mit 893 ng/ml messbar. Im Jahr 2015 konnte mit 
78,9 ng/ml die bislang höchste mediane Amphetaminkonzentra-
tion bestimmt werden. Gleichsam zeigte sich eine deutliche Erhö-
hung der Befundzahlen im selben Jahr. 

Interessante Ergebnisse erbrachten auch die Altersbestimmungen. 
Bei den BtM-Konsumenten (Bild 6) ergaben sich ein Gesamt-
Durchschnittsalter von 26,6 und ein Gesamt-Medianalter von 24,0 
Jahren. Von 2002–2010 stieg das Medianalter um 3 Jahre und blieb 
in den Jahren bis 2012 auf einem Niveau. Ein weiterer Anstieg des 
Medianalters, von wiederum 3 Jahren (auf nunmehr 27,0), ließ 
sich bis zum Jahr 2015 ermitteln. Bemerkenswert ist, dass sich 
dieser Altersanstieg in einem Zeitraum von nur wenigen Jahren 
vollzog und daher auch in Zukunft mit einer Alterung der BtM-
Konsumenten zu rechnen ist. Die im Vergleich zu den deutlich 
robusteren Medianen gegen Ausreißer anfälligeren Mittelwerte 
zeigen stärkere Altersschwankungen zwischen den einzelnen Jah-
ren, werden aber aufgrund der verfälschenden Extremwerte nicht 
weiter interpretiert.

Von besonderem Interesse bei den Untersuchungen war der Anteil 
der wiederholt auffälligen Delinquenten. Einschlusskriterium war 
mindestens ein wiederholtes Verkehrsvergehen sowie eine min-
destens zweimalige BtM-Positivbefundung. Wie sich zeigte  

Bild 3: Konsumtrends im Jahresvergleich (2002–2012 und 2015)

Bild 4: THC-Konzentrationspopulationen im Jahresvergleich  
(2002–2012 und 2015)

Bild 5: Amphetamin-Konzentrationspopulationen im Jahresvergleich 
(2002–2012 und 2015)

Bild 6: Altersentwicklung bei BtM-Konsumenten – durchschnittliche und mediane 
Probandenalter im Jahresvergleich (2002–2012 und 2015)

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   48 18.05.17   11:48



49Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum  |  F���b������  |  F�����������

Alkoholkonsumenten und ein noch geringeres Problembewusstsein 
bei den meist jüngeren Drogenusern im Hinblick auf die Straßen-
verkehrsgefährdung. 

(Bild 7), waren mehr als 25 % – und damit rund jeder 4. BtM-
Konsument – mehrfach auffällig. 

Berücksichtigt man die geringe Wahrscheinlichkeit, mehrfach kon-
trolliert zu werden (die Kontrolldichte in Mecklenburg ist relativ 
gering), dürfte die Dunkelziffer nicht erfasster Mono- und Mehr-
fachdelinquenten allerdings deutlich höher sein.

Wie bei den häufigsten illegalen Drogen sind auch am Bsp. des 
Alkohols Konzentrationspopulationsvergleiche durchgeführt wor-
den (Bild 8). Im Unterschied zu den illegalen Drogen waren hier 
jedoch die Befundzahlen deutlich größer; auch lässt sich eine re-
lative Gleichverteilung der Konzentrationen erkennen. Hochsig-
nifikante Konzentrationsunterschiede (p < 0,01) zeigten sich den-
noch, allerdings nur zwischen den Jahren 2002 und 2007 bzw. 
2008 sowie zwischen den Jahren 2007/2009 und 2008/2009. Der 
Gesamtmedian lag bei 1,66 ‰, die maximale Konzentration wur-
de im Jahr 2007 mit 4,50 ‰ ermittelt. Vergleicht man die Medi-
ane, lässt sich der Trend eines Promille-Anstiegs im Untersu-
chungszeitraum erkennen – und zwar von 1,60 ‰ im Jahr 2002 
auf 1,70 ‰ im Jahr 2012, mit Ausreißern in den Jahren 2008 und 
2009. Interessanterweise konnte dieser Trend im Jahr 2015 bestä-
tigt werden; es zeigte sich ein Anstieg auf nunmehr 1,75 ‰. 

Analog zu den BtM-Konsumenten stellte sich auch bei den alko-
holisierten Verkehrsteilnehmern die Frage der Altersstruktur. Die 
Ergebnisse (Bild 9) zeigen ebenfalls einen deutlichen Altersanstieg 
bei den Alkoholkonsumenten, der allerdings mit 6 Jahren (Medi-
analter bis zum Jahr 2012) doppelt so groß war wie bei den BtM-
Konsumenten im gleichen Zeitraum. Mit 35 Jahren deutlich höher 
war auch das Gesamt-Medianalter der Alkoholkonsumenten, näm-
lich um 11 Jahre. Wie bei den BtM-Konsumenten konnte hier kei-
ne deutliche Trendwende skizziert werden. So ließ sich im Jahr 
2015 das bislang höchste Medianalter von 41 Jahren ermitteln und 
damit eine Weiterführung der bisherigen Altersentwicklung beob-
achten. Betrachtet man die Verkehrsdelinquenten nicht als „spe-
zielles Klientel“, sondern als Teil der Bevölkerung, spiegeln die hier 
gezeigten Ergebnisse die zunehmende Alterung in Mecklenburg 
unmittelbar wider. 

Zum Thema Verkehrsdelinquenz gehören natürlich auch Unfall-
zahlen. In diesem Zusammenhang wurde ermittelt, wie groß der 
Anteil alkoholisierter Delinquenten an Verkehrsunfällen war. Wie 
Bild 10 zeigt, betrug der Anteil dieser Personengruppe mit über 
9.300 Fällen etwa 41 % aller hier untersuchten Fälle mit BAK-
Auftrag (2002–2012). Das heißt, ca. 41 % aller alkoholisierten 
Verkehrsteilnehmer waren in einen Unfall verwickelt (primär als 
Fahrer von Pkw`s). Die Ergebnisse zeigen weiter, dass der Anteil 
der Verunfallten - wie zu erwarten – mit zunehmenden BAK-Wer-
ten stieg. Der größte Teil der Verunfallten wies Konzentrationen 
von 1,1–2,0 ‰ auf. Ebenfalls stark frequentiert war aber auch der 
Bereich von > 2,0–3,0 ‰. Verunfallte mit über 3 ‰ waren dage-
gen seltener vertreten, weil solche Konzentrationen selbst für Ge-
wohnheitstrinker nicht die Regel sind. Insgesamt ließ sich feststel-
len, dass rund 96 % der Verunfallten mit BAK-Auftrag alkoholisiert 
waren (nicht gezeigt); weit mehr als ein Drittel davon war in einen 
Unfall verwickelt. 

Im Gegensatz zu den BtM-Konsumenten erbrachten die Untersu-
chungen zur Mehrfachdelinquenz bei den Alkoholkonsumenten 
(Bild 11) einen deutlich kleineren Anteil an Wiederholungstätern. 
Mit 9,6 % konnte „nur“ etwa jeder 10 alkoholisierte Verkehrsteil-
nehmer eines wiederholten Alkoholkonsums überführt werden. 
Damit zeigt sich eine signifikante Diskrepanz zwischen BtM- und 

Bild 7: 
Mono- und 
Mehrfachde-
linquenz bei 
BtM-Konsu-
menten 
(2002–2012)

Bild 8: Alkoholkonzentrations-Populationen im Jahresvergleich  
(2002–2012 und 2015)

Bild 10: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss – Promillewerte und Unfallzahlen 
(2002–2012)

Bild 9: Altersentwicklung bei Alkoholkonsumenten – durchschnittliche und 
mediane Probandenalter im Jahresvergleich (2002–2012 und 2015)

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   49 18.05.17   11:48



F�����������  |  F���b������  |  alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum

50 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

in die Berechnungen einbezogen worden, bei denen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von einer abgeschlossenen Resorption auszu-
gehen war. Maßgeblich dafür war unter anderem die Differenzzeit 
zwischen Vorfall und 1. Blutentnahme (durchschnittlich 77,8 min) 
sowie die Differenzzeit zwischen Blutentnahme 1 und 2 (jeweils > 
30 min). Nach entsprechender Selektion konnten 2.057 Fälle in 
die Untersuchungen einbezogen werden. Interessanterweise ließ 
sich tatsächlich ein Zusammenhang feststellen (Abb. 12). Wie sich 
zeigte, erhöhte sich der Alkoholabbau pro Stunde linear mit stei-
genden, ganzzahligen Promillewerten – und zwar von 0,16 auf 
fast 0,19 ‰/h. Letzteres spricht vor allem für einen gewohnheits-
mäßigen Konsum dieser Personen und eine daraus resultierende, 
beschleunigte Entgiftung (Alkoholabbau).  

Diese Ergebnisse führten zur häufig gestellten Frage, ob sich der 
Alkoholabbau bei Frauen und Männern unterscheidet. Aufgrund 
des geringen Frauenanteils von hier nur etwa einem Prozent (Bild 
13) war ein statistischer Vergleich jedoch nicht möglich. Letztlich 
ist eine mediane Alkoholabbaurate (Männer und Frauen zusam-
men) von ca. 0,17 ‰/h ermittelt worden und es ist herauszustel-
len, dass im Mecklenburger Straßenverkehr fast ausschließlich 
Männer von der Einlassung eines Nachtrunks Gebrauch machen. 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Doppelblutbestimmungen 
durchgeführt wurden, lag der Anteil männlicher Personen unter 
den Delinquenten in allen Jahren zwischen 87 und 94 % (nicht 
gezeigt). 

Weitere Ergebnisse, Literaturhinweise und die entsprechenden Dis-
kussionsbeiträge zum Thema finden sich in [16]. 

Schlussfolgerungen

Im Fokus der vorliegenden Arbeit stand die Fragestellung, ob sich 
das Konsumverhalten der Verkehrsteilnehmer in Mecklenburg hin-
sichtlich der Einnahme von Alkohol, illegalen Drogen und Medi-
kamenten verändert hat und welche Konsumtrends sich ggf. dar-
aus ableiten lassen. Gegenstand der Auswertungen waren polizei-
liche Untersuchungsaufträge und forensisch-toxikologische Be-
funde von rauschmittelverdächtigen Verkehrsteilnehmern aus den 
Jahren 2002 bis 2012 und 2015, die aus dem Datenarchiv des IfRM 
Rostock stammen. 

Die Untersuchungen erbrachten zahlreiche Hinweise, die eine In-
tensivierung und Ausweitung von Verkehrskontrollen notwendig 
erscheinen lassen. Obwohl die Anzahl alkoholisierter Verkehrsteil-
nehmer tendenziell rückläufig ist (und aktuell stagniert), lässt sich 
seit Jahren eine deutliche Zunahme an Drogenfahrten in Meck-
lenburg beobachten. 

Zwar ist die vermehrte Überführung von Drogenkonsumenten auch 
den intensiven Schulungsmaßnahmen und der besseren Ausstat-
tung der Polizei mit Drogenschnelltests geschuldet. Mit Sorge ist 
aber der massive Polizeistellenabbau und die damit verbundene 
geringe Kontrolldichte in den letzten Jahren bei einem gleichzei-
tigen Anstieg der Drogenfahrten um den Faktor 3,5 zu sehen. 
Akutelle Beobachtungen deuten zudem darauf hin, dass der bislang 
eher konservative Drogenkonsum in Mecklenburg durch die Ver-
marktung von synthetischen Cannabinoiden („Legal Highs“) bereits 
einen Umbruch erfährt. 

Ein weiteres Problem ist das stark differierende, aber tendenziell 
steigende Alter der Drogen- und Alkoholkonsumenten. Aufgrund 
der immer breiteren Altersspanne der Konsumenten ist z. B. eine 

Die Majorität der alkoholisierten Mehrfachdelinquenten war zwei-
mal auffällig – und zwar in allen Jahren, während sich der Anteil 
mit zunehmender Wiederholungszahl reduzierte. 

Aufgrund der Größe des Alkohol-Datensatzes ergab sich auch die 
Möglichkeit, Doppelblutbestimmungen genauer zu analysieren. 
Deshalb sind sämtliche Fälle selektiert worden, in denen Nachtrunk-
behauptungen im Raum standen. Ziel der Untersuchung war es, 
zu ermitteln, ob sich die Alkoholabbauraten in verschiedenen Pro-
millebereichen signifikant unterscheiden. Zu diesem Zweck sind 
sämtliche Fälle von Anflutung herausgenommen und nur solche 

Bild 11: Mehrfachdelinquenz bei Alkoholkonsumenten (2002–2012)

Bild 12: Alkoholabbau nach Promillebereichen – Ergebnisse aus  
Doppelblutbestimmungen (2002–2012) 

Bild 13: Alkoholabbau nach Geschlecht – Ergebnisse aus  
Doppelblutbestimmungen (2002–2012) 
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altersabhängige Fokussierung auf ein „bestimmtes Klientel“ (etwa 
jugendliche Drogenuser) kaum möglich. Der große Anteil an Wie-
derholungstätern unter den BtM-Konsumenten sowie die steigen-
den Alkoholkonzentrationen und -abbauraten sprechen ferner für 
einen vielfach regelmäßigen Konsum und ein fehlendes Problem-
bewusstsein dieser Verkehrssünder in Mecklenburg. 

Angesichts dieser Entwicklungen scheint eine Beschränkung auf 
die Empfehlung intensiverer und ausgeweiteter Verkehrskontrollen 
zur effizienteren Erfassung von Rauschmittelfahrern unzureichend. 

Tatsächlich sind auch andere Maßnahmen, wie ständige Weiter-
bildungen der Polizei zum Thema Drogen, verbessertes technisches 
Equipment etc. gefordert. Eine deutliche Erhellung des Dunkelfel-
des lässt sich aber nur durch eine Erhöhung der Kontrolldichte 
realisieren. Nicht zuletzt würde dies auch das Inverkehrbringen 
der – häufig mittels Fahrzeug transportierten – Drogen erheblich 
erschweren. 
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Breaking Bad Bavaria? – Eine retrospektive 
Studie zum Methamphetamin-Missbrauch 
im Süden Bayerns
Jessica Welter-Luedeke, Matthias Graw und Liane D. Paul

1 Einleitung

Der illegale Handel und Missbrauch von Methamphetamin (Crystal 
Meth, MA) hat in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Insbesondere in den Grenzregionen zu 
Tschechien (Bayern, Sachsen, Thüringen) hat sich die Anzahl der 
Beschlagnahmungen seit 2010 vervielfacht.1, 2, 3 2012 lag die Zahl 
der Sicherstellungen in Deutschland bei 3.512 Fällen; bis 2014 stieg 
die Zahl auf 3.905 Fälle. Die von der Polizei beschlagnahmte Men-
ge lag 2010 bei ca. 27 kg. Seit 2012 wurden jeweils ca. 75 kg MA 
beschlagnahmt.

Darüber hinaus ist die Anzahl der Verkehrsverstöße unter dem Ein-
fluss von illegalen Drogen in den letzten Jahren ebenfalls angestie-
gen (2010: 15,3 % (27.400 Fälle), 2014: 21,5 % (35.800 Fälle)).4 
Diese Statistik legt nahe, dass auch MA im Straßenverkehr eine 
immer größere Rolle spielen könnte.

Wirkungen von MA und Einfluss auf die Fahrsicherheit

MA ist ein Stimulans und bewirkt als indirektes Sympathomimeti-
kum eine erhöhte Konzentration der Neurotransmitter Dopamin, 
Noradrenalin und Serotonin im synaptischen Spalt.5 Erwünschte 
Wirkungen nach Konsum sind u. a. Stimulation, Euphorie und eine 
gesteigerte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Als uner-
wünschte Wirkungen werden u. a. Hypertonie, Mydriasis, Unruhe 
und Schlafstörungen sowie, insbesondere bei exzessivem Konsum, 
Depressionen, Panikattacken und Angststörungen beschrieben.

Betrachtet man die verkehrsrelevanten Wirkungen von MA, so sind 
zwei Phasen, die Akut- und die Subakutphase, zu unterscheiden. 
Kontrollierte Studien mithilfe von Fahrsimulatoren haben gezeigt, 
dass niedrige Dosen in der Akutphase sogar teilweise zu einer Ver-
besserung der Fahrleistungen führten.6 Hohe Dosen jedoch können 
zu motorischer Unruhe, Fehleinschätzungen von Situationen, einem 
übersteigerten Selbstwertgefühl und einer erhöhten Risikobereitschaft 
führen. Dies führt häufig zu einem waghalsigen, aggressiven Fahr-
verhalten mit u. a. überhöhter Geschwindigkeit, spätem Bremsen und 
einem dichten Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug.7, 8 

In der Subakutphase und insbesondere nach exzessivem Konsum 
kehrt sich die Wirkung um und es kann zu Müdigkeit, Verwirrtheit 
und Konzentrationsstörungen kommen, was ebenfalls die Fahrsi-
cherheit erheblich beeinträchtigen kann.

Ziel der Studie und Methode

Die im Institut für Rechtsmedizin der LMU München erhobenen 
Daten der Jahre 2012 bis 2015 wurden retrospektiv im Hinblick da-

rauf untersucht, ob sich die steigende Anzahl der MA-Beschlagnah-
mungen in Bayern und die immer größere Rolle illegaler Drogen im 
Straßenverkehr auch in der Anzahl der auf MA positiv getesteten 
Fälle widerspiegelt. 

Die erhobenen Daten erfassen Fälle der Polizeipräsidien (PP) Mün-
chen und Oberbayern zu Verkehrs- und Kripofällen und beinhalten 
u. a. Informationen zum Delikt, den nachgewiesenen Substanzen 
und die gemessenen Konzentrationen im Blutplasma. Das Untersu-
chungsgut unterliegt einer Vorselektion durch die Polizei im Hinblick 
auf Ausfallerscheinungen oder andere Verdachtsmomente eines 
Betäubungsmittelkonsums. Die absoluten Fallzahlen wurden einer 
statistischen Trendanalyse (IBM SPSS Statistics) unterzogen und die 
jeweiligen mittleren Konzentrationen wurden mittels Kruskal-Wal-
lis-Test (GraphPad) analysiert.

Ergebnis

Von 2012 bis 2015 wurden jeweils 2,6/1,9/2,2/1,6 % der Gesamt-
fälle (PP München und PP Oberbayern), die im Institut für Rechts-
medizin untersucht wurden, im Blut positiv auf MA getestet. Bei 
den Verkehrsdelikten lag die Prävalenz im untersuchten Zeitraum 
bei 3,0/2,2/2,0 bzw. 1,5 %. Damit ließ sich kein Anstieg für die Zahl 
der MA-Fälle erkennen. Betrachtet man die Prävalenz anderer Sti-
mulanzien im Straßenverkehr, so hat MA zusammen mit MDMA 
(Methylendioxymethamphetamin) die geringste Prävalenz. Amphe-
tamin und Kokain zeigten in den untersuchten Jahren höhere Prä-
valenzen. Bei den Kriminaldelikten waren die Prävalenzen der un-
terschiedlichen Stimulanzien vergleichbar mit denen bei den Stra-
ßenverkehrsfällen.

Die gemessenen MA-Konzentrationen im Blutplasma zeigten eben-
falls keine statistisch signifikanten Unterschiede innerhalb der un-
tersuchten Jahre. Auffallend war jedoch, dass die Konzentrationen 
bei den Straßenverkehrsdelikten in den untersuchten Jahren in ei-
nem niedrigen Bereich lagen (Median 66 µg/l), was die These un-
terstützt, dass die Probanden vor allem in der Subakutphase Auf-
fälligkeiten zeigen. 

1 Bundeslagebild Rauschgift 2012, Bundeskriminalamt. 
2 Bundeslagebild Rauschgift 2013, Bundeskriminalamt.
3 Bundeslagebild Rauschgift 2014, Bundeskriminalamt.
4 Jahresbericht 2013/14 des Kraftfahrt-Bundesamtes.
5 Sulzer et al. 2005, Progress in Neurobiology 75, 406–433.
6 Silber et al. 2006, Psychopharmacology 187, 154–169.
7 Musshoff and Madea 2012, Journal of Forensic Sciences 57(2), 413–419.
8 Stough et al. 2012, Accident Analysis and Prevention 45, 493–497.
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akuten Phase der Wirkung im Allgemeinen im Straßenverkehr we-
nig auffällig sind, ist mit einer ggf. höheren Dunkelziffer zu rechnen.
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Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den immer weiter steigenden Beschlagnahmungs-
zahlen und -mengen in Bayern und den steigenden Fallzahlen in 
anderen Regionen zeigen die erhobenen Daten für München und 
Oberbayern keinen Anstieg der auf MA positiv getesteten Blutpro-
ben im untersuchten Zeitraum. MA zeigte die geringste Prävalenz, 
während Kokain die höchste zeigte. Die erhobenen Daten können 
jedoch nur eingeschränkt für eine Aussage über den generellen 
Konsum von MA bzw. die Verbreitung der Droge in Südbayern he-
rangezogen werden, da eine chemisch-toxikologische Untersuchung 
nur in solchen Fällen beauftragt wird, in denen ein erster Anfangs-
verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bzw. relevante Ausfall- 
erscheinungen besteht. Da Konsumenten von Stimulanzien in der 

Herausforderungen für die Zulassung von 
hochautomatisierten Fahrfunktionen
Jürgen Bönninger, Anja Eichelmann und Udo Schüppel

Die Entwicklung automatisierter und vernetzter Fahrfunktionen stellt auch im Hinblick auf die Homologation und 
periodisch technische Überprüfung von Fahrzeugen eine besondere Herausforderung dar. Dem Fahrer wird es er-
laubt sein, die Aufmerksamkeit und damit die Verantwortung – unter bestimmten Voraussetzungen auf bestimm-
te Zeit – an die Fahrzeugtechnik zu übertragen. Anforderungen an die Fahrfunktionen und deren Bewertung 
werden im Vortrag vorgestellt.

Challenges for the approval of highly automated driving functions

The development of automated and connected driving functions poses a special challenge also with respect to 
the homologation and periodic technical inspection of vehicles. Automated driving functions will be subject to 
approval in future. The human driver will be allowed – under certain conditions, for a certain amount of time – to 
transfer his or her attentiveness and thus responsibility to the vehicle technology. The presentation will cover 
requirements for, and evaluation of, the driving functions.

1 Einleitung

Die europäischen und nationalen Anstrengungen, die Sicherheit 
der Menschen im Straßenverkehr stetig weiter zu verbessern [1, 
2], haben in den vergangenen Jahren zu einer dynamischen Wei-
terentwicklung der Fahrzeugtechnik geführt: Neben Fahrerassis-
tenzsystemen wurden Schritt für Schritt auch erste Chauffeurfunk-
tionen (Stauassistent) im Straßenverkehr eingeführt, und in Kürze 
sollen Chauffeurfunktionen bei Autobahnfahrten bis 130 km/h 
Realität werden [3].

Aus Sicht der Verkehrssicherheit ist die Verbreitung dieser Syste-
me und Funktionen nur sinnvoll, wenn sie den Verkehrsfluss ver-

bessern, den Fahrer entlasten und unterstützen und dazu beitragen, 
Unfälle zu vermeiden bzw. deren Folgen zu mindern.

Dies ist dann möglich, wenn die Systeme und Funktionen den 
Fahrer in seiner Wahrnehmung, Bewertung, Planung und seinem 
Handeln assistieren oder entlasten.

Erstveröffentlichung in:
Klaus Kompaß und 50 Mitautoren: 
„Aktive Sicherheit und Automatisiertes Fahren. Methodenentwicklung zu Wirksam-
keit – Beherrschbarkeit – Absicherung im 2. Expertendialog“ 
expert verlag, Renningen, 2017. 
(ISBN 978-3-8169-3365-6), www.expertverlag.de/3365
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Chauffeurfunktionen werden zwar auf Basis der heute bereits be-
kannten Assistenzsysteme entwickelt, doch sollen sie über die 
Assistenz in der Handlungsausführung hinausgehen und bestimm-
te Fahraufgaben komplett übernehmen. Dies ist der Einstieg in 
eine neue Ära des Automobils, die mit der Einführung des Auto-
mobils selbst vergleichbar ist: Einst wurden die Pferde ersetzt, nun 
der Fahrer – zumindest in bestimmten Situationen.

Ab der Stufe der Hochautomatisierung haben Fahrfunktionen die 
Besonderheit, dass sie dem Fahrer zeitweise und in bestimmten Si-
tuationen die Verantwortung für die Fahraufgabe abnehmen können. 
Der Fahrer und alle Insassen des Fahrzeuges werden über eine be-
stimmte Strecke vom Fahrzeug chauffiert. Anders als beim assis-
tierten Fahren steht der Fahrer in kritischen Situationen als Rück-
fallebene zur Vermeidung von Unfällen nicht oder nur sehr einge-
schränkt zur Verfügung. Mit Übergabe der Ausführung einer Fahr-
aufgabe an die Fahrzeugtechnik wird auch die Verantwortung zur 
sicheren Verkehrsteilnahme an diese übertragen. Damit kommt der 
Fahrzeugsicherheit, deren Genehmigung, Erhalt und regelmäßige 
Prüfung deutlich größere Bedeutung zu. Diese Verantwortung kann 
nur verteilt getragen werden. Dazu sind

– der rechtliche Rahmen für die Zulassung und Prüfung solcher 
Fahrzeuge zu entwickeln sowie

– die Verhaltens- und Betriebsvorschriften anzupassen.
Dabei wird bei der Bewertung von Chauffeurfunktionen die Ver-
kehrssicherheit an erster Stelle stehen. All diese Entwicklungen lau-
fen parallel zu den derzeitigen europäischen und nationalen An-
strengungen zur Verbesserung der Verkehrseffizienz [4, 5] durch 
intelligente, vernetzte Verkehrssysteme (IVS). Damit einhergehend 
wird auch die Bedeutung von Datensicherheit und Datenschutz wei-
ter in den Fokus rücken.

2 Verkehrssicherheit

Zur Bewertung des Einflusses von fahrzeugtechnischen Innovatio-
nen auf die Verkehrssicherheit wird vorrangig deren Einfluss auf die 
Unfallbeteiligung betrachtet. Für Chauffeurfunktionen, wie diese 
derzeit diskutiert werden, gilt die Besonderheit, dass sie nur in be-
stimmten Situationen nutzbar sein werden. Daher ist eine differen-
zierte Betrachtung, welche mindestens die Straßenklasse berück-
sichtigt, erforderlich. Zur Abschätzung einer Verkehrssicherheits-
vergleichsgröße (Status quo) bieten sich neben den Unfallzahlen die 
Fahrleistungen an. Gemessen an der jährlichen Fahrleistung 2014 
und den Unfallzahlen von 2014 …

… waren Pkw-Fahrer über alle Straßenarten hinweg ca. alle 1,2 
Mio. Kilometer in einen Unfall mit Personen- und schwerwiegen-
dem Sachschaden verwickelt.

… waren Pkw-Fahrer über alle Straßenarten hinweg ca. alle 200 
Mio. Kilometer in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt.

… waren Pkw-Fahrer auf der Autobahn ca. alle 400 Mio. Kilometer 
in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt.

… verursachten Pkw-Fahrer auf der Autobahn ca. alle 1 Mrd. Kilo-
meter einen Unfall mit tödlichem Ausgang.

Der Anspruch an die Chauffeurfunktion, ein vergleichbares oder 
sogar besseres Sicherheitsniveau zu erreichen – wie es mit Fahrzeu-
gen ohne Chauffeurfunktion im Verkehrssystem erreicht wird –, 
stellt einen enormen Anspruch dar. Die Frage, wie sich dieses Si-
cherheitsniveau nachweisen lässt, ist offen und kompliziert, aber 
dennoch zeitnah zu beantworten.

Um den Nachweisaufwand zur Genehmigung handhabbarer zu ge-
stalten, liegt eine Kombination und Stufung geeigneter Tests durch 
reine Simulationen im Rechner, Realfahrten unter geschützten Be-
dingungen sowie Realfahrten im öffentlichen Raum auf der Hand. 
Doch ist ebenso offen, wie die Simulationen und Realfahrten be-
schaffen sein müssen, um die Chauffeurfunktionen geeignet zu 
prüfen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, in welcher Höhe ein Sicher-
heitsfaktor anzuwenden ist, um das allgemeine Verkehrssicherheits-
niveau nicht nur zu erreichen, sondern anzuheben.

An Fahrzeuge mit Chauffeurfunktion sind so hohe Anforderungen 
für deren Genehmigung und Zulassung zu stellen, da es dem Fahrer 
erlaubt sein wird, die Aufmerksamkeit von der Verkehrssituation 
und Ausführung der Fahraufgaben für einen gewissen Zeitraum und 
in spezifischen Situationen abzuwenden. Die Verantwortung zur 
verkehrssicheren Bewältigung der relevanten Fahraufgaben liegt 
damit bei der Fahrzeugtechnik!

Einem Nutzer dieser Chauffeurfunktion ist es nicht zuzumuten, in-
nerhalb der aktuell gültigen Reaktionszeit die Fahraufgabe wieder 
angemessen auszuführen. Es bedarf geeigneter Übergabe-Übernah-
me-Strategien.

Zur Prüfung dieser Fahrfunktionen sind mindestens folgende Be-
reiche zu betrachten:

– Bezugsrahmen Mensch,

– Normal-Anwendungsfälle,

– Kritische Situationen,

– Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Die Einhaltung von Mindestanforderungen ist in unterschiedlichem 
Umfang für die Prüfung und Zulassung der Fahrzeuge mit Chauf-
feurfunktionen vorzuschreiben.

2.1 Bezugsrahmen Mensch

Wenn Chauffeurfunktionen selbsttätig Aufgaben ausführen sollen 
wie zurzeit die Fahrer, dann müssen für die Zulassung der Chauf-
feurfunktionen ähnliche Prinzipien gelten wie für Fahrer.

Ein Fahrer wird hinsichtlich seiner Fahreignung, Fahrbefähigung 
und Fahrtüchtigkeit bewertet [6, 7]:

– Fahreignung umfasst die körperliche, geistige und charakterliche 
Eignung von Kraftfahrzeugführern – ein zeitlich überdauerndes 
Merkmal.

– Fahrbefähigung bezeichnet den Erwerb theoretischer und prakti-
scher Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen. Diese wird in 
der Fahrschule vermittelt und durch die theoretische und prakti-
sche Prüfung nachgewiesen.

– Fahrtüchtigkeit bezeichnet die durch physische und psychische 
Faktoren beeinflusste, situationsabhängige Fähigkeit zum Lenken 
eines Fahrzeugs – ein temporäres Merkmal.

Diese Konzepte lassen sich auf Chauffeurfunktionen übertragen:

– Die Eignung von Chauffeurfunktionen bezeichnet Mindestvor-
aussetzungen, die für eine sichere Fahraufgabenbewältigung er-
forderlich sind, z. B. die Umfelderfassung vor, neben und hinter 
dem Fahrzeug.

– Die Befähigung von Chauffeurfunktionen bezeichnet die Fähigkeit 
zur sicheren Fahraufgabenbewältigung – beispielsweise Folge-
fahrt, Überholen o. Ä. Diese ist auf geeignete Weise im Rahmen 
der Typgenehmigung nachzuweisen.
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– Kommunikation (mit anderen Verkehrsteilnehmern sowie dem 
Fahrer) bis

– Regelung

reichen. Die Bereiche können beispielsweise um den Aspekt Um-
weltbewusstes Fahren ergänzt werden.

Auf dieser Grundlage können spezifisch für den jeweiligen Anwen-
dungsfall Situationen beschrieben werden, deren Bewältigung durch 
die Chauffeurfunktion bewertet und geprüft werden kann. Mittels 
Kenngrößen wie z. B.

– Häufigkeiten,

– Zeiten,

– Abständen,

– Richtungen,

– Geschwindigkeiten,

– Beschleunigungen oder

– Abfolgen/Kaskaden

lassen sich die Bewertung und Prüfung von Chauffeurfunktionen 
für alle Situationen darstellen.

2.2 Prüfung von Normal-Anwendungsfällen

Die Bewertung und Prüfung von Chauffeurfunktionen sollte dabei 
zunächst auf der Basis häufig auftretender relevanter Fahraufgaben 
erfolgen (z. B. Geradeausfahrt, Kurvenfahrt, Spurwechsel), welche 
Fahrer derzeit in der Regel problemlos bewältigen. Die Prüfung muss 
die entsprechende Straßenkategorie berücksichtigen. Ebenso sind 
variierende Umweltbedingungen (z. B. Verkehrsaufkommen, Hellig-
keit, Wetterbedingungen) zu berücksichtigen. Mit der Weiterent-
wicklung der Chauffeurfunktionen in einem Fahrzeugtyp müssen 
auch die anderen Fahraufgaben und Straßenkategorien in die Be-
wertung und Prüfung einbezogen werden. Generell ist nachzuwei-
sen, dass die zuzulassende Chauffeurfunktion nur im vorgesehenen 
und getesteten Anwendungsfall aktivierbar ist.

Eine Form der Prüfung von Chauffeurfunktionen – im Rahmen der 
Typgenehmigung – sollte in einer vergleichbaren Anforderung be-
stehen wie für einen Fahrerlaubnisbewerber. Die Funktion hat ihre 
„Eignung und Befähigung“ zum Einsatz im Normalanwendungsfall 
auf einer Prüfstrecke im öffentlichen Verkehr nachzuweisen. Der 

– Die Tüchtigkeit von Chauffeurfunktionen be-
zeichnet einen aktuellen Zustand und beurteilt, 
ob eine sichere Fahraufgabenbewältigung 
möglich ist oder bspw. durch Verschleiß, Alte-
rung, Beschädigung oder technische Verände-
rungen (inkl. sicherheitsrelevanter Updates) 
beeinflusst ist.

Für alle drei Bereiche sind Lösungen unabdingbar, 
um Chauffeurfunktionen sicher in den Verkehr zu 
bringen. Darüber hinaus sind durch eine geeignete 
Datenerhebung – beispielsweise von Unfällen und 
Beinaheunfällen – auch systematische Risiken er-
kennbar zu machen.

Wie für Fahrer ist auch für Chauffeurfunktionen 
zu prüfen, ob deren Wahrnehmung, Bewertung, 
Planung und Handlungsausführung eine ver-
kehrssichere Verkehrsteilnahme mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit erwarten lassen:

– Was die Wahrnehmung beim Fahrer ist, ist die 
Umfelderfassung bei Chauffeurfunktionen (z. B. Sensorreichwei-
te, Auflösung). Wann ist was wahrnehmbar?

– Verkehrs- und Umfeldbeobachtung sind bei Fahrer und Technik 
identisch (z. B. Identifikation von Verkehrsteilnehmern, relevanten 
Zeichen, Witterungsbedingungen usw.). Wird aus dem Wahrnehm-
baren das Relevante identifiziert?

– Was beim Fahrer die Handlungsplanung ist, ist die Steuerungs-
strategie beim technischen Pendant (z. B. Geschwindigkeitsanpas-
sung, Fahrzeugpositionierung). Wird eine adäquate Handlung für 
die jeweilige Situation ausgewählt?

– Was die Handlungsausführung durch den Fahrer ist, ist der steu-
ernde Eingriff durch Hard- und Softwarekomponenten bei der 
Chauffeurfunktion. Wird die ausgewählte Handlung korrekt/an-
gemessen ausgeführt?

Die menschliche Handlungsregulation lässt sich auf Chauffeurfunk-
tionen anwenden. Ebenso sind die Beschreibungen für die Zulassung 
von Personen für den Straßenverkehr auf Chauffeurfunktionen an-
wendbar. Damit ist der Rahmen durch das heutige Verkehrsrecht vor-
gegeben. Innerhalb dessen sind Kriterien zu definieren, wann in den 
genannten Aspekten Mindestanforderungen als erfüllt gelten können.

Zur Definition geeigneter Kriterien können wiederum vergleichend 
Anforderungen herangezogen werden, wie sie an einen Fahrerlaub-
nisbewerber auch gestellt werden. Aufbauend auf dem Fahraufga-
benkatalog für die Praktische Fahrprüfung [8] wird das Verhalten 
bei grundlegenden Fahraufgaben beurteilt:

– Geradeausfahrt,

– Kurvenfahrt,

– Überholen, Vorbeifahren,

– Ausfädeln,

– Einmündungen, Kreuzungen,

– Kreisverkehren,

– Annähern und Vorbeifahren an Radfahrern, Fußgängern.

In diesen Bereichen sind Aufgaben zur sicheren Verkehrsteilnahme 
definierbar, welche von

– Verkehrs- und Umfeldbeobachtung,

– Fahrzeugpositionierung,

– Geschwindigkeitsanpassung,

Bild 1: Automatisierte Kolonnenfahrt auf der Autobahn
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der Fahraufgabe zwischen Fahrer und Chauffeurfunktion gestaltet sein 
wird, ist sie zu prüfen. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird eine 
sicherheitsrelevante Fahrzeugkomponente. Sicher werden es die tech-
nologieoffen formulierten Mindestanforderungen ermöglichen, dass 
ein Wechsel der Betriebsmodi vom assistierten Fahren zum chauffier-
ten Fahren verschiedentlich möglich ist. In jedem Fall wird eine leicht 
verständliche, praktikabel gestaltete Schnittstelle mit einem nutzerge-
rechten Bedien- und Anzeigenkonzept erforderlich. Bestehende Ge-
staltungskriterien, wie sie bereits für bordeigene Informations- und 
Kommunikationssysteme existieren [9], sind weiterzuentwickeln, um 
eine Grundlage für deren Bewertung und Prüfung zu schaffen. Dies 
betrifft allgemeingültige, herstellerübergreifende Prinzipien für die 
Anzeige und Bedienung der Aktivierung/Deaktivierung des Systems 
sowie die Gestaltung systembedingter und fahrerinitiierter Übernah-
meszenarien. Es muss transparent gemacht werden, in welchem Sys-
temzustand und Betriebsmodus sich das Fahrzeug befindet (vgl. Dis-
kussionen zu Mode confusion und Mode awareness [10, 11]).

3 Datensicherheit und Datenschutz

Wie eingangs erwähnt, ist neben der Einführung von Chauffeurfunk-
tionen die Vernetzung von Fahrzeugen mit anderen Verkehrsteilneh-
mern und der Infrastruktur auch im Straßenverkehr ein Motor zur 
Weiterentwicklung von Verkehrslösungen. Dabei sind Datensicherheit 
und Datenschutz sicherzustellen. Das Fahrzeug wird Bestandteil des 
Internets der Dinge. Doch anders als bei einem Smartphone wiegt 
dieses einige hundert Kilogramm und befördert i. d. R. mindestens 
eine Person. Die Gefahren sind ungleich größer im Vergleich mit 
anderen Geräten des Internets der Dinge. Wie für Datensicherheit 
werden auch für den Datenschutz transparente Regeln im und um 
das Fahrzeug unerlässlich. Diese sind in geeigneter Weise in den 
UNECE-Regelungen, der EG-Typgenehmigungsverordnung sowie der 
Richtlinie für die regelmäßige technische Prüfung zu definieren.

Eine zeitgemäße Definition von Verkehrssicherheit muss neben pas-
siver sowie aktiver Sicherheit von Fahrzeugen ebenso wie deren Um-
weltverträglichkeit auch Datensicherheit und Datenschutz beinhalten.

Nachweis kann nur positiv beschieden werden, wenn kein Eingrei-
fen durch einen Fahrer nötig ist.

2.3 Prüfung von kritischen Situationen

Neben dem Normal-Anwendungsfall sind Chauffeurfunktionen sys-
tematisch auf ihre „Eignung und Befähigung“ im Umgang mit kri-
tischen Situationen zu prüfen. Die kritischen Situationen sind aus 
dem Wissen zum beobachteten Unfallgeschehen wie auch aus Nat-
uralistic Driving Studies abzuleiten. Zu prüfen ist beispielsweise das 
Reagieren der Chauffeurfunktion auf Aktionen anderer Verkehrs-
teilnehmer oder wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird, 
der durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Ebenso ist 
das Agieren bei Degradation bzw. Ausfall einzelner Hard- und Soft-
warekomponenten zu prüfen.

Neben bereits heute beschreibbaren kritischen Situationen ist zu 
erwarten, dass beim Einsatz von Chauffeurfunktionen bisher unbe-
kannte kritische Situationen auftreten werden. Unter der Prämisse, 
dass bekannte kritische Situationen durch die Chauffeurfunktionen 
angemessen zu bewältigen sind, sind Optionen zu schaffen, auf die 
neuen Situationen zu reagieren. Um bei diesem Aspekt zeitnah ei-
nen verkehrssicherheitsrelevanten Effekt zu erreichen, sind

a) eine geeignete Erfassung kritischer Situationen und

b) ein stakeholderübergreifender Austausch über bisher unbekannte 
kritische Situationen

zu gewährleisten, um ein kollektives Lernen in diesem Bereich zu 
ermöglichen und geeignete Maßnahmen abzuleiten, wie auch diese 
sicher bewältigt werden können, bspw. durch eine unabhängige 
Incident-Datenbank.

Zur Prüfung kritischer Situationen sind – wie heute bereits in der 
Typgenehmigung üblich – Tests auf abgesperrtem Gelände erforder-
lich. Ein rein simulativer Nachweis allein erscheint nicht ausreichend.

2.4 Prüfung der Übergabe-Übernahme-Strategien/ 
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Dass der Fahrer – zumindest für einen Zeitraum – zum Passagier im 
Fahrzeug wird, kennzeichnet die Eröffnung einer neuen Ära im Au-
tomobilbereich. Wie auch immer eine Übergabe-Übernahme-Situation 

Bild 2: Verknüpfung von 
technisch-juristischer und 
Anwendersicht auf 
automatisiertes Fahren [vgl. 3, 
11, 12]
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3.1 Datensicherheit

Zunächst ist durch rechtliche, technische und organisatorische Re-
gelungen und Maßnahmen zu gewährleisten, dass die Daten im 
Fahrzeug nicht gefälscht, manipuliert oder unbefugt verwandt wer-
den können. Gefahren, die durch Manipulationsmöglichkeiten bei 
der Datenverarbeitung für den Straßenverkehr entstehen, müssen 
durch einen Datensicherheitsstandard bereits bei der Fahrzeugtyp-
prüfung nachprüfbar vermieden werden. Dazu bedarf es klarer tech-
nischer und organisatorischer Maßnahmen. Diese sind in die Ent-
wicklungs- und Herstellungsprozesse aufzunehmen. Eine besonde-
re Herausforderung stellt in diesem Zusammenhang die Aktualisie-
rung von Software dar – insbesondere derjenigen, die für die Si-
cherheit der zu verarbeitenden Daten und Prozesse nötig ist.

3.2 Datenschutz

Wie bereits heute werden auch künftig Daten in den Fahrzeugen ge-
neriert. Es wird weiterhin flüchtige und persistent gespeicherte Daten 
geben. Und es wird möglich sein, Daten aus dem Fahrzeug zu senden 
oder abzurufen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erfordert, dass bei 
Datenspeicherungs- und Datenübermittlungsvorgängen Grenzen, 
Umfang und Löschungsfristen für die betreffenden Daten klar und 
zwingend festgelegt und auch technisch durch entsprechende Vor-
einstellungen gewährleistet werden. Es muss klar erkennbar sein, 
welche Folgen eine Einwilligung der Betroffenen in die Erhebung, 
Speicherung und Übermittlung der Daten hat. Hierzu muss der Um-
fang dieser Daten transparent sein. Zudem muss gewährleistet werden, 
dass Datenübermittlungsvorgänge in jeder Hinsicht freiwillig erfolgen 
und die Betroffenen solche Systeme aktivieren und deaktivieren kön-
nen. Betroffene sind hierbei die Fahrer und Insassen sowie die Halter 
und Eigentümer der Fahrzeuge und ggf. weitere Verkehrsteilnehmer. 
Jeder Betroffene sollte erwarten können, dass ein Fahrzeug oder Drit-
te keine Daten weitergeben, es sei denn, der Betroffene weist eine 
solche Preisgabe ausdrücklich an.

4 Blick auf den Anwender

Bei der Klärung rechtlicher, organisatorischer und technischer Vo-
raussetzungen ist auch die Perspektive des Anwenders, als des i. d. 
R. technischen Laien, zu berücksichtigen. Wir bedienen uns zurzeit 
solcher Klassifikationen wie assistiert, teil-, hoch- und vollautoma-
tisiert sowie autonom. Was aber sagen oder vermitteln solche Be-
griffe einem technischen Laien? Alles in allem sind sie für Anwen-
der wenig aussagekräftig.

Es ist zu vermitteln – zwischen Entwicklern auf der einen Seite und 
Anwendern auf der anderen Seite. Anwender benötigen leicht 
verständlich(e) Informationen zu Systemgrenzen und der bestim-
mungsgemäßen bzw. missbräuchlichen Nutzung von Assistenz- und 
Chauffeurfunktionen. Durch die Unterscheidung zwischen allgemein 
verständlicher Formulierung auf der einen und technisch-juristischer 
Formulierung auf der anderen Seite würden verständlichere Infor-
mationen für die Anwender ermöglicht.

Auf Ebene der technisch-juristischen Formulierung sind die Klassi-
fizierungen automatisierter Fahrfunktionen des vom BMVI ins Leben 
gerufenen Runden Tisches „Automatisiertes Fahren“ [3], der Bun-
desanstalt für Straßenwesen [12] und der SAE [13] verbreitet.

Gerade die Abgrenzung in der technisch-juristischen Formulierung 
zwischen teilautomatisiertem und hochautomatisiertem Fahren be-

inhaltet bereits heute Probleme (vgl. Diskussion zum Autopiloten 
von Tesla) und ist für den Anwender oft nicht nachvollziehbar. Auf 
der Ebene der allgemeinverständlichen Formulierung aus Anwen-
dersicht erscheint daher eine vereinfachende zweistufige Unterschei-
dung zwischen assistiertem und chauffiertem Fahren sinnvoll. Da-
mit wird der Übergang zwischen den beiden Nutzungsprinzipien 
hervorgehoben (Bild 2).

Assistiertes Fahren 

Der Fahrer wird bei einer Fahraufgabe lediglich unterstützt. Er be-
hält ununterbrochen die Verantwortung für die Fahraufgabe.

Chauffiertes Fahren

Der Fahrer kann eine Fahraufgabe zeitweise abgeben. Während die-
ser Zeit liegt die Verantwortung für die Fahraufgabe beim Fahrzeug.

Aus Anwendersicht wird der Komfortaspekt eine nicht unerhebliche 
Rolle spielen: Von einem Chauffeur wird der Fahrer in Zukunft er-
warten, dass dieser ihn sicher von A nach B befördert. Von einem 
Autobahnchauffeur wird er dann erwarten, dass er ihn von Auto-
bahn-Auffahrt zu Autobahn-Abfahrt oder von Raststätte zu Rast-
stätte fährt und dabei nicht kurzfristig einen Fahrerwechsel verlangt, 
weil die Chauffeurfunktion mit einer Baustelle oder einer anderen 
kritischen Verkehrssituation überfordert ist.
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Sicherheitsabstand –  
Stiefkind der Verkehrssicherheit
Gregor Bartl

Im Frühjahr 2016 wurden 500 Autofahrer/innen im Alter von 18 
bis 83 Jahren von Verkehrspsychologen/innen des Instituts alles-
führerschein.at in Österreich zum Sicherheitsabstand auf Tankstel-
len in Wien und Oberösterreich zufällig und anonym befragt.  
42 % der Befragten halten bei 130 km/h Sicherheitsabstände von 5 
bis 30 Metern für richtig; das entspricht einer bis sieben Autolängen 
bzw. einem Abstand von ca. unter 0,8 Sekunden und würde in Ös-
terreich bestraft werden. Richtig liegen nur 14 %, sie halten ca. 50 
bis 80 Meter für den richtigen Mindestabstand. Das entspricht ca. 
1,5 bis 2 Sekunden. 

In einer weiteren Stichprobe wurden 500 Führerscheinneulinge in 
gleicher Weise befragt. In dieser zweiten Stichprobe hielten 49 % 
Abstände von 5 bis 30 Metern für richtig und nur 8 % hielten ca. 
50 bis 80 Meter für den richtigen Sicherheitsabstand. 

Auf die Frage „Können Sie die Sekundenmethode zur Überprüfung 
des Sicherheitsabstandes erklären?“, antworteten bei der ersten 
Stichprobe (Tankstellenbefragung) 28 % mit ja, 56 % mit nein und 
6 % mit nicht sicher. Bei der Fahranfänger-Stichprobe antworteten 
51 % mit ja, 25 % mit nein und 24 % mit nicht sicher.

Jeder vierte Unfall ist ein Auffahrunfall. Die menschliche Reakti-
onszeit beträgt bei normaler Aufmerksamkeit ca. eine Sekunde. 
Psychologische Tests zeigen, dass kürzere Reaktionszeiten nur bei 
erhöhter Reaktionsbereitschaft möglich sind. Für den Verkehrsalltag 
ist aber eine Sekunde als realistisch anzusehen. Die zweite Sekunde 
dient als Sicherheitsreserve für Bremswegunterschiede, wie sie in 

der Praxis immer vorkommen. Verbesserungsbedarf besteht auf ge-
setzlicher Ebene sowie bei Ausbildung und Fahrprüfung. 

Eine Recherche in einigen EU-Ländern ergab, dass im Gesetz ledig-
lich ein „ausreichender“ Sicherheitsabstand vorgeschrieben wird. 
Diese schwammige Formulierung begünstigt die weit gestreuten 
Einschätzungen.

Grafische Auswertung der Befragung: „Welchen Mindest-Sicher-
heitsabstand halten Sie bei 130 km/h für richtig?“ Angaben in Me-
tern, Zuordnung in Prozent. Die Befragten konnten in Metern oder 
Autolängen antworten. Eine Autolänge wurde für die Ergebnisdar-
stellung mit 4,5 Metern angenommen (Bild 1).

Mag. phil., Dr. rer. nat. Gregor Bartl
Verkehrspsychologe

Anschrift:
alles-führerschein.at
Taborstrasse 39
A-1020 Wien
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Bild 1: Welchen Mindest-
Sicherheitsabstand halten Sie 
bei 130 km/h für richtig?
n = 500 Autofahrer/innen, 
18–83 Jahre

Verkehrsmedizin und Schweigepfl icht
Maximilian Warntjen

Die wachsende Motorisierung und der demografische Wandel in 
einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft lassen die Frage der 
Fahreignungsbeurteilung zu einem zentralen Aspekt der Verkehrs-
medizin werden. Die Prüfung von Verkehrstauglichkeit und Fahr-
tüchtigkeit stellt für den Arzt eine auch in rechtlicher Hinsicht kom-
plexe Herausforderung dar.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Umstand, dass der Arzt 
– aufgrund des geschlossenen Behandlungsvertrags – seinem Pati-
enten gegenüber auch zur sogenannten Sicherungsaufklärung ver-
pflichtet ist. Konkret bedeutet dies, dass er durch Hinweise, Anwei-
sungen und Empfehlungen für den Schutz seines Patienten zu sor-
gen hat. Wenn der Patient z. B. aufgrund der Medikation (z. B. Gabe 
eines Schmerz-, Betäubungs- oder Beruhigungsmittels), des Krank-
heitsbildes (z. B. Störungen psychischer oder physischer Art) oder 
des Alterszustands nicht mehr fahrtauglich ist, muss ihn der Arzt 

darauf hinweisen und dazu anhalten, nicht am Straßenverkehr teil-
zunehmen. In ein Spannungsfeld mit der ärztlichen Schweigepflicht 
gerät der Arzt dann, wenn für ihn erkennbar wird, dass der Patient 
ungeachtet der ärztlichen Anweisung gleichwohl am Straßenverkehr 
teilnimmt. Denn: Wenn fahruntaugliche Personen am Straßenver-
kehr teilnehmen, drohen nicht nur ihnen, sondern auch anderen 
Verkehrsteilnehmern erhebliche Gefahren für Leib, Leben und Ge-
sundheit. Dieser Umstand kann dazu führen, dass die ärztliche 
Schweigepflicht durchbrochen und Verkehrsbehörden oder andere 
Dritte über den Zustand des Patienten unterrichtet werden dürfen.

Trotz ihres hohen Rangs und ihrer fundamentalen Bedeutung gilt 
die ärztliche Schweigepflicht nämlich nicht absolut. Sie darf in Aus-
nahmefällen zum Schutz anderer, höherwertiger Rechtsgüter durch-
brochen werden, wobei dies aber nur als ultima ratio in Betracht 
kommt. Der Arzt muss zuvor alles daran setzen, die durch die Teil-
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Notwendigkeit der Verankerung  
verkehrsmedizinischer Kompetenzen in  
der ärztlichen Approbationsordnung  
sowie in Fort- und Weiterbildung 
Rolf Hennighausen und Rainer Mattern

Seit zwei Jahrzehnten ist es ein besonderes Anliegen der Deutschen 
Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM), verkehrsmedizinisches 
Grundverständnis in der Ärzteschaft zu entwickeln und in Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu verankern. 

Fahrsicherheit und Fahreignung sind die verkehrsmedizinischen 
Schlüsselworte.

Die Nichtberücksichtigung der Verkehrsmedizin in den im letzten 
Jahr neu aufgestellten Ausbildungsinhalten des Medizinstudiums 
und der damit fehlende verkehrsmedizinische Kompetenzerwerb im 
Medizinstudium waren für uns Anlass, durch Vortrag und Publika-
tion eine neue ärztliche Qualitätsoffensive für die Verkehrsmedizin 
zu starten.

nahme des verkehrsuntüchtigen Patienten am Verkehr drohende 
Gefahr auf anderem Wege – also ohne Verletzung der ärztlichen 
Schweigepflicht – abzuwenden. In erster Linie bedeutet dies, dass 
er eindringlich und hartnäckig auf den Patienten einwirken muss, 
um eine entsprechende Einsicht und ein an dieser Einsicht ausge-
richtetes Handeln zu erreichen. Erst wenn alle zumutbaren Anstren-
gungen und Bemühungen erfolglos unternommen wurden, darf er 
Dritte, wie z. B. die Verkehrsbehörde, verständigen.

Allerdings besteht im Grundsatz keine entsprechende Pflicht des Arz-
tes zur Benachrichtigung Dritter. Der Arzt ist lediglich berechtigt, 
möglichen Verkehrsdelikten des Patienten bzw. Schäden anderer Ver-
kehrsteilnehmer durch die Weitergabe von unter die ärztliche Schwei-
gepflicht fallenden Informationen zu begegnen. Ausnahmen gelten 
allenfalls dann, wenn der Patient unzurechnungsfähig ist oder der 
Arzt durch die Verabreichung von Medikamenten selbst den Zustand 
vorübergehender oder dauernder Verkehrsuntauglichkeit herbeigeführt 
hat (sog. Garantenstellung aus Ingerenz). Im berühmten Dormicum-
Fall (Urteil vom 8.4.2003, Az.: VI ZR 265/02) hat der BGH eine sehr 
weitreichende Verantwortlichkeit des Arztes angenommen: Trotz ein-
dringlicher Ermahnung des Arztes entfernte sich der Patient nach 
einer unter der Gabe von 20 mg Buscopan und 30 mg Dormicum 
durchgeführten Magenspiegelung aus dem Krankenhaus und fuhr mit 
seinem Kraftfahrzeug weg. Aus ungeklärter Ursache geriet er auf die 
Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Lastzug und verstarb. Der BGH 
bejahte die Verantwortlichkeit des Arztes, da er aufgrund der Sedie-
rung und der damit verbundenen Möglichkeit einer anterograden 
Amnesie (Gedächtnisstörung für die Zeit nach Verabreichung des 
Medikaments) verpflichtet gewesen sei, wirksame Vorkehrungen zum 
Schutz des Patienten zu treffen. 

Abgesehen von diesen Ausnahmekonstellationen bleibt es aber da-
bei, dass eine bestehende Verkehrsuntüchtigkeit des Patienten le-
diglich zur Benachrichtigung Dritter berechtigen kann und keine 
entsprechende Verpflichtung besteht.  Ob unter Berufung auf eine 
Notstandslage Informationen weitergegeben werden, obliegt der 

Abwägung des Arztes. Bei dieser Abwägung muss er sich der fun-
damentalen Bedeutung der ärztlichen Schweigepflicht nicht nur für 
das individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern auch für das 
Gesundheitssystem als Ganzes bewusst sein. Das Bundesverfas-
sungsgericht (Beschluss vom 8.3.1972 – 2 BvR 28/71) formuliert 
dies wie folgt: „Wer sich in ärztliche Behandlung begibt, muss und 
darf erwarten, dass alles, was der Arzt im Rahmen seiner Berufs-
ausübung über seine gesundheitliche Verfassung erfährt, geheim 
bleibt und nicht zur Kenntnis Unberufener gelangt. Nur so kann 
zwischen Arzt und Patient jenes Vertrauen entstehen, das zu den 
Grundvoraussetzungen ärztlichen Wirkens zählt, weil es die Chancen 
der Heilung vergrößert und damit – im Ganzen gesehen – der Auf-
rechterhaltung einer leistungsfähigen Gesundheitsfürsorge dient.“

Entscheidet sich der Arzt gegen die Schweigepflicht und räumt 
stattdessen den allgemeinen Sicherheitsinteressen den Vorrang ein, 
ohne dass die entsprechenden Voraussetzungen für die Weitergabe 
von Informationen gegeben waren, so kann er haften: Gegenüber 
dem Patienten  aus dem zivilrechtlich geschlossenen Behandlungs-
vertrag auf Schadensersatz und/oder Schmerzensgeld und in straf-
rechtlicher Hinsicht nach § 203 StGB wegen Verletzung der ärztli-
chen Schweigepflicht. Um insbesondere das Vorliegen einer ultima-
ratio-Konstellation nachweisen zu können, ist unbedingt eine sorg-
fältige Dokumentation der dem Patienten erteilten Empfehlungen 
anzuraten. 

Dr. Maximilian Warntjen 
warntjen@db-law.de 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht 
Fachanwalt für Strafrecht
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Wieviel verkehrsmedizinische Kompetenz benötigen Ärzte?

Die Notwendigkeit von verkehrsmedizinischen Beratungs- und Auf-
klärungskompetenzen für jeden kurativ tätigen Arzt war bereits 
2005 eine Forderung des 43. Deutschen Verkehrsgerichtstages (VGT) 
in Goslar (Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft/VGT 2005). 
Die diesbezügliche Empfehlung des VGT lautete: „Der Arzt hat aus 
dem Behandlungsvertrag die Pflicht, seinen Patienten auch über 
mögliche Fahreignungsmängel aufzuklären und nachdrücklich auf 
daraus resultierende Gefahren für ihn selbst und für andere hinzu-
weisen. Dies hat er angemessen zu dokumentieren. Dafür sind ver-
besserte verkehrsmedizinische Kenntnisse nicht nur wünschenswert, 
sondern unerlässlich.“ 

„Der 117. Deutsche Ärztetag 2014 bezeichnete es als „selbstver-
ständliche Verpflichtung aller in der Patientenversorgung tätigen 
Ärztinnen und Ärzte, ihre Patientinnen und Patienten auch im Hin-
blick auf die Auswirkungen ihrer Erkrankung bzw. Medikamenten-
wirkungen auf die Verkehrssicherheit und Fahreignung zu beraten, 
um den Schutz der Sicherheit der Betroffenen und unbeteiligter 
Dritter zu gewährleisten.“ Begründung: „Die Hinweise verdichten 
sich, dass für eine beträchtliche Zahl ‚rätselhafter‘ Verkehrsunfälle 
akute Versagenszustände durch fahreignungsrelevante Erkrankungen 
ursächlich sind. Verkehrsunfälle älterer Kraftfahrer nehmen zu. Ärz-
tinnen und Ärzte sind auch im wohlverstandenen Interesse ihrer 
Patientinnen und Patienten verpflichtet, verkehrsmedizinisch zu be-
raten, bei Einschränkungen Maßnahmen der Rehabilitation und zum 
Beispiel technischen Beratung zu initiieren und ggf. Einsicht in not-
wendige Konsequenzen zu vermitteln“ 

(Bundesärztekammer/Deutsches Ärzteblatt 2014).

Jede Ärztin und jeder Arzt muss von gesundheitlichen Gefahren 
durch und für den (Straßen-)Verkehr wissen und dieses Wissen so-
wohl in seiner Diagnose- und Therapie- als auch Beratungskompe-
tenz verankern. Ärzte sind im Rahmen ihrer Aufklärungspflicht 
(Sicherheitsaufklärung) verpflichtet, ihre Patienten auf Risiken hin-
zuweisen. Risiken sind krankheits- oder arzneimittelbedingte Be-
einträchtigungen der psychophysischen Leistungsfähigkeit. Das 
Beratungsgespräch soll nachhaltig sein, um sicherzustellen, dass der 
Patient seine eigene Kraftfahr-Leistungsfähigkeit einschätzen kann 
und in der Lage ist, bei Zweifeln durch spezifische Kompensations-
maßnahmen Vorsorge zu treffen. Wenn diese Maßnahmen sicheres 
Fahren nicht gewährleisten können, ist die Fahrt zu unterlassen 
(Mattern 2012). Bei generell fehlender Fahreignung ist der freiwil-
lige Verzicht auf die Fahrerlaubnis zu erörtern. Mängel solcher Auf-
klärung hat der Arzt haftungsrechtlich zu vertreten, wenn sie sich 
als Mitursache bei einem Unfall manifestiert haben. Deshalb hat der 
Arzt die stattgefundene und hinreichende Aufklärung angemessen 
zu dokumentieren.

Auch die Kompetenz, eine Güterabwägung – kontra ärztliche Schwei-
gepflicht – vornehmen zu können, muss in der Ausbildung gelernt 
und in der Fort- und Weiterbildung vertieft werden.  41 Ärzte hat 
der Copilot der „Germanwings“ vor seinem suizidalen Absturz am 
24. März 2015 konsultiert, von denen keiner seine Schweigepflicht 
gebrochen hat! Soweit Zweifel nicht ausgeräumt oder durch prä-
ventive Maßnahmen aufgehoben werden können, muss der appro-
bierte Arzt in der Lage sein, weitere fachliche Abklärung zu vermit-
teln und ggf. als „ultima ratio“ durch eine Meldung gegenüber der 
Polizei seine Schweigepflicht zu brechen. Er kann sich dabei auf die 
beim 50. Deutschen Verkehrsgerichtstag (VGT) 2012 in Goslar ab-
gestimmte Empfehlung des VGT-Arbeitskreises III berufen: „Über 

die bereits vom VGT 2005 getroffenen Feststellungen hinaus, dass 
der behandelnde Arzt in Extremfällen nicht an die ärztliche Schwei-
gepflicht gebunden ist, befürwortet der Arbeitskreis in Fällen akuter 
Gefahr ein Recht des Arztes, einen uneinsichtigen oder unverstän-
digen Patienten, der krankheitsbedingt aus seiner Sicht nicht fahr-
tüchtig ist, der Polizei zu melden“ 

(Deutscher Verkehrsgerichtstag 2012).

Kompetenzerwerb im Medizinstudium ist nicht gesichert

Der ordentliche Medizinische Fakultäten Tag (MFT) aller deutschen 
Medizinischen Fakultäten hat 2015 einen Nationalen Kompetenz-
basierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) beschlossen, der für die 
approbationsgebundene Medizinerausbildung in den nächsten Jah-
ren erprobt und ab 2020 richtungsweisend sein soll (Medizinischer 
Fakultätentag/Nationaler kompetenzbasierter Lernzielkatalog Me-
dizin 2015). In diesem Lernzielkatalog kommt Verkehrsmedizin nicht 
vor, da die Verkehrsmedizin – trotz mehrfacher Eingaben und Kom-
mentierungen des Erstautors im Auftrag des Vorstandes der DGVM 
– bei den von AWMF und MFT durchgeführten NKLM-Anhörungen 
nicht berücksichtigt wurde. Ursache für die Nichtberücksichtigung 
ist die fehlende Aufnahme der Verkehrsmedizin in die prüfungsre-
levante Fachbezugsliste der Ärztlichen Approbationsordnung  
(ÄAppO). Aus diesem Grund  ist eine erneute und erweiterte Qua-
litätsinitiative der DGVM erforderlich, um in der NKLM-Erprobungs-
phase bis 2020 Verkehrsmedizin in diesem Ausbildungs-Curriculum 
für das Medizinstudium zu verankern.

Unsere Forderungen der Nachbesserung:

– Aufnahme der Verkehrsmedizin in die Fachbezugsliste der   
 Ärztlichen Approbationsordnung 

– Verankerung des Erwerbs verkehrsmedizinischer Kompetenzen  
 im NKLM der Mediziner-Ausbildung und zwar 

 – zu Risiken für Fahrsicherheit und Fahreignung

 – zu verkehrsmedizinischer Aufklärung und präventiver Bera-
tung der Patienten 

 – zu der dafür notwendigen ärztlichen Gesprächsführung.

Welches Risiko akzeptiert die Rechtsordnung?

„Welches Risiko akzeptiert die Rechtsordnung?“ war das Thema 
des Vortrages von Mattern beim Verkehrsgerichtstag 2012 in Gos-
lar (Mattern 2012). Dieser Vortrag setzte sich kritisch mit der viel 
zu wenig beachteten Tatsache auseinander, dass akzeptiertes Ri-
siko und objektive Gefährdung häufig auseinanderklaffen, und 
Risiko-Maßstäbe und Grenzwerte zu fordern sind, damit bei der 
Begutachtung der Fahreignung gleiche Sachverhalte zu gleichen 
Empfehlungen führen. Ungenügende Maßstäbe in Beratung und 
Begutachtung müssen konkretisiert werden, um die Verlässlichkeit 
zu erreichen, die dem Anspruch des Betroffenen auf Rechtsgleich-
heit, Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit und den Anfor-
derungen des Verordnungsgebers entspricht (Mattern, Schubert 
2012). 

Von diesen Kriterien muss nicht nur der begutachtende, sondern 
auch der beratende Arzt wissen. Grundsätzliche Hinweise  sind  in 
den von der Bundesanstalt für Straßenwesen herausgegebenen 
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung zu finden (BASt 
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soll das bisherige 16-stündige Curriculum „Verkehrsmedizinische 
Begutachtung“ um acht auf 24 Stunden für den Erwerb der ver-
kehrsmedizinischen Qualifikation erweitert und um zusätzlich vier 
Stunden für die Probenentnahme im Rahmen der chemisch-toxi-
schen Analytik aufgestockt werden. Die zeitlichen Modul-Abschnit-
te sind mit konkreten Weiterbildungsinhalten – in fachgruppenspe-
zifischen Blöcken – klar strukturiert. Die Gutachtenerstellung wird 
auch praktisch geübt. Der Entwurf dieses Curriculums liegt mit allen 
Beschreibungen und Inhalten vor. Bei den Ärztekammern besteht 
noch Diskussionsbedarf. Die Deutsche Gesellschaft für Verkehrsme-
dizin (DGVM) hofft, dass die Landesärztekammern bald diesen ers-
ten wichtigen Schritt der Qualitätsverbesserung durch die verbind-
liche Einführung dieser erweiterten curricularen Fortbildungen 
umsetzen. 

Ausblick für die Gutachter-Weiterbildung

Das langfristige Ziel ist eine noch wesentlich längere curriculare 
Weiterbildung und durch Supervision überwachte Einübung der 
Gutachtenpraxis mit Abschlussprüfung vor der zuständigen Lan-
desärztekammer.

Review – Verkehrsmedizinische Kompetenzen – Quo vadis?

Ärztliche Tätigkeit ist nicht nur „Reparaturbetrieb“. Die Verantwor-
tung endet nicht mit der Diagnostik und Therapie von Körperstruk-
turen und Körperfunktionen. Ärztinnen und Ärzte beurteilen die 
beruflichen und sozialen Krankheitsfolgen und zeigen Wege der 
öffentlichen Partizipation und gesellschaftlichen Teilhabe auf. 

Die Notwendigkeit der klaren und verbindlichen Verankerung ver-
kehrsmedizinischer ärztlicher Beratungs- und Aufklärungs-Kompe-
tenzen in der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) und dem 
Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 
ist noch nicht erkannt. Deshalb muss die  Diskussion über den not-
wendigen Umfang des verkehrsmedizinischen Kompetenzerwerbs 
über die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF 2016), (Treede 2016), beim Bundesge-
sundheitsministerium –  für die vorgesehene Novellierung der Ärzt-
lichen Approbationsordnung – und gegenüber den Medizinischen 
Fakultäten für ihre Lernzielkataloge erneut in Gang gebracht wer-
den. Und auch die geplante Kommission zur Weiterentwicklung des 
NKLM muss mit dieser Forderung konfrontiert werden; die Feder-
führung in dieser Kommission wird vermutlich beim Institut für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) in Mainz 
liegen.

Die jetzt von der Bundesärztekammer und mehreren Landesärzte-
kammern auf Anregung der DGVM geplante Erweiterung der bis-
herigen 16-stündigen curricularen Weiterbildung zur verkehrsme-
dizinischen Qualifikation in der fachärztlichen Begutachtung, ist 

2014): „Bei der Beurteilung der Fahreignung wird davon ausge-
gangen, dass ein Betroffener ein Kraftfahrzeug nur dann nicht si-
cher führen kann, wenn aufgrund des individuellen körperlich-
geistigen (psychischen) Zustandes beim Führen von Kraftfahrzeu-
gen Verkehrsgefährdung zu erwarten ist. Für die gerechtfertigte 
Annahme einer Verkehrsgefährdung muss die nahe, durch Tatsa-
chen  begründete Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schädi-
gungsereignisses gegeben sein.“

Anforderungen an ärztliche Gutachten und Gutachter nach FeV

Die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) vom 18. August 1998 ist seit 
dem 1.1.1999 in Kraft und wurde bis heute mehrfach verändert und 
ergänzt (FeV 1998–2015) (Patermann, Schubert, Graw 2015).

§ 11 FeV regelt die Eignung für die Teilnahme am Straßenverkehr. 
Nach § 11 Abs. 2 und 6 FeV ordnet die Fahrerlaubnisbehörde bei 
Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung ein ärztliches 
Gutachten an. Die Behörde bestimmt unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalles die Art des Gutachtens und die An-
forderungen an den Gutachter:

– Facharzt für das Gebiet, in das die Eignungsbedenken fallen.

– Behördliches ärztliches Gutachten, z. B. Gesundheitsamt

– Medizinisch Psychologische Untersuchungsstelle (MPU)

Der mit der Begutachtung beauftragte Facharzt hat seine verkehrs-
medizinische Qualifikation gemäß § 65 FeV durch ein Zeugnis der 
zuständigen Landesärztekammer nachzuweisen.

Wie regeln die Ärztekammern den Erwerb verkehrs- 
medizinischer Qualifikation gemäß § 65 FeV?

Nach einer nur 16-stündigen curricularen Fortbildung erteilen – mit 
einer Ausnahme – alle Landesärztekammern Fachärzten das für die 
Begutachtung erforderliche Zeugnis einer verkehrsmedizinischen 
Qualifikation gemäß § 65 FeV – ohne Prüfung und ohne praktische 
Übung. Diese Praxis hat sich seit dem Inkrafttreten der Fahrerlaub-
nis-Verordnung nicht verändert.

Nur die Ärztekammer Niedersachsen erteilt, bei der gleichen Fort-
bildungsleistung, seit 1999 eine gebietsbezogene Fachkunde „Ver-
kehrsmedizinische Begutachtung“ gemäß der niedersächsischen 
Weiterbildungsordnung (ÄKN WBO 2016).

Eine fundiertere Fortbildung/Qualifikation tut Not!

„Die verkehrsmedizinische Ausbildung muss umfassender und auf 
die jeweilige fachspezifische Qualifikation des Arztes abgestimmt 
sein. Die Fortbildung der Gutachter muss verpflichtend sein.“ Diese 
Entschließung des 50. Deutschen Verkehrsgerichtstages (VGT) 2012 
muss endlich umgesetzt werden. 

Dazu hat am 29. Juni 2016 die Bundesärztekammer den Entwurf 
eines neuen Curriculums „Verkehrsmedizinische Begutachtung“ vor-
gelegt (BÄK 2016). Dieser Entwurf ist der Vorschlag eines Experten-
gremiums von Kolleginnen und Kollegen der Bundesärztekammer, 
der Landesärztekammern Bayern, Berlin und Westfalen-Lippe, der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Arbeitsmedizinern und dem 
Münchner Rechtsmediziner Graw (DGVM). In einem ersten Schritt 

Auf die noch ausführlichere Abhandlung dieses Themas in Heft 
4/2016 der ZVS, Zeitschrift für Verkehrssicherheit, wird verwie-
sen.  Rolf Hennighausen, Homberg (Efze): Verkehrsmedizinische 
Kompetenzen – Quo Vadis, Erwartungen – medizinische und be-
hördliche Anforderungen – Notwendigkeit der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   62 18.05.17   11:48



63Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

Manipulationsmöglichkeiten bei unbeaufsichtigter abgabe einer urinprobe  |  F���b�������  |  F�����������

zuletzt geändert durch die 2. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1674–1684)
Hennighausen, R. (2016): Verkehrsmedizin – Quo Vadis? Erwartungen – medizinische 
und behördliche Anforderungen – Notwendigkeit der Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
Zeitschrift für Verkehrssicherheit (ZVS) 4/2016, Kirschbaum Verlag Bonn, 173–180
Mattern, R. (2012): „Welches Risiko akzeptiert die Rechtsordnung? “, 50. Deutscher 
Verkehrsgerichtstag 2012, Goslar; Arbeitskreis III: Luchterhand Fachverlag Köln, 
101–117
Mattern, R.; Schubert, W. (2012): „Fehlerkultur“ bei der Begutachtung der Kraftfahrer-
Eignung, Tagungsband des 8. Gemeinsamen Symposiums der DGVM und DGVP 2012 
Hamburg, Kirschbaum Verlag Bonn, 13–20
Medizinischer Fakultätentag/Nationaler kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin 
(2015): http://www.nklm.de/kataloge/nklm/lernziel/uebersicht
Patermann, A.; Schubert, W.; Graw, M. (2015): Handbuch des Fahreignungsrechtes, 
Kirschbaum Verlag, Bonn
Treede, R.-D. (2016): Ärztliche Approbationsordnung/Masterplan Medizinstudium 2020, 
Delegiertenkonferenz der AWMF, 30.4.2016 und 5.11.2016 Frankfurt am Main, http://
www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Die_AWMF/Delegiertenkonferenz

Dr. med. Rolf Hennighausen: Leitender Medizinaldirektor a. D. des Kreisgesundheits-
amtes Goslar (1985–2010), Vizepräsident der DGVM (2001–2009), Delegierter der 
DGVM bei der AWMF (seit 2005).

Anschrift:
Hessenallee 14
34576 Homberg (Efze)
rolf.hennighausen@t-online.de

Univ.-Prof. Dr. med. Rainer Mattern

Anschrift:
Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin
Odenwaldstraße 23
69226 Nussloch
rainer_mattern@t-online.de

ein erster sehr wichtiger Schritt in Richtung der Forderungen des 
Deutschen Verkehrsgerichtstages 2012.
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Manipulationsmöglichkeiten  
bei unbeaufsichtigter Abgabe  
einer Urinprobe
Rudolf Böhnke, Didac Bigas, Denis Vindus und Michael Böttcher

Einleitung

Die Gewinnung einer Urinprobe für toxikologische Untersuchungen 
im Rahmen der Fahreignungsbegutachtung muss gemäß den „Be-
urteilungskriterien“ (3. Auflage, 2013) unter Aufsicht durch entspre-

chend qualifiziertes Personal erfolgen. Hierdurch wird die sichere 
Zuordnung der Probe zum Probanden gewährleistet und die Zuga-
be von Substanzen zur Erzielung eines falsch negativen Befundes 
verhindert. Der Einfluss von exogenen Substanzen auf die immun-
chemische Analytik oder direkt auf die Analyten (z. B. Nitrite, Chro-
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mate) kann u. U. durch den Einsatz des „Sample Check“ bzw. ent-
sprechende Oxidantientests erkannt werden. Anlage 4a der Fahr-
erlaubnis-Verordnung ermöglicht „als Alternative zur Sichtkontrol-
le“ den Einsatz von Verfahren, die eine eindeutige Zuordnung der 
Probe zum Probanden erlauben.

Ziele

In dieser Studie soll gezeigt werden, ob für Ethylglucuronid (EtG) 
und THC-Carbonsäure (THC-COOH), THC-Carbonsäure-Glucuronid 
(THC-COOH-Gluc) und Morphin falsch-negative Ergebnisse durch 
Zugabe von ß-Glucuronidase (ßGluc) bzw. H2O2 und Peroxidase 
möglich werden. 

Methoden 

Die Bestimmung von „Sample Check“ (Microgenics) und Kreatinin 
erfolgte am Olympus AU680. Der pH-Wert wurde mit Teststreifen 
bestimmt.

a) EtG-Hydrolyse-Experimente: Routineproben mit EtG-Konz. von 
0.1–0.5 mg/l (n = 4), 0.5-1.0 mg/l (n = 26), 1.0-1.5 mg/l (n = 15) 
wurden mit 10 µl ßGluc (E. coli, Roche Diagnostics, 140 U/mg, 
pH-Optimum: 6.0-6.5) pro ml Urin versetzt und nach 12 h bei RT 
mit einer forensisch akkreditierten LC-MS/MS Methode erneut 
vermessen (Bestimmungsgrenze (BG) 0.05 mg/l).

b) Oxidations-Experimente: Aufgestockte Urinproben mit einer THC-
COOH-Konz. von 12 ng/ml, einer THC-COOH-Gluc-Konz. von 15 
ng/ml und einer Morphin-Konz. von 30 ng/ml wurden mit H2O2 
(Merck, 30 %) in Konz. von 2.7, 0.3, 0.006 bzw. 0.003 Vol.-% und 
Peroxidase (Meerrettich, SIGMA, 250–330 U/mg, pH-Optimum: 
6.0–6.5) bei 760, 83, 1.65 bzw. 0.83 µg/ml versetzt und nach 12 
bzw. 20 h bei RT im Vergleich zu unbehandelten Proben mit einer 
forensisch akkreditierten LC-MS/MS-Methode vermessen. Bei 
THC-COOH-Gluc wurde das Verfahren bei pH-Werten von 4, 6, 8 
und 9 durchgeführt sowie die Nachweisbarkeit des H2O2 mittels 
Streifentest (Drug Adulteration Test Strips, TECO Diagnostics) ge-
prüft. 

Ergebnisse

a) Von den 45 mit ßGluc versetzten Proben war die EtG Konz. bei 4 
Proben nach 12 h unterhalb der BG (Ausgangskonz.: 1.09, 0.95, 
0.84, 0.60 mg/L). Bei 4 alkalischen Urinen (> pH 7.5) war keine 

Änderung der EtG-Konz. feststellbar. Bei den restlichen Proben 
ergaben sich Abnahmen von 20–30 % für 5 Proben, 30–50 % für 
17 Proben, 50–70 % für 6 Proben und 70–90 % für 9 Proben. Die 
Hydrolyseeffizienz war abhängig von pH-Wert und Konz. der 
Probe. „Sample Check“ zeigte die Enzymzugabe nicht an.

b) In den mit H2O2 und Peroxidase versetzten Proben kam es zu ei-
ner vollständigen Elimination von THC-COOH. Morphin wurde 
bei diesen Bedingungen unter die BG (12.5 ng/ml) gesenkt. THC-
COOH-Gluc wurde im pH-Bereich 4–9 unter allen getesteten Be-
dingungen nach 12 h vollständig eliminiert (THC-COOH war nicht 
nachweisbar). Konz. von 0.006 bzw. 0.003 Vol.-% H2O2 wurden 
durch den verwendeten Streifentest nicht detektiert. 

Zusammenfassung

Falsch-negative Ergebnisse durch simulierte Manipulation von Urin-
proben wurden erzielt für: 

a) EtG durch Zugabe von ßGluc. 

b) THC-COOH, THC-COOH-Gluc und Morphin durch Zugabe von 
H2O2 und Peroxidase. Die Experimente zeigen die Notwendigkeit 
einer Probenabgabe unter direkter Sichtkontrolle.
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Validierungskriterien für Testverfahren 
Gisela Skopp, Rainer Mattern und Wolfgang Schubert

Zu Beginn des Workshops wurde in Fortführung der Diskussion des 
Symposiums in St. Gallen 2015 nochmals darauf hingewiesen, dass 
eine Bewertung aller in der Fahreignungsbegutachtung eingesetzten 
Messverfahren unabhängig davon, ob sie aus der Psychologie, To-
xikologie oder Medizin kommen, für erforderlich gehalten wird. 
Zurzeit ist lediglich eine Bewertung psychologischer bzw. psycho-
metrischer Testverfahren und Apparaturen vorgesehen.

Der Workshop setzte sich aus 3 Teilen zusammen, die sich wie folgt 
aufgliederten:

Im 1. Teil informierte Herr Schubert über mögliche Validierungs-
kriterien für psychometrische /psychologische Testverfahren und 
Apparturen, die zur Diskussion gestellt wurden. Er unterbreitete 
einen Vorschlag für ein anzuwendendes „Testbewertungssystem“ 
(TBS-F)1 im Bereich der Fahreignungsbegutachtung.

Nach der Analyse der internationalen Literatur zu diesem Themen-
komplex erfolgte eine Kombination in der Anwendung der Bespre-
chungs- und Beurteilungskategorien des TBS/TK (Testkuratorium2)-
Systems von 2006, modifiziert in Anlehnung an Teil 1 der AERA-
APA-NCME-Standards von 20113, mit  zusätzlichen, für fachlich 
erforderlich gehaltenen Kriterien. Diese sind:

– „Validierung unter Aspekten der Verkehrssicherheit“

– „Fairness der Testung und Testverwendung“

– „Praktikabilität/Bedienerfreundlichkeit“

– „Offenlegung möglicher Interessenkonflikte“.

Die Gliederung von Stellungnahmen bzw. Gutachten im Rahmen 
der Testbewertung psychometrischer Verfahren für den Einsatz im 
Bereich der Fahreignungsbegutachtung sollte demnach den aufge-
führten fachlichen Kriterien folgen:

1.  Testgegenstand, Beschreibung des Tests und seiner  
diagnostischen Zielstellung

2.  Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der Test- 
konstruktion

3.  Gültigkeit (Validität)

3.1. Validierung des Testgegenstandes

3.2. Validierung unter Aspekten der Verkehrssicherheit

4.  Zuverlässigkeit (Reliabilität), Messgenauigkeit

5.  Objektivität

6.  Fairness der Testung und Testanwendung

7.  Weitere Nebengütekriterien (u. a. Ökonomie, Störanfälligkeit, 
Verfälschbarkeit, Praktikabilität, Bedienerfreundlichkeit)

8.  Skalierung und Normierung (Eichung)

9.  Umgang mit während der Begutachtung entstandenen zu 
klärenden Sachverhalten

10. Abschlussbewertung/Empfehlung

11. Bewertung und Einarbeitung der Stellungnahme der 

  Testautoren und/oder Hersteller in das Gutachten

12. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte im Zusammen-
hang mit der gutachterlichen Stellungnahme.

Im Ergebnis der Diskussion und unter Berücksichtigung der später 
noch schriftlich eingegangenen Äußerungen von Workshop-Teil-
nehmern kann zusammengefasst festgestellt werden, dass das o. g. 
Vorgehen hinsichtlich der Anwendung des vorgestellten Testbewer-
tungssystems (TBS-F) überwiegend befürwortet und dem Verord-
nungsgeber als fachliche Grundlage für die Ausgestaltung der 
notwendigen Regelungen in der FeV empfohlen wird.

Im 2. Teil berichtete Frau Skopp über zu berücksichtigende Aspek-
te im Zusammenhang mit in der Toxikologie eingesetzten Messver-

1 Schubert, W.; Chaloupka-Risser, C.: Zur Bewertung von Testsystemen für die Fahr-
eignungsbegutachtung,  Blutalkohol Vol. 53/2016, S. 347–357 

2 Kerting, M.: Zur Beurteilung der Qualität von Tests: Resümee und Neubeginn, Psy-
chologische Rundschau 57 (4), 243–253, Hogrefe Verlag Göttingen, 2006

3 American Educational Research Association, American Psychological Association & 
national Council on Measurement in Education (Ed., 2011). Standards for education- 
al and psychological testing. Washington D. C.: AREA

Workshops
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trometrie zeigen jedoch, dass die Einlagerung  von Drogenmolekü-
len in das Haar sowohl über die Blutgefäße der Papille als auch über 
die des kutanen Gefäßsystems erfolgt, während eine Aufnahme von 
außen durch Schweiß nicht nachgewiesen werden konnte.8 Neue 
Forschungsergebnisse, aber auch Erkenntnisgrenzen erfordern eine 
vorsichtige Interpretation positiver und negativer Untersuchungs-
ergebnisse und ggf. eine eingehende Prüfung aller Schritte des 
analytischen Prozesses bei Widersprüchen zwischen den Angaben 
des Probanden und den Befunden. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Empfehlungen: 

Die Interpretation toxikologischer Verfahren muss den eindeutigen 
Hinweis auf die aktuellen Grenzen ihrer Güte enthalten. Die Sicht-
kontrolle bei einer Urinabgabe bedarf einer standardisierten Rege-
lung. Die Interpretation von Haarbefunden muss den aktuellen Stand 
der Wissenschaft widerspiegeln. Insgesamt zeigen neue Erkenntnis-
se toxikologischer Forschung, dass „Eignung“ kein statischer Begriff 
ist, sondern sich stetig fortentwickelt, und daher auch eine Weiter-
entwicklung der Anforderungen an die Fahreignungsdiagnostik 
erforderlich macht. 

Im 3. Teil des Workshops erläuterte Herr Mattern die für den Bereich 
der Medizin im Kontext der Fahreignungsbegutachtung zu beach-
tenden Sachverhalte bei dem Einsatz entsprechender medizinischer 
Methoden.

Keine speziellen Vorschriften für medizinische Testverfahren  
bei Fahreignungsbegutachtungen

Die FeV stellt keine speziellen Anforderungen an medizinische 
Untersuchungs- und Testverfahren, wie sie für psychologische 
Testverfahren gefordert werden, wenn deren Eignung zur Feststel-
lung der Fahreignung und -geräte von einer geeigneten Stelle be-
stätigt werden soll.9

Medizinische Untersuchungsmethoden und Testverfahren müssen 
natürlich – wie auch bisher schon psychologische Testverfahren – 
nach anerkannten wissenschaftlichen Grundlagen genügen.10

Medizinproduktegesetz als Grundlage der Qualitätssicherung 
medizinischer Testverfahren

Zudem gilt für apparate- und substanzgestützte medizinische Un-
tersuchungsmethoden das Medizinproduktegesetz11, ein in 43 Para-

fahren hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit im Zusammenhang mit 
interdisziplinären Themen in der Fahreignungsbegutachtung.

Hierbei führte sie insbesondere aus, dass der Begriff „Eignung“ in 
der DIN EN ISO 9000 nicht definiert ist; nach der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität umfasst er einen Zustand von Verfahren, die 
sicherstellen, dass Forderungen erfüllt werden. Die Eignung medi-
zinischer und chemisch-toxikologischer Testverfahren muss nach 
der Fahrerlaubnis-Verordnung, Anlage 14 zu § 66 Absatz 2, im 
Gegensatz zu psychologischen Testverfahren und -geräten nicht von 
einer unabhängigen Stelle bestätigt werden. Bezüglich toxikologi-
scher Verfahren werden Untersuchungen  an geeignetem Material, 
geeignete Analysemethoden sowie verwertbare und aussagekräftige 
Befunde gefordert. Die wichtigsten Anforderungen an toxikologische 
Befunde sind in den „Beurteilungskriterien“ festgelegt. Vorrangig 
ist sicherzustellen, dass die Zielsubstanzen eindeutig nachgewiesen 
worden und die geforderten Nachweis- und Bestimmungsgrenzen 
gewährleistet sind4. 

Im Rahmen der Fahreignungsbegutachtung dürfen solche Untersu-
chungen nur von Laboren durchgeführt werden, die nach DIN EN 
ISO 17025 forensisch akkreditiert sind. Durch die Akkreditierung 
wird – ähnlich wie eine Prüfung psychologischer Testverfahren und 
-geräte durch eine geeignete unabhängige Stelle – die Eignung 
toxikologischer Befunde für die Fahreignungsbegutachtung unter-
stellt. Eignungsnachweise eines Labors stellen insbesondere interne 
und externe Qualitätskontrollen einer erfolgreichen Teilnahme an 
Ringversuchen dar. Vergleichbare Qualitätskontrollen wären dem-
nach auch an psychologische Testverfahren und medizinisch diag-
nostische Verfahren zu stellen. Einschränkend ist zu bemerken, dass 
die Ringversuche nicht „verdeckt“ erfolgen, sodass Ringversuchs-
proben sicher sorgfältiger als „übliche“ Proben analysiert werden, 
und dass bereits die Herstellung geeigneter Qualitätskontrollproben 
hinterfragt werden muss5. Trotz Akkreditierung und konkreter An-
forderungen in den „Beurteilungskriterien“ ist jeder Teil des analy-
tischen Prozesses (Probenahme, -vorbereitung, Extraktion, Bestim-
mung und Befundbewertung) kritisch zu hinterfragen6. So kommt 
es bei der kurzfristig anzuberaumenden Urinabgabe entscheidend 
darauf an, dass eine Manipulation ausgeschlossen werden kann. 
Markersubstanzen können nach dem aktuellen Wissensstand zwar 
eine Zuordnung ermöglichen, nicht aber eine Manipulation sicher 
ausschließen. Für die Abgabe von z. B. Urin müssten konkrete Vor-
gaben, ähnlich wie in den Urine Sample Collection Guidelines der 
World Anti-Doping Agency festgelegt, geschaffen werden6. Mani-
pulativ vor der Untersuchung in die Blase instillierter Fremdurin 
kann allerdings selbst bei sorgfältiger Sichtkontrolle und Einhalten 
dieser Kriterien nicht erkannt werden.

Unterschiede in der Probenaufarbeitung, wie z. B. kein oder ein vor 
der Extraktion durchgeführter Hydrolyseschritt zur Konjugatspal-
tung von Phase-II-Metaboliten im Urin bzw. ein Schneiden oder 
Mahlen von Haaren können bei niedrigen Konzentrationen zu ne-
gativen bzw. positiven Ergebnissen führen.7 Während die Phasen 
Probenahme, -vorbereitung und Extraktion zu den störanfälligsten 
Schritten des analytischen Prozesses zählen, ist die eigentliche 
Analyse mit Geräten entsprechend dem Stand der Technik weniger 
„störanfällig“. Die Problematik der Interpretation positiver Sub-
stanzbefunde im Haar wie z. B. bei Cannabinoiden durch potenziel-
le Einlagerung über Rauch, Kontamination durch Drogenrückstän-
de oder über Hautausscheidungsprodukte wie Schweiß oder Talg ist 
bereits länger bekannt. Neueste Untersuchungen zum Einbau von 
Drogen in das Haar mittels MALDI-Imaging und Verifizierung der 
Befunde mit Hochdruckflüssigkeitschromatographie/Massen-spek-

4 Schubert, W.; Dittmann, V.; Brenner-Hartmann, J. (Hrsg.): Urteilsbildung in der 
Fahreignungsbegutachtung. Beurteilungskriterien (2013). Kirschbaum Verlag Bonn, 
S. 243–276 

5 Turfus, S. C.; Beyer, J.; Gerostamoulos, D.; Drummer, O. H. (2013): A comparison of 
the performance of quality controls prepared from spiked, fortified and authentic 
hair for ethyl glucuronide analysis. Forensic Science International 232:60–66. 

6 World Anti-Doping Agency (2015): Testing and investigations. Montreal, Quebec, 
Canada. http://www.usada.org/testing/wada-international-standard-for-testing/

7 Vogliardi, S.; Tucci, M.; Stocchero, G.; Ferrara, S. D.; Favretto, D. (2015): Sample pre-
paration methods for determination of drugs of abuse in hair samples: A review. 
Analytica  Chimica Acta 857:1–27.

8 Kamata, T.; Shima, N.; Sasaki, K.; Matsuta, S.; Takei, S.; Katagi, M.; Miki, A.; Zaitsu, 
K.; Nakanishi, T.; Sato, T.; Suzuki, K.; Tsuchihashi, H. (2015): Time-course mass spec-
trometry imaging for depicting drug incorporation into hair. Analytical Chemistry 
87:5476–5481

9 Anlage 14 FeV 2.7.
10 Ablage 4a FeV 2.3.
11 https://www.gesetze-im-internet.de/mpg/BJNR196300994.html.
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Für diese selbstreferenzielle positive Bewertung mag die Forderung 
der FeV nach wissenschaftlichen Grundlagen der Begutachtung 
beigetragen haben, aber auch die Begutachtung der Gutachter und 
Gutachten durch die BASt. Für ärztliche Gutachten wurde diese 
positive Einschätzung nicht getroffen.

Vielmehr wurde empfohlen:

„Standards der MPU sind auf den Bereich der ärztlichen und fach-
ärztlichen Begutachtungen zu übertragen. Zu fordern sind eine 
vertiefte verkehrsmedizinische Aus- und Fortbildung und die Siche-
rung der Gutachtenqualität. Die Fragestellungen und Ergebnisse sind 
statistisch zu erfassen.“

Mangel an Belegen für die Wirksamkeit der  
Fahreignungsbegutachtung

Wenn man genauer hinterfragt, ob die Nachhaltigkeit des Beitrags 
der MPU zur Verkehrssicherheit – neben selbstreferenziellen Be-
hauptungen – wissenschaftlich so überzeugend belegt wurde, dass 
die Standards der MPU für ärztliche Untersuchungen empfohlen 
werden müssten, gerät man in Beweisnot, denn es fehlt an entspre-
chenden aussagekräftigen epidemiologischen Belegen.

Die einzige neuere Untersuchung zur Wirksamkeit der medizinisch-
psychologischen Begutachtung von alkoholauffälligen Kraftfahren 
kommt zu dem Ergebnis, dass 3 Jahre nach Eignungsfeststellung 
durch Begutachtung etwa 8 Prozent der Fahrer erneut unter Alkohol 
auffällig wurden.14

Die gleiche Größenordnung der Wiederauffälligkeit zeigten auch 
Fahrer nach Fahrverbot wegen Ordnungswidrigkeit unter Alkohol, 
die nach Ablauf des Fahrverbotes ohne Gutachten wieder fahren 
durften. Aus diesem Sachverhalt lässt sich nicht ableiten, dass die 
Begutachtung zur  Verkehrssicherheit beigetragen hätte, denn die 
Rückfallquoten mit und ohne Begutachtung waren gleich. Dabei ist 
zu beachten, dass unter den „Rückfällern“ aus der Ordnungswidrig-
keits-Gruppe auch diejenigen erfasst waren, die bei einer Begutach-
tung Eignungszweifel nicht hätten ausräumen können. 

Die Verlässlichkeit von Gutachten, die die Fahreignung nicht 
feststellen, ist nicht untersucht

In welcher Größenordnung negativ Begutachtete sich bewährt hät-
ten, wurde nicht untersucht.

Deshalb bleibt offen, wie oft die Begutachtung zur Verweigerung 
der Fahrerlaubnis führte, ohne dass dies erforderlich war. Dies nicht 
zu untersuchen, wirkt sich als Selbstimmunisierung des Begut-
achtungsverfahrens aus. Damit bleibt die Verlässlichkeit der Begut-
achtung, bei der Eignungszweifel nicht ausgeräumt werden, offen. 
Eine wissenschaftliche Validierung des Verfahrens als Beitrag zur 
Verkehrssicherheit steht aus.

grafen gegliedertes Regelwerk mit folgenden Hauptkapiteln:

1.  Zweck, Anwendungsbereich des Gesetzes, Begriffsbestimmun-
gen

2.  Anforderungen an Medizinprodukte und deren Betrieb

3.  Benannte Stellen und Bescheinigungen

4.  Klinische Bewertung, Leistungsbewertung, klinische Prüfung, 
Leistungsbewertungsprüfung 

5.  Überwachung und Schutz vor Risiken

6.  Zuständige Behörden, Rechtsverordnungen, sonstige Bestim-
mungen

7.  Sondervorschriften für den Bereich der Bundeswehr 

8.  Straf- und Bußgeldvorschriften.

Nach § 3.1 des MPG sind Medizinprodukte (auszugsweise zitiert)
„Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe ... zur 
Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke … zur 
Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung 
von Krankheiten, Verletzungen, Behinderungen.“

Ihre Eignung für diese Zwecke muss vor Zulassung gemäß Abschnitt 
4 nachgewiesen sein.

Kein spezieller Eignungsnachweis medizinischer Testverfahren für 
Fahreignungsfragen 

Aus diesen Definitionen und Zulassungsbestimmungen lässt sich 
nicht ableiten, dass die Eignung von in der Fahreignungsdiagnostik 
und Fahreignungsprognose eingesetzten apparategestützten medi-
zinischen Verfahren für die Feststellung von Fahreignung und die 
Entwicklung dieser Eigenschaft nach dem Begutachtungsprozess 
durch eine geeignete Stelle festgestellt sei.

Der Eignungsnachweis des MPG bezieht sich auch auf die Verläss-
lichkeit der Verfahren, medizinische Diagnosen zu stellen, die nach 
Anlage 4 FeV12 die Fahreignung in der Regel „längere Zeit beein-
trächtigen oder aufheben können“. 

Ob im Einzelfall Eignung oder bedingte Eignung vorliegt, ist in der 
Regel durch ein ärztliches Gutachten, in besonderen Fällen durch 
ein medizinisch-psychologisches Gutachten der Verwaltungsbehör-
de zu empfehlen, die die gutachterlichen Ausführungen in Vorbe-
reitung auf ihre Entscheidungsfindung hinsichtlich derer Verwert-
barkeit prüft (Anlage 4, Vorbemerkungen 2 FeV).

Grenzen der Eignung eines Testverfahrens zur  
Eignungsbegutachtung

Die Eignung eines Testverfahrens zum Beleg einer Diagnose reicht 
nach den Ausführungen der Anlage 4 FeV nicht aus, die Fahreig-
nung zu beurteilen, es muss noch etwas Wesentliches dazu kommen, 
nämlich die gutachterliche Bewertung im Einzelfall unter Beachtung 
der individuellen Umstände, möglicher Kompensationen, Gewöh-
nungen, Einstellungen, Verhaltenssteuerungen und Umstellungen 
(Anlage 4 Vorbemerkungen 3 FeV).

Wie geeignet ist das Begutachtungsverfahren zur  
Fahreignungsprognose

Der Arbeitskreis V „Fahreignung und MPU“ des Verkehrsgerichtstags 
2014 hat in seinen Empfehlungen ohne Widerspruch festgehalten:

„Die MPU ist ein bewährtes Instrument, das nachhaltig zur Ver-
kehrssicherheit beiträgt.“13

12 https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_4.html.
13 Arbeitskreis V – Empfehlungen (2014): Fahreignung und MPU. Eignungskriterien, 

Änderungsbedarf, Interdisziplinäre Zusammenarbeit. In: Deutscher Verkehrsge-
richtstag 2014 (Hg.): Veröffentlichungen der Vorträge und Empfehlungen: Luchter-
hand Verlag, S. XIII–XIV.

14 Hilger, N.; Ziegler, H.; Rudinger, G.; DeVol, D.; Jansen, J.; Laub, G.; Müller, K.; Schu-
bert, W. (2012): EVA-MPU – Zur Legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer 
nach einer medizinisch-psychologischen Fahreignungsbegutachtung (MPU). Zeit-
schrift für Verkehrssicherheit 58 (1), S. Sonderdruck. Kirschbaum Verlag, Bonn.
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Außenkriterium Verkehrssicherheit

Wenn die Begutachtung der Fahreignung und – als Teile des Gut-
achtenprozesses – medizinische und psychologische Testverfahren  
zur Verkehrssicherheit beitragen sollen, darf sich der Validitäts-
Nachweis  nicht darin erschöpfen, zu prüfen, mit welcher Verläss-
lichkeit ein Verfahren bestimmte Merkmale quantifizieren kann, 
deren Relevanz für das Konstrukt Fahreignung evident erscheint: 

Weil die Verkehrssicherheit als Ziel  der Fahreignungsuntersuchung 
gilt, also der grundrechtlich als Staatspflicht gebotene Schutz von 
Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten Fahr-
zeugführern, müssen Verfahren und Einzelkomponenten an diesem 
Außenkriterium geprüft werden. Denn die Feststellung fehlender 
Fahreignung und der mit der Fahrerlaubnisverweigerung verbun-
dene Eingriff in Grundrechte erfordert den Nachweis der Wirk-
samkeit und des Grades der Richtigkeit der Begutachtung der 
Eignungsprognose.

Kompetenz-Illusion Fahreignungs-Prognose-Fähigkeit 

Prognosen sind grundsätzlich schwierig und fehlerbehaftet. Prog-
nosen verlangen Zeiträume der Gültigkeit, Konkretisierung des 
Prognoseziels und Angaben zur Verlässlichkeit.15 Die mit Prognosen 
zusammenhängenden Erkenntnisgrenzen nicht zu thematisieren, 
täuscht Verlässlichkeit vor und fördert die Illusion der Verordnungs-
geber, die meisten Gutachter besäßen die Kompetenz für solche 
Prognosen, insbesondere wenn das Begutachtungsverfahren durch 
eine kompetente Behörde begutachtet wird und die Eignung der 
Testverfahren durch eine geeignete Stelle bestätigt ist.

Dabei fehlt es an der Konkretisierung des Begutachtungsziels, an 
der Begrenzung der Dauer der Prognosen und an der Festlegung des 
Verlässlichkeits-Niveaus.

Unbestimmte Begriffe in den Begutachtungsleitlinien erlauben 
Beliebigkeit der Gutachtenergebnisse

Die aktuellen Begutachtungsleitlinien setzen einen unzureichend 
präzisen Rahmen, der dem verfassungsrechtlichen Gebot der Be-
stimmtheit16 für in Grundrechte eingreifende Maßnahmen nicht 
gerecht wird:17

„Bei der Beurteilung der Fahreignung wird davon ausgegangen, dass 
ein Betroffener ein Kraftfahrzeug nur dann nicht sicher führen kann, 
wenn aufgrund des individuellen körperlich-geistigen (psychischen) 
Zustandes beim Führen eines Kraftfahrzeugs Verkehrsgefährdung zu 
erwarten ist. Für die gerechtfertigte Annahme einer Verkehrsgefähr-
dung muss die nahe durch Tatsachen begründete Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts eines Schädigungsereignisses gegeben sein.“

Offen bleibt, was unter naher Wahrscheinlichkeit zu verstehen ist, 
welcher Grad an Wahrscheinlichkeit gelten soll, für was die Tatsachen 
stehen sollen und mit welcher Verlässlichkeit sie nachgewiesen sein 
müssen. Die Prognosedauer ist nicht einmal mit unbestimmten Be-
griffen thematisiert. Die Projektgruppe MPU hat in ihrem Abschluss-
bericht keine Konkretisierungen zu diesen Begriffen vorgenommen.18

Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen 

Die Forderung der Eignungsfeststellung von Testverfahren durch 
eine geeignete Stelle lenkt davon ab, dass die Eignung des Begut-
achtungsverfahrens selbst zur Feststellung und Prognose der Fahr-
eignung nicht nachgewiesen ist, gleichzeitig fehlen Erkenntnisse 
zur Häufigkeit unzutreffender Feststellungen der Nichteignung.

Vor diesem Hintergrund sollte die „geeigneten Stelle“, die die Eignung 
von Testverfahren zur Begutachtung der Fahreignung feststellen soll 
– über die Empfehlungen von Herrn Schubert hinaus –, die Anerken-
nung eines Verfahrens von folgenden Kriterien abhängig machen:

1)  Von der Eignung des Testverfahrens, im Rahmen der Begutach-
tung der Fahreignung die Prognose der Verkehrsbewährung im 
Einzelfall anzugeben

2)  Von der Eignung des Verfahrens, die Verlässlichkeit dieser Pro-
gnose im Einzelfall anzugeben

3)  Die Stelle sollte darauf hinwirken, dass die Verlässlichkeit des 
Testverfahrens für die Prognose in legitimierter Weise normativ 
festgelegt wird.

Falls die „geeignete Stelle“ zu dem naheliegenden Ergebnis kommen 
sollte, diese Voraussetzungen seien nach Stand der Erkenntnis nicht 
zu erfüllen, möge sie verpflichtet werden, dem Verordnungsgeber 
und der Verwaltung in eindeutiger Weise zur Kenntnis zu bringen, 
dass die Vorstellung, Prognosegutachten könnten auf wissenschaft-
licher Grundlage erstellt werden; nicht erfüllbar ist.

Empfehlung an Gutachter

Gutachter haben wissenschaftliche Grundlagen zu beachten und 
sind der Neutralität verpflichtet. Sie müssen deshalb die Grenzen 
ihrer Erkenntnismöglichkeiten darstellen. Dies bedeutet, dass die 
Verlässlichkeit ihrer Antworten auf die Fragen der Führerscheinbe-
hörde und ihre Gültigkeit im Einzelfall explizit unter Angaben des 
Vertrauensbereichs und der herangezogenen Erkenntnisquellen  
auszuführen sind.

Der Einwand aus dem Kreis der Teilnehmer, solche Gutachten seien 
nicht brauchbar, sie würden von den Fahrerlaubnisbehörden als 
unqualifiziert nicht anerkannt, dürfte solange zutreffen, wie sich 
Gutachter finden, die in Kompetenz-Illusion oder unter zynischer 
Inkaufnahme der unzutreffenden Überbewertung ihrer Fähigkeiten 
die Erwartungen der Verwaltungen und Verwaltungsgerichte  nach 
klaren Aussagen erfüllen.

Der Arbeitskreis III des 50. Verkehrsgerichtstags 2012 hatte in seinen 
Empfehlungen dazu  ausgeführt:19

„Ein  Gutachten  kann  auch  dann  qualifiziert  sein,  wenn  der 
Sachverständige nicht entscheidbare Fälle auch ausdrücklich so 
einstuft.“

Die Beweisregel der „vorbeugenden Gefahrenabwehr“ hindert die 
Verwaltung nicht, die Fahrerlaubnis zu verweigern, wenn der Be-
troffene die Darlegungslast hat, das Gutachten die Eignungsfrage 
aber offen lässt.

15 Tetlock, Ph.-E.; Gardner, D. (2016): Superforecasting. Die Kunst der richtigen Prog-
nose. Unter Mitarbeit von Jürgen Neubauer.

16 Art. 80 GG https://dejure.org/gesetze/GG/80.html.
17 Gräcmann, N.; Albrecht, M. (2014): Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, 

gültig ab 1. Mai 2014. Bremen: Fachverlag NW in der Carl Schünemann Verlag 
GmbH (Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicherheit Heft 
M 115). Online verfügbar unter http://www.bast.de/DE/FB-U/Fachthemen/BLL/Be 
gutachtungsleitlinien-2014.pdf?__blob=publicationFile. Abschnitt 2.1, S 7.

18 Albrecht, M.; Evers, C.; Klipp, S.; Schulze, H. (2015): Projektgruppe MPU-Reform 
Schlussbericht (Mensch und Sicherheit, M 257). Online verfügbar unter http://bast.
opus.hbz-nrw.de/volltexte/2015/1161/pdf/M257_barrierefreies_Internet.pdf.

19 Arbeitskreis III: Verkehrsgefährdung durch krankheitsbedingte Mängel an Fahreig-
nung und Fahrsicherheit. Empfehlungen des Arbeitskreises. In: Deutscher Verkehrs-
gerichtstag – Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft – e. V. (Hg.) 2012 – 50. 
Deutscher Verkehrsgerichtstag, S. XII–XIII.
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Die Behörde ist dabei die Entscheidungsinstanz – und sie muss 
wissen, wie verlässlich das Gutachtenergebnis ist. Für den Gutach-
ter ist die Beweisregel tabu – er ist der wissenschaftlichen Redlich-
keit und der Neutralität verpflichtet. 

Für diesen Teil des Workshops ergeben sich folgende Empfehlungen:

Die BASt sollte im Rahmen von Begutachtungen der Begutachtungs-
stellen verpflichtet werden, die Gutachten unter dem Aspekt zu 
prüfen, ob die Verlässlichkeit der gutachterlichen Feststellungen 
hinreichend thematisiert ist und das Fehlen solcher Ausführungen 
zur Verlässlichkeit als Abweichung werten, die zur Unbrauchbarkeit 
des Gutachtens führt.

Prof. Dr. rer. nat. Gisela Skopp
Forensische Toxikologin GTFCh

Anschrift:
Universitätsklinikum Heidelberg
Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin
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69115 Heidelberg

Univ.-Prof. Dr. med. Rainer Mattern
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Anschrift:
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Odenwaldstraße 23
69226 Nussloch

Prof. Dr. rer. nat. Prof. h. c. (MIREA) Wolfgang Schubert
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Anschrift:
Prof. Dr. Wolfgang Schubert
Bonner Institut für Rechts- und 
Verkehrspsychologie e. V.
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Weiterentwicklung der Begutachtungs- 
leitlinien zur Kraftfahreignung 
Martina Albrecht und Jürgen Brenner-Hartmann

Allgemeines

Im Workshop 2 wurde der aktuelle Stand der Überarbeitung der 
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Kapitel  3.13 „Alko-
hol“ und 3.14 „Betäubungs- und Arzneimittel“ vorgestellt. Es soll 
eine neue inhaltliche Strukturierung dieser Kapitel erfolgen.

Geplant ist, dass zwei neue Kapitel entstehen (Arbeitstitel): „Alkohol, 
BtM und Medikamentenmissbrauch“ sowie „Dauerbehandlung mit 
Medikamenten“. Die Betrachtung des missbräuchlichen Konsums 
psychoaktiver Substanzen soll von der Dauereinnahme von für 
einen konkreten Krankheitsfall verordneten Medikamenten getrennt 
werden.

Im Workshop wurden die Überlegungen der Expertengruppen zu 
den beiden Kapiteln dargelegt. In der Diskussion mit den Teilneh-
menden wurde erneut die Schwierigkeit der verschiedenen Aufgaben 
der Begutachtungsleitlinien deutlich. Sie stellen nicht nur die fach-
liche Grundlage für Gutachter dar, sondern dienen auch als Ent-
scheidungsgrundlage für die Fahrerlaubnisbehörden und behan-
delnden Ärzte als Grundlage für die Beratung ihrer Patienten. So 
stellt eine vertiefte fachliche Abhandlung, die für Gutachter hilfreich 
ist, für die Behörden eher ein Hindernis bei der Umsetzung der 
Regelungen dar. Für die Behörden sind hingegen knappe Formulie-

rungen und auf mögliche Aktenlagen bezogene Tatsachenbeschrei-
bungen für das behördliche Handeln notwendig. Es ist wichtig, die 
Verwendbarkeit der Leitlinien in allen Bereichen zu gewährleisten.

Kapitel Alkohol, BtM, Medikamentenmissbrauch

In diesem umfangreichen Kapitel arbeiten neben der BASt die Deut-
sche Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM), die Deutsche Ge-
sellschaft für Verkehrspsychologie, die Ständige Arbeitsgruppe 
Beurteilungskriterien (StAB), die Deutsche Gesellschaft für Sucht-
medizin, die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (DGRM), die 
Gesellschaft für Toxikologie und Forensische Chemie  (GTFCh) sowie 
ein Vertreter des Instituts für Therapieforschung mit.

Vorgesehen ist, dass in einem einleitenden Kapitel zunächst grund-
sätzliche Themen wie der Substanzeinfluss auf verkehrssicheres 
Verhalten (akut, postakut, Folgeschäden), die Erläuterung der Vor-
gehensweise zur Diagnostik (bei der Überprüfung der FE als Grund-
lage für die Prognose), die Rolle des Trennvermögens sowie eine 
Definition von Konsumformen vorgenommen wird.

Die Diskussion der Eignungszweifel und der Voraussetzungen für 
die Wiederherstellung findet getrennt in einzelnen Unterkapiteln zu 
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den Substanzen bzw.  Substanzgruppen statt.  Eine Zuordnungsta-
belle „Substanzgruppen – Art der Auffälligkeit – Eignungsüberprü-
fung“ dient zur Illustrierung und soll am Ende des Kapitels angefügt 
werden. 

In den Unterkapiteln soll zunächst Grundsätzliches zur Sub-
stanz(gruppe) dargelegt sowie besondere Risiken oder Gefährdungen 
sowie prominente Mischkonsumformen beschrieben werden. Nach-
folgend soll jeweils die Definition von Grundlagen für Eignungs-
zweifel (z. B. Konsum außerhalb des Straßenverkehrs, Fahrt unter 
Einfluss, riskanter Konsum) sowie die Voraussetzungen für die 
Klärung von Eignungszweifeln (Trennvermögen, Konsumform, 
Komorbidität, Folgeschäden) und für die Wiederherstellung der 
Eignung (z. B. stabile Abstinenz oder zuverlässiges Trennvermögen, 
zu fordernde Belege, Änderungsmotivation, Verhaltens- und Ein-
stellungsänderung) dargelegt werden.

Kapitel Dauerbehandlung mit Medikamenten

Mitglied der Expertengruppe zu den Medikamenten ist neben der 
BASt und Vertretungen der DGVM, der GTFCh, der StAB und der 
Deutschen Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharma-
kologie und Therapie e. V. auch eine Vertretung des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte.

In diesem Kapitel werden Fragen zur Fahreignung bei Dauerbehand-
lung mit Medikamenten im Rahmen einer lege artis durchgeführten, 
ärztlichen Behandlung erörtert. Auf missbräuchliche Einnahme und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen wird in diesem Zusam-
menhang nicht näher eingegangen. „Drogen als Medikament“ (z. B. 
Opiate, Cannabis) sowie Medikamente zur Substitution werden in 
diesem Kapitel gleichrangig mit anderen Medikamenten behandelt. 
Für gutachterliche Fragen, die im Zusammenhang mit der Grund-
erkrankung zu sehen sind, wird auf das entsprechende Kapitel in 
den BGLL verwiesen.

Auch in diesem Kapitel ist eine Einleitung vorgesehen, die unter 
anderem die Themen der Auswirkung von Grunderkrankung und 

Medikation, typische Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 
sowie die Themen Compliance und Kompensation behandelt.

Es ist weiterhin beabsichtigt, einen Abschnitt dem Thema „Allge-
meine Handlungsempfehlungen für Ärzte und Patienten“ zu wid-
men. Hier sollen die Pflichten des Arztes bei der Überwachung der 
Medikamententherapie, die kritischen Therapiephasen, Wirkungen, 
Nebenwirkungen und  Interaktionen, die Rolle von Dosis und Ap-
plikationsart erläutert werden. Behandelt werden ebenfalls die 
Rolle der Grunderkrankung und individueller Faktoren sowie Ver-
haltensregeln für Patienten.

Eine tabellarische Übersicht zu den Medikamentengruppen wird 
übersichtlich die wichtigsten Informationen für die relevanten Sub-
stanzen/Substanzklassen zusammenfassen. In einem speziellen Teil 
wird dann vertiefend auf jeweilige Besonderheiten der einzelnen 
Medikamentengruppen eingegangen, die bei der Begutachtung der 
Fahreignung zu berücksichtigen  sind. Dabei werden auch Wirk-
stoffkombinationen (auch mit Alkohol) thematisiert.

Dr. med. Martina Albrecht, 
albrecht@bast.de

Anschrift:
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V-Kriterien der Beurteilungskriterien 
Sabine Herzberg und Thomas Wagner 

Ziel dieses interdisziplinären Workshops war die Diskussion der 
Verfahrenspraxis bei den V-Hypothesen. Die im Rahmen der 3. 
Auflage der Beurteilungskriterien neu entwickelten V-Hypothesen 
stellen für die Gutachter eine besondere Herausforderung dar, da 
die Systematisierung völlig neu ausgerichtet wurde. Obwohl diese 
sich nun stärker als bisher an der Systematik für Alkohol- und 
Drogenfragestellungen orientiert, zeigt die Praxis, dass die Zuord-
nung von Kriterien und Indikatoren die Gutachter immer wieder 
vor Probleme stellt. 

In einem kurzen Impulsreferat wurde die Thematik einleitend mit-
hilfe eines Devianzmodells eingeführt. Dieses unterscheidet zwischen 
distalen und proximalen Faktoren. Zu den distalen Faktoren gehö-
ren Persönlichkeitsmerkmale, die auch zur Ausformung der proxi-
malen Faktoren beitragen. Sie unterstützen gleichartiges Verhalten 
in verschiedenen Situationen. Zudem sind sie nur über eine länge-
re Zeit und mit größerem Aufwand änderbar. Zu den distalen Fak-
toren können die Spektren emotionaler Beteiligung und Fähigkeiten 
zu Selbstkontrolle und Selbstregulation gerechnet werden. Neuro-
tizismus, Extraversion, sensation-seeking oder Aggressivität sind 
Beispiele für distale Faktoren. Proximale Faktoren wie Einstellungen 
oder Bewertungsdispositionen sind handlungsspezifisch, weniger 
änderungsresistent und näher am konkreten Verhalten „verortet“. 
Sie können als Moderator- oder Mediatorvariablen sowohl die 
Auftretenswahrscheinlichkeit eines spezifischen Verhaltens erhöhen 
als auch senken (Pufferfunktion). Distale und proximale Faktoren 
können „vergesellschaftet“ sein und Typologien bilden, die sich 
empirisch als „Cluster“  beschreiben lassen. 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden Kasuistikfragmente 
diskutiert. Dabei wurde vor allem auf folgende Themen eingegan-
gen:

– Abgrenzung der Hypothesen V1 bis V3

– Zu explorierender Deliktumfang bei bereinigtem FAER

– Explorationsumfang bei heterogener Deliktlage einschließlich 
einer Alkoholauffälligkeit

– Medizinische Befunde bei verkehrsrechtlichen und strafrechtlichen 
Fragestellungen.

Zur Thematik „Abgrenzung der Hypothesen 1 bis 3“

Hypothese V1 umfasst Persönlichkeitsstörungen, die durch charak-
teristische und dauerhafte innere Erfahrungs- und Verhaltensmuster 
mit deutlicher Abweichung von kulturell erwarteten und akzeptier-
ten Normen gekennzeichnet sind. Dabei sollen Abweichungen in 
mehr als einem der folgenden Bereiche vorliegen: Kognition, Af-
fektivität, Impulskontrolle, Bedürfnisbefriedigung, zwischenmensch-
liche Beziehungen. Von Persönlichkeitsstörungen spricht man auch 
nur dann, wenn Persönlichkeitszüge unflexibel und unangepasst 
sind, in bedeutsamer Weise zu Funktionsbeeinträchtigungen oder 
zu subjektivem Leiden führen, die Symptomatik von langer Dauer 

ist und bereits im Kindes- oder jungen Erwachsenalter ihren Aus-
gangspunkt nahm. Die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen 
übersteigt die diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen einer me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung sowohl in zeitlicher als 
auch materieller Hinsicht. Zudem weisen sowohl die Manuale für 
ICD-10 als auch für DSM-V darauf hin, dass eine Diagnosestellung 
an nur einem Termin zumeist nicht möglich ist und häufig auch 
eine Befragung von Verwandten und Bekannten nötig ist. Es muss 
zudem mit erheblichen Dissimulationstendenzen gerechnet werden. 
Insofern sollten Persönlichkeitsstörungen für die Begutachtung der 
Fahreignung nur dann herangezogen werden, wenn schon im Vor-
feld der Begutachtung eine fachpsychiatrisch diagnostizierte Per-
sönlichkeitsstörung bekannt ist. Die Abgrenzung der Hypothesen 
V2 und V3 erfolgt vor dem Hintergrund der Domänenspezifik 
(Verkehrsauffälligkeiten vs. Auffälligkeiten auch in anderen Lebens-
bereichen), an der reduzierten Fähigkeit, auf negative Konsequenzen 
adäquat reagieren zu können, und der Funktionalität des Handelns. 
Hypothese V3 beschreibt demnach Klienten, bei denen das auffäl-
lige Verhalten als verkehrsspezifisch problematischer Verhaltensbe-
reich einer ansonsten sozial weitgehend integrierten und psychisch 
unauffälligen Person gesehen werden kann. Hypothese V2 beschäf-
tigt sich  schwerpunktmäßig mit dem Personenkreis, der zwar auch 
vorwiegend durch Verkehrszuwiderhandlungen bzw. Verkehrsstraf-
taten aufgefallen ist, wobei hier jedoch Verhaltensweisen beschrie-
ben werden, die einen inadäquaten „Missbrauch“ der Verkehrsteil-
nahme zur emotionalen Regulation bzw. emotional geprägte 
Überreaktionen im Verkehr erkennen lassen. Das Verhalten im 
Straßenverkehr ist gleichsam ein Spiegelbild der Verhaltensgewohn-
heiten, der emotionalen Steuerung und der Beziehungsmuster des 
Klienten. Personen, die in die Hypothese V2 einzuordnen sind, 
berichten häufig auch über psychische Konflikte oder Spannungen 
in anderen sozialen Kontexten. Generalisierte Verhaltensstile sind 
stark habitualisiert und führen auch zu einer Beeinträchtigung der 
Bewältigungsfähigkeit von Fahraufgaben und der Fähigkeit zum 
Lernen aus Fehlern. Dies zeigt sich vor allem an wiederholt ausblei-
bender Reaktion auf negative Erfahrungen und einer dadurch 
nachweislich reduzierten Fähigkeit zu einer angemessenen Verhal-
tenskontrolle bei der Regelbefolgung. Negative Erfahrungen in 
psychischer und/oder sozialer Hinsicht bzw. fortgesetztes Fehlver-
halten trotz erheblicher Selbstschädigung (durch die erlebten Sank-
tionen und/oder Unfallerlebnisse) bleiben weitgehend wirkungslos. 
Die Auffälligkeiten im Straßenverkehr haben ihre Ursache also nicht 
allein in den spezifischen Systembedingungen dieses Handlungs-
raums, sie resultieren vielmehr aus anderen Konflikten und dienen 
im Wesentlichen einem Spannungsabbau. 

Zur Thematik „Zu explorierender Deliktumfang bei  
bereinigtem FAER“

Sofern das Fahreignungsregister (FAER) aufgrund von Tilgungsvor-
schriften keine Eintragungen mehr enthält, ergibt sich für den 
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schen, neurologischen oder körperlichen Störungen standen (Hypo-
these V 4). Sofern dies zu bejahen ist, wird durch den Medizinischen 
Sachverständigen geprüft, ob die Symptomatik in ihrer Ausprägung 
eine Verkehrsrelevanz  aufweist. Dies könnte im Sinne des Betrof-
fenen entschieden werden, wenn er von sich aus alle relevanten 
Fremdbefunde, die zur Erhellung des medizinischen Befundbildes 
nötig sind, am Untersuchungstag vorlegt. Andernfalls käme die 
Empfehlung einer weiteren Begutachtung in Betracht. 

Ein Behördenvertreter führte aus, dass im Falle einer Rückfälligkeit 
nach positivem Gutachten und erneuter Entziehung der Fahrerlaub-
nis im nachgelagerten Neuerteilungsverfahren alle noch verwert-
baren Delikte anzusprechen wären. Gemäß § 29 Abs. 5 StVG gilt, 
dass mit der Erteilung einer Fahrerlaubnis keinesfalls alle vorange-
gangenen Eintragungen gelöscht werden, sondern grundsätzlich 
verwertbar bleiben. Daraus folgt, dass alle noch eingetragenen 
Sachverhalte Bestandteil des Begutachtungsverfahrens sind und 
nicht lediglich die zusätzlich nach Neuerteilung der Fahrerlaubnis 
aufgetretenen Ereignisse.  Weiterhin wurde angeregt, bei der 4. 
Auflage der Beurteilungskriterien eine psychologische Fahrverhal-
tensbeobachtung bei verkehrsauffälligen Kraftfahrern als obligato-
rischen und objektiven Befundteil der psychologischen Begutach-
tung vorzusehen. 

Im Ergebnis beider Workshops waren die Moderatoren überaus 
erfreut, dass der intensive Gedankenaustausch ganz offensichtlich 
zu einem verbesserten Verständnis und einer Vereinheitlichung in 
der Anwendbarkeit der Beurteilungskriterien beitragen konnte. Die 
Moderatoren durften an beiden Veranstaltungen insgesamt 45 Teil-
nehmer aus den Bereichen Begutachtung, Anbieter von Interventi-
onsmaßnahmen, Behördenvertreter und Polizei begrüßen. Dabei war 
die Erörterung der  Fallkonstellationen so intensiv, dass vorbereite-
te Präsentationen kaum benötigt wurden. Es wurden  jedoch auch 
Grenzen deutlich, denn die Neuausrichtung der V-Hypothesen kann 
nie erschöpfend alle möglichen Fallkonstellationen auffangen, und 
dem Sachverständigen verbleibt weiterhin ein individueller Ermes-
sensspielraum bei der fachlichen Einordnung von Befunden. 

Dr. Sabine Herzberg,
sherzberg@tuev-thueringen.de

Dr. rer. nat. Thomas Wagner
thomas.wagner@dekra.com 

 
Anschrift:
Mitglied des Vorstands der DGVP
c/o DEKRA e. V. Dresden
Leiter Begutachtungsstelle für Fahreignung
Köhlerstraße 18
01239 Dresden

Gutachter die Situation, dass er auf einen „bereinigten“ Register-
auszug stößt. Allerdings bleibt die übermittelte Entziehungsverfü-
gung, die auf einem Bescheid basiert, in dem alle Delikte aufgeführt 
sind, die zur Entziehung geführt haben, Bestandteil der Akte.  Auf 
den im Entziehungsbescheid aufgeführten Begründungszusammen-
hang kann sich der psychologische Sachverständige beziehen. 

Zur Thematik „Explorationsumfang bei heterogener Deliktlage 
einschließlich einer Alkoholauffälligkeit“

Angenommen, eine Deliktliste umfasst neben Geschwindigkeitsver-
stößen auch eine Fahrt unter Alkoholeinfluss, z. B. mit 0,8 Promil-
le, die als Ordnungswidrigkeit sanktioniert wurde. Die Behörde sieht 
keinen Tatbestand gemäß § 13 Abs. 2 erfüllt und ihr ist dadurch 
eine sogenannte Alkoholfragestellung verwehrt. Folglich wird sie 
eine Fragestellung formulieren, die eine Prognose verlangt, inwie-
fern der Kraftfahrer erneut gegen verkehrsrechtliche Vorschriften 
verstoßen wird. Dies stellt den Gutachter vor die Herausforderung, 
wie intensiv und umfassend die Exploration des Alkoholdelikts sein 
darf. Daher kann er sich dem Dilemma ausgesetzt sehen, einerseits 
an die Fragestellung, die den Umfang der Begutachtung festlegt, 
gebunden zu sein, andererseits besteht die Aufgabe des Gutachters 
auch darin, die Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit aufzuklären, 
indem er u. a. die Motivlage, Funktionalitäten des Alkoholkonsums, 
Trinkgewohnheiten und deren situative Einbettung im Untersu-
chungsgespräch thematisiert. Dadurch verlangt der Gutachter von 
dem Untersuchten jedoch Einblicke in dessen Persönlichkeit, die von 
der Anlassbezogenheit der behördlichen Erkenntnisnotwendigkeit 
nicht gedeckt werden. Der Gutachter setzt sich daher der Gefahr 
einer Ausforschung der Persönlichkeit des Untersuchten aus.  Die 
Verwertbarkeit des Gutachtens  steht ebenso auf dem Spiel wie die 
Frage nach einer Pflichtverletzung im werksvertraglichen Sinn. Zur 
Vermeidung solcher Spannungsfelder sollte der Gutachter daher die 
Alkoholfahrt zunächst als einen durch Einstellungen, das soziale 
Umfeld sowie die Lernbedingungen begünstigten Regelverstoß 
betrachten. Für den Fall, dass der Klient während der Untersuchung 
Hinweise für unzureichendes Trennungsvermögen zwischen Trinken 
und Fahren einräumt, kann der Gutachter dies bei den Empfehlun-
gen am Ende des Gutachtens berücksichtigen und eine weitere 
Begutachtung anregen. Aussagen zu Qualität, Ausprägung und 
Veränderung einer Alkoholproblematik sollten ebenso vermieden 
werden wie etwa eine Zuweisung zu einem Kurs gemäß § 70 FeV 
für alkoholauffällige Kraftfahrer. Letzteres vor allem deshalb, da es 
dem Gutachter verwehrt ist, die Zuweisungsvoraussetzungen (ins-
besondere die Hypothesen A1 bis A4; zudem darf auch die medizi-
nische Hypothese A5 nicht bearbeitet werden) differenziert zu 
überprüfen. 

Zur Thematik „Medizinische Befunde bei verkehrsrechtlichen  
und strafrechtlichen Fragestellungen“

Im medizinischen Teil der Untersuchung ist zu klären, ob die an-
lassbezogenen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit psychiatri-
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Leitlinien verkehrspsychologischer  
Interventionen – Veränderungsprozesse  
bei Klienten aus Sicht der Interventionen 
und der Begutachtung 
Udo Kranich, Birgit Kollbach und Paul Brieler 

Für alle gesetzlich geregelten verkehrspsychologischen Interventi-
onen beschreiben die Vorgaben im StVG und in der FeV klare 
Standards sowohl für den Zugang von Betroffenen zu den Program-
men als auch für die Programme selbst, für die Qualifikationen des 
eingesetzten Personals sowie ggf. auch für die Qualitätssicherung. 
Anders verhält es sich bei verkehrspsychologischen Interventionen 
im ungeregelten Bereich, also in der Beratung vor einer MPU sowie 
in der daraus resultierenden Behandlung auffälliger Kraftfahrer. Hier 
ist der Markt beinahe unüberschaubar, häufig sind die Angebote 
unseriös und es fehlt zum Teil an fachlicher Kompetenz. Personen, 
die eine MPU vor sich haben, benötigen aber im Vorfeld auf jeden 
Fall qualifizierte Informationen zur MPU, sehr häufig einstellungs- 
und verhaltensändernde verkehrspsychologische Interventionen und 
oft auch Belege zur Einschätzung des Konsumverhaltens. 

Vor diesem Hintergrund wurde vor einiger Zeit entschieden, auch 
für den Bereich der verkehrspsychologischen Intervention fachliche 
Standards zu beschreiben und vorhandenes Fachwissen in einem 
Werk zu bündeln. Für den Bereich der Fahreignungsbegutachtung 
liegt dieses in Form der „Beurteilungskriterien“ bereits vor. 

Der Workshop wurde dazu genutzt, die „Übersetzung“ der Anfor-
derungen der aktuellen „Beurteilungskriterien“ (DGVP & DGVM 
2013) an Interventionsmaßnahmen in konkret praktisches Handeln 
der in der Intervention Tätigen zur Diskussion zu stellen. Im Mittel-
punkt standen die Fragen, wie bei Klienten Veränderungsprozesse 
im Einsichts- und Verhaltensbereich erkannt, eingeleitet und stabi-
lisiert werden können. Die Intervention begleitet und fördert diesen 
Prozess, die Begutachtung hingegen soll aus neutraler Sicht einen 
Istzustand feststellen und eine Verhaltensprognose ableiten. Der 
Workshop sollte durch die Möglichkeit zur Diskussion auch zu einem 
besseren Verständnis der jeweils anderen Seite beitragen.

Zu der Frage, wie eine dauerhafte Veränderung bei einem Klienten 
unterstützt werden kann und welche motivationalen Voraussetzun-
gen dafür erforderlich sind, wurden in der Vergangenheit bereits 
unterschiedliche Konzepte und Ansätze entwickelt (Keller et al. 1999; 
Prochaska, Norcross, DiClemente 1994). Einer dieser Ansätze ist das 
Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ von Miller & Roll-
nick (2004), entwickelt zunächst für Menschen mit Suchtproblemen. 
Wenn Suchtverhalten (bzw. später weiter gefasst gesundheitsschä-
digendes bzw. -gefährdendes Verhalten) vorwiegend als ein Problem 
fehlender Motivation für ein Alternativverhalten aufgefasst wird, 
stellt sich die Frage: Wie kann die Motivation für eine Veränderung 
gefördert werden? Das zugrunde liegende Menschenbild dieses 
Ansatzes zeichnet sich dadurch aus, dass jede Person zu jeder Zeit 
spezifische Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten zur Veränderung 
mitbringt. Jedoch sind Klienten bezüglich ihrer Änderungen ambi-

valent, da jede Veränderung Vor- und Nachteile in sich birgt. Eine 
alkoholabhängige Person wird sich z. B. Gedanken dazu machen, 
wie schmerzhaft und belastend Entzugserscheinungen sein können 
oder ob eine Abstinenz der Gesundheit überhaupt zugute kommt. 
Bei der Frage „Was bringt mir eine Veränderung meines Verhaltens?“ 
entstehen erfahrungsgemäß Widersprüche, Differenzen oder Wün-
sche, welche die Motivation zur Veränderung beeinflussen. Das Ziel 
der motivierenden Gesprächsführung besteht in der Verbesserung 
der intrinsischen Motivation als Schlüssel zur Veränderung. 

Als Mittel dazu dient die Erforschung und Auflösung von Ambiva-
lenzen. Klienten sind in der Lage, vor dem Hintergrund ihrer Res-
sourcen Ambivalenzen aufzulösen und sich zu verändern. Die 
Aufgabe des Verkehrspsychologen besteht darin, diese Stärken und 
Ressourcen des Klienten zu erkennen und zu nutzen, um die nötige 
Motivation zur Veränderung herbeizuführen. Ambivalenzen sollen 
aufgedeckt und in Änderungsbereitschaft umgesetzt werden (Miller 
& Rollnick 2004). Motivierende Gesprächsführung begleitet den 
Änderungsprozess, der sich durch die fünf Stufen des Transtheore-
tischen Modells (TTM) der Erlebens- und Verhaltensänderung defi-
niert: Absichtslosigkeit, Absichtsbildung, Handlungsvorbereitung, 
Handlungsumsetzung und Aufrechterhaltung (Prochaska, Norcross, 
DiClemente 1994). Der Fokus des Veränderungsprozesses liegt auf 
der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie des Klienten. Das heißt, 
der Verkehrspsychologe versteht sich als Begleitperson und Impuls-
geber. Er bestärkt den Klienten in seinen Änderungsbemühungen. 
Er achtet das Selbstbestimmungsrecht und die individuellen (Ände-
rungs-)Bedürfnisse des Klienten, indem dieser sein Verände-
rungstempo und -ziel selbst festlegt (Miller & Rollnick 1999; Botel-
ho 2004). So können Eigenverantwortung und Wahlfreiheit, gekop-
pelt an eine stützende, motivierende Begleitung im Veränderungs-
prozess, zu einer langfristig stabilen Veränderung führen. Der Klient 
soll allein entscheiden, ohne dass er bei der Entscheidung jedoch 
allein gelassen wird. 

S chu l t e  (2015) führt an, dass der YAVIS-Patient (young, attract-
ive, verbal, intelligent, sucessful) am meisten von einer Psychothe-
rapie mitnehmen kann. Auch der MAVEZ-Patient wird gern behan-
delt (motiviert, änderungsbereit, vertrauensvoll, engagiert und zu-
versichtlich). Leider, so S c h u l t e  weiter, ist nicht jeder Patient ein 
YAYIS- und/oder MAVEZ-Patient. Diese Einschätzung für den Be-
reich der Psychotherapie kann sicherlich ohne Not auf die verkehrs-
psychologische Intervention übertragen werden. Hier hält sich 
häufig die Motivation für eine wirkliche Veränderung, zumindest 
zu Beginn dieser, in Grenzen. Häufig geht es zunächst aus Klien-
tensicht um ein Zertifikat, das Bestehen der MPU oder um die 
Fahrerlaubnis.
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Entscheidungsprozess nicht involviert, es sein denn, die Kursre-
geln werden durch den Klienten nicht eingehalten. 

c. Ob eingetretene Veränderungen als ausreichend für eine positive 
Verhaltensprognose angesehen werden können, ist vom Verkehrs-
psychologen im Verlauf der Intervention abzuschätzen. Abschlie-
ßend wird er dies durch ein Check-Up-Gespräch, das idealerwei-
se ein Kollege durchführt, anhand der Prognosekriterien feststel-
len (Bilanzsitzung). Der Gutachter beurteilt insbesondere die 
ausreichende Tiefe und die ausreichende Dauer im Sinne der 
Prognosekriterien. Die Kursleiterin hat den Einzelfall nicht mehr 
zu beurteilen. Regelmäßige Evaluationsergebnisse der §-70-Kurs-
programme für alkoholauffällige Kraftfahrer (Legalbewährung bei 
93 % in drei Jahren nach Kursende) sprechen für ausreichende 
Veränderungen durch diese Intervention (Hilger et al. 2012).

d. Klienten verkehrspsychologischer Interventionen sollen Verände-
rungen von ausreichend langer Dauer aufweisen, bevor eine 
Empfehlung zur MPU vom Verkehrspsychologen ausgesprochen 
wird. Diese Veränderungen in Einstellung und Verhalten können 
berichtet  werden, auch (potenzielle) Rückfallsituationen sollten 
erlebt worden sein. Aufgabe des Gutachters ist es, zu beurteilen, 
ob die berichteten Veränderungen hinreichend stabil und lange 
in das Gesamtverhalten integriert sowie prognostisch haltbar sind. 
Konkretere Festlegungen in den Beurteilungskriterien würden eine 
Übereinstimmung zwischen intervenierendem und begutachten-
dem Verkehrspsychologen befördern und diesbezügliche Konflik-
te minimieren. In §-70-Kursen ist die ausreichend lange Dauer 
der Veränderungen kein Thema, da diese i. d. R. Voraussetzung 
dafür ist, dass überhaupt eine Kursempfehlung in Betracht kommt 
(Cave: unterschiedliche Festlegungen in Begutachtungsleitlinien 
und Beurteilungskriterien). In der Kursarbeit ist die Rückfallpro-
phylaxe für jeden einzelnen Kursteilnehmer ein zentrales Thema, 
sodass die Nachhaltigkeit der Veränderungen gefördert wird. Im 
Bereich Alkohol geht es dabei überwiegend um die Frage, wie im 
Einzelfall ein kontrollierter Umgang mit Alkohol auch in der 
Zukunft erfolgversprechend ist oder eine zufriedene alkoholfreie 
Lebensweise stabilisiert werden kann.

e. Veränderungen des Klienten können durch Laboruntersuchungen 
unterstützt werden. Darüber hinaus können auch ärztliche Be-
richte und Teilnahmebescheinigungen Veränderungen aufzeigen. 
Kernkompetenz der verkehrspsychologischen Fahreignungsbera-
tung und Intervention ist die Empfehlung von Art und Umfang 
eventuell notwendiger Labor-Kontrollprogramme an den Klienten. 
Dazu muss der Verkehrspsychologe umfassende Kenntnisse der 
Beurteilungskriterien aufweisen. Hinzu kommt Beratungskompe-
tenz, um die Motivation des Klienten zu fördern. Es ist Aufgabe 
des Verkehrspsychologen, zu kontrollieren, ob beigebrachte Be-
funde den CTU-Kriterien genügen. Ärztliche Berichte und weite-
re Bescheinigungen sollte der Verkehrspsychologe mit dem Kli-
enten zusammen kritisch würdigen. Eine Teilnahmebescheinigung 
zur verkehrspsychologischen Intervention soll keine Eignungs-
aussage enthalten (Brieler et al. 2016). Der psychologische Sach-
verständige berücksichtigt entsprechende Belege im Gutachten. 
Anhand der Kriterien zur Problembewältigung wird geprüft, ob 
insbesondere Abstinenzbelege nach CTU fachlich korrekt und von 
ausreichend langer Dauer beigebracht wurden. Schließlich ist ein 
positives Gutachten der Beleg für eine positive Verkehrsverhal-
tensprognose und wichtiges Hilfsmittel der verwaltungsrechtli-
chen Entscheidung der (Neu-)Erteilung der Fahrerlaubnis. Bei 
§-70-Kursen wird die Durchführung entsprechend des Qualitäts-
managements des Trägers dokumentiert. Bei Verdacht auf Alko-

Aus drei Perspektiven (Sicht eines verkehrspsychologischen Fahr-
eignungsberaters, eines Gutachters und einer §-70-Kursleiterin) 
wurden in diesem Workshop die folgenden Fragen am Beispiel 
Alkohol diskutiert: Wer hält unter welchen Bedingungen im Prozess 
eine Veränderung des Klienten für

a. möglich?

b. eingetreten?

c. ausreichend?

d. stabil?

e. belegbar (bei einigen Konstellationen)? 

f. ausreichend fachlich begleitet (bei einigen Konstellationen)?

a. Unter gewissen Konstellationen erscheint es nicht immer möglich, 
dass eine Verhaltensänderung erreichbar ist. Dies bezieht sich z. 
B. Personen, die sehr lange schwerwiegende Alkoholkarrieren 
hinter sich haben, insbesondere immer wieder rückfällig wurden 
(erneuter Alkoholkonsum und/oder erneute Trunkenheitsfahrten), 
die eine erhebliche Delinquenzbereitschaft unter Alkohol zeigten 
und bei denen alle bisherigen (mitunter sogar alle überhaupt nur 
vorhandenen) Rehabilitationsmaßnahmen, wie z. B. Entgiftungs- 
und Entwöhnungsbehandlungen oder verkehrspsychologische 
Interventionen, (wiederholt) nicht den notwendigen Erfolg ge-
bracht haben. Mitunter werden die Betroffenen mit diesen Merk-
malen im medizinischen Fachjargon auch als „austherapiert“ 
bezeichnet (Kranich, Müller, Friedrich 2014). Zu diesem Personen-
kreis zählen außerdem Menschen, die aufgrund einer massiven 
Alkoholproblematik schwerwiegende Folgeschäden aufweisen. Zu 
diesen gehören insbesondere das hirnorganische Psychosyndrom 
oder erhebliche Organschäden, sodass die Gefahr der plötzlichen 
Handlungsunfähigkeit besteht. Bei diesem Personenkreis handelt 
es sich um Fälle, bei denen das sichere Führen eines Kfz nicht 
mehr als gegeben angesehen werden kann aufgrund der Schwe-
re der Vorgeschichte (mit einer Vielzahl an Rückfällen und erfolg-
loser Interventionsmaßnahmen) oder wegen massiver Folgeschä-
den durch Alkohol. 

 Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass es durchaus ver-
einzelt Fälle geben kann, wo der Erfolg einer verkehrspsycholo-
gischen Intervention nicht mehr erreichbar und somit eine posi-
tive Verhaltensprognose nicht mehr möglich ist. Auch dem 
Fahrerlaubnisrecht in Hinblick auf die Gefahrenabwehr ist dieser 
Gedanke nicht fremd. Über die Vorschrift des § 69a Absatz 1 Satz 
2 StGB ist ein lebenslanger Fahrerlaubnisentzug vorgesehen, 
indem eine Sperrfrist „für immer“ ausgesprochen wird. Dies ist 
möglich, wenn aufgrund einer negativen Eignungsprognose zu 
erwarten ist, dass die gesetzliche Höchstfrist der Sperrfrist von 
fünf Jahren zur Abwehr der von dem Täter für die Allgemeinheit 
drohenden Gefahr nicht ausreicht.

b. In einem weiteren Schwerpunkt wurde der Frage nachgegangen, 
ob Veränderungen überhaupt eingetreten sind und wie diese aus 
den Perspektiven eines Fahreignungsberaters, eines Gutachters 
und einer Kursmoderatorin erfasst werden könnten. In der Fahr-
eignungsberatung und in einer nachfolgenden verkehrspsycho-
logischen Intervention zur Fahreignungsförderung ordnet der 
Verkehrspsychologe zunächst den Fall in seiner Ausgangsproble-
matik (z. B. A1-A3) ein und erfasst dann Veränderungen im 
Sinne der Prognosekriterien im Prozessverlauf. Der Gutachter 
hingegen stellt Veränderungen im Sinne der Prognosekriterien 
aufgrund der Angaben im psychologischen Untersuchungsge-
spräch (PUG) fest. Die Kursmoderatorin wiederum ist in diesen 
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tung und Intervention zugänglich sein? Im Bereich der evtl. not-
wendigen Unterstützung einer Einstellungs- und Verhaltensände-
rung müssen immer auch Alternativen ermittelt und benannt 
werden, wie z. B. Selbsthilfegruppen. Im Übrigen sind die Kosten 
für eine Diagnostik- und Beratungssitzung auch von sozial Schwa-
chen aufzubringen – ebenso wie die Kosten für das Verwaltungs-
handeln und eine medizinisch-psychologische Begutachtung auf-
gebracht werden müssen.

 
Literaturverzeichnis

Botelho, R. J. (2004): Motivational practice. University of Rochester School of Medi-
cine and Dentistry Rochester, New York, 14620 US. Verfügbar unter: http:// www. 
motivatehealthyhabits.com/index.html [2.7.2009]

Brieler, P.; Kollbach, B.: Kranich, U.; Reschke, K. (2016): Leitlinien verkehrspsychologi-
scher Interventionen. Kirschbaum Verlag, Bonn

DGVP & DGVM (Hrsg.) (2013): Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung – Be-
urteilungskriterien (3. Aufl.). Kirschbaum Verlag, Bonn

Hilger, N.; Ziegler, H.; Rudinger, G.; DeVol, D.; Jansen, J.; Laub, G.; Müller, K.; Schubert, 
W. (2012): EVA-MPU. Zur Legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer nach einer 
medizinisch-psychologischen Fahreignungsbegutachtung (MPU). Blutalkohol (49), 
74–84

Miller, W. R.; Rollnick, S. (2004): Motivierende Gesprächsführung. Lambertus Verlag, 
Freiburg

Keller, S.; Velicer, W. F.; Prochaska, J. O. (1999): Das Transtheoretische  Modell – Eine 
Übersicht. In S. Keller (Hrsg.), Motivation zur Verhaltensänderung – Das Transtheore-
tische Modell in Forschung und Praxis (S. 17–44). Lambertus Verlag, Freiburg

Kranich, U.; Müller, D.; Friedrich, T. (2014): Jenseits jeder (erfolgreichen) Rehabilitation 
und Therapie – zu Entscheidungsgrundlagen im Bereich der Fahreignungsbegutachtung 
bei „austherapierten?“ Trunkenheitsfahrern. Zeitschrift für Verkehrssicherheit (60), 
158-165. Kirschbaum Verlag, Bonn

Pirke, T.; Brieler, P. (2016): Fahreignungsfördernde Maßnahmen – Warum ist eine 
Beratung durch Verkehrspsychologen zielführend? Verkehrszeichen (32), H. 2, 31–35

Prochaska, J. O.; Norcross, J. C.; DiClemente C. C. (1994): Changing for Good. New York: 
William Morrow

Schulte, D. (2015): Therapiemotivation: Widerstände analysieren – Therapieziele klären 
– Motivation fördern. Hogrefe, Göttingen

Dr. rer. nat. Udo Kranich, seit 1997 psychologischer Sachverständiger bei  DEKRA, zu-
ständig für Fahreignungsbegutachtungen und verkehrspsychologische Schulungen. Im 
Jahr 2000 Promotion sowie Beginn der Tätigkeit als Amtlich anerkannter verkehrspsy-
chologischer Berater, Leiter von Begutachtungsstellen für Fahreignung (BfF) in den 
Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, Psychologischer Psychotherapeut.

udo.kranich@dekra.com

Anschrift:
DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Straße 235
04347 Leipzig

Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Birgit Kollbach
Leiterin MPD
birgit.kollbach@dekra.com

Anschrift:
DEKRA Akademie GmbH Berlin
Medizinisch-Psychologischer Dienst (MPD)
Ehrenbergstraße 11-14
10245 Berlin

Dr. Paul Brieler
brieler@ifs-seminare.de

holisierung ist eine Prüfung durchzuführen und zu protokollieren. 
Schließlich genügt die Teilnahmebescheinigung in der Regel als 
Beleg für die Wiederherstellung der Kraftfahreignung und somit 
als Grundlage der verwaltungsrechtlichen Entscheidung der (Neu-)
Erteilung der Fahrerlaubnis.

f. Eine Veränderung der Klienten wird sinnvollerweise fachlich 
kompetent begleitet, um  vor dem Hintergrund der Problemaus-
prägung sachgerecht und ökonomisch zum angestrebten Ziel zu 
führen. Im Falle einer vorherigen negativen Begutachtung muss, 
bis auf wenige Ausnahmen, eine verkehrspsychologische Inter-
vention Voraussetzung für eine positive Verkehrsverhaltenspro-
gnose sein. Hintergrund ist die implizite gutachterliche Aussage, 
dass eine §-70-Kursteilnahme nicht ausreichend erscheint, und 
eine intensivere, verkehrspsychologische Intervention notwendig 
ist. Bei einigen Konstellationen sind problemspezifische Interven-
tionen (z. B. Eheberatung, Sexualtherapie etc.) einzubeziehen. Im 
Falle einer Intervention vor einer ersten Begutachtung muss bei 
Fahranfängern das besondere Aufbauseminar als Teil der notwen-
digen Auseinandersetzung einbezogen werden. Für Gutachter 
dagegen ergeben sich aus den Beurteilungskriterien keine Festle-
gungen bzw. eindeutigen Hinweise, grundsätzlich  ist eine Spon-
tanremission als möglich in Betracht zu ziehen; eine Intervention 
ist keine zwingende Notwendigkeit für eine positive Verkehrsver-
haltensprognose. Bei der Angabe der Inanspruchnahme fachlicher 
Unterstützung im Vorfeld einer Begutachtung sollte nicht nur die 
Qualität von Teilnahmebescheinigungen kritisch geprüft werden, 
sondern im Rahmen der Untersuchung sollte hinterfragt werden, 
inwieweit die beschriebenen Effekte wirklich erreicht worden sind, 
gerade auch um auszuschließen, dass nicht allein ein antrainier-
tes, fassadäres Aussageverhalten vorliegt. §-70-Kursleiter sind 
aufgrund ihrer Anerkennung die kompetente fachliche Begleitung 
in einem definierten Interventionsprogramm (klare Qualifikatio-
nen); die vorliegenden Evaluationsergebnisse belegen sowohl die 
Qualität der Diagnostik als auch einer ausreichenden Intervention.

Im Workshop wurde abschließend ein weiteres Problemfeld ange-
rissen. Teilnehmer konstatierten die Schwierigkeit, Fachkräfte (Psy-
chologen bzw. Psychologinnen) für eine verkehrspsychologische 
Tätigkeit zu interessieren, und bei steigendem ökonomischem Druck 
eine hohe Qualität und Standards in der verkehrspsychologischen 
Intervention zu halten und stetig weiterentwickeln. Die Situation ist 
bekannt, misslich, und es wird z. Z. auf vielen Ebenen versucht, die 
Verkehrspsychologie als breit gefächertes, interessantes Arbeitsgebiet 
für Psychologen zu „relaunchen“. 

Die Vorstellung, evtl. durch ein weg von „nur Psychologen“ hin zu 
„gut ausgebildeten Sozialarbeiterinnen/Sozialtherapeuten und 
Suchttherapeuten“ Abhilfe zu schaffen, wurde kritisch gesehen: Es 
bedarf vielfältiger Kompetenzen für eine diagnostische und inter-
ventionistische Tätigkeit in diesem für die Verkehrssicherheit be-
deutsamen Feld  (Pirke & Brieler 2016), die auf einer grundlegenden 
universitären psychologischen Ausbildung aufsetzen. Selbst ein 
noch so breit angelegtes Curriculum kann Fahrlehrer, Heilpraktiker, 
Podologen etc. eben nicht für eine eigenständige Tätigkeit in diesem 
Feld qualifizieren – selbst wenn Psychologen mit ihrer Kompetenz 
dazu beizutragen versuchen, diese und andere Berufsgruppen besser 
zu befähigen. Eine konsiliarische Inanspruchnahme z. B. von qua-
lifizierten Suchttherapeuten dagegen erscheint durchaus fallbezogen 
möglich. 

Das Argument, damit die Hilfe insbesondere für sozial Schwache 
deutlich zu verbessern, erschien vorgeschoben – warum sollte ge-
rade dieser Gruppe nicht auch eine qualifizierte Fahreignungsbera-
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Wiederum wurde die Frage aufgeworfen, wer denn nun berechtigt 
sei, Abstinenzkontrollprogramme bzw. Probenahmen für toxikolo-
gische Untersuchungen im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik 
durchzuführen. Nach der letzten Änderung der Fahrerlaubnis-
Verordnung (FeV) [Zehnte Verordnung zur Änderung der Fahr- 
erlaubnis-Verordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften vom 16. April 2014 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil 
I Nr. 15 S. 348, ausgegeben zu Bonn am 23. April 2014)] dürfen 
gem. Anlage 4a (zu den § 11 Absatz 5) hierfür ausschließlich Bele-
ge von Stellen anerkannt werden, in denen die nach Stand der 
Wissenschaft und Technik erforderlichen Rahmenbedingungen der 
Abstinenzkontrolle gewährleistet sind; dies kann angenommen 
werden, wenn die Befunderhebung und Befundauswertung verant-
wortlich durchgeführt wurde von

–  einem Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation, der nicht 
zugleich der den Betroffenen behandelnde Arzt sein darf,

–  einem Arzt des Gesundheitsamtes oder anderen Arzt der öffent-
lichen Verwaltung,

–  einem Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Facharzt für Rechtsme-
dizin“,

–  einem Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder 
der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“,

–  einem Arzt in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung,

–  einem Arzt/Toxikologen in einem für forensisch-toxikologische 
Zwecke akkreditierten Labor.

Wie explizit durch BMVI und BASt geäußert, könne bei diesen in 
Anlage 4a FeV genannten Ärzten ohne weitere Prüfung davon 
ausgegangen werden, dass sie die erforderliche Qualifikation für die 
Durchführung von Abstinenzkontrollen nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik haben. Dies gelte bis zum Beweis des Gegen-
teils, wenn z. B. die Bescheinigungen nicht den Anforderungen 
genügen oder Durchführungsfehler offenkundig werden. Für die in 
der Anlage 4a FeV gelisteten Gruppen ist eine Fortbildung wie das 
neu geschaffene Curriculum der DGVM sinnvoll, aber nicht ver-
pflichtend. Davon unberührt bleibt die ärztliche Berufspflicht zur 
Fortbildung nach Regelung der jeweils zuständigen Ärztekammern.

Im Gegensatz zu den dort gelisteten Gruppen können ggf. aber auch 
andere Ärzte oder Stellen Abstinenzkontrollen durchführen, müss-
ten dann jedoch die Bedingungen der CTU 2 (2) erfüllen, d. h., auch 
an einschlägigen Fortbildungen wie z. B. dem Curriculum der DGVM 
teilgenommen haben und über ein System der Qualitätssicherung 
verfügen. Dies wäre dann bei Vorlage von Belegen gegenüber den 
BfFs darzulegen bzw. von den BfFs zu prüfen. Bzgl. Qualitätsma-
nagementsystem wird eine Zertifizierung nach ISO 9001 empfohlen, 
zumindest sollte in Anlehnung an ISO 9001 ein System etabliert 
sein.

In CTU 2 Indikator 3 wird zudem gefordert, dass die entnehmende 
Stelle dem Klienten gegenüber neutral ist und nicht in einen Inter-
essenskonflikt kommt, wenn sich positive Befunde oder Unregel-

mäßigkeiten bei der Durchführung ergeben. Deshalb sollten behan-
delnde Ärzte, Berater und Therapeuten sowie Rechtsvertreter aus-
geschlossen sein. Die im Kontraindikator in der CTU 2 Indikator 3 
genannte vertragliche Bindung mit Stellen, die behandeln, bedarf 
nach Einschätzung des BMVI jedoch einer Prüfung in jedem Ein-
zelfall, um einen Interessenskonflikt ausschließen zu können. Dies 
könnte durch personelle oder institutionelle Trennung gewährleistet 
werden. Eine weitere Klärung durch das BMVI steht noch aus.

In der täglichen Praxis wird bemängelt, dass nicht alle Institutionen, 
die Abstinenzprogramme bzw. Probenahmen durchführen, entspre-
chend ausgebildet seien bzw. die Regelungen nicht ausreichend 
kennen und umsetzen. Führt dies zur Nichtanerkennung von Abs-
tinenzbelegen, geht das zulasten der Betroffenen. Es wird gefordert, 
dass alle Institutionen bzw. Verantwortlichen, die Abstinenzpro-
gramme und Probenahmen durchführen, regelmäßig an einschlä-
gigen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen sollten.  

Diskutiert wurde ferner, dass sich für die  BfFs auch immer mehr 
Schwierigkeiten ergeben, was die generelle Nachvollziehbarkeit von 
Abstinenzkontrollprogrammen betrifft. Durch immer mehr um sich 
greifende Unterbeauftragungen sei nicht mehr ausreichend doku-
mentiert und gesichert, dass alle Regelungen eingehalten würden. 
Es wurde daher gefordert, dass die Durchführung von Abstinenz-
kontrollprogrammen und Probenahmen eindeutiger zu regeln seien. 
Die Verantwortlichkeit für die gesamte Programmdurchführung samt 
Probenahme müsse in einer Hand liegen. Der Verantwortliche müs-
se die entsprechende Qualifikation aufweisen und per Unterschrift 
die Durchführung lege artis bestätigen. Zwischen „Durchführungs-
verantwortung“ und „Toxikologischer Verantwortung“ für den rein 
analytischen Teil könne hingegen unterschieden werden. 

Als grundsätzlich problematisch angesehen wird die Tatsache, dass 
eigentlich schon zu Beginn eines Abstinenzkontrollprogrammes eine 
Diagnosestellung notwendig wäre, um die Notwendigkeit und den 
Umfang von Abstinenzkontrollen zu eruieren. Hypothesen und 
wesentliche Merkmale lassen sich wie folgt zusammenfassen (Ta-
belle 1).

Größere Diskussionen ergaben sich auch zum Thema Alkoholmar-
ker. Unter „Alkoholkonsummarker“ versteht man im Körper gebil-
dete Stoffe, die eine stattgehabte Alkoholaufnahme anzeigen. Die 
Begutachtungsleitlinien in der aktuellen Form nennen exempla-
risch Gamma-GT, GOT und GPT, MCV, CDT und Triglyceride. Es 
handelt sich dabei allesamt um indirekte Marker, die zudem jeweils 
einen längerfristig gesteigerten Alkoholkonsum voraussetzen, um 
auffällig zu erscheinen. Ferner korreliert die Höhe von alkoholto-
xisch bedingten Normabweichungen nicht unbedingt mit der 
Menge des konsumierten Alkohols (Zellschädigung oder Enzym-
induktion wird angezeigt). Zu den klassischen indirekten Alkohol-
konsummarkern zählen z. B. die „Leberwerte“ (GPT, GOT, GGT), 
die Leberzellschäden anzeigen, da sie beim Zelltod ins Blut aus-
geschüttet werden, oder auch MCV (mittleres korpuskuläres Ery-
throcytenvolumen) und CDT. Sie weisen nicht nur eine sehr 
schlechte Sensitivität auf (d. h., nur bei einem Teil der Personen 
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werden kann. Denkbar für eine Entlastungsdiagnostik wäre Folgen-
des in entsprechender Reihenfolge:

1.  Glukosebestimmung im Urin

2.  Ethanolbestimmung im Urin

3.  Mikrobiologie im Urin (Nachweis fermentativer Mikro- 
organismen)

4.  Mikrobiologie im Urin (Nachweis glucuronidierender  
Mikroorganismen).

EtG ist auch in Haaren nachweisbar, wobei man sich aufgrund der 
Hydrophilie und leichten Auswaschbarkeit der Substanz darauf 
geeinigt hat, lediglich ein maximal 3 cm langes proximales Segment 
von Kopfhaaren für eine Analyse heranzuziehen. Über die EtG-
Bestimmung in Haaren ist nicht nur die Abstinenz überprüfbar, 
sondern auch das Konsumverhalten im Allgemeinen (< 30 μg/mg 

mit Alkoholproblematik werden auffällige Werte erhalten), sondern 
auch die Spezifität ist sehr eingeschränkt (auffällige Werte auch 
durch andere Ursachen als Alkoholkonsum). Diese Marker sind, 
wie manchmal angenommen wird, nicht gänzlich unbedeutend 
geworden für die Fahreignungsdiagnostik. Über solche Marker 
kann durchaus ein Änderungsverhalten verfolgt werden, allerdings 
nur, wenn aus einer auffälligen Trinkphase auffällige Werte do-
kumentiert sind (als Nachweis, dass dieser Marker individuell 
anschlägt), die sich dann normalisieren.

Heute sind eher direkte Alkoholkonsummarker von Bedeutung, 
deren Bildung direkt in Gegenwart von (auch geringen Mengen) 
Alkohol erfolgt. Der am weitesten verbreitete direkte Alkoholmar-
ker, der auch bei Eignungsuntersuchungen mittlerweile klassische 
indirekte Marker abgelöst hat, ist das Ethylglucuronid (EtG), was 
bei Anwesenheit von Ethanol im menschlichen Körper zu einem 
Anteil unter 0,5 % über Konjugation mit Glucuronsäure gebildet 
und deutlich langsamer über den Urin ausgeschieden wird als der 
Alkohol selbst. Die Nachweisbarkeitsdauer im Urin ist stark dosi-
sabhängig und kann größenordnungsmäßig zwischen 24 Stunden, 
z. B. bei Aufnahme von 10 g reinem Alkohol, bis zu mehr als 72 
Stunden nach Aufnahme von 150 g Alkohol oder mehr variieren. 
Wird Alkohol in sehr geringen Mengen aufgenommen, so wird 
auch über eine EtG-Bestimmung kein Nachweis möglich sein, 
sodass bei negativen Befunden  generell nicht von einem Absti-
nenzbeweis, sondern nur von einem Abstinenzbeleg (im Sinne 
eines die Angaben des Klienten objektiv unterstützenden Belegs) 
ausgegangen werden kann. Dies gilt prinzipiell natürlich auch für 
andere Suchtstoffe. Aus diesem Grund können allerdings auch 
geringfügige Alkoholbelastungen (z. B. aus Medikamenten, Belas-
tung am Arbeitsplatz, Verzehr ethanolhaltiger Lebensmittel) in der 
Regel nicht zur Erklärung positiver Befunde bei Urinkontrollpro-
grammen dienen. Dieses gilt zumindest für Klienten, die über 
mögliche Artefakte durch ethanolhaltige Lebensmittel, Kosmetika 
etc. aufgeklärt sind, zumal wenn sie tags zuvor zur Urinabgabe 
einbestellt werden und zumindest ab da vorgewarnt sind. Um aber 
überhaupt ein gewisses Nachweisfenster gewährleisten zu können, 
ist bei aufgeklärten Klienten mit einem Cut-off-Wert für EtG von 
100 ng/ml im Urin zu arbeiten. Bei nicht aufgeklärten Klienten  
z. B. im Bereich des Work Place Drug Testing ist durchaus ein 
Cut-off von 300 ng/ml vertretbar. Der Nachweis von EtG ist sehr 
spezifisch für die Anwesenheit von Alkohol im Körper. Problema-
tisch ist in der täglichen Praxis eine mögliche Hydrolyse von EtG 
insbesondere bei Proben mit Postversand, wenn aufgrund eines 
Harnweginfektes z. B. E.-coli-Stämme mit Glucuronidase-Aktivi-
tät vorhanden sind. Andererseits kann es in Einzelfällen bei An-
wesenheit von Zucker und  fermentativen sowie glucuronidieren-
den Bakterien im Urin zu einer artifiziellen EtG-Bildung kommen. 
Wie EtG galt lange auch Ethylsulfat (EtS) als direkter Alkoholmar-
ker. Insbesondere, da EtS allerdings ubiquitär in verschiedensten 
Produkten anzutreffen ist, hat es an Bedeutung verloren. Heute 
wird es bei EtG-Bestimmungen im Urin ggf. noch zur Plausibili-
tätsüberprüfung mit bestimmt.

Es stellte sich die Frage, inwieweit bei einem positiven EtG-Befund 
und unauffälligem EtS von einer Plausibilität ausgegangen werden 
könne bzw. wie u. U. eine Entlastungsdiagnostik zu bewerkstelligen 
sei. In der Literatur ist für EtS ein Cut-off-Wert im Urin von 50 ng/
ml empfohlen. Grunsätzlich anzumerken bei der Problematik ist, 
dass auch in klinischen Studien nach Alkoholkonsum 4,3 % der 
Urinproben nur EtG-positiv waren. Grundsätzlich gilt, dass eine 
positive Urinprobe nicht durch eine negative Haarprobe aufgehoben 

Hypothese Wesentliche Merkmale

A 1 Abhängigkeit Suchttherapie

1 Jahr Abstinenz nach Entwöhnung

Stabilisierender Einfluss des  
Umfeldes

Dauerhafte Abstinenzmotivation

A 2 Notwendigkeit des  
Alkoholverzichtes 
(fehlende Fähigkeit zum  
kontrollierten Trinken;  
Alkoholmissbrauch)

Konsequenter Verzicht von aus-rei-
chender Dauer/Dokumentation

Problemaufbereitung/ggf. problem-
angemessene Maßnahme

Gefestigte Motivation

A 3 Alkoholgefährdung 
(Gewöhnung, Entlastungs-
trinken)

Reduzierter Alkoholkonsum

Problembewusstsein und stabilisieren-
de Erfahrungen

Durchsetzungsvermögen

A 4 Fehlendes  
Trennvermögen 
(Sonderfall Fahrrad)

Konkrete Vorsatzbildung und Umset-
zungsfähigkeit

Organisation von Trinkanlässen

Realistische Selbsteinschätzung

D 1 Abhängigkeit Suchttherapie

1 Jahr Abstinenz nach Entwöhnung

Stabilisierender Einfluss des  
Umfeldes

Dauerhafte Abstinenzmotivation

D 1.4 Sonderfall  
Substitution

Freiheit von Beigebrauch

Verlaufskontrollen

D 2 Fortgeschrittener  
Drogenmissbrauch

i. d. R. therapeutische Maßnahmen

1 Jahr Abstinenzdokumentation

Distanzierung und positive  
Erfahrung

Stabilisierendes Umfeld

D 3 Drogengefährdung Dauerhafter Drogenverzicht

Nachvollziehbarer Einsichts-prozess

Ausreichende Abstinenzdauer

Keine Risikofaktoren für Rückfall

D 4 Trennvermögen  
Cannabis

Realistische Einschätzung von Wir-
kungsweise und Wirkdauer

Plausible Trennstrategie

Tabelle 1

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   77 18.05.17   11:48



���������  |  F���b�������  |  alkohol und Drogen 

78 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

kation der Behandlung von neuropathischen Schmerzen und 
Spastiken bei Multipler Sklerose (MS). In Deutschland als Betäu-
bungsmittel verkehrs- und verschreibungsfähig, jedoch nicht 
zugelassen und somit aus dem Ausland zu beziehen sind z. B. 
Marinol® (Dronabinol) sowie Cesamet® bzw. Canemes® (Wirkstoff 
jeweils Nabilon). In diesen Fällen ist § 24a (2) Satz 2 StVG erfüllt.

Variante 2: Sondergenehmigung zum Erwerb von Cannabisblüten 
aus den Niederlanden basierend auf einem ärztlichen Attest: In 
diesen Fällen kann nicht von einem ärztlichen Rezept gesprochen 
werden, da die Cannabisblüten nicht verschreibungsfähig sind. In 
der Erlaubnis des BfArM wird darauf hingewiesen, dass es sich um 
eine „medizinisch betreute und begleitete Selbsttherapie“ handelt, 
also verantwortlich für die Therapie letztlich der Patient ist. Inso-
fern kann aus rechtsmedizinischer Sicht der Konsum von Canna-
bisblüten nicht unter den genannten Ausnahmetatbestand in § 
24a StVG fallen.

Variante 3: Der genehmigte Eigenanbau von Cannabis: Hier gelten 
sinngemäß die Ausführungen zum Cannabisbezug aus Holland, es 
handelt sich dabei ebenfalls um eine Selbsttherapie ohne ärztliche 
Kontrolle.

Eine neue Situation wird sich ergeben, wenn die von der Regierung 
angestrebte Gesetzesänderung des BtMG verabschiedet wird, wo-
mit Cannabisblüten verschreibungsfähig werden. Dann wird der 
verschreibende Arzt zu prüfen haben, ob im konkreten Einzelfall 
bei einer bestimmten behandlungsbedürftigen Erkrankung alle 
anerkannten Therapieoptionen versagten bzw. keine Therapieal-
ternativen bestehen, THC-haltige Medikamente (Dronabinol)  nicht 
wirken und daher ein Therapieversuch mit Cannabisblüten indiziert 
ist. Die Aufklärung vor dieser Therapie wird auch das Thema 
Fahreignung umfassen müssen; unabhängig von den Symptomen 
der Erkrankung ist zumindest in der Einstellungsphase von einer 
nicht gegebenen Fahreignung auszugehen – wenn sie nicht sogar 
grundsätzlich negiert werden muss. Das wird dann immer eine 
Einzelfallentscheidung bleiben.
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spricht noch für sozial angepassten Alkoholkonsum). Ein Cut-off 
von 7 μg/mg, der zur Stützung der Annahme einer Abstinenz Ver-
wendung findet, liegt erfahrungsgemäß in einem schon recht 
hohen Bereich. Auch tägliche kleinere Trinkmengen von 0,1 bis 
0,2 l Wein führen nur vereinzelt zu positiven Befunden, die eher 
dann erlangt werden, wenn es zu ggf. auch bei seltenen Trinkex-
zessen mit höheren Blutalkoholkonzentrationen kam. Dies belegt, 
dass ein unauffälliger Haarbefund selbstverständlich keine Absti-
nenz beweist, andererseits aber artifizielle Einflüsse, die bei posi-
tiven Befunden häufig vorgebracht werden, in Anbetracht von 
sehr geringen Alkoholbelastungen wohl eher zu vernachlässigen 
sind. So sind positive Haarbefunde auch nicht auf ethanolhaltige 
Kosmetika zurückzuführen (Bildung bei Leberpassage und nicht 
in Kopfhaut oder Haaren), sondern beschränken sich in Einzelfäl-
len auf die Anwendung von Mitteln, in denen unerklärlicherwei-
se EtG selbst schon enthalten ist. Beschrieben sind Haargele aus 
Ungarn.

Nachgefragt wurde auch nach dem Stand der Diskussion zum 
Einsatz von Markerverfahren bei gleichzeitigem Verzicht auf eine 
Sichtkontrolle bei Urinkontrollprogrammen. Die fachlich verbind-
lichen Beurteilungskriterien der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften schließen den Einsatz von Markerverfahren für die 
Fahreignungsbeurteilung derzeit explizit aus. Nach Diskussionen 
zwischen den einschlägigen Fachgesellschaften und einem Anbie-
ter, die auf den Homepages der GTFCh, DGVM, DGVP und DGRM 
nachzulesen sind, kam es auf Initiative des BMVI am 18.7.2016 
zu einem Expertengespräch bei der BASt, in dem die Fachgesell-
schaften ihre ablehnende Stellungnahme erläuterten und diese mit 
den derzeit noch offenen Fragen zu Sicherheit der Identitätsüber-
prüfung, Markervalidierung, Saccharosetest, Manipulationsmög-
lichkeiten (wie verzögerte Urinabgabe, Verdünnung, Zugabe von 
Störsubstanzen) und Widersprüchen in den Anwendungsvorgaben 
begründeten. Es wurde festgestellt, dass der Einsatz von Marker-
verfahren zurzeit keinen Ersatz für die Sichtkontrolle bei der 
Urinabgabe darstellt. Zur abschließenden Beurteilung des Einsat-
zes von Markerverfahren im Bereich der Fahreignung fehlen 
entsprechende Studien, die eine Beantwortung der aufgeworfenen 
Fragen erlauben und daher durchgeführt werden sollten; die 
Fachgesellschaften haben ihre Mitarbeit angeboten. 

Zum aktuellen Thema „THC als Medikament/Cannabisblüten aus 
der Apotheke“ kamen einige Fragen und Anmerkungen. Nach § 
24a (2) StVG handelt ordnungswidrig, „wer unter der Wirkung 
eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden 
Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. … Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme 
eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arznei-
mittels herrührt.“ Dieses Privileg ist also zu prüfen, wenn eine 
Therapie mit cannabishaltigen Präparaten durchgeführt wird. 
Dabei sind derzeit 3 Varianten denkbar:

Variante 1: Es wird ein auf Cannabisextrakten basierendes Arz-
neimittel verschrieben.

Das einzige in Deutschland derzeit zugelassene, verkehrs- und 
verschreibungsfähige Cannabispräparat ist Sativex® mit der Indi-
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Demenz und Fahreignung 
Martin Keller, Bruno Fimm und Patrick Müller

Neuropsychologische Aspekte bei der Leistungsabklärung in 
der Fahreignungsbeurteilung  Martin Keller

Bei der Begutachtung der Leistung der Fahreignung stellt sich immer 
mehr die Frage, wie Patienten nach einer Hirnverletzung, am Schluss 
der Rehabilitation, umfassend diagnostiziert werden können. Be-
sonders wichtig in der neurologischen Rehabilitation ist zum Beispiel 
die Berücksichtigung der neuropsychologischen Hirnleistungsfunk-
tionen, wie der Neglect, die Hemianopsie, die Anosognosie und die 
Exekutivfunktionen. In den Kliniken Valens werden nach der neu-
rologischen Beurteilung eine verkehrspsychologische Untersuchung 
und zwei Fahrten am Fahrsimulator durchgeführt, bevor entschieden 
wird, ob allenfalls noch eine praktische Fahrprobe mit dem Klinik-
fahrlehrer indiziert ist. 

Patienten mit einem visuellen Neglect suchen überwiegend mit 
Augen- und Kopfbewegungen auf der intakten Seite und haben 
eine nicht gerade Ausrichtung im Raum, was sich auf die Wahr-
nehmung negativ auswirkt. Im Vortrag wurde auf den Unterschied 
von Neglect und Hemianopsie hingewiesen. Personen mit einer 
Hemianopsie haben oft eine gute Einsicht in die visuelle Störung. 
Patienten mit einem Neglect fehlt die Einsicht. Zum Beispiel wird 
der linke Raum (bei einer Rechtshirnverletzung) nicht genügend 
wahrgenommen. Sie zeigen eine Anosognosie für die Beeinträch-
tigung im Raum. D. h., sie vernachlässigen im Strassenverkehr 
eine Seite und nehmen z. B. Fussgänger von dieser Seite nicht 
genügend sicher wahr.

Patienten mit einer Störung bezüglich der Exekutivfunktionen haben 
Probleme mit der Steuerung, der Organisation und der Planung. Es 
können z. B. Schwierigkeiten in der Flexibilität auftauchen und die 
Patienten haben Mühe mit der Fehlerkontrolle. In diesem Zusam-
menhang tauchen nicht nur Schwierigkeiten bei der Fehlerkontrol-
le auf, sondern es können sich Tendenzen einer Perseverationen 
zeigen. Neben Hirnleistungsfunktionen können auch das Verhalten 
und die Motivation eines Menschen negativ beeinträchtig sein. 
Gerade bei dieser Form der Ausfälle ist die Verhaltensbeobachtung 
im Fahrsimulator wichtig, um mögliche Defizite im Verhalten  früh-
zeitig zu erkennen. 

Demenz und Fahreignung  Bruno Fimm

Basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand zu Mobilitätsverhalten 
und -risiko von Patienten mit dementieller Erkrankung wurde ein 
geeignetes Testprotokoll zur Untersuchung der Fahreignung bei 
Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (mild cognitive 
impairment; MCI) und Alzheimer-Demenz (AD) entwickelt und 
hinsichtlich einer Fahrverhaltensprobe bei Gesunden, MCI- und 

AD-Patienten validiert. Das Testprotokoll bestand aus computerge-
stützten Verfahren und Papier- und Bleistifttests zur Messung ge-
teilter, visuell-räumlicher und fokussierter Aufmerksamkeit, allge-
meinem Aktivierungsniveau, der Verarbeitung komplexer visueller 
Reizsituationen, Sensomotorik und Labyrinthlernen Insgesamt 
nahmen 46 MCI-Patienten, 7 AD-Patienten im frühen Krankheits-
stadium und 11 Kontrollpersonen an der psychometrischen Unter-
suchung und einer Fahrverhaltensprobe teil. Zwischen den drei 
Untersuchungsgruppen ergaben sich signifikante Leistungsunter-
schiede bei visueller Informationsverarbeitung, der Geteilten Auf-
merksamkeit sowie schwächere Unterschiede bei visuell-räumlicher 
Aufmerksamkeit.

Es wurde ein lineares Strukturgleichungsmodell entwickelt, das 
die wichtigsten Prädiktoren zur Vorhersage des Fahrverhaltens und 
ihre Kovarianzen darstellt und durch die erhobenen Daten sehr 
gut erklärt wird. Demnach tragen die visuell-räumliche Aufmerk-
samkeit sowie die Geteilte Aufmerksamkeit am meisten zur Vor-
hersage der Fahreignung bei. Veränderungen im Fahrverhalten, 
die Vermeidung von Verkehrssituationen und kompensatorisches 
Verhalten wiederum werden durch den Gesundheitsstatus (Krank-
heiten, erlebte körperliche und kognitive Beeinträchtigung), die 
visuelle Informationsverarbeitung (Aktives visuelles Feld) und die 
visuell-räumliche Aufmerksamkeitsleistung bedingt. Ein Extrem-
gruppenvergleich von 16 Probanden mit sehr guter und 16 Pro-
banden mit eher auffälliger Fahrleistung bestätigt im Wesentlichen 
das Modell und zeigt zusätzliche Unterschiede beim schnellen 
visuellen Verarbeiten von Verkehrssituationen und bei der Senso-
motorik. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bei 
MCI-Patienten und Alzheimerpatienten im frühen Krankheitssta-
dium noch keine nennenswerte Einschränkung der Fahreignung 
vorliegt. 

Darstellung einer Demenz- und Fahreignungsabklärung – 
Vorgehen im Kanton Solothurn  Patrick Müller

In der Schweiz müssen alle Autofahrer/innen ab dem 70. Altersjahr 
zur medizinischen Überprüfung der (medizinischen) Fahreignung. 
Sie müssen sich die Fahreignung von einem qualifizierten Arzt/
Ärztin attestieren lassen. Wenn Zweifel an der Fahreignung beste-
hen, werden die Betroffenen zur spezifischen neuro- und verkehrs-
psychologischen Abklärung angemeldet. 

Bei Herrn S. (64 J.) besteht der Verdacht für das Vorliegen einer 
beginnenden Demenz. Anlässlich einer ersten Untersuchung 2012 
wurde eine leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI) diagnostiziert. 
Daneben besteht eine leichte bis mittelgrade depressive Episode. 
Anamnestisch werden in erster Linien eine Zunahme von Wort-
findungsstörungen und Gedächtnisschwierigkeiten berichtet. Die 
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Ehefrau betont, dass S. beim Autofahren keine Schwierigkeiten 
hat. 

In unserer Demenzabklärung wird eine Zunahme der Schwierigkei-
ten bzgl. Lern- und Merkfähigkeit, der kurzfristigen Merkspanne 
und Exekutivfunktionen (Flexibilität; Interferenzanfälligkeit) fest-
gestellt. Aus neuropsychologischer Sicht wird die Diagnose einer 
Demenz gestellt. Die verkehrspsychologische Leistungsabklärung 
zeigte in allen untersuchten Bereichen deutliche Defizite. Die Fahr-
eignung wurde deshalb negativ beurteilt. 

Herr S. wollte den Entscheid nicht akzeptieren und insistierte beim 
behandelnden Arzt, welcher eine praktische Fahrprobe anordnete. 
Die Fahrt wurde durch einen Fahrlehrer und mich (Neuro- und 
Verkehrspsychologe) begleitet. Sie dauerte 50 Minuten. Herr S. fuhr 
zu jeder Zeit und in allen Situationen sicher, angepasst und unauf-
fällig. 

Wir diskutieren im Workshop die Schwierigkeit, aufgrund der ak-
tuell üblichen Verfahren ältere Verkehrsteilnehmer hinsichtlich 
Fahreignung zu beurteilen. Wir stellen fest, dass eine kombinierte 
neuro- und verkehrspsychologische Abklärung durchgeführt werden 
sollte, ergänzt mit einer begleiteten praktischen Fahrprobe.

Dr. phil. Martin Keller ist promovierter Neuropsychologe (FSP/SVNP) und arbeitet in 
leitender Position in der Rehabilitationsklinik Valens. Zudem ist er in eigener Praxis am 
Kantonsspital St. Gallen sowie als Dozent und in der Forschung (Effizienz in der Re-
habilitation) an der Uni Zürich engagiert.

martin.keller@klinikum-valens.ch

Anschrift:
Kliniken Valens
Rehabilitationszentrum Valens
CH-7317 Valens

lic. phil. Patrick Müller
p.mueller@psychologie.ch

Anschrift:
Fachpsychologe für Verkehrspsychologie FSP
Psychologische Praxis Müller
Schaalgasse 16
CH-4502 Solothurn

Dr. phil. Bruno Fimm
fimm@neuropsych.rwth-aachen.de

Anschrift:
Universitätsklinikum RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30, 
52074 Aachen

WORKSHOPS
FACHBEITRÄGE
Trauma-Biomechanik

Trauma-Biomechanik  
Steffen Peldschus, Sylvia Schick und Klaus Bauer

Begonnen wurde der Workshop mit einem Exkurs zur Darstellung 
der Trauma-Biomechanik im Curriculum des Medizinstudiums. In 
diesem Zusammenhang wurde seitens der Unfallanalytik auf die 
Schwierigkeiten im interdisziplinären Datenaustausch bzw. in da-
zugehörigen Gerichtsverfahren zur Verletzungsentstehung hinge-
wiesen.

Anhand einer wissenschaftlichen Studie wurden die sich durch den 
Einsatz neuer computergestützter Methoden ergebenden Möglich-
keiten und Herausforderungen diskutiert.

Ziel der vorgestellten Aktivitäten war es, alle aktuell verfügbaren 
Methoden für eine möglichst detailgetreue Rekonstruktion von 
Fahrradfahrerunfällen zu nutzen und später die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse in die biomechanische Bewertung der Schutzfunktion 
von Fahrradhelmen einfließen zu lassen. Auf Basis epidemiologi-
scher Auswertungen mithilfe verschiedener Unfalldatenbanken 
konnten zwei typische Unfallsituationen identifiziert werden: zum 
einen der Alleinunfall des Fahrradfahrers, entweder seitlich oder 
über den Lenker bei blockierendem Vorderrad, zum anderen die 
Kollision des Fahrradfahrers mit der Front eines Pkws in annähernd 
rechtem Winkel.

Basierend auf der Analyse und Rekonstruktion von Realunfällen 
wurden die häufigsten und typischen Kopfanprallszenarien mehr-

stufig detailliert simuliert, um die entstehenden Kopfverletzungen 
und den möglichen Nutzen eines Fahrradhelms (insbesondere im 
Bereich der Stoßdämpfung) darstellen zu können. Dazu wurde das 
Modell eines menschlichen Körpers auf Basis der Starrkörpersi-
mulation zusammen mit entsprechenden Fahrradmodellen in der 
ersten von zwei Stufen verwendet, um die Kinematik des Anprall-
vorgangs zu rekonstruieren. Nachfolgend wurde ein detailliertes 
numerisches Fahrradhelmmodell entwickelt, das gekoppelt mit dem 
Finite-Elemente-Kopfmodell der Universität Straßburg (SUFEHM) 
in diesen Simulationen verwendet wurde. Diese zweistufige Me-
thodik wird insbesondere bei relativ langen betrachteten Zeiträu-
men, wie es bei Fahrrad- oder Fußgängerunfällen, aber auch im 
Rahmen der Fahrzeugautomatisierung für Pkw-Insassen der Fall 
ist, benötigt.

Es konnte nachgewiesen werden, dass ein Fahrradhelm in den be-
trachteten Fällen das Risiko für Kopfverletzungen reduzieren kann. 
Kommt es jedoch zu einer Kollision mit einem Pkw, treten teils 
deutlich höhere Kopfanprallgeschwindigkeiten auf als in den rele-
vanten Prüfnormen vorgesehen. Dieser Sachverhalt ist bei der Be-
wertung des (potenziellen) Effekts eines getragenen bzw. nicht ge-
tragenen Helmes in der Forensik zu beachten.

Die Vorstellung der Methodik, basierend auf den aktuellen Möglich-
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keiten der medizinischen Bildgebung, insbesondere der Diffusions-
tensor-Bildgebung, lokale Gegebenheiten bei der Ermittlung der 
mechanischen Antwort des Hirngewebes auf äußere Belastungen zu 
berücksichtigen, führte zur Diskussion um die aktuellen Grenzen 
der räumlichen Auflösung derartiger bildgebender Verfahren und 
die mögliche Bedeutung für die Qualität von Prädiktions- und Re-
konstruktionsberechnungen.

Ein weiteres Feld, das in den Diskussionen während des Workshops 
adressiert wurde, ist die momentan noch sehr eingeschränkte Vari-
abilität der verwendeten numerischen Modelle im Sinne potenziel-
ler Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten eines Unfall-
opfers in der Rekonstruktion (Individualisierung von Modellen) bzw. 
die Erweiterung der Modelleigenschaften um Altersabhängigkeiten.

Die Verwendung der Abbreviated Injury Scale (AIS) für Zwecke der 
Dokumentation im Umfeld forensischer Rekonstruktion wurde als 
Quelle potenzieller Missverständnisse identifiziert. Es wurde im 
Workshop erläutert und herausgestellt, dass die AIS als Kommuni-
kationsmittel zwischen Medizin und Technik dient und ein globales, 
vergleichbares, unabhängiges, etabliertes Instrument zur Verlet-
zungskodierung ist. In der Forensik ist sie zur Verletzungsrekons-
truktion nicht ausreichend, da  viele relevante Details nicht abge-
deckt werden können (z. B. Lokalisation der Rippenfraktur, Fraktur-
verläufe). AIS-kodierte Daten dienen daher vor allem der gezielten 
Suche nach relevanten Fällen in wissenschaftlichen Studien zur 
Weiterentwicklung der Methodik in der Verletzungsmechanik. 

Zum Abschluss des Workshops wurde  eine Kompletterfassung von 
Rippenfrakturen und deren Lokalisation als Beispiel für wünschens-
werte, aber oft fehlende Informationen aus Obduktionsdaten für 
eine Verwendung in der Forschung auf diesem Gebiet benannt.

Prof. Dr. rer. biol. hum. Dipl.-Ing. Steffen Peldschus
steffen.peldschus@med.uni-muenchen.de

Anschrift:
Hochschule Furtwangen und  
Institut für Rechtsmedizin München 
Unfallforschung/Biomechanik

Dr. med. Sylvia Schick, M. P. H. 
sylvia.schick@med.lmu.de

Dr. rer. biol. hum. Dipl.-lng. (FH) Klaus Bauer,
klaus.bauer@med.lmu.de

Anschrift:
Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Rechtsmedizin 
Unfallforschung/Biomechanik
Nußbaumstraße 26
80336 München

Seniorenmobilität: Aktiv und sicher im  
Verkehr bei Pflegestufe 0 und 1
Wolfgang J. Berger, Martin Söllner, Günter Knessl, Stefanie Kacena und Bettina Schützhofer

Die Bevölkerungsgruppe 60+ umfasst bereits fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung und ihr Anteil wird 
weiter zunehmen. Gleichzeitig ist das Unfallrisiko von Senioren überproportional hoch, insbesondere als Fußgänger 
und Radfahrer oder auch bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Daher zielte ein vom Österreichischen Ver-
kehrssicherheitsfonds (VSF) gefördertes Forschungsprojekt auf die Identifikation von subjektiven wie objektiven 
Verkehrssicherheitsrisiken von Senioren mit unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit ab und auch, inwieweit Aspekte 
der Verkehrssicherheit ihre Außer-Haus-Mobilität beeinflussen. Auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche 
wurde diesen Fragen mit Fokusgruppeninterviews mit Betroffenen und Experten (Ärzte, Fahrlehrer, Politiker etc.) 
sowie 100 Tiefeninterviews mit Senioren nachgegangen. Aus den Ergebnissen wurden 32 besonders empfehlenswer-
te Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer sicheren und selbstständigen Mobilität der Senioren abgeleitet. 

Senior mobility: SenAktiv – Active and safe traffic participation for seniors with low care needs

The research project sponsored by the Austrian Transport Safety Fund (VSF) was aimed at the identification of 
subjective and objective traffic safety risks and mobility barriers of senior citizens from their seventh decade of 
life, with a different need for long-term care, as a result of an increase in the elderly population group and its 
disproportionately high risk of accidents, especially as pedestrians and cyclists. On the basis of a detailed literature 
research, focus group interviews with people concerned and experts (i. e. medical doctors, driving instructors, 
politicians etc.), as well as 100 face-to-face interviews, the mobility behaviour of the senior citizens was recorded. 
On the basis of the data obtained we derived a catalogue of 32 measures which ensure a safe and independent 
mobility of the senior citizens.
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1 Einleitung

Ausgehend von der demografischen Entwicklung in Österreich wird 
laut Hochrechnungen der Statistik Austria (2015) bereits in 20 Jah-
ren mehr als ein Viertel der österreichischen Bevölkerung über 65 
Jahre alt sein, derzeit sind es 18 %. Für die Verkehrssicherheit be-
deutet dies ein steigendes Unfallrisiko aufgrund altersbedingt ab-
nehmender Leistungsfähigkeit kombiniert mit geringerer körperli-
cher Widerstands- und Regenerationsfähigkeit. Schon in den Jahren 
2012 bis 2014 (Bild 1) stellen Personen im Alter von 65+ eine 
Hochrisikogruppe im Straßenverkehr dar und sind bei einem Anteil 
von 29 % in nur 3 Jahren – im negativen Sinn – Spitzenreiter in 
der Statistik getöteter Verkehrsteilnehmer. Besonders von Unfällen 
und ihren Folgen gefährdet sind Senioren, die zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs sind. So sind 60 % aller in Österreich beim 
Fahrradfahren bzw. 50 % aller beim Zufußgehen getöteten Personen 
65 Jahre oder älter. Doch auch ihr Anteil an den Verunglückten bei 
der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist weit überproportional.

2 Theorie

Während die kristallisierte Intelligenz im Sinne eines Erfahrungs-
zuwachses mit steigendem Alter zunimmt, müssen Senioren mit 
Abstrichen im Bereich der kognitiven, wahrnehmungsbezogenen 
(Falkenstein & Sommer 2008; Limbourg & Matern 2009; Baltes & 
Lindenberger 1997) und motorischen Leistungsfähigkeit rechnen 
(Rinkenauer 2008). Dieses Nachlassen körperlicher Funktionen 
äußert sich in ganz unterschiedlichen Leistungsbereichen. So ver-
ringern sich bspw. die sensorische Leistungsfähigkeit und Informa-
tionsverarbeitungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter (Fal-
kenstein & Sommer 2008; Cohen 2008). Zudem lässt die Kapazität 
des Arbeitsgedächtnisses nach, womit längere Orientierungs- und 
Reaktionszeiten einhergehen (Cohen 2001). Darüber hinaus können 
alterstypische Erkrankungen oder auch die Einnahme von Medika-
menten die Leistungsfähigkeit derart beeinträchtigen, dass es zu 
weiteren Verkehrssicherheitsrisiken kommt.

Auf der wahrnehmungsbezogenen Fähigkeitsebene kommt es zu 
massiven Einschränkungen der visuellen Leistungsfähigkeit (Cohen 
2008; Limbourg & Matern 2009): es verringern sich die Akkommo-
dationsbreite sowie die statische und dynamische Sehschärfe. Die 

Sehdistanz lässt nach und es wird weniger detailreich wahrgenom-
men. Neben einer Verkleinerung des nutzbaren Gesichtsfelds kommt 
es zu einem schlechteren peripheren Sehvermögen sowie einem 
insgesamt veränderten Blickverhalten, das sich in längeren Fixati-
onszeiten und kürzeren Blicksprüngen äußert (Cohen 2008). Engin et 
al. (2010) ergänzen darüber hinaus ein deutlich verschlechtertes 
Dämmerungssehen. Dies führt in der Praxis – auch in Verbindung 
mit alterstypischen auditiven Einschränkungen (Schwerhörigkeit, 
Gehörlosigkeit, reduzierte Fähigkeit zum Richtungshören) – zur 
schlechteren Einschätzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten 
sowie zum Übersehen wichtiger Details in komplexen Verkehrssitua-
tionen. Kommt auch noch eine Zeitdruckkomponente dazu, steigt das 
Risiko von stereotypen und qualitativ schlechteren Reaktionsstrate-
gien und damit folgenschweren Fehlentscheidungen (Cohen 2001). 
Dies ist unter anderem durch die altersbedingten Veränderungen der 
exekutiven Funktionen zu begründen (Falkenstein & Poschadel 2008; 
Poschadel et al. 2012). Hierbei spielen auch das Nachlassen von Auf-
merksamkeitsfunktionen (insbesondere der selektiven und geteilten 
Aufmerksamkeit, nicht aber der Daueraufmerksamkeit, vgl. Weller & 
Geertsema 2008) sowie das verringerte Reaktionsvermögen und die 
abnehmende Belastbarkeit (Mollenkopf & Engeln 2008) eine Rolle.

Die motorische Leistungsfähigkeit wird durch die Abnahme der 
Körperkraft (reduzierter Bewegungsspielraum der Gelenke, nachlas-
sende Feinmotorik, verringerte Muskelkraft etc.) sowie das nachlas-
sende Gleichgewicht zunehmend eingeschränkt, wodurch entschei-
dende Faktoren für eine sichere Mobilität abflachen (Sölch 2015). 
Die daraus resultierende erhöhte Sturzgefahr ist nicht nur beim 
Zufußgehen ein Risikofaktor, sondern auch bei der Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel, weil das Festhalten an Haltegriffen oder 
-schlaufen durch die altersbedingten Einschränkungen erschwert 
ist (Limbourg & Matern 2009).

Situationen mit hohem Sturzrisiko (schlechte Witterung, schlechte 
Straßenverhältnisse etc.) werden von Senioren jedoch ohnehin eher 
gemieden, ebenso wie gewisse Verkehrssituationen. Dazu gehören 
nach Schlag (2001) vor allem mehrdeutige, ungeregelte und kom-
plexe Kreuzungssituationen. Die bewusste Vermeidung von Situa-
tionen kann in vielen Fällen Kompensationsmöglichkeiten eröffnen 
(z. B. erhöhte Verkehrssicherheit durch Vermeiden von Nachtfahr-
ten), bedeutet aber oft auch einen Verzicht auf Mobilität und damit 
einen Verlust an Lebenszufriedenheit, zumal das Ausmaß der Par-
tizipation (am sozialen Leben, Arbeit, Freizeit etc.) über Mobilitäts-
faktoren gesteuert wird (Limbourg & Matern 2009). 

Den weitreichenden Veränderungen der Leistungsfähigkeit mit 
zunehmendem Alter wird im österreichischen Pflegesystem insofern 
Rechnung getragen, als seit 1993 institutionsübergreifende Rah-
menbedingungen für pflegebedürftige Menschen geschaffen sind. 
Pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen wird dabei 
eine freie und selbstbestimmte Pflege und Betreuung in Form einer 
Kombination von Sach- und Geldleistungen ermöglicht. Je nach 
Bedarf an monatlicher pflegerischer Unterstützung sowie dem Be-
einträchtigungsgrad werden die Pflegestufe und damit die finanzi-
elle Bezuschussung einkommensunabhängig festgelegt (BPGG 
1993). 

3 Ziele

Im Mittelpunkt des vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds 
(VSF) geförderten Forschungsprojekts1 stand die Erhebung von 
Verkehrssicherheitsproblemen von Senioren ab der siebenten Le-

Bild 1: Anteile Verletzte und Getötete bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich 
2012-2014 und Anteile Bevölkerung 2013 (Datenquelle: Statistik Austria, 
2013-2015)
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bensdekade mit unterschiedlich hohem Unterstützungsbedarf (ein-
geordnet nach Pflegestufen) sowie die davon ausgehenden Impli-
kationen für ihr Außer-Haus-Mobilitätsverhalten. Ein Ziel war es 
dabei, ein besseres Verständnis für den Zusammenhang zwischen 
Pflegebedürftigkeit und Verkehrssicherheits- und/oder Mobilitäts-
problemen zu gewinnen. Vor allem aber sollte ein umfassender 
Katalog von Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit und 
der Mobilität bzw. dem Abbau von Mobilitätshemmnissen für Se-
nioren entwickelt werden. Durch die längerfristige Aufrechterhal-
tung einer selbstständigen Mobilität (auch über eine Verbesserung 
der Verkehrssicherheit) können die Lebensqualität der Senioren 
erhalten und die Angehörigen zugleich entlastet werden. Eventuell 
wird auch der Aufstieg in eine höhere Pflegestufe verzögert.

4 Studiendesign

Das fünfstufige Studiendesign wurde mit einer ausführlichen State-
of-the-Art-Literaturrecherche eingeleitet, die auf die Erfassung 
verkehrssicherheitsrelevanter Aspekte von Personen der Pflegestufen 
02 und 13 abzielte und als Grundlage für die Erstellung eines Fokus-
gruppenleitfadens diente. 

Der nächste Schritt bestand aus vier Fokusgruppeninterviews im 
Stadt-Land-Vergleich mit Betroffenen und pflegenden Personen 
sowie Experten aus verschiedenen relevanten Fachbereichen. Die 
Fokusgruppen dienten zur Erfassung subjektiver und objektiver 
Verkehrssicherheitsrisiken und damit verbundenen Mobilitätshemm-
nissen sowie Verbesserungsvorschlägen. 

Nachfolgend wurde auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse 
ein Fragebogen für die angestrebten 100 Face-to-Face-Tiefeninter-
views entwickelt und nach einer Pretestung samt inhaltlicher Über-
arbeitung die Befragung begonnen. In dieser Projektphase zeigte 
sich jedoch bald, dass die Personengruppe mit Pflegestufe extrem 
schwer erreichbar ist (u. a. aus Datenschutzgründen oder aus Scham-
gründen wegen des Bezugs von Pflegegeld). Die Zielgruppe wurde 
daher auf Senioren im Alter ab 60 Jahren erweitert. Vordergründig 
galt es bei den Interviews, den Gesundheitsstatus, das Mobilitäts-
verhalten samt subjektiver und objektiver Verkehrssicherheitspro-
bleme sowie die jeweiligen Auswirkungen auf das Mobilitätsverhal-
ten zu erfassen. Zudem wurde die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit der 
über die ersten drei Prozessstufen des Studiendesigns laufend ent-
wickelten und überarbeiteten Maßnahmen erhoben, und es wurden 
Verbesserungsvorschläge sowie weitere Anregungen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit und Mobilität eingeholt. Daraus resultierten 
insgesamt 51 potenzielle Einzelmaßnahmen.

In einem anschließenden Rückkoppelungsprozess wurden viele dieser 
Maßnahmen im Rahmen von zwei Experten-Fokusgruppen im Stadt-
Land-Vergleich diskutiert und auf ihre Zweckmäßigkeit hin bewertet. 

Die abschließende Beurteilung und Priorisierung der Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer Relevanz für die subjektive und objektive Ver-
kehrssicherheit und die Mobilität der Betroffenen sowie hinsichtlich 
Aspekten der Finanzierbarkeit mündete in einem 32 Maßnahmen 
umfassenden Katalog. 

5 Fokusgruppen

Im Zentrum der je zwei Experten- und Betroffenen-Fokusgruppen 
standen die Forschungsleitfragen nach den subjektiven und objek-

tiven Verkehrssicherheitsrisiken von Menschen mit beginnender 
Pflegebedürftigkeit, sich daraus ergebenen Schwierigkeiten bzw. 
Mobilitätshemmnissen sowie möglichen Lösungsvorschlägen. Die 
Gruppe der Experten setzte sich aus Personen aus den Bereichen 
Verkehrsmedizin, Verkehrspsychologie, Verkehrs- und Mobilitäts-
planung, Fahrausbildung und Politik zusammen, die Betroffenen-
Gruppen bestanden aus Personen der Pflegestufen 0, 1 und 24 sowie 
Angehörigen und Pflegekräften.

Im Stadt-Land-Vergleich (Tabelle 1) zeigten sich teilweise ähnliche 
Problematiken, wie die Furcht vor Stürzen aufgrund schlechter 
Verkehrsinfrastruktur oder widrigen Witterungsbedingungen, 
Hemmschwellen im Umgang mit Abläufen bei der Nutzung von 

1 Berger, W. J.; Schützhofer, B.; Riegler, S.; Fanninger, C.; Söllner, M.; Kacena, S.; Knessl, 
G.; Beyer-Bartana I. (2017): SenAktiv – SeniorInnenmobilität: Aktiv und sicher im 
Verkehr bei Pflegestufe 0 und 1. Endbericht zum Forschungsprojekt, Österreichi-
scher Verkehrssicherheitsfonds im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (Hrsg.) (Veröffentlichung in Vorbereitung).

2 Pflegegeldantrag demnächst beabsichtigt oder erfolglos gestellt.
3 Pflegegeldanspruch für 66 bis 95 Stunden Pflege pro Monat.
4 Pflegegeldanspruch für 96 bis 120 Stunden Pflege pro Monat.

Stadt Land

Ein Verzicht auf den Führerschein 
wegen guten ÖV-Angebots ist eher 

vorstellbar

Motorisierter Individualverkehr 
wird für Besorgungen etc. als 

notwendig erachtet

Kaum Fahrradnutzung
Vermeidung von Fahrradnutzung 

auf Landstraßen

Angst vor Kriminalität Unsicherheit bei Dunkelheit

Mangel an kostengünstigen, 
barrierefreien, niederschwelligen 

Taxiangeboten

Mobilitätsalternativen sind zwar 
vorhanden, aber zu wenig publik

Eingeschränkte Mitnahmemöglich-
keiten von Rollatoren im ÖV

Mangelnde Außer-Haus-Tauglich-
keit von Rollatoren

Angst vor Stürzen 

Probleme bei der Bedienung von Fahrscheinautomaten

Subjektive Gefährdung durch Fahrrad- und Skatebordfahrer 

Tabelle 1: Ergebnisse der Fokusgruppen im Stadt-Land-Vergleich

Tabelle 2: Ergebnisse der Fokusgruppen im Vergleich Experten – Betroffene

Experten Betroffene

Risiko durch verspätete Wahrneh-
mung von Fahrradfahrern

Subjektive Ängste, Nervosität, 
Stress führen zu Unachtsamkeit 

und/oder Fehlverhalten

Nicht (ausreichend) abgeschrägte/
abgesenkte Gehsteigkanten

Mangel an und Missbrauch von 
Rastmöglichkeiten (Parkbänke etc.)

Widrige Witterungsbedingungen Unsicherheit bei Dunkelheit

Altersbedingter Leistungsabbau als 
Risikofaktor für motorisierte 

Verkehrsteilnahme

Freiwillige (hausärztliche) 
Untersuchungen hinsichtlich 

Fahrtauglichkeit im Alter

Kritische Betrachtung des Umstiegs 
auf vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge

Wunsch nach erhöhter Polizei-
präsenz

Offenheit für Reflektoren und helle Kleidung

Rechtliche Bedenken bei Haftungsfrage im Schadensfall bei  
Transportdiensten

Mobilitätseinschränkung durch Unsicherheit bei der Bedienung  
von Fahrkartenautomaten

Angst vor Stürzen
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öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Fahrscheinautomatenbedienung, 
Fahrpläne etc.), Mobilitätseinschränkungen im Verkehrsraum durch 
nicht dafür ausgelegte Mobilitätshilfen (z. B. Rollatoren) oder das 
subjektive Gefährdungsgefühl durch (schnell und leise) Rad fahren-
de Verkehrsteilnehmer. Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
fanden sich vor allem in der Verwendungshäufigkeit der verschie-
denen Mobilitätsformen. So wird in Städten eher auf den Führer-
schein bzw. die Autonutzung verzichtet und auch kaum mit dem 
Rad gefahren, da auf ein gutes ÖV-Angebot zurückgegriffen werden 
kann. Im ländlichen Bereich hingegen ist die Autonutzung für 
Alltagswege auch bei sehr betagten Personen durchaus üblich. Oft 
sind alternative ÖV-Angebote zu wenig publik. Im ländlichen Be-
reich fühlen sich Senioren vor allem bei Dunkelheit verunsichert 
und in ihrer Verkehrssicherheit und Mobilität eingeschränkt, wäh-
rend bei Betroffenen in Städten eher Ängste vor kriminellen Über-
griffen vorherrschen, die in Zusammenhang mit Mobilität und 
(Verkehrs-)Sicherheit gebracht werden.

Tabelle 2 zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Exper-
ten und Betroffenen auf. Von den Experten wurden vor allem Ver-
kehrssicherheitsrisiken aufgrund eingeschränkter Leistungsfähigkeiten 
von Senioren (vor allem für eine sichere Fahrzeugnutzung), fehlender 
Adaptierung der Verkehrsinfrastruktur an die Bedürfnisse von pfle-
gebedürftigen Senioren (z. B. abgeschrägte bzw. abgesenkte Bord-
steinkanten bei Querungsstellen) sowie widriger Witterungsverhält-
nisse thematisiert. Des Weiteren sehen sie mögliches Konfliktpoten-
zial zwischen zu Fuß gehenden Senioren und Radfahrern bei gemein-
samer Verkehrsflächennutzung. Hingewiesen wurde zudem auf die 
sehr mangelhafte Ausbildung, die zum Lenken eines Leichtkraftfahr-
zeugs berechtigt. 

Die Betroffenen sehen die eingeschränkte Leistungsfähigkeit weniger 
problematisch, sondern weit eher situativ bedingten Stress und Ner-
vosität als Ursache für Fehlverhalten im Straßenverkehr. Regelmäßi-
ge, niederschwellige ärztliche Untersuchungen bezüglich ihrer Fahr-
tauglichkeit auf freiwilliger Basis sind für sie vorstellbar. Auch der 
Wunsch nach mehr Polizeipräsenz ist vorhanden. Stark beklagt wird 
der Mangel an Ausruh- bzw. Rastmöglichkeiten im öffentlichen Raum. 

Experten und die Betroffenen stehen heller Kleidung oder Reflek-
toren als Mittel zur Verbesserung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr 
aufgeschlossen gegenüber. Bei beiden Gruppen finden sich rechtli-
che Bedenken bezüglich Haftungsfragen bei der Inanspruchnahme 
niederschwelliger Transportdienste. Ebenso wird von beiden Grup-
pen die mangelnde Vertrautheit bei der Benutzung von Fahrkarten-
automaten als Mobilitätshemmnis angesehen. Der Angst vor Stol-
pern und Stürzen wird einheitlich ein wesentlicher Einfluss auf die 
Außer-Haus-Mobilität von Senioren zugeschrieben. 

6 Tiefeninterviews

Stichprobe 

Aufgrund der Erweiterung der Zielgruppe auf Senioren ab 60+ 
umfasste die Stichprobe (N = 100) letztlich 80 Personen, die bisher 
noch keinen Pflegegeldantrag geplant hatten, 12 Pflegegeldbezie-
hern (Stufen 1 bis 4) und 8 Personen der Pflegestufe 0 (4 wollten 
demnächst einen Antrag stellen und von 4 war er abgelehnt wor-
den). 59 Senioren waren weiblich, 41 männlich. 40 Personen ent-
stammten der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen (m = 18, w = 
22), 37 Personen waren zwischen 70 und 79 Jahren alt (m = 23, w 
= 14) und 23 Personen 80 Jahre und älter (m = 14, w = 9). 96 be-
fragte Personen waren bereits im Ruhestand, jeder zweite davon 
bereits länger als 15 Jahre. Es wurden 69 in der Stadt und 31 auf 
dem Land lebende Personen befragt. 29 Personen lebten alleine (6 
davon mit Unterstützung), 60 Personen mit (Ehe-)Partner, 5 mit 
Familienangehörigen und 2 in Seniorenheimen.

Methode

Die Daten wurden mittels halbstandardisiertem Fragebogen erhoben. 
Dieser enthielt einerseits offene Fragen hinsichtlich Anregungen zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Mobilität, andererseits Fragen 
zu Verkehrssicherheitsproblemen und deren Auswirkungen auf das 
Mobilitätsverhalten, deren Bewertung auf einer 4-stufigen Likert-
skala einzustufen waren. Die Örtlichkeit der Durchführung der In-
terviews variierte stark und reichte von Seniorenmessen, Räumlich-
keiten der Projektpartner über Kaffeehäuser bis hin zu den Wohn-
sitzen der Befragten. Die Dauer je Interview betrug kaum weniger 
als 45 min, konnte aber auch nahezu zwei Stunden erreichen.

Ergebnisse

Die zentralen Ergebnisse aus den Tiefeninterviews zeigen, dass es 
unabhängig von der Pflegestufe beinahe allen Befragten sehr wich-
tig ist, außer Haus mobil sein zu können. Die Automobilität stellt 
nach wie vor bei einem Drittel der Befragten die bevorzugte Mobi-
litätsform dar, gefolgt von U-Bahn und Wegen zu Fuß. Dies mag 
auch daran liegen, dass sich Senioren, bei einem im Mittel relativ 
hoch bewerteten Verkehrssicherheitsgefühl (82 %), trotz rückläufiger 
Fahrleistungen beim Autofahren am sichersten fühlen (Tabelle 3). 
Das durchschnittliche Sicherheitsgefühl (MW) errechnet sich dabei 
durch Mittelung der gewichteten Quantoren („immer sicher“ = 1; 
„eher sicher“ = 0,67; „eher nicht sicher“ = 0,33; „nie sicher“ = 0).

Dieses Ergebnis könnte auch auf das in der Literatur bereits bekann-
te Phänomen der sehr positiven Selbsteinschätzung bzw. Selbstüber-
schätzung (Overconfidence bias) zurückzuführen sein; ein Befund, 
der auch in anderen Studien gezeigt wurde (u. a. Freund, Colgrove, 
Burke & McLeod 2005; Ross, Dodson, Edwards, Ackerman & Ball 
2012). So gab nur jede fünfte befragte Person an, (gelegentlich) 
nervös zu werden und Fehler zu machen, wenn sie in unbekannte 
Verkehrssituationen kommt. Darüber hinaus haben noch weniger 
Senioren das Gefühl, fehleranfällig zu werden, wenn sie alleine 
unterwegs sind. Dennoch zeigen die Ergebnisse auch, dass die Se-
nioren sehr wohl ihre persönlichen Schwächen sowie daraus resul-
tierende Unsicherheiten beim Fahren erkennen (u. a. Fahren bei 
widrigen Witterungsverhältnissen, Fahren bei Nacht). Lediglich beim 
Zufußgehen scheint ein stärkeres Unsicherheitsgefühl bei den Seni-
oren gegeben zu sein: 63 Personen nannten insgesamt 117 Unsi-
cherheiten beim Zufußgehen, wobei die Angst vor Stolpern und 

N
immer 
sicher  
[%]

eher  
sicher  
[%]

eher nicht 
sicher  
[%]

nie  
sicher  
[%]

MW  
[%]

Pkw-Lenker 60 68 30 2 - 89

Öffentliche  
Verkehrsmittel

79 61 35 4 - 86

Moped/ 
Motorrad

2 50 50 - - 84

Zu Fuß 98 41 47 12 - 76

Fahrrad 28 39 50 11 - 76

Tabelle 3: Sicherheitsgefühl je Mobilitätform
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Stürzen am größten ist (35 Nennungen). Über alle Mobilitätsformen 
hinweg zeigte sich aber, dass die Angst vor Verkehrsunfällen im 
engeren Sinn5 per se die Mobilität von Senioren kaum beeinflusst 
oder gar mobilitätshemmend ist. 

Darüber hinaus zeigte sich eine nur gering ausgeprägte Bereitschaft 
zur gelegentlichen Nutzung von Mobilitätsalternativen, wodurch 
sich ein hoher Zusammenhang zwischen Verkehrsmittelnutzung und 
Verkehrsmittelpräferenz ergibt. Als Gründe hierfür wurden unter 
anderem alters- bzw. gesundheitsbedingte Leistungseinschränkun-
gen, mangelndes Interesse, fehlende Praxis, eingeschränkte Verfüg-
barkeit oder zu hohe Kosten (v. a. bei Taxis) genannt.

Ein interessantes und durchaus überraschendes Ergebnis erbrachten 
die Bewertungen von Aussagen zu altersbedingten Restriktionen des 
Führerscheinbesitzes, wie einer freiwilligen bzw. verordneten Führer-
scheinabgabe oder einer Verordnung von Fahreinschränkungen 
(Tabelle 4). Überraschend deshalb, da nicht nur von Personen ohne 
Führerschein, sondern auch von den Führerscheinbesitzern rund 75 
% regelmäßige Gesundheitschecks von Autofahrern befürworten. Als 
Beginn für derartige Untersuchungen wird ein Alter von (im Mittel) 
72,5 Jahren als sinnvoll erachtet und diese sollen alle 2 Jahre wie-
derholt werden. Eine hohe Zustimmung erhalten auch behördliche 
Maßnahmen, die eine freiwillige oder verordnete Abgabe des Führer-
scheins bei ärztlich attestierter Fahruntauglichkeit zur Folge haben. 
Geringere Zustimmung hingegen finden Einschränkungen des Füh-
rerscheins (z. B. Umkreiseinschränkungen, Nachtfahrverbot), dies 
sowohl bei Senioren mit als auch ohne Führerschein.

7 Maßnahmenkatalog

Insgesamt ergaben sich 51 Maßnahmenvorschläge, wobei jede 
Maßnahme mittels eines standardisierten Schemas erfasst und be-
schrieben wurde (hinsichtlich ihrer zu erwartenden Wirkung auf 

Sicherheit und Mobilität, ihrer Umsetzungsmöglichkeiten und auch 
-hemmnisse, ihrer grob eingeschätzten Kosten u. dgl.). Zur Struk-
turierung der Vorschläge erfolgte eine Zuordnung zu den vier Be-
reichen „Gesundheit“, „Verkehrsinfrastruktur“, „Bewusstseinsbildung 
und Schulungen“ sowie „Verkehrsmittel und Technik“.

In den beiden Experten-Rückkopplungs-Fokusgruppen lag der 
Schwerpunkt auf der Diskussion und Priorisierung geeigneter Maß-
nahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Mobilität im 
Stadt-Land-Vergleich. Als geeignete Maßnahmen genannt wurden 
hier z. B. Schulungen für Senioren zu Verkehrssicherheitsthemen, 
ausreichende Anzahl an Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum, 
Fahrtüchtigkeitschecks für Führerscheinbesitzer, verlängerte Frei-
gabezeit für Fußgänger bei signalgeregelten Schutzwegen, Sanie-
rung unebener Gehsteigflächen sowie Bewusstseinsbildungsinitia-
tiven zur erhöhten Rücksichtnahme auf Senioren.

Ein Schwerpunkt des Projekts lag ursprünglich darin, einen Maß-
nahmenkatalog zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (pflegebe-
dürftiger) Senioren zu erarbeiten. Im Zuge der Arbeit ergaben sich 
dabei zwei speziell zu beachtende Gesichtspunkte: (i) Die Frage der 
(subjektiven) Sicherheit bei der Verkehrsteilnahme von Senioren 
wird sehr stark von der Angst vor Stolpern und Stürzen beim Zu-
fußgehen geprägt. Verletzungen nach Sturzunfällen ohne Fremd-
einwirkung werden in der Unfallstatistik jedoch nicht erfasst, haben 
also keine Auswirkung auf die (objektive) Verkehrssicherheit. (ii) Der 
Aspekt der Verkehrssicherheit kann bei Senioren kaum losgelöst von 
dem der Mobilität betrachtet werden. So fanden sich zahlreiche 
Maßnahmen, die primär der Förderung ihrer Mobilität dienen und 
nur eher indirekt auch die Verkehrssicherheit erhöhen (z. B. Gut-
scheine zur Förderung der Taxinutzung, wenn dadurch auf Fahrten 
mit dem eigenen Pkw verzichtet wird).

Bei der abschließenden Beurteilung der Maßnahmen durch das 
Autorenteam (Bild 2) hinsichtlich ihres Beitrags für die Verkehrs-
sicherheit wurde daher zum einen vorrangig ihre Wirkung auf das 
subjektive Sicherheitsgefühl der Betroffenen herangezogen. Posi-
tive Wirkungen auf die objektive Verkehrssicherheit flossen dann 
verstärkend ein, wenn solche zu erwarten sind (z. B. bei der Ver-

N
stimme  
sehr zu  

[%]

stimme  
eher zu  

[%]

stimme eher 
nicht zu  

[%]

stimme gar 
nicht zu  

[%]

MW  
[%]

Regelmäßige Fahreig-
nungsüberprüfung 
(Gesundheitschecks) 

FS-Besitz 83 42 30 15 13 67

Kein FS-Besitz 14 57 29 7 7 79

Freiwillige Abgabe  
des Führerscheins

FS-Besitz 83 34 29 13 24 57

Kein FS-Besitz 14 64 22 14 - 83

Sinnhaftigkeit von 
Einschränkungen

FS-Besitz 83 22 25 16 37 44

Kein FS-Besitz 14 14 7 64 15 60

Tabelle 4: Bewertungen von 
Aussagen zu altersbedingten 
Restriktionen des Führer-
scheinbesitzes

Bild 2: Elemente und Ablauf 
der Maßnahmenbeurteilung

5 Ein Unfall auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, an dem zumindest ein in Bewe-
gung befindliches Fahrzeug beteiligt ist.
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wendung von Reflektoren). Zum anderen wird stets berücksichtigt, 
welchen Einfluss die Maßnahme – sei er positiv oder negativ – 
auch auf die eigenständige Mobilität hat. Mitberücksichtigt wurde 
die Einschätzung der Relevanz der Einzelmaßnahmen durch die 
Betroffenen und Experten aus den Fokusgruppen. Ebenso wurde 
eine Kostenschätzung für die Umsetzung der Maßnahme angeführt, 
allerdings nur eher grob bzw. vergleichend, da brauchbare Anga-
ben zu Wert-, vor allem aber zu Mengenansätzen fehlen.

Schlussendlich ergeben sich 32 Maßnahmen, deren (verstärkte) 
Umsetzung als besonders geeignet erscheint. Fünf Maßnahmen 
davon lassen sowohl hinsichtlich der Verkehrssicherheit als auch 
der Mobilität von Senioren eine hohe positive Wirkung erwarten: 
„Kognitive Trainingsprogramme psychophysischer Leistungsfunk-
tionen für Senioren“, „Sanierung unebener und desolater Gehstei-
ge und Gehwege“, „Absenkung der Gehsteigkanten an Querungs-
stellen und in Kreuzungsbereichen“, „Bereitstellung einer ausrei-
chenden Anzahl an benutzbaren Sitzmöglichkeiten (auch an 
ÖV-Haltestellen)“ sowie „Trainingsgruppen für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel“. Eine förderliche Wirkung vorwiegend 
auf die Verkehrssicherheit wurde bei 15 Maßnahmen abgeleitet 
und auf die Mobilität bei 12 (Tabelle 5). Maßnahmen mit überwie-
gendem Verkehrssicherheitsbezug sind u. a. die verstärkte Tren-
nung zwischen Rad- und Gehwegen oder die Sensibilisierung von 
Lenkern öffentlicher Verkehrsmittel hinsichtlich der Probleme 
betagter Fahrgäste (z. B. beim Anbremsen einer Haltestelle), mit 
überwiegendem Mobilitätsbezug u. a. seniorengerechte Fahrkar-
tenautomaten oder auch die Möglichkeit eines persönlichen Kon-
takts (mit entsprechendem Personal) bei der Benützung öffentlicher 
Verkehrsmittel.

8 Schlussbemerkungen

Die Verkehrssicherheit von Senioren, die subjektiv von ihnen wahr-
genommene ebenso wie die objektive aus Sicht der Gesellschaft, 
und die Fähigkeit zur selbstständigen Außer-Haus-Mobilität stehen 
in engster Wechselwirkung. Natürlich gibt es keine Maßnahme, die 
für sich allein geeignet ist, die Verkehrssicherheit von Senioren, ihre 
eigenständige Mobilität oder auch beides langfristig und nachhaltig 
sicherzustellen. Vor allem die Verkehrsinfrastruktur betreffende 
Maßnahmen kommen zudem keineswegs nur der betrachteten 
Gruppe betagter Menschen, sondern gleichermaßen auch vielen 
anderen Verkehrsteilnehmern zugute.

Vorrangig geht es also darum, möglichst viele und oft erst in ihrem 
Zusammenwirken effektive Maßnahmen(bündel) in Umsetzung zu 
bringen, von denen Senioren besonders profitieren, selbst wenn die 
(volks-)wirtschaftliche Rechtfertigung vordergründig nicht gegeben 
erscheint. Hierbei kommt es stark darauf an, dass allen für Entschei-
dungen im Verkehrsbereich zuständigen Stellen – dazu zählen hier 
indirekt sehr wohl auch rechtliche, medizinische, soziale oder me-
diale – mehr noch als bisher bewusst wird, dass angesichts der 
demografischen Entwicklung hinkünftig noch weit mehr Senioren 
als derzeit aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen werden und dass 
für alle Bereiche ihrer Verkehrsteilnahme geeignete Schritte gesetzt 
werden (müssen), um sich dieser Herausforderung bestmöglich 
stellen zu können.

Das dem Beitrag zugrunde liegende Forschungsprojekt wurde geför-
dert vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie.

vergleichsweise besonders zur weiteren Verfolgung zu 
empfehlende 
Maßnahmen

W
ir

ku
ng

 a
uf

Ve
rk

eh
rs

si
ch

er
he

it 
un

d 
M

ob
ili

tä
t Kognitive Trainingsprogramme psychophysischer Leistungs-

funktionen für Senioren

Sanierung von unebenen und desolaten Gehsteigen und 
Gehwegen

Absenkung der Gehsteigkanten an Querungsstellen und in 
Kreuzungsbereichen

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an benutzbaren 
Sitzmöglichkeiten (auch an ÖV-Haltestellen)

Trainingsgruppen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
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rh
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t

Bewusstseinskampagne für erhöhte Rücksichtnahme auf 
Senioren im Straßenverkehr

Verstärkte Verwendung von Reflektoren und/oder heller 
Kleidung zur Erhöhung der Sichtbarkeit

Verpflichtende regelmäßige Überprüfung der Fahreignung von 
älteren Führerscheinbesitzern

Längere „Grünphasen“ bei Fußgängerampeln

Optimierte Straßenbeleuchtung

Verbesserter Winterdienst bei der Gehsteigräumung

Errichtung zusätzlicher Schutzwege

Einsatz von Lichtsignalanlagen oder Errichtung von Kreisver-
kehren an unübersichtlichen oder komplexen Kreuzungen

Informationen für Angehörige und Pflegende über Verkehrssi-
cherheit/Mobilität

Auffrischungskurse für ältere Autofahrer

Informationsveranstaltungen und Schulungen für Senioren zu 
Verkehrssicherheitsthemen

Verstärkte Trennung zwischen Rad- und Gehwegen

Sensibilisierung von ÖV-Lenkern

Verstärkte Verwendung von Fahrassistenzsystemen für 
Kfz-Lenker

Verpflichtende Führerscheinabgabe beim Fehlen nötiger 
Eignungsvoraussetzungen

vo
rw
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t

Errichtung und Eruierung von barrierefreien Routen

Zufußgeh-Gruppen speziell für ältere Personen

Einschulung in die Benutzung eines Rollators

Mobilitätsberatung bei Demenzpatienten

Straßenverkehrstaugliche Rollatoren und Rollstühle  
(größere Räder, flexible Sitzflächen)

Barrierefreie Gestaltung von ÖV-Stationen/öffentlichen 
Verkehrsmitteln

Dichtere Intervalle von öffentlichen Verkehrsmitteln  
(insbesondere auf dem Land)

Ruftaxi und Fahrtendienste für Senioren als Ergänzung zum ÖV

Taxigutscheine als zusätzlicher Anreiz für die Nutzung

Persönliche Ansprachemöglichkeit bei Haltestellen öffentlicher 
Verkehrsmittel

Seniorengerechte Fahrkartenautomaten

Verbesserte Ausstattung von Taxis und Fahrtendiensten für 
Pflegebedürftige

Tabelle 5: Abgeleiteter Katalog von besonders zu empfehlenden Maßnahmen zur 
Förderung der Verkehrssicherheit und/oder Mobilität von Senioren
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Ergebnisse der Empirischen Ressourcen- 
analyse in verkehrspsychologischen  
Interventionen (am Beispiel IFT-Kurs,  
DEKRA Akademie GmbH) – Eine Pilotstudie
Parichehr Scharifi, Torsten Liemandt, Birgit Kollbach und Konrad Reschke

Einleitung

Psychologische Interventionsmaßnahmen jeglicher Art zielen ge-
nerell auf Veränderungen von Einstellung und Verhalten auf indi-
vidueller Ebene ab. Die Arbeit mit verkehrsauffälligen Kraftfahrern 
bildet ein zentrales Arbeitsfeld in der Verkehrspsychologie. Primäres 
Ziel verkehrspsychologischer Rehabilitationsmaßnahmen ist die 
Senkung der Wiederauffallenswahrscheinlichkeit des betroffenen 
Kraftfahrers. Unabhängig von der Legalbewährung sind weitere 
Effekte der Kursteilnahme Gegenstand der dargestellten Untersu-
chung. Nachfolgend werden erste Ergebnisse vorgestellt.

Wirksamkeit von Kursen nach § 70 FeV

Verkehrspsychologische Interventionsmaßnahmen lassen sich in 
geregelte und ungeregelte Formate differenzieren. Geregelte Forma-
te sind solche, deren Struktur und Durchführungsbedingungen 
sowie die Qualifikationen der Durchführenden gesetzlich definiert 
sind (BASt 2002). Dazu zählen auch Kurse zur Wiederherstellung 
der Kraftfahrer (§ 70 FeV) – so auch das Kursmodell IFT –, die ihre 
Wirksamkeit bereits bewiesen haben (Kalwitzki et al. 2011). Der 
IFT-Kurs wurde vom Institut für Therapieforschung konzipiert, von 
der DEKRA Akademie 2003 weiterentwickelt und wird regelmäßig 
evaluiert (Rudinger 2009; Rudinger et al. 2010). Teilnehmer sind 
Kraftfahrende, die mehrfach oder mit einer Blutalkoholkonzentra-
tion ab 1,6 Promille aufgefallen sind, die medizinisch-psychologi-
sche Begutachtung (MPU) mit dem Ergebnis der Kursempfehlung 
absolviert haben und deren zuständige Fahrerlaubnisbehörde der 

Kursteilnahme zugestimmt hat. Ein Kurs erstreckt sich über 4 Sit-
zungen à 3,5 Stunden (1 Stunde/60 Minuten) im Zeitraum von 3 
bis 4 Wochen im Gruppengespräch (4 bis 12 Teilnehmer) und Inter-
sessionsarbeit.

Fragestellung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das IFT-Pro-
gramm in der Weiterentwicklung durch die DEKRA Akademie (2003) 
bei verkehrsauffälligen Menschen gleichzeitig auch die psychische 
Gesundheit durch Stärkung der protektiven Faktoren und Ressour-
cen der Teilnehmer unterstützt oder fördern kann. Bedeutsam sind 
hierbei die Konzepte „Ressourcen“ und „Ressourcenaktivierung“.

Ressourcen sind konträr zu den Problemen, Verlusten oder Defiziten 
eines Individuums zu sehen, der Fokus liegt hierbei auf den Fähig-
keiten und Stärken, oder auch Potenzialen eines Menschen. Mahr 
(2015) definiert sie beispielsweise als „Kraftquellen“. In der psycho-
therapeutischen Praxis ist es die Systemische Therapie, die als erste 
die Aufmerksamkeit auf ein leistungsorientiertes Vorgehen gelenkt 
hat. Dabei sollen die Ressourcen dem Menschen in positiver Weise 
dabei helfen, seine Probleme zu lösen oder zu verändern. Sie können 
damit auch als protektiver Faktor betrachtet werden. Grawe und 
Grawe-Gerber (1999, S. 66) definieren als Ressource prinzipiell jeden 
„Aspekt des seelischen Geschehens und darüber hinaus der gesam-
ten Lebenssituation“ eines Individuums. So umfasst sie nicht nur 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch Motive, Interessen, 
Ziele und Werte einer Person. Auch physische Merkmale, finanzi-
elle Möglichkeiten und zwischenmenschliche Beziehungen subsu-

Postersitzungen
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insgesamt 31 Kursteilnehmer befragt und dabei über Freiwilligkeit, 
Zweck sowie Anonymität der Teilnahme informiert. Aufgrund des 
Prä-Post-Designs musste sich jeder Proband nach einer vorgegebe-
nen Regel einen Namenscode anlegen, damit die Daten entsprechend 
zugeordnet werden konnten. Bild 3 gibt einen Überblick über die 
Altersverteilung der Probanden. 

mieren sie unter dem Begriff der Ressource. Bezogen auf Grawes 
Überlegungen zur Konsistenztheorie des psychischen Geschehens 
eines Menschen, sind Ressourcen ein „positives Potential, das ihm 
zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse zur Verfügung steht“ 
(Grawe & Grawe-Gerber 1999, S. 67).

In der vorliegenden Arbeit werden die beiden Konzepte im Hinblick 
auf ihre Zusammenhangsstruktur untersucht. Trösken (2002) erach-
tet es für die Begriffsbestimmung einer Ressource als wichtig, sie in 
einen Kontext einzufügen und damit funktional zu definieren. 
Dabei spielt die Bewertung des Individuums eine Rolle. 

Ressourcen werden erst dann als positiv angesehen, wenn sie sub-
jektiv als hilfreich bewertet werden und zu den Zielsetzungen des 
Individuums passen. Einteilen lassen sie sich laut Trösken (2002) in 
personale (interne) sowie externe (z. B. soziale, interpersonale) Res-
sourcen. Brandtstädter (2011) führt außerdem Metaressourcen als 
Hilfsmittel zur Erlangung neuer und zum Schutz bereits erworbener 
Ressourcen an. Auch sollte zur begrifflichen Bestimmung hinzuge-
fügt werden, dass nicht alle „Kraftquellen“ eines Individuums von 
diesem als solche betrachtet werden müssen. Manche Potenziale 
sind einem Menschen nicht in direkter Weise bewusst, auch wenn 
er über sie verfügt (Mahr 2015).

Die Ressourcenaktivierung stellt einen der vier wichtigsten Wirk-
faktoren einer allgemeinen Psychotherapie nach Grawe (1998) dar. 
Ziel ist es, die im Individuum vorhandenen Potenziale (wie Stärken, 
Fähigkeiten, Ziele) aufzugreifen und sie für Problemlösungen effek-
tiv nutzbar zu machen. Aktuell ungenutzte Ressourcen sollen akti-
viert und damit gefördert werden. Außerdem soll erreicht werden, 
dass das Individuum durch die Ressourcenaktivierung korrektive 
Erfahrungen macht (Wittchen & Hoyer 2011).

Ressourcenaktivierung im IFT-70-Kurs

Der IFT-Kurs ist in seinen wissenschaftlichen Grundlagen auch 
systemtheoretisch begründet. Es gilt dabei das Prinzip der Ressour-
cen und Lösungsorienterung, welches die Stärken und Fähigkeiten 
der Kursteilnehmer in den Fokus rückt, anstatt sich auf deren 
Schwächen und Defizite zu konzentrieren. Das Interventionspro-
gramm vertraut auf die dem Klienten innewohnenden positiven 
Potenziale und versucht durch Anregungen in den Kurssitzungen 
eine Entwicklung in Gang zu bringen, die sich oft erst im individu-
ellen Alltag des Teilnehmers vollzieht. So können beispielsweise neu 
erworbene Fähigkeiten zur Problemlösung in den Übungen zwischen 
den Kursstunden erprobt und in der späteren Auswertung in der 
Gruppe diskutiert werden (Kollbach 2011).

Auch können Ressourcenfragen (z. B. „Wer/Was könnte helfen?“) 
im Kurs gezielt eingesetzt werden, die es den Teilnehmern ermög-
lichen, sich den Lösungen ihrer Konflikte zu nähern (Kollbach 
DEKRA Akademie 2003a).

Neben der Ressourcenaktivierung finden ebenso die weiteren Wirk-
prinzipien nach Grawe (1998) in der Intervention Anwendung (Bild 
2).

Material und Methoden 

Die Teilnehmer der Fragebogenstudie wurden bundesweit in allen 
Schulungsstätten der DEKRA Akademie rekrutiert. Die Erhebung 
fand im Zeitraum von Januar bis Dezember 2015 statt. Es wurden 

Bild 1: Übersicht Erhebungsinstrumente

A) Erhebungsinstrumente zur Erfassung von Resilienz:

1. Sense of Coherence Scale (SOC), Antonovsky (1987):
Zentraler Faktor: Kohärenzsinn (Sense of Coherence, SOC)
Drei SOC-Subskalen „Verstehbarkeit“, „Handhabbarkeit“ und „Sinnhaftig-
keit“
insgesamt 29 Items 
Subskala: „Verstehbarkeit“: inwieweit Stimuli als strukturiert, vorhersehbar 
und erklärbar wahrgenommen werden. 
Subskala „Handhabbarkeit“:  Wahrnehmung der Verfügbarkeit geeigneter 
Ressourcen
Subskala „Bedeutsamkeit“: in welchem Maße wichtige Aspekte des eigenen 
Lebens als sinnvoll eingeschätzt werden und des Engagements für sie wert 
sind

2. Resilienzskala (RS), Schumacher et al. (2005):
Resilienz als Widerstandskraft und Fähigkeit der erfolgreichen Nutzung 
internaler und externaler Ressourcen zur Bewältigung von Entwicklungs-
aufgaben
17 Items
Skala „Persönliche Kompetenz“: Unabhängigkeit, Beherrschung, Selbstver-
trauen, Beweglichkeit und Ausdauer
Skala „Akzeptanz des Selbst und des Lebens“: Toleranz und Anpassungsfä-
higkeit erfasst.

B) Erhebungsinstrumente zur Erfassung von Ressourcen:

1. Proactive Coping Inventory (PCI), Greenglass, Schwarzer, & Taubert 
(1999)
Zur Erhebung von Stressbewältigung
58 Items
Sieben Skalen: „Proaktives Coping“, „Funktionaler Handlungsaufschub“, 
„Kognitive Bewältigung“, „Präventive Bewältigung“, „Strategische Planung“, 
„Suche nach emotionaler Unterstützung“ und „Suche nach Unterstützung“ 

2. Berner Ressourceninventar (BRI), Trösken (2002): 
Zur Erfassung gegenwärtiger Ressourcenrealisierung aus einer Selbstbeur-
teilungsperspektive (RES)
131 Items

C) Erhebungsinstrumente zur Erfassung von Persönlichkeit

1. NEO-FFI, P. Borkenau und F. Ostendorf (1993):
Fü nf Skalen: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit fü r Erfahrung, Verträg-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit
60 Items

Bild 2: Arbeit mit den Wirkprinzipien nach Grawe im IFT-Kurs am Beispiel des 
Moduls 18 „Kontrollierter Umgang mit Alkohol“ nach Kollbach (2011)
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hilfe eines t-Tests für abhängige Stichproben auf Signifikanz geprüft. 
Es wurde hierbei ein Signifikanzniveau von α = 5 % gewählt. Zu-
sätzlich wurden die Korrelationen der Erhebungsinstrumente zwi-
schen den beiden Erhebungszeitpunkten erfasst. Die Ergebnisse 
können in Tabelle 2 eingesehen werden.

Sie decken einen Altersbereich von 19 bis 72 Jahren ab. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 41 Jahren. An der Studie nahmen 28 männ-
liche und zwei weibliche Personen teil. Ein Proband machte keine 
Geschlechtsangabe. Somit stellt das männliche Geschlecht die 
Mehrheit der Teilnehmer am IFT-70-Kursprogramm dar, was sich 
auch mit anderen Untersuchungen deckt. Kalwitzki et al. (2011) 
berichten beispielweise von 90 % männlichen Kursteilnehmern am 
IFT-Programm.

Bild 4 zeigt die prozentuale Geschlechterverteilung.

Das Erhebungsinstrument (Bild 1) umfasst neben der Erfassung 
biografischer Daten eine umfangreiche Testbatterie. Die Auswertung 
erfolgt mittels SPSS.

Ergebnisse 

Ziel der ersten Fragestellung war es, herauszufinden, ob es signifi-
kante Unterschiede in den Mittelwerten der Gesamtsummenwerte 
der Fragebogenverfahren zu Beginn und nach Beendigung eines 
IFT-70-Kurses gibt. Um mögliche Interventionseffekte des Kurspro-
grammes sichtbar zu machen, wurden zuerst die Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Gesamtsummenwerte jeweils für die 
Prä- und Posttestung mithilfe einer deskriptiven Statistik erstellt 
(Tabelle 1). 

Die Mittelwertunterschiede verschiedener Fragebogen der Testbat-
terie, die sich in der Prä- und Postmessung ergaben, wurden mit-

Erhebungsinstrument M SD

Proactive Coping Inventory
   Prä-Test
   Post-Test

125,61
121,13

19,35
18,89

Berner Ressourceninventar
   Prä-Test
   Post-Test

492,84
532,52

88,93
76,59

Sense of Coherence Scale
   Prä-Test
   Post-Test

119,52
119,83

12,90
11,28

Resilienzskala
   Prä-Test
   Post-Test

134,52
136,65

21,86
15,62

Tabelle 1: Mittelwerte M 
und Standardabweichun-
gen SD der Gesamtsum-
menwerte der verschiede-
nen Erhebungsinstrumente

Erhebungsinstrument N Korrelation M SD T-Wert

Proactive Coping  
Inventory

31 .675*** 4,484 15,412  1,620

Berner Ressourcen 
inventar

31 .611*** - 39,677 73,857 - 2,991**

Sense of Coherence 
Scale

31 .643*** - 0,323 10,329 - 0,174

Resilienzskala 31 .484** - 2,129 19,780 - 0,599

Anmerkung: Das Signifikanzniveau ist wie folgt dargestellt:  
* p < .05; ** p < .01; *** p  < .001.

Tabelle 2: Korrelationen, Mittelwertdifferenzen M, Standardabweichungen SD und 
T-Werte des Prä-Post-Vergleiches der verschiedenen Erhebungsinstrumente

Dimension N Korrelation M SD T-Wert

Wohlbefinden 31 .658*** - 2,451  8,559 - 1,595

Stressbewältigung  
im Alltag

31 .509** - 5,580 11,491 - 2,704*

Unterstützung  
im Alltag

31 .108 - 7,645 16,948 - 2,512

Krisenbewältigung 31 .466** - 7,548 15,639 - 2,687*

Selbstwerterleben 31 .628*** - 4,452 10,748 - 2,306*

positives Selbst-
konzept

31 .652*** - 5,419 13,102 - 2,303*

nahe Beziehungen im 
Erwachsenenalter

31 .705*** - 1,613 11,843 - 0,758

positive Merkmale 
von Bindungsperso-
nen in der Herkunfts-
familie

31 .756*** - 1,645  7,977 - 1,148

Sinnerleben 31 .421* - 3.323  9,400 - 1,968

Anmerkung: Das Signifikanzniveau ist wie folgt dargestellt: 
* p < .05; ** p < .01; *** p  < .001.

Tabelle 3: Korrelationen, Mittelwertdifferenzen M, Standardabweichungen SD und 
T-Werte des Prä-Post-Vergleichs der Subskalen des Berner Ressourceninventars

Bild 3: Histogramm der Altersverteilung in der Stichprobe

Bild 4:  
Kreisdiagramm  
zum Geschlechter-
verhältnis in der 
Stichprobe
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Ergebnis 4

Es können sowohl intra- als auch interpersonale Ressourcen durch 
die Intervention gestärkt werden.

Diskussion 

Der IFT-70-Kurs trägt dazu bei, den Teilnehmer in seinen individu-
ellen Ressourcen zu stärken. Die vorliegende Arbeit ergänzt damit 
die Diplomarbeiten von Ammon (2009) „Verkehrspsychologische 
Interventionseffekte im Inkongruenzfragebogen“ und Bergmann 
(2009) „AVEM-Muster bei Teilnehmern von §-70-Kursen zur Wie-
derherstellung der Kraftfahreignung nach Alkoholdelikten“, die sich 
auch auf Gesundheitsaspekte des IFT-70-Kursprogrammes beziehen. 

Es gibt viel Literatur, die sich allgemein auf Ressourcen oder auch 
die Ressourcenaktivierung bezieht. Jedoch hat der Bereich über 
interventionsspezifische Ressourcengewinnung ein großes Entwick-
lungspotenzial. Schließlich zeigte diese Arbeit einen Überblick und 
eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten zu den gesundheits-
bezogenen Aspekten des IFT-70-Kurses.
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Die Korrelationen von PCI, BRI und SOC sind allesamt hochsignifi-
kant, die der RS sehr signifikant. Für das Berner Ressourceninventar 
ergibt sich ein sehr signifikanter Mittelwertunterschied zwischen 
Prä- und Postmessung (t(30) = –2,99; p < .01). Die Mittelwertdiffe-
renzen der Verfahren PCI, SOC und RS sind hingegen nicht signifikant.

T-Tests für abhängige Stichproben auf Subskalenniveau (Signifi-
kanzniveau: α = 5 %) zeigen, dass sich nur für Skalen des Berner 
Ressourceninventars signifikante t-Werte ergaben. Diese sind in 
Tabelle 3 dargestellt. Insgesamt gibt es in fünf der neun Skalen des 
BRI eine signifikante Veränderung der Summenmittelwerte vom 
ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Das betrifft die Skala Realisie-
rung von Stressbewältigung im Alltag (t(30) = –2,70; p < .05), Re-
alisierung von Unterstützung im Alltag (t(30) = –2,51; p < .05) sowie 
Realisierung von Bewältigung früherer Krisen (t(30) = –2,69; p < 
.05).

Ebenso haben die Skalen Realisierung von Selbstwerterleben (t(30) 
= –2,31; p < .05) und Realisierung eines positiven Selbstkonzeptes 
(t(30) = –2,20; p < .05) eine signifikante Veränderung in den Mit-
telwerten ihrer Summenwerte zu verzeichnen (Bild 5) 

Bild 6 gibt einen Überblick über die ermittelten Effektstärken. Der 
größte Effekt ergab sich mit einer mittleren Stärke von d = 0.61 für 
die Skala Realisierung von Unterstützung im Alltag. Ebenso hat die 
Skala Realisierung von Bewältigung früherer Krisen eine mittlere 
Effektstärke (d = 0.51) zu verzeichnen. Realisierung von Stressbe-
wältigung im Alltag weist mit d = 0.49 eine kleine Effektstärke auf. 
Die Dimensionen Realisierung von Selbstwerterleben und Realisie-
rung eines positiven Selbstkonzeptes haben eine gleich kleine 
Effektstärke von d = 0.36.

Betrachten wir die Ergebnisse aus früheren Studien (Kollbach 2013), 
wird deutlich, dass der IFT-Kurs Einfluss auf die Förderung und 
Unterstützung der psychischen Gesundheit der Teilnehmer hat, 
welche durch Änderung und gleichzeitig aktive Beobachtung des 
eigenen Verhaltens als eine kurze Kurzzeit-Therapie wirken könnte!

Zusammenfassend werden die 4 zentralen Ergebnisse der Arbeit wie 
folgt beschrieben:

Ergebnis 1

Es gibt eine signifikante und effektstarke Veränderung des Gesamt-
summenmittelwerts des Berner Ressourceninventars im Prä-Post-
Vergleich.

Ergebnis 2

Es gibt signifikante und effektstarke Veränderungen der Mittelwer-
te in fünf Subskalen des Berner Ressourceninventars im Prä-Post-
Vergleich:

– Realisierung von Unterstützung im Alltag

– Realisierung von Bewältigung früherer Krisen

– Realisierung von Stressbewältigung im Alltag

– Realisierung von Selbstwerterleben

– Realisierung eines positiven Selbstkonzeptes.

Ergebnis 3

Für die fünf signifikant veränderten Subskalen bestehen auch auf 
Itemebene signifikante Veränderungen im Prä-Post Vergleich.

Bild 5: Mittelwertveränderungen in den Subskalen des Berner Ressourceninventar 
nach IFT 70
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nach IFT 70

 

• Selbstwerterleben 
• positives Selbstkonzept 0,36

• Stressbewältigung im Alltag 0.49 

• Krisenbewältigung 0.51 

• Unterstützung im
Alltag0.61 
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Trunkenheit im Straßenverkehr bei  
verkehrsauffälligen Senioren > 70 Jahren
Benjamin Kirsch, Christoph G. Birngruber und Reinhard Dettmeyer

Einleitung

Aufgrund der demographischen Entwicklung Deutschlands mit 
steigendem Anteil von Senioren [1] besteht ein großes Interesse an 
der Frage der Fahreignung älterer Menschen, da Aufmerksamkeit 
und Reaktionsvermögen durch die altersbedingte Morbidität und 
damit einhergehende Medikation beeinflusst sein können, insbeson-
dere in Kombination mit Alkoholkonsum [2].

Fragestellung

Es soll eine Übersicht der Begleitumstände von Trunkenheitsfahrten 
im Straßenverkehr durch Verkehrsteilnehmer im höheren Lebensal-
ter gewonnen sowie die Notwendigkeit der Entwicklung eines al-
tersadaptierten Untersuchungsprotokolls geprüft werden.

Material und Methoden

Retrospektiv wurden Akten zu 404 Fällen von Trunkenheit im 
Straßenverkehr bei Senioren ab 70 Jahren in den Jahren 2009–2013 
aus dem Versorgungsgebiet des Instituts für Rechtsmedizin der JLU 
Gießen ausgewertet. Untersucht wurden Aspekte wie Blutalkohol-
konzentration, Art der Verkehrsteilnahme sowie Ausfallerscheinun-
gen des Verkehrsteilnehmers und äußere Begleitumstände der 
Trunkenheitsfahrt.

Ergebnisse

Das untersuchte Kollektiv zeigte im Geschlechtervergleich eine 
Verteilung von 47 weiblichen und 357 männlichen Verkehrsteilneh-
mern > 70 Jahren. Auf die Blutalkoholkonzentrationen (BAK) ver-
teilten sich Männer und Frauen jedoch ähnlich (Bild 1).
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Diskussion

Die Einführung eines altersadaptierten Untersuchungsprotokolls für 
die ärztliche Untersuchung im Rahmen der Blutentnahme ist zu 
erwägen, um eine strukturierte Übersicht zur Medikation und zur 
Morbidität des Verkehrsteilnehmers zu erhalten. Auch erscheint eine 
Anpassung der einzelnen Tests nötig, da altersbedingte Gang- oder 
Standunsicherheiten ggf. nicht sicher von der Alkoholisierung ge-
trennt werden können [3]. Denkbare Möglichkeiten zur Diskrimi-
nierung alkohol- und morbiditätsbedingter Ausfallerscheinungen 
wären die Durchführung einer zweiten ärztlichen Untersuchung des 
Trunkenheitsfahrers im nüchternen Zustand sowie eine verpflich-
tende, alters- oder krankheitsabhängige ärztliche Einschätzung der 
Fahrtauglichkeit.

Ein Aspekt, der in der ärztlichen Untersuchung nach einer Trunken-
heitsfahrt bisher eine untergeordnete Rolle spielt, ist die Testung des 
Sehvermögens [4].

Dass lediglich 60,3 % der befragten Personen die Frage nach einer 
Medikamenteneinnahme positiv beantwortet haben, überrascht vor 
dem Hintergrund der Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwach-
sener in Deutschland des Robert-Koch-Instituts. Diese Untersuchung 
zeigte, dass 96,7 % der Frauen und 92,6 % der Männer im Alter von 
65–79 Jahren mindestens ein medizinisches Präparat oder Nah-
rungsergänzungsmittel pro Woche zu sich nehmen [5, 6]. Die Tat-
sache, dass im ärztlichen Blutentnahmeprotokoll lediglich eine 
Zeile für die Erhebung der Medikation des Verkehrsteilnehmers zur 
Verfügung steht, kann im Hinblick auf die häufig bestehende Mul-

Anhand des polizeilichen Aktenzeichens ließen sich die untersuch-
ten Fälle in 367 Verkehrsstraftaten, darunter 196 Verkehrsunfälle, 
und 37 Ordnungswidrigkeiten einteilen. Eine Alkoholisierung war 
in 48,5 % der Fälle mit einem Unfallgeschehen verbunden. Zu den 
404 Fällen des ausgewerteten Kollektivs waren zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung 375 Polizeiberichte und ärztliche Untersuchungs-
protokolle einsehbar.

Bild 2 zeigt die Verteilung der BAK zum Zeitpunkt der Blutentnah-
me in Relation zum Alter des Verkehrsteilnehmers.

Die Auswertung der ärztlichen Untersuchungsprotokolle gab u. a. 
Aufschluss über die Häufigkeit von motorischen und koordinativen 
Auffälligkeiten des Verkehrsteilnehmers (Bild 3).

Von 60,3 % der Untersuchten wurde die Frage nach einer regelmä-
ßigen Medikamenteneinnahme mit „ja“ beantwortet, 26,9 % ver-
neinten und 12,8 % verweigerten hier eine Auskunft. Die Verteilung 
der Teilnahmeart am Straßenverkehr zeigt eine deutliche Mehrheit 
bei den Pkw-Fahrern. Der nächstgrößere Anteil führte ein motori-
siertes Zweirad. Lkw, Zugmaschine und Fahrrad sind nur in Einzel-
fällen benutzt worden.

Von den o. g. 196 Verkehrsunfällen waren bei den zuständigen 
Staatsanwaltschaften 133 Unfallanzeigen einsehbar, die genaueren 
Betrachtungen des Unfallhergangs beinhalteten unter anderem die 
Aspekte Lichtverhältnisse, Lage des Unfallortes, Unfallkategorie. Eine 
Aufstellung der einzelnen Verkehrsunfalltypen zeigt Bild 4. Darüber 
hinaus wurden in den Polizeiberichten 66 einfache und 21 schwer-
wiegende Unfälle mit Sachschaden beschrieben. Bei 32 Unfällen kam 
es zu Leicht-, bei 14 Unfällen zu Schwerverletzten (Bild 5).

Bild 1: Verteilung der Blutalkoholkonzentration (BAK) nach Geschlecht (n = 404) bei 
Verkehrsteilnehmern > 70 Jahre zum Zeitpunkt der Blutentnahme

Bild 2: Verteilung der Blutalkoholkonzentration (BAK) nach Alter (n = 375)

Bild 3: Auffälligkeiten bei den motorischen Koordinationstests zum Zeitpunkt der 
Blutentnahme laut Blutentnahmeprotokoll (n = 375)

Bild 4: Verteilung der Verkehrsunfalltypen laut Verkehrsunfallanzeige (n = 133)
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Bild 5: Verteilung der Verkehrsunfallkategorien laut Verkehrsunfallanzeige  
(n = 133)

Rückgang der Verletzungshäufigkeit  
bei Pkw-Insassen – Eine Analyse von  
24.405 Verkehrsunfällen über 2 Dekaden
Katharina Angerpointner, Alexander Joeris, Michael Nerlich und Antonio Ernstberger

Fragestellung

Bereits heute zählt der Verkehrsunfall zu den Top Ten der Letalitäts-
ursachen. Im Jahre 2030 könnte er, laut Hochrechnungen der WHO, 
weltweit die fünfthäufigste Todesursache darstellen, wohingegen 
tödliche Verkehrsunfälle in einkommensstarken Ländern seit Jahr-
zehnten abnehmen [1–5]. Bringt der Rückgang der Verkehrstoten 
auch einen Rückgang der Verletzungen mit sich oder verringert sich 

durch die Verbesserung der Medizin lediglich die Letalitätswahr-
scheinlichkeit?

Welche Faktoren beeinflussen die Morbidität?

Material und Methoden

Die Untersuchung basiert auf der Datenbank der German In Depth 
Accident Study (GIDAS) [6–9]. Im Zeitraum von 1990 bis 2011 

timedikation älterer Verkehrsteilnehmer zu einer nicht standardi-
sierten, daher unübersichtlichen und fehleranfälligen Dokumenta-
tion führen, falls mehrere Pharmaka erfasst werden müssen.

In der vorliegenden Studie wurde der Raum Nord- und Mittelhessen 
untersucht, also ein eher ländliches Gebiet. Weitere Untersuchungen 
in anderen Regionen und Vergleiche mit Gruppen von jüngeren 
Verkehrsteilnehmern sind anzustreben [7], um eine verbesserte Ri-
sikoerfassung und Risikobewertung für die Verkehrsteilnahme älte-
rer Menschen zu ermöglichen.

Fazit

Polypharmakotherapie und Multimorbidität stellen eine erhebliche 
Erschwernis in der ärztlichen Begutachtung des älteren Trunken-
heitsfahrers dar. Eine Evaluation und ggf. Anpassung des standar-
disierten Untersuchungsprotokolls erscheint daher sinnvoll. Bedenkt 

man die zukünftige demografische Entwicklung in der Bundesre-
publik Deutschland, so ist diese Thematik von nicht zu unterschät-
zender Relevanz.
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Bild 2: MAIS 2+ der Körperregionen über die ZeitBild 1: MAIS über die Zeit

Univariate Analyse

Bild 3: Einflussfaktoren auf die Verletzungswahrscheinlichkeit

Multivariate Analyse 

Alter, weibliches Geschlecht und ein seitlicher Anprall. Der negati-
ve Einfluss dieser Faktoren wird jedoch durch die positive Entwick-
lung der restlichen Faktoren aufgehoben. Den höchsten protektiven 
Wert hat nach wie vor die Gurtnutzung. Hier ist die Legislative in 
der Pflicht, das Anschnallverhalten durch Gurtpflicht und Aufklä-
rungsprogramme positiv zu beeinflussen. Ähnliches gilt für Fahren 
unter Alkoholeinfluss sowie die Planung intelligenter Straßenfüh-
rungen. Auch die Industrie ist hinsichtlich der Entwicklung von 
Assistenz- und Notfallsystemen zur Unfallvermeidung weiterhin 
gefordert. Aus medizinischer Sicht ist die Weiterentwicklung einer 
professionellen systematischen Traumaversorgung notwendig, um 
die Sterblichkeit zu minimieren und das Outcome nach Verletzungen 
zu verbessern.

Schlussfolgerung

Der Rückgang der Verletzungshäufigkeit und der Verletzungsschwe-
re sowie die Verbesserung des Outcomes nach Verletzungen bei 

wurden insgesamt 24.405 Unfälle mit 44.503 beteiligten erwachse-
nen Pkw-Insassen untersucht.

Ausgewertet wurde das primäre Verletzungsmuster nach der Abbre-
viated Injury Scale (AIS), dem Injury Severity Score (ISS) und der 
Letalität. Neben der univariaten Statistik mit Chi-Square und Mann-
Whitney-U-Test wurde ein multivariates logistisches Regressions-
modell zur Bestimmung der Einflussfaktoren auf die Verletzungs-
wahrscheinlichkeit verwendet.

Diskussion

Die Abnahme der Gesamtmortalität entspricht mit 68,8 % der Bun-
desstatistik [4, 5]. Die signifikante Abnahme von direkter, unfallbe-
dingter Verletzungshäufigkeit und Verletzungsschwere (MAIS 2+) 
wurde erstmals beschrieben und stellte sich als multifaktorielles 
Geschehen heraus.  Über den Studienzeitraum nahmen die protek-
tiven Faktoren zu, wohingegen die Faktoren mit negativem Einfluss 
auf die Verletzungsschwere abnahmen. Ausnahmen waren hier 
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Mit Vollgas in den Blumenladen – 
Spektakuläre Verkehrsunfälle aufgrund  
von Krankheit/Alter
Maria Focken und Klaus Püschel

Zahlenmäßig zunehmende Berichte über „Irrfahrten“ von älteren 
und/oder kranken Autofahrern sorgen immer wieder für Unver-
ständnis und Kopfschütteln. Neben einem hohen Sachschaden sind 
nicht selten auch Verletzte oder Tote zu beklagen. Im Hinblick auf 
die älter werdende Gesellschaft und unter Berücksichtigung der 
Verkehrsunfallstatistiken sind wir mit einer kontroversen Diskussi-

on über mögliche Konsequenzen (Fahreignungsuntersuchungen, 
Meldepflichten etc.) konfrontiert. Die retropektive Verkehrsunfall-
analyse sowie die Auswertung der medizinischen Vorgeschichte der 
Unfallfahrerin/des Unfallfahrers ergibt ein wiederkehrendes Muster: 
scheinbar unerklärliche Fahrfehler bei körperlich und/oder psychisch 
beeinträchtigten (und diesbezüglich uneinsichtigen) Personen.

Pkw-Insassen sind das Ergebnis von multifaktoriellen Verbesserun-
gen in der Medizin, der Gesetzgebung, dem Straßenbau sowie dem 
Automobilbau. Ein einzelner Sektor alleine kann diese Verbesserung 
nicht hervorrufen. 

Auch weiterhin müssen Regierung, Industrie und Medizin eng zu-
sammenarbeiten, um die Mortalität und Morbidität auf Deutschlands 
Straßen weiter zu minimieren.
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Deutscher Ärztetag 
(Düsseldorf 2014): 
Ärzte haben eine 
Schlüsselfunktion als 
„Lotse für ältere Ver-
kehrsteilnehmer“

Hamburgisches Ver-
waltungsblatt (31. Mai 
2001): Unklare Ver-
dachtslage, Verdacht 
auf Medikamenten‐ 
und Drogeneinfluss. 
Hamburgisches Justiz‐ 
und Verwaltungsblatt 75 (5) S. 58–66

55. Verkehrsgerichtstag (25.–26. Januar 2017): Arbeitskreis „Senioren im Straßenver-
kehr“
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Schlussfolgerung  
und Konsequenzen

– Derartige Unfälle wären (eigentlich …) vermeidbar!

– Rätselhafte Verkehrsunfälle erfordern eine konsequente Untersu-
chung, Beweissicherung und Rekonstruktion.

– Eine der wichtigsten Ressourcen des Menschen ist Mobilität, die 
wesentlich über Selbstständigkeit und Autonomie im Alter ent-
scheidet und somit Lebensqualität und Wohlbefinden bestimmt.

– Es geht nicht primär um Einschränkungen, Ausgrenzung und 
Verbote, sondern um Aufklärung, Prävention, Problembewusst-
sein, Optimierung und Kompensation körperlicher sowie kogni-
tiver Defizite: „Befähigen statt Aussondern“. Dabei kommt der 
Ärzteschaft eine Schlüsselrolle als „Lotse für ältere Verkehrsteil-
nehmer“ zu.
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Multiprofessionelle Unfallaufnahme  
und -bearbeitung –  
Erfahrungen mit dem „Berliner Modell“
Sven Hartwig, S. Gille und Michael Weyde

Mit der Einführung digitaler Fotomesstechnik bei den Verkehrsermitt-
lungsdiensten der Berliner Polizei im Herbst 2011 erfolgte eine mit 
der Berliner Amts- und Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminal-
amt Berlin konsentierte Neuausrichtung der Aufnahme schwerer 

Verkehrsunfälle mit Personenschäden. Das Verfahren sieht eine frühe 
Einbindung der zuständigen Amts- bzw. Staatsanwaltschaft durch 
die direktionsübergreifend operierenden spezialisierten polizeilichen 
Verkehrsunfallkommandos, unterstützt durch Sachverständige für 

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   97 18.05.17   11:48



���������������  |  F���b�������  |  Multiprofessionelle unfallaufnahme und -bearbeitung

98 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

Bild 4:  
BD-Dummy zur 
Rekonstruktion 
von Fußgänger-
unfällen
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Bild 1: Einsatz digitaler Foto- und Vermessungstechnik zur Generierung digitaler 
Unfallskizzen. Einsatz von spezialisierten Polizeikräften und Unfallgutachtern an der 
Unfallstelle

Verkehrsunfallrekonstruktion,  Kräfte des LKA und Vertreter der 
Rechtsmedizin vor. Das Verfahren ist inzwischen etabliert (Bild 1).

Als unabdingbar für die multiprofessionelle Unfallaufnahme unter 
Einsatz verschiedener Bilddokumentationsverfahren (Top View, 
3-D-Laserscanning und luftgestützte Aufnahmen) erweist sich die 
unmittelbare Übernahme der Unfallörtlichkeit als „Tatort“ durch die 
Polizei. Hierdurch sind alle relevanten Spuren bis zum Abschluss 
der maßstabsgetreuen Dokumentation vor Veränderungen geschützt. 

Die umfangreiche Datenaufnahme ist Basis für eine spätere digita-
le Unfallrekonstruktion. Hierzu zählt auch der obligatorische Einsatz 
der postmortalen Computertomographie (Bild 2).

Bei täglich ca. 350 Verkehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet wird das 
Verfahren bei Unfällen mit schwer verletzten und getöteten Verkehrs-
teilnehmern angewendet. Jährlich verunglücken ca. 50 Personen im 
Stadtgebiet tödlich. Im Konsens mit der Staatsanwaltschaft Berlin 
wurde eine sehr hohe Sektionsfrequenz bei diesem Personenkreis 
erreicht. Dies führt auch bei Alleinunfällen regelmäßig zur  Aufklä-
rung von beispielsweise medizinischen Unfallursachen.

Teil der Netzwerkarbeit ist die obligate Teilnahme an den gerichtli-
chen Leichenöffnungen durch die Sachbearbeiter der Polizei bei 
tödlichen Verkehrsunfällen sowie fakultativ auch durch die betei-
ligten Unfallsachverständigen, die jährlich zwischen 100 und 150 
Einsätze, verteilt auf vier Gutachterbüros, verzeichnen (Bild 3).

Die enge Kooperation der beteiligten Professionen trug u. a. zur 
Entwicklung eines Fußgänger-BD-Dummy (Biofidel-Dummy) durch 
das Ingenieurbüro Priester und Weyde bei, der für Full-Scale-
Crashversuche verwendet wird. Dieser beruht auf einem „50-Pro-
zent-Mann“ (Körpergröße: 1,75 m; Gewicht: 80 kg) (Bild 4). 

Neben strafrechtlichen Belangen stehen auch versicherungs- und 
versorgungsrechtliche Probleme im Fokus. Eine lückenlose Gesche-
hens- und Kausalitätsklärung ist deshalb für alle Beteiligten von 
großer Wichtigkeit. Der multiprofessionelle Ansatz von Unfallauf-

nahme und Unfallrekonstruktion sichert eine hohe Qualität und 
Aussagesicherheit insbesondere bei strittigen Unfallhergängen.

PD Dr. med. Sven Hartwig
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10117 Berlin
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Bild 3:  
Im Jahr 2015 in 
Berlin getötete 
Personen (n = 48) 
nach Verkehrsbe-
teiligung und 
Altersgruppen
(Bild: Polizei 
Berlin)

Bild 2: Nicht dislozierte Densfraktur im p.-m.-CT (Bild links), Kriminalpolizeiliche 
Spurensicherung an einer sekundären Anprallstelle (Bild mitte), Formspurenabgleich 
an der Unfallstelle (Bild rechts)

Bild 5: links: Winkelig geformte Hauteinblutung an der Schulterrückseite eines 
Geschädigten und Tonnenladehaken als verursachende Struktur zur Rekonstruktion 
der Anprallkonfiguration, rechts: Rekonstruktion der Anprallkonfiguration
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Der Einfluss unterschiedlicher auditiver Reize 
auf die Aufmerksamkeit und das Reaktions-
vermögen im Straßenverkehr in simulierten 
Verkehrssituationen 
Wolfgang Welz, Christian Große-Siestrup, Axel Fischer und Géraldine Preuss

Einleitung

Im Jahr 2014 konnte in Deutschland ein Anstieg der Verkehrstodes-
fälle um 1,1 % auf 3.377 Personen gegenüber dem Vorjahr  ver-
zeichnet werden. Unter den Todesopfern sind 15,5 % Fußgänger 
und 11,7 % Fahrradfahrer [1]. Dabei  stieg vor allem die Zahl der 
jugendlichen getöteten Verkehrsteilnehmer zwischen 15 und 24 
Jahren. Die Konzentration auf das Verkehrsgeschehen kann durch 
die akustische Beschallung über Kopfhörer erheblich eingeschränkt 
werden. In den USA konnte eine Verdreifachung der Unfalltodes-
opfer unter Kopfhörer tragenden Jugendlichen zwischen 2004 und 
2011 verzeichnet werden [2].

Studienziel

In unserer Studie wurden die Auswirkungen verschiedenartiger 
auditiver Beschallung auf die Konzentrationsfähigkeit von Teilneh-
mern im Straßenverkehr untersucht. Ziel sollte die Darstellung eines 
Zusammenhangs zwischen dem Einfluss auditiver Reize und einer 
daraus resultierenden Veränderung der Konzentration und Aufmerk-
samkeit in einer Straßenverkehrssimulation sein.

Methoden 

Insgesamt 90 Probanden (59 ♀, 31 ♂) im Alter von 17 bis 49 Jahren 
absolvierten einen Verkehrsaufmerksamkeitstest. 3 gleich große 
Probandenkollektive (n = 30) wurden mit Musik- und Hörspielbe-
schallung einer Kontrollgruppe gegenübergestellt. Mithilfe des 
Wiener Testsystems wurde ein verkehrspsychologischer Test, beste-
hend aus 5 Teilen, durchgeführt.

Ergebnisse

Die Darbietung von Hörspielen im Vergleich zu Musik oder fehlen-
der auditiver Beeinflussung während der Durchführung eines ver-
kehrspsychologischen Tests führte in den durchgeführten Tests 
unserer Studie zu keinem signifikant schlechteren Abschneiden 
einer der drei Testgruppen mit unterschiedlicher Beschallung.

Schlussfolgerungen

Vorausgegangene Studien zeigten signifikante Unterschiede im 
Reaktionsverhalten bei unterschiedlich lauter und schneller Musik 
[3, 4, 5]. Andere Studien konnten eine Abnahme der Aktivierung 
der Gehirnanteile  von 37 % in den Bereichen für räumliche Verar-
beitung bei gleichzeitiger Darbietung von Sprachinhalten nachwei-
sen [6].  Wir haben in unserer Studie keine signifikanten Unterschie-
de zwischen dem Abschneiden der drei Probandengruppen ohne 
auditive Beeinflussung, mit Musikdarbietung bzw. Hörspieldarbie-
tung feststellen können. Wir fanden jedoch Hinweise dafür, dass die 
selektive Wahrnehmung für dargebotene Inhalte zum Hörspiel im 
zeitlichen Verlauf bei der Hörspielgruppe sinkt. Dies kann ein Hin-
weis auf die Belastung durch die anhaltend hohe geforderte Reak-
tionsbereitschaft für das Abschneiden in den Tests sein und somit 
auf eine Konzentrationsabnahme bei Mehrfachreizdarbietung über 
längere Zeiträume deuten.
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Entwicklung und Evaluation einer  
Expositionstherapie in der Fahrsimulation 
zur Behandlung von Fahrangst nach  
Verkehrsunfällen –  
Eine Pilotstudie gefördert von der DGUV   
Yvonne Kaußner, Sonja Hoffmann, Stefanie Schoch, Petra MarkeI, Ramona Baur  
und Paul Pauli

Hintergrund

–  Nach einem Verkehrsunfall leiden in den ersten Wochen 50 % 
der Betroffenen an Belastungssysmptomen, etwa 8 % entwickeln 
eine Posttraumatische Belastungsstörung, weitere 30 % andere 
psychische Störungen mit andauernder Fahrangst und Fahrver-
meidung.

–  Die Expositionstherapie gilt als Methode der Wahl zur Behand-
lung von Angststörungen, wobei zunehmend auch virtuelle 
Verfahren eingesetzt werden. Zur Exposition in Fahrsimulatoren 
gibt es bislang nur vereinzelte Befunde, die aber als sehr vielver-
sprechend zu bewerten sind.

Methoden

Therapieablauf

– A priori: Screening-Telefonat

– Einwöchige Blocktherapie in Würzburg

 – Medizinische Konsiliaruntersuchung, Anamnese

 – 2 vorbereitende Psychotherapie-Sitzungen

 – 5 Sitzungen in der Fahrsimulation (individuelle Angst- 
hierarchie von simulierten Fahraufgaben) (Bild 2)

 – Behavioral Avoidance Test (Fahrprobe im Realverkehr  
mit Fahrlehrer) (Bild 3)

 – Abschlusssitzung

– Booster- & Follow-up-Telefonat (nach 6/12 Wochen)

Evaluationskonzept

– Untersuchung von n = 20 Patienten mit Fahrvermeidung  
   nach Verkehrsunfall

– Vergleich einer Behandlungs- und einer Wartegruppe

– Behaviorale, subjektive und physiologische Parameter zur     
   Beurteilung des Therapieerfolgs:

 – Fahrvermeidung/-leistung (Fahrlehrerurteil)

 – Rating auf 11-stufiger Subjective-Units-of-Distress-Skala (SUD)

 – Herzrate

Bild 1: Verkehrsunfall

Bild 2: Fahrsimulation mit simulierten Fahraufgaben

Bild 3: Fahrprobe mit Fahrlehrer
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Bisherige Erfahrungen

Bislang wurden 5 Blocktherapien 
durchgeführt. Alle Patienten erlebten in 
der Fahrsimulation starke Angst und 
absolvierten die Realfahrprobe ohne 
Fahrtabbruch.

Beispielhafte Einzelfallbeschreibung

–  28-jähriger Mann, Posttraumatische 
Belastungsstörung.

–  Unfall: Kollision mit einem 
entgegenkommenden Lkw, der auf 
einer Bundesstraße bei Dämme-
rung/Nebel wenden wollte. Der 
Patient erlitt ein Schleudertrauma, 
Schürfwunden und Prellungen.

–  Vermiedene Situationen: Autobah-
nen, Tempo > 80 km/h, schlechte 
Sicht.

–  Exponierte Situationen in der Fahr-
simulation: Landstraße mit kleineren 
Ortsdurchfahrten, zweispurige Bun-
desstraße, Autobahnauffahrten je-
weils mit Variation der Sicht- und 
Verkehrsbedingungen (Bild 4).

–  SUD während der Expositionssitzungen (Bild 5).

–  Behavioral Avoidance Test mit Fahrlehrer: Fahrprobe u. a. mit 
zweispuriger Bundesstraße und Autobahn erfolgreich absolviert. 
Behandlungserfolg war sowohl in Booster- als auch in Follow-
up-Telefonat stabil.

Schlussfolgerungen

Die bisherigen Erfahrungen sind äußerst vielversprechend und 
zeigen, dass die Fahrsimulation als effizientes Tool zur Behandlung 
von Fahrängsten eingesetzt werden kann.

Für den flächendeckenden Einsatz in der Psychotherapie sind wei-
terführende Studien notwendig (Untersuchung alternativer Hard-
ware-Lösungen, Vergleich mit In-Vivo-Exposition etc.).

Acknowledgement

Die Studie wird von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
gefördert (DGUV FR232).

Bild 5: SUD während der Expositionssitzungen

Bild 4: Exponierte Situationen in der Fahrsimulation
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1 Einleitung, theoretischer Hintergrund und Fragestellung

Bei einer Wiederholung von psychometrischen Testverfahren sind 
häufig (unerwünschte) Übungseffekte beobachtbar (Calamia, Markon 
& Tranel 2012; Hausknecht, Halpert, Di Paolo & Moriarty Gerrard 
2007). Dies gilt nach aktuellen Studien auch für verkehrspsycholo-
gische Testverfahren zur Messung der Wahrnehmungs- bzw. Verar-
beitungsgeschwindigkeit (z. B. Calamia et al. 2012; Sommer, Aren-
dasy & Schützhofer, in Revision). Dieses Phänomen wird allgemein 
als Retest-Effekt oder Testwiederholungseffekt bezeichnet. Das 

Ausmaß der Leistungssteigerung variiert mit der spezifischen Fä-
higkeitsdimension und der Art der Retestform, hängt aber auch vom 
Allgemeinen Intelligenz-Niveau der TestandInnen ab (z. B. Kulik, 
Kulik & Nangert 1984).

Durch solche Übungseffekte kann es bei verkehrspsychologischen 
Fragestellungen wie der Überprüfung der Fahreignung von auffäl-
ligen KraftfahrzeuglenkerInnen oder der Auswahl von Berufskraft-
fahrerInnen sowie in der Personalselektion zu diagnostischen 
Fehlentscheidungen kommen (Lievens, Buyse & Sackett 2005; 
Sommer et al., in Revision). Daher stellt sich die Frage, wie diese 
Übungseffekte minimiert werden können.

Welche Testdarbietungsform begünstigt nun Testwiederholungsef-
fekte? Sind adaptive Testverfahren gegenüber Wiederholungseffek-
ten robuster, und wenn ja, in welchem Ausmaß? Welche praktische 
Relevanz ergibt sich durch Retest-Effekte für diagnostische Ent-
scheidungen? Dies sind die wichtigsten Kernfragen, denen das 
vorliegende Forschungsprojekt nachgeht.

2  Studiendesign und Untersuchungsmethode

Hierzu bearbeiteten N = 891 Personen tachistoskopische Testauf-
gaben zu zwei Messzeitpunkten im Abstand von rund 3 Monaten. 
Zum ersten Messzeitpunkt wurde entweder eine lineare oder eine 
adaptive Testform vorgegeben. Zum zweiten Messzeitpunkt wurde 
entweder die gleiche lineare Testform, eine lineare Parallelform 

oder die adaptive Testform bearbeitet. Zur An-
wendung kamen das lineare Testverfahren TAVT-
MB (Biehl 1996), der adaptive ATAVT (Schuhfried 
2009) und der lineare TT (Arendasy & Sommer 
2004). Beim TAVTMB und ATAVT handelt es sich 
um ähnliche verkehrsbezogene Testaufgaben, 
während beim TT Testmaterial ohne Verkehrsbe-
zug verwendet wird. Zur Messung der Allgemei-
nen Intelligenz wurden 3 Subtests aus der Intel-
ligenz-Struktur-Testbatterie 2 (Numerisch-induk-
tives Denken, Verbale Flüssigkeit, Figuren zu-
sammensetzen) vorgegeben.

Im experimentalpsychologischen 2x6x2-Untersu-
chungsdesign wurden zu 2 Testzeitpunkten 6 
Untersuchungsbedingungen (Bild 2) unter Berück-
sichtigung der Allgemeinen Intelligenz (high-g vs. 
low-g) untersucht. Die Zuordnung der ProbandIn-
nen erfolgte randomisiert. Die Vergleichbarkeit der 
einzelnen Testversionen wurde durch eine theo-

Reduktion von Testwiederholungseffekten 
durch adaptives Testen – Experimentelle 
Überprüfung der Retest-Effekte anhand des 
Faktors Wahrnehmungsgeschwindigkeit   
Markus Sommer, Martin Arendasy, Bettina Schützhofer und Günter Knessl

Bild 1: Beispielterm ATAVT

Bild 2: Untersuchungsbedingungen
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5 Diskussion und Einschränkungen

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Übungseffekte durch adaptive 
Testverfahren minimieren lassen. Inwieweit dies auch mit anderen 
verkehrspsychologischen Tests replizierbar ist, muss noch untersucht 
werden.

Zudem sollten Folgestudien die Replizierbarkeit der Befunde mit 
stärker motivational angepassten adaptiven Tests (z. B. Häusler & 
Sommer 2008) überprüfen. Die klassische adaptive Itemauswahl 
erfolgte derart, dass primär Items vorgegeben werden, deren Lö-
sungswahrscheinlichkeit 0,5 beträgt. Dies wird als anstrengend 
erlebt und ist daher eventuell weniger motivierend (Wise 2014).
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riegeleitete Konstruktion und eine gemeinsame Vorab-Kalibrierung 
gewährleistet.

Die praktische Relevanz der Retest-Effekte für den diagnostischen 
Entscheidungsprozess wurde überprüft, indem der Prozentsatz der 
TestandInnen ermittelt wurde, die bei der Ersttestung unter einem 
bestimmten Cut-Off lagen. Dieser wurde mit dem entsprechenden 
Prozentsatz der Wiederholungstestung verglichen. Als Cut-Off-Wert 
wurde der im deutschsprachigen Raum gängige Perzentilrang von 
16 (PR < 16) herangezogen (BASt 2014).

3 Stichprobe N = 891 Personen

– Geschlecht: 48 % Männer, 52 % Frauen

– Alter: Mittelwert = 42,5 Jahre

   SD = 16,22

   Range 18 bis 78 Jahre

– Bildung: ISCED Level 2 12 %

   ISCED Level 3 36 %

   ISCED Level 4 36 %

   ISCED Level 5 16 %

– Raum Graz, Wien, Niederösterreich

4 Ergebnisse

Wie Bild 3 zu entnehmen ist, zeigen sich unter Bedingung 4 (ATAVT 
ATAVT) und Bedingung 5 (ATAVT TAVTMB) die geringsten Retest-
Effekte. Adaptive Testverfahren sind somit geeignet, Retest-Effekte 
zu minimieren. Die Verwendung von linearen Testversionen bei der 
Ersttestung (Bedingungen 1, 2, 3, 6) begünstigen Retest-Effekte in 
weit höherem Ausmaß. Auffallend ist, dass eine kombinierte Test-
vorgabe von linearen und adaptiven Verfahren unterschiedlich 
starke Effekte bedingt (Bedingung 5 und 6). Adaptive Testverfahren 
bei der Ersttestung und lineare Testverfahren bei der Testwiederho-
lung ergeben geringere Retest-Effekte als umgekehrt.

In Übereinstimmung mit der Literatur verbessern sich jene Personen 
mit höherer Allgemeiner Intelligenz (high-g) stärker als Personen 
mit niedrigerer Allgemeiner Intelligenz (low-g). Dieser Vorteil „in-
telligenterer“ Personen ist bei adaptiven Tests kaum zu erkennen, 
was für eine höhere Testfairness spricht.

Die Auswirkungen des Retest-Effekts auf den diagnostischen Ent-
scheidungsprozess sind in Tabelle 1 dargestellt. Zwischen rund ei-
nem Viertel und der Hälfte der „ungeeigneten“ Testpersonen bei der 
Ersttestung mit linearen Verfahren werden bei der 2. Testung, egal 
ob mit linearer oder adaptiver Testversion, als „geeignet“ klassifi-
ziert. Erfolgt die Ersttestung jedoch mit adaptiven Testversionen, 
sind die Veränderungen gering und liegen bei 2,9 bzw. 5,1 %.
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E�ektgrößen der Übungse�ekte (Cohen´s d) 

Abb. 2 
Bild 3: Effektgrößen der Übungseffekte

t1: <16 in % t2: <16 in % t1<t2 in % t1>t2 in % t1: <16 in % t2: <16 in % t1<t2 in % t1>t2 in % t1: <16 in % t2: <16 in % t1<t2 in % t1>t2 in % 
Bed. 1 26,8 (40) 17,4 (26) 35,0 (14) 0 (0) Bed. 3 25,3 (38) 13,3 (20) 47,3 (18) 0 (0) Bed. 5 26,2 (39) 25,6 (38) 5,1 (2) 0,9 (1) 
Bed. 2 26,4 (39) 17,4 (26) 33,3 (13) 0 (0) Bed. 4 23,2 (34) 21,8 (32) 2,9 (1) 1,8 (2) Bed. 6 25,0 (37) 18,3 (27) 24,3 (9) 1,8 (2) 

Tabelle 1: Auswirkungen des Retest-Effekts auf den diagnostischen Entscheidungsprozess (Klammerwerte geben die Personenanzahl (n) an)
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Best-Practice-Modell einer Testentwicklung 
am Beispiel des IVPE-R   
Leonhard Schünemann, Georg Mandler, Franziska Grünsteidel, Margit Herle  
und Marco Vetter

Einführung

Der IVPE-R dient der Erfassung verkehrspsychologisch relevanter 
Persönlichkeitseigenschaften im Rahmen der verkehrspsychologi-
schen Begutachtung sowie im Bereich der eignungspsychologischen 
Diagnostik. IVPE-R besteht aus einer Testform mit 55 Aussagen zu 
den Themen verkehrsrelevantes Verhalten und verkehrsrelevante 
Einstellungen und stellt eine konsequente Weiterentwicklung des 
IVPE dar. Die Testperson gibt für jede Aussage mithilfe einer Ana-
logskala an, wie stark sie auf sie zutrifft oder nicht zutrifft. Die 
analoge Antworteingabe wird dichotom verrechnet, wobei pro 
Skala unterschiedliche Teilungen der Analogskala vorgenommen 
werden. In einer Vielzahl von Studien konnte die Relevanz der 
Persönlichkeitsdimensionen für sicheres Verhalten im Straßenver-
kehr anhand von Unfallzahlen, aber auch anhand von niederschwel-
ligen Sicherheitsrisiken, wie dem Fahren über der Geschwindigkeits-
begrenzung, gezeigt werden (Vetter et al. 2015). Folgende Variablen 
werden erfasst: Psychische Stabilität, Verantwortungsbewusstsein, 
Selbstkontrolle und Risikovermeidung (Bild 1).

Internationalisierung

Ausschlaggebend für die Revision des Verfahrens IVPE im Jahr 2016 
war einerseits die ansteigende Verwendung des Verfahrens im 
Kontext der Personalauswahl, andererseits die immer stärkere 
Anwendung im internationalen Bereich. Während in der Perso-
nalauswahl, z. B. bei der Auswahl von möglichst sicheren Berufs-
kraftfahrern, Fragen in Bezug auf freizeitliche Aktivitäten nicht 
rechtfertigbar sind, sind besonders in anderen Kulturen und Kli-
mazonen Inhalte, wie beispielsweise der Umgang mit Glatteis, nicht 
geeignet. Zusätzlich wurde bei Reflexion des Itemmaterials deutlich, 

dass es an der Thematisierung moderner Technologien, wie Mo-
biltelefonen und Navigationssystemen, mangelt. Als Ausgangspunkt 
für die Revision wurden die bestehenden Items des IVPE analysiert. 
Im Rahmen einer internationalen Befragung von Anwendern aus 
verschiedenen Ländern (beispielsweise China, Chile) wurden jene 
Items gesammelt, welche aktuell auf Basis von Unterschieden in 
Bezug auf Verkehrsregeln, Kulturunterschieden oder Klimaunter-
schieden zu Schwierigkeiten bei der Anwendung führen. Zusätzlich 
wurden alle Items zu den Themenbereichen „Freizeit“ und „Beruf“ 
ausgeschlossen, um den Fragebogen auch dem HR-Kontext zu 
öffnen und die Augenscheinvalidität zu erhöhen. 

Neue Items: 

– Wenn die Straße ziemlich leer ist, biege ich manchmal ab, ohne 
zu blinken.

– Wenn ich sehe, dass ich eine wichtige Nachricht bekommen habe, 
lese ich sie während des Fahrens.

Ersetzte Items:

–  Exotische Haustiere wie Krokodile oder Schlangen zu halten, 
würde mir Spaß machen.

–  Bei Glatteis reduziere ich die Geschwindigkeit, um andere und 
mich selber nicht zu gefährden.

Der IVPE-R erlangt somit eine höhere ökologische Validität in einer 
globalisierten Welt.

Äquivalenz von IVPE und IVPE-R

Ein grundlegendes Ziel der Testkonstruktion des IVPE-R bestand 
darin, einen möglichst hohen Grad an Äquivalenz zwischen den 
Verfahren IVPE und IVPE-R zu erzielen. Aus diesem Grund basier-
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logskala wird zur Beantwortung der 55 Items verwendet. Dauer 
ca. 12 Minuten

–  Für das Verfahren IVPE-R existiert eine repräsentative Norm-
stichprobe in der Größe von N = 345 Personen.
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te die Itementwicklung in wesentlichen 
Teilen auf dem Konstruktions rational des 
IVPE. Um zu überprüfen, ob die Items der 
beiden Testverfahren die gleiche latente 
Persönlichkeitsdimension messen, wurde im 
Rahmen der Kalibrierung neben den neuen 
Items des IVPE-R auch der vollständige Fra-
gebogen IVPE vorgegeben. 155 Personen 
(51,6 % weiblich, 18 bis 79 Jahre, Altersme-
dian 50 Jahre) bearbeiten beide Verfahren. 
Gilt das Rasch-Modell (Rasch 1980) für den 
gemeinsamen Itempool von IVPE und IVPE-
R, kann davon ausgegangen werden, dass 
beide Testverfahren die gleichen latenten 
Persönlichkeitsdimensionen erfassen. 

In einem ersten Schritt wurden Likelihood-
Quotienten-Tests nach Andersen (1973) be-
rechnet. Bei diesen werden die Personen 
anhand inhaltlich relevanter Kriterien in zwei 
Gruppen geteilt und danach die in den Grup-
pen berechneten Itemschwierigkeitsparame-
ter gegenübergestellt. Dabei erreicht bzw. 
unterschreitet kein Modelltest das Signifi-
kanzniveau. Die Skalen des IVPE-R erfassen 
somit eindimensional ihre latente Persönlich-
keitsdimension.

In einem zweiten Schritt wurde je Skala ein Martin-Löf-Test gerech-
net. Für diesen werden die Items anhand inhaltlich relevanter Kri-
terien geteilt – in diesem Fall Zugehörigkeit zu IVPE oder IVPE-R 
– und die Personenfähigkeitsparameter der dadurch entstehenden 
Subgruppen verglichen.

Aus der gemeinsamen Rasch-Modellkonformität von IVPE-R und 
IVPE ergibt sich auch der Vorteil, dass Studien zur Validität mit einem 
der beiden Testverfahren direkt auf das andere Verfahren übertragen 
werden können. IVPE-R und IVPE sind somit nicht nur inhaltlich, 
sondern auch psychometrisch äquivalent. Der wesentliche Vorteil von 
IVPE-R besteht jedoch darin, dass eine aktuellere Normstichprobe 
vorliegt, die Iteminhalte international verwendbar und angepasst an 
Themen des 21. Jahrhunderts sind und zuletzt auch die Reliabilitäten 
des Verfahrens IVPE-R bessere Werte erzielen. 

Zusammenfassung

–  Der IVPE wurde zum IVPE-R weiterentwickelt.

–  Der IVPE-R wird für die verkehrspsychologische Begutachtung 
und für eignungsdiagnostische Untersuchungen eingesetzt.

–  Das Verfahren erfasst die verkehrspsychologisch relevanten Di-
mensionen Psychische Stabilität, Verantwortungsbewusstsein, 
Selbstkontrolle und Risikovermeidung.

–  Die Offenheitsskala aus dem IVPE wurde aufgrund mangelnder 
Reliabilität und Validität nicht übernommen.

–  Rasch-Modellanalysen belegen die Äquivalenz zwischen IVPE 
und IVPE-R. Validitätsbelege gelten somit für beide Verfahren.

–  Mit der Überarbeitung wurde die Internationalisierung der Itemin-
halte vorangetrieben (kein Glatteis auf den Straßen im Süden).

–  Das Testkonstrukt wurde aktualisiert und dabei treffendere Items 
für die latenten Persönlichkeitsdimensionen entwickelt.

–  Das Testkonzept wurde beibehalten, eine dichotomisierte Ana-

Skala Teilungskriterium c² df p

Psychische Stabilität

Zugehörigkeit  
IVPE-R/IVPE

86,532 155 0,999

Verantwortungsbewusstsein 107,936 129 0,911

Selbstkontrolle 61,256 104 0,999

Risikovermeidung 157,745 139 0,132

Tabelle 1: Skala, Teilungskriterium, Goodness-of-Fit-Statistiken (Martin-Löf-Test)

Bild 1:  
Ein Beispiel 
aus dem 
IVPE-R-Test

01-112_ZVS_02-2017_Fachvorträge.indd   105 18.05.17   11:48



���������������  |  F���b�������  |  alkohol-Interlocks

106 Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2017

Alkohol-Interlocks:  
Technik – Einsatz – Sinnvolle Ergänzung  
der ambulanten Psychotherapie   
Bettina Velten und Ronald Kosellek

Prinzip von Alkohol-Interlocks

Bereits 1980 kamen die ersten Alkohol-Interlocks zum Einsatz. Das 
Prinzip dieser Geräte ist bis heute dasselbe geblieben: Gibt der 
Fahrer eines Fahrzeugs einen positiven Atemtest vor Fahrtbeginn 
ab, kann er den Motor nicht starten. Nur wenn der Fahrer nüchtern 
ist, bzw. das Ergebnis der Atemprobe unter dem eingestellten Grenz-
wert liegt, kann er die Fahrt beginnen.

Die Europäische Norm für Alkohol-Interlocks, EN 50436, stellt hohe 
Anforderungen an die Funktionsweise der Wegfahrsperren, deren 
Zusatzgeräte (z. B. Kamera) und die Datensicherheit. Die Geräte 
erkennen, ob eine Atemprobe von einem Menschen oder durch 
einen Gegenstand abgegeben wurde. Zudem erkennen sie Manipu-
lations- und Umgehungsversuche. Eine Kamera kann verhindern, 
dass der Atemtest vom Beifahrersitz abgegeben wird, oder Maßnah-
men einleiten, wenn eine Person den Atemtest abgibt, jedoch eine 
andere Person daraufhin die Fahrt antritt. Die aufgezeichneten 
Daten sind vor Zugriff und Manipulation durch Dritte geschützt.

Datenspeicherung

Daten spielen in der sekundär-präventiven Anwendung eine große 
Rolle: Sie zeigen, ob der Teilnehmer Trinken und Fahren voneinan-
der trennen kann, sich an die Regeln des Programms hält und lassen 
Rückschlüsse über sein zukünftiges Verhalten nach dem Ausbau des 
Gerätes zu. Diese Informationen sind in einer begleitenden Inter-
vention oder einer ambulanten Psychotherapie für den Klienten und 
den psychologischen Psychotherapeuten von großem Nutzen. 
Konkretes Ziel- oder Fehlverhalten des Klienten kann erkannt und 

an zugrunde liegenden Fehleinstellungen und schädigenden Ge-
wohnheiten im Alkoholkonsum kann mit psychologischen Metho-
den gearbeitet werden.

Freiwilliger Einsatz im Rahmen einer Therapie

Die Motivation vieler Klienten ist das Behalten der Fahrerlaubnis 
nach positiver MPU. Es ist ein überzeugendes Argument, die beab-
sichtigten 0,0 ‰ im Straßenverkehr durch eine entsprechende 
Kontrolle nachweisen zu können. Andere Klienten kommen mit 
einer starken Motivation zur Stabilisierung der alkoholfreien Le-
bensführung zur Psychotherapie.

Fallbeispiel 1 aus der Praxis

Herr M., Schichtleiter

Klassischer verkehrspsychologischer Einstieg.

10/2005–03/2006: verkehrspsychologische Therapie nach Entzug 
der Fahrerlaubnis (2 entdeckte Trunkenheitsfahrten mit 1,3 ‰ und 
1,36 ‰).

Verhaltensziel: kontrollierter, moderater Alkoholkonsum, verbunden 
mit einer Straßenverkehrsteilnahme von 0,0 ‰. Fahrerlaubnis 
wurde nach einer MPU wieder erteilt. Freiwilliger Einbau eines In-
terlocks in Verbindung mit Psychotherapie.

Ende der Therapie 03/2006 und Ausbau des Interlocks.

02/2011–2016 fortlaufend: Entdeckte Trunkenheitsfahrt, ambulante 
Suchthilfe aufgesucht. Verhaltensziel: Alkohol-Abstinenz. 2. MPU 
absolviert, Fahrerlaubnis wieder erhalten. Psychotherapie in Ver-

Bild 1: Funktionsweise Interlock 7000
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Wichtig: Ein Fehlversuch geht niemals zulasten der Verkehrssicher-
heit! Der gewohnheitsmäßige Mangel an Selbstkontrolle, Verant-
wortungsübernahme und Verhaltensplanung wird gestoppt. Erst 
nach entsprechenden Korrekturen wird der Initialtest in berechtigter 
Zuversicht absolviert und es gibt „grünes Licht“. Der Nutzer ist für 
das Neue hoch motiviert und fühlt sich belohnt.

Über die Information zu den Funktionen eines Interlocks als tech-
nisches Hilfs- und Kontrollmittel wird der Patient neugierig. Das ist 
der Grundstein, um mit ihm über die Grundlagen zu Alkoholkonsum, 
Alkoholwirkung und Straßenverkehrssicherheit zu sprechen.

Das Datenprotokoll liefert und untermauert Informationen zum 
Trinkverhalten des Teilnehmers:

– Gibt es Trinkpausen?

– Werden die Trinkpausen eingehalten?

– Ist der Teilnehmer abstinent?

Fazit

Neuland: Einsatz in der Psychotherapie

Ein Interlock kann die Psychotherapie unterstützen, der Einzelfall 
bietet sehr viele konkrete Beispiele. Der Langzeitverlauf (Fallbeispiel 
1) im Rahmen der Psychotherapie ist bis dato außergewöhnlich und 
noch nie da gewesen.

bindung mit dem Einsatz von Interlock. Umrüstung von Interlock 
XT auf Interlock 7000. Herr M. ist alleiniger Nutzer des Fahrzeugs 
mit Interlock.

Fallbeispiel 2 aus der Praxis

Herr S., Jurist

Seit Oktober 2015 in Psychotherapie aufgrund massiver familiärer 
und partnerschaftlicher Konflikte. Auf eine Alkoholabhängigkeit 
war zu schließen. Klient schilderte seine Sorge, auch alkoholisiert 
den Pkw zu nutzen. Status: Interlock seit 13.7.2016 eingebaut. 
Neben Herrn S. nutzt auch dessen Partnerin das Fahrzeug mit In-
terlock. Noch vor dem ersten Datenauslesen meldet sich der Klient: 
„Das Interlock läuft, wir hatten zwei positive Tests, zu denen ich 
Ihnen etwas erzählen werde, wenn wir uns sehen.“

1. Fehlversuch am 15.7.2016, 21.01 Uhr. Messergebnis: 1,21 ‰ –
typisch für Adaptionsphase.

2. Fehlversuch am 13.8.2016, 14.30 Uhr. Messergebnis: 0,15 ‰ 
(Verzehr eines Hefestücks). Diskussion mit seiner Partnerin vor 
Ort über evtl. Alkoholkonsum und evtl. Verzicht auf Hefestück 
vor Pkw-Nutzung. Therapeutische Interventionen: positive Be-
kräftigung der direkten Diskussion der Partner und Unterstützung 
der Verhaltensplanung bzgl. Vermeidung alkoholpositiver Atem-
tests (Bilder 2 und 3).

Vorteile eines freiwilligen Einsatzes eines Interlocks im 
Rahmen der Psychotherapie

Schon allein das Angebot der begleitenden Interlock-Nutzung ruft 
Fragen/Ideen des Patienten hervor, die auf die tatsächliche Motiva-
tion des Teilnehmers schließen lassen.

Die Installation eines Interlocks auf freiwilliger Basis ist der Auftakt 
dafür, einen offenen Umgang zu den – falls vorhandenen – Fehl-
versuchen und zu den Erfolgen führen zu können. Diese Gespräche 
finden z. B. mit dem Therapeuten, aber auch mit anderen Bezugs-
personen (z. B. Partner) statt. 

In unserem Kulturkreis tun wir uns schwer damit, ein Lob für Wohl-
verhalten zu erteilen und auch anzunehmen. Ist ein Interlock ins-
talliert und wird die Atemprobe akzeptiert, erhält der Nutzer grünes 
Licht für die Fahrt. Im Falle einer alkoholpositiven Atemprobe erhält 
der Nutzer unausweichlich eine Warnung und kann darüber hinaus 
das Kfz nicht starten.

Bild 2: Summe abgegebener Anfangstests: 539; Laufzeit gesamt: 160 Tage Bild 3: Summe abgegebener Anfangstests: 3.046; Laufzeit gesamt: 1.410 Tage  
(bis 18.8.2016), fortlaufend

Bild 4: Summe abgegebener Tests: 60; Laufzeit gesamt: 59 Tage (bis 9.9.2016), 
fortlaufend
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Erhöhung der Verkehrssicherheit

Der Patient bringt seine Entwicklung im eigenen Tempo voran. Er 
kann in dem Wandlungsprozess als Fahrerlaubnisinhaber jetzt schon 
einen unmittelbaren Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, nämlich 
durch den freiwilligen Einbau eines Interlocks.

Das therapeutische Setting nutzen

Therapeut unterstützt Klienten zu offener und zielführender Haltung 
hinsichtlich der Umkehr im Trinkverhalten. Im Falle der Alkohol-
Abhängigkeit ist die Abstinenz zu erreichen und zu stabilisieren. 
Die Interlockdaten werden genutzt, Abweichungen zu identifizieren 
und ergänzende Korrekturen für das Erreichen des Zieles zu entwi-
ckeln.

Schrittweise Entwicklung der Selbstverantwortung

Das technisch gestützte System der Rückmeldungen (Fehlversuch 
=> kein Start, korrekter Versuch => Start) wird durch therapeutische 

Unterstützung in inneres Bonussystem (zufriedene alkoholfreie 
Lebensführung) transformiert. Die Neuorientierung hinsichtlich 
wichtiger Lebensziele hat sich aufgebaut.

 
Bettina Velten
bettina.velten@draeger.com

Anschrift:
Product Management Interlock 
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Revalstraße 1 
23560 Lübeck
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Einfach- vs. mehrfach-punkteauffällige 
Senioren: Worin unterscheiden sie sich?
Melanie Karthaus, Rita Willemssen, Stephan Getzmann und Michael Falkenstein

Einleitung

Mit zunehmendem Alter kommt es zu Veränderungen sensorischer, 
motorischer und kognitiver Funktionen, die durch Erkrankungen 
und die Einnahme von Medikamenten verstärkt werden können. 
Diese Veränderungen können sich auf das Autofahren auswirken 
und zu Unfällen oder Fahrfehlern führen, die zum Teil im Fahreig-
nungsregister (FAER; bis 2014: Verkehrszentralregister, VZR) erfasst 
werden. Viele Ältere wenden bestimmte Kompensationsstrategien 
an, wie das Beschränken auf bekannte Strecken. Solche Kompen-
sationsmechanismen können dazu führen, dass einige ältere Fahrer 
nur einmal auffällig werden und dann ihr Fahrverhalten ändern. 
Andere Gründe für die unterschiedliche Häufigkeit der Auffälligkeit 
können Unterschiede in fahrrelevanten Kompetenzen, Persönlich-
keitsmerkmalen und dem Selbstbild sein. Ziel der Studie ist es, 
mögliche bestehende Unterschiede von älteren Autofahrern, die 
einfach vs. mehrfach im FAER registriert sind, zu identifizieren.

Methoden

Die im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) durch-
geführte Studie bestand aus drei Teilen: Telefoninterview, verkehrs-
psychologische Testung und Fahrverhaltensprobe. Das telefonische 
Interview (N = 399; 199 Einfach- und 200 Mehrfach-Auffällige) 

umfasste Fragen zur Fahrbiografie und Fahrgewohnheiten, FAER-
Auffälligkeit und Unfallgeschichte, Kompensationsstrategien und 
Gesundheitszustand. Darüber hinaus wurden das Selbstbild und die 
Einstellungen der Teilnehmer zum Autofahren erfasst. Im Rahmen 
der verkehrspsychologischen Testung (N = 96; 50 Einfach- und 46 
Mehrfach-Auffällige) wurden verschiedene kognitive Tests und 
Persönlichkeitstests durchgeführt (für Details siehe Karthaus et al. 
2015). In der Fahrverhaltensprobe (N = 96, siehe oben) absolvierten 
die Teilnehmer eine anspruchsvolle Teststrecke durch Dortmund mit 
komplexen Kreuzungen, Ampelanlagen, Tempo-30-Zonen, Rechts-
vor-Links-Situationen usw. Das Fahrverhalten der Teilnehmer 
wurde von erfahrenen Fahrlehrern anhand des TRIP-Protokolls (de 
Raedt & Ponjaert-Kristoffersen 2001) beurteilt.

Ergebnisse

Insgesamt ergaben sich nur wenige Unterschiede zwischen einfach- 
und mehrfach-auffälligen Senioren. An erster Stelle ist der signifi-
kante Unterschied der jährlichen Fahrleistung zu nennen, die bei 
den Mehrfach-Auffälligen deutlich höher war als bei den Einfach-
Auffälligen. Einige kleine Unterschiede zeigten die beiden Gruppen 
dagegen in einzelnen kognitiven Funktionen und in ihrem Kom-
pensationsverhalten: Einfach-Auffällige vermeiden Fahrten bei 
Dunkelheit, ohne Beifahrer und tendenziell auch Fahrten bei Glatt-
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eis häufiger als Mehrfach-Auffällige. Im Vergleich zu früher ver-
meiden Einfach-Auffällige heute signifikant mehr Situationen als 
Mehrfach-Auffällige, vor allem das Fahren bei Dunkelheit. Aller-
dings ergab sich ein klarer Unterschied im Selbstbild: Die mehrfach-
auffälligen Teilnehmer schätzten ihre eigene Fahrkompetenz signi-
fikant häufiger als „besser als jüngere Fahrer“ ein als die Gruppe 
der Einfach-Auffälligen. In ihren Persönlichkeitsmerkmalen, Ein-
stellungen zum Autofahren, ihrem Gesundheitszustand und in der 
Fahrverhaltensprobe zeigten die beiden Gruppen keine Unterschie-
de. Unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit zeigten allerdings 
– je nach Beurteilungskriterium – bis zu 30 % der Studienteilnehmer 
in der Fahrverhaltensprobe eine zweifelhafte und bis zu 7 % eine 
unzureichende Leistung.

Fazit

Die vorliegenden Ergebnisse liefern keine Anhaltspunkte für größe-
re sensorische, kognitive oder motorische Defizite bei Mehrfach-
Auffälligen im Vergleich zu Einfach-Auffälligen. So sind weder 
verstärkte Kontrollen noch zusätzliche Auflagen für mehrfach-
auffällige ältere Autofahrer zu rechtfertigen. Grundsätzlich ist jedoch 
die Entwicklung von Maßnahmen zu empfehlen, die zur Erhöhung 

der Fahrkompetenz auffälliger älterer Autofahrer und der Verkehrs-
sicherheit beitragen können.
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Screening for synthetic cannabinoids in
urine by immunoassay versus LC-MS/MS –
an evaluation of the diagnostic effi  ciency   
Florian Franz, Harald Ertl, Verena Angerer und Volker Auwärter

Introduction and Aims

Synthetic cannabinoids (SCs) have become an impor-
tant family of designer drugs and are widely used as 
‘legal’ alternative to cannabis. Thus, there is a demand 
for reliable screening methods. Immunoassays (IAs) 
targeting SC metabolites were introduced for costeffici-
ent analysis. [1, 2] However, due to the structural di-
versity of this class of compounds and the rapidly 
changing range of available drugs it seems questiona-
ble if the applied antibodies show sufficient cross-re-
activities. Two commercially available IA kits for urine 
were evaluated regarding their suitability for detecting 
the use of currently prevalent synthetic cannabinoids.

Methods

Liquid chromatography conditions: 

– Luna® C18(2) column (150 mm × 2 mm, 5 μm)
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‘1 – Specificity’ (false negative rate)  

Ideal immunoassay (AUC >> 0.5)

Random distribution (AUC = 0.5)LC-MS/MS 
confirmation 

positive negative 

IA 
positive 1.0 % 0.5 % 
negative 49.0 % 49.5 % 

Sensitivity:  2 % 
Specificity: 99 % 
Accuracy: 51 % 

Fig. 1: Consumed SCs detected (green background) and not detected (red background) by the 
two IAs

– Solvent A: H2O, 0.2 % HCOOH, 2 mmol/L NH4 
+HCOO-

– Solvent B: ACN 

Mass spectrometry conditions: 

– SCIEX API 5000TM – MRM(+) mode
–  Metabolites of 45 SCs
–  At least 2 transitions per metabolite
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Fig. 2: ROC curves of the evaluated 
immunoassays showed an Area Under 
the Curve (AUC) slightly above 0.5 for 
both kits
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Fig. 3: Example of an ideal immunoassay 
with high sensitivity and high specifi city 
(green) as well as a curve of random 
distribution (red)

–  Semi-quantitative for selected analytes 
(LLOQ = 0.05 – 0.1 ng/ml)
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Immunoassay:

–  Roche Cobas Integra® 400
–  Homogeneous enzyme immunoassay (HEIATM)

Kits from IMMUNALYSIS 
Corp. (Pomona, CA, USA)

–  Synthetic Cannabinoids-1® kit [1, 2]: Calibrator: JWH-018 
N-pentanoic acid (cut-off 20 ng/ml)

–  Synthetic Cannabinoids-2® kit [1]: Calibrator: UR-144 
N-pentanoic acid (cut-off 10 ng/ml)

Results and Discussion

One hundred negative samples 
and one hundred samples posi-
tive for metabolites of only one 
SC (LC-MS/MS data) were selec-
ted consecutively from a pool of 
authentic urine samples collec-
ted from January to June 2015. 
The samples were blinded and re-analyzed using the two HEIAs.

Using the cut-offs as recommended by the manufacturer [1], the 
combination of the two IAs led to a sensitivity of 2 %, specificity 
of 99 % and an accuracy (diagnostic efficiency) of 51 %.

The samples tested positive by the IA ‘Synthetic Cannabinoids-1’ 
were positive for THJ-018 metabolites (LC-MS/MS), which can be 
explained by the structural similarity of THJ-018 and JWH-018. 
Samples containing only metabolites of AB-CHMINACA, AB-FU-
BINACA, ADB-CHMINACA, AM-2201, MDMB-CHMICA or 5F-PB-
22 were not detected by both IAs.

Lowering the cut-offs to half led to a sensitivity of 7 % but did not 
improve the overall diagnostic efficiency. Plotting the IA data as Re-
ceiver Operating Characteristic 
(ROC) curves it is evident that 
the diagnostic efficiency can not 
be improved by changing the 
cut-off values.

The results can be explained 
by an insufficient cross-re-
activity of the available anti-
bodies for the ‘new generation’ 
SCs (see also Fig. 4). Another 
reason might be the relatively 
low analyte concentrations in 
urine due to high potency of 
the drugs combined with an 
insufficient sensitivity of the 
immunochemical tests.

Conclusion

In the light of the structural inhomogeneity of synthetic cannabi-
noids the use of immunoassays merits critical attention. It is strong-
ly recommended not to rely on the evaluated immunochemical tests 
for synthetic cannabinoids, neither in clinical nor in forensic set-
tings. As the antibodies used for immunoassays of other providers 
probably show similar cross-reactivities, similar results can be ex-
pected for other commercially available immunoassay kits.
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2012 2013 2014 2015 2016 Cross-  
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 reactivity[1] 
JWH-210                      no data 
JWH-122                      max. 10 %[1]

JWH-018                      max. 100 %
AM-2201                     max. 100 %
MAM-2201                     max. 10 %  
UR-144                      max. 100 %  
XLR-11                      max. 50 %
5F-PB-22                      < 1 %[1] 
AB-FUBINACA                      no data 
THJ-018                      no data 
AB-CHMINACA                      no data 
ADB-CHMINACA                      no data 
MDMB-CHMICA                      no data 
5F-ADB                      no data 

0% 76% 

 

  

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Fig. 4: Prevalence of selected substances detected in serum samples (n = 4551) since 2012 in the Institute of Forensic Medicine 
Freiburg and their cross-reactivity
0% 76% Percentage of positive samples in relation to all positive samples (n = 973) determined on a quarterly basis
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Prevalence of synthetic cannabinoid 
use among persons undergoing drug testing 
for cannabis   
Florian Franz, Katharina Müller, Hanna Jechle, Verena Angerer, Bjoern Moosmann, 
Bernd Schwarze und Volker Auwärter

Introduction and Aims

Synthetic cannabinoids (SCs) are often perceived as a legal alterna-
tive to cannabis and an important motive for consumption is the 
presumptive non-detectability in drug tests. In most cases of abstin-
ence control ordered by court or driving license regranting cases, 
SCs are not covered in the drug panel analyzed. So far, only little 
is known about the proportion of participants in abstinence pro-
grammes switching to consumption of SCs, hereby bypassing the 
demand for abstinence. The aim of the present study was to assess 
the frequency of SC consumption among people undergoing absti-
nence control.

Methods

Anonymized urine samples collected in two German federal states 
between January and November 2015 for abstinence control were 
analyzed for SCs applying an LC-MS/MS method comprising me-
tabolites of 57 parent compounds. The samples included had been 
tested routinely for cannabis but not for SCs.

Liquid chromatography conditions: 

– Dionex UltiMate® 3000RS 

– Luna® C18(2) column (150 mm • 2 mm, 5 μm) 
– Gradient elution: 15 min, 0.25 mL/min (total flow rate) 
– Solvent A: 0.2% HCOOH, 2 mmol/L NH4

+HCOO- in H2O 
– Solvent B: ACN 
–  Post column flow: 0.2 mL/min 2-propanol

Mass spectrometry conditions: 

–  SCIEX API 5000TM 

–  MRM(+) mode
–  Metabolites of 57 SCs 
–  At least 2 transitions per metabolite
–  Semi-quantitative for selected analytes

(LLOQ = 0.05 - 0.1 ng/mL)

Results and Discussion

Uptake of SCs could be confirmed in 56 of the 809 analzed urine 
samples, leading to an overall prevalence of 7 % (see Fig. 2 on the 
right) in the study collective (Tab. 1).

Comparison of the prevalence in the two federal states showed a 
considerably higher prevalence in Northern Bavaria (13 %) than in 
Baden-Wuerttemberg (4 %) (see Fig. 1A+B for more details).

Baden-Wuerttemberg Northern Bavaria Total

Samples Age (Ø, m) Samples Age (Ø, m) Samples Age (Ø, m)

Total 558 15–62 (26, 21) 251 17–61 (32, 29) 809 15–62 (28, 25) 

Male 534 15–62 (26, 21) 216 17–61 (33, 30) 750 15–62 (28, 25) 

Female 24 16–45 (24, 21) 35 17–51 (27, 28) 59 17–51 (26, 25)

CSC 457 15–62 (24, 20) 226 17–61 (32, 29) 683 15–62 (27, 22) 

DLRC 92 17–54 (33, 31) 23 18–40 (31, 28) 115 17–54 (32, 30)

Tabelle 1: Analyzed sample collective and 
age distribution.
CSC  = court sanction cases, 
DLRC = driving license regranting cases, 
Ø  = mean age, 
m  = median age

Fig. 1A: Results of the SC screening in the 
Baden-Wuerttemberg collective as well as 
in diff erent sub-collectives. 
CSC = court sanction cases,
DLRC = driving licence regranting cases

Fig. 1B: Results of the SC screening in the 
Northern Bavaria collective as well as in 
diff erent sub-collectives. 
CSC = court sanction cases, 
DLRC = driving licence regranting cases
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Fig. 1B
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All positive samples were obtained in the context of court sanction 
cases (CSC), whereas all samples from driving license regranting 
cases (DLRC) were tested negative (Fig. 2 on the right). In 54 % of 
the cases only metabolites of one SC were detected, in 23 % metab-
olites of two, and in 22 % metabolites of three or more (up to five) 
SCs (Fig. 3).

Metabolites of at least 13 different SCs were detected, with MDMB-
CHMICA, AB-FUBINACA/FUB-AMB and AB-CHMINACA being the 
three most prevalent substances (Fig. 4).

Conclusion

The study data show that consumption of SCs by persons undergo-
ing abstinence control programs is a frequent phenomenon among 
certain populations, with a higher number of ‚THC substituters‘ 
among CSC as compared to DLRC and regional disparities. Conse-
quently, analysis for these compounds should not be neglected in 
drug screening programs. It has to be noted that the majority of the 
compounds consumed were SCs of the latest generation, and an-
alysis should be carried out applying comprehensive, up-to-date 
LC-MS/MS analysis rather than immunochemical assays.
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Fig. 2: Results of the 
SC screening in the 
overall collective as 
(right) well as in 
diff erent sub-collect-
ives. CSC = court 
sanction cases, DLRC 
= driving licence 
regranting cases
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Fig. 3: Numbers 
of SCs identifi ed in
each sample
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Fig. 4: Consumed SCs detected in the 
analyzed collective. The prevalence of 
an SC is shown by the number of its 
positive samples and in relation to all 
positive samples (n = 56) in decreasing 
order. Marked substances (*) showed 
common main metabolites and were 
not distinguishable by the applied 
screening method
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